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Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

Vorwort

Die Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) in der aktuellen Form ist am 21. Januar 2009 mit Wirkung zum  

1. August 2009 in Kraft getreten. Dazu wurde die neue Verordnung den geänderten Anforderungen der Ausbilder 

angepasst. Mit den vier Handlungsfeldern markiert diese Verordnung die Aufgabenschwerpunkte von Ausbilder-

sinnen und Ausbildern: Sie müssen die Voraussetzungen für eine Ausbildung prüfen und diese planen. Sie müs-

sen die Ausbildung konkret vorbereiten und bei der Einstellung der Lehrlinge mitwirken. Sie müssen die Ausbil-

dung durchführen und dann die Ausbildung abschließen.

Damit ist die AEVO klar handlungssystematisch strukturiert. Die vier Handlungsfelder enthalten alle zentralen, 

ausbildungsrelevanten Entscheidungs- und Aufgabenbereiche von Ausbilderinnen und Ausbildern. Sie sind um 

bildungspolitisch relevante Aspekte wie Möglichkeiten der Berufsausbildungsvorbereitung, Durchführen von Tei-

len der Ausbildung im Ausland oder die Förderung interkultureller Kompetenzen ergänzt.

Im Handwerk ist die berufs- und arbeitspädagogische Qualifikation im Teil IV der Meisterprüfung enthalten, der in 

der AMVO (Allgemeine Meisterprüfungs-Verordnung) rechtlich geregelt ist. Auch hier wurde seit April 2008 im 

Deutschen Handwerkskammertag (DHKT) an einer Neustrukturierung des Teils IV gearbeitet. Der dabei entwickelte 

Ansatz konnte erfolgreich in die Erstellung der neuen AEVO eingebracht werden. Daher enthält die aktuelle Fassung 

der AMVO zu Teil IV nur sehr wenige handwerksspezifische Anpassungen und ist ansonsten inhaltlich deckungs-

gleich zur AEVO. Dies ist vor dem Hintergrund wichtig und erfreulich, da in der Praxis eine gegenseitige Anerken-

nung dieser Prüfungen erfolgt. Die Neuregelung der AMVO zu Teil IV ist am 26. Oktober 2011 in Kraft getreten.

In einer Sachverständigengruppe im BIBB, in die ZWH und das Forschungsinstitut für Berufsbildung im Hand-

werk (FBH) eingebunden waren, wurde ein Rahmenplan zur Umsetzung der AEVO erstellt. Dieser wurde als 

Empfehlung durch den BIBB-Hauptausschuss Ende Juni 2009 beschlossen und steht unter http://www.bibb.de/

de/32327.htm zur Verfügung. Parallel dazu wurde gemeinsam durch ZWH und FBH ein Rahmenplan für die Um-

setzung von Teil IV entwickelt und handwerksintern abgestimmt. Dieser konnte in der Erstellung des BIBBRah-

menplanes zur AEVO berücksichtig werden, sodass die Darstellung der Kompetenzen in beiden Rahmenplänen 

weitgehend deckungsgleich ist. Im Rahmenplan des BIBB werden nur beispielhafte Inhalte genannt. Im Rahmen-

plan für Teil IV sind die Inhalte differenziert dargestellt. Der hier vorgelegten Unterlage liegt daher der Rahmen-

plan für Teil IV zugrunde. Sie ist den methodischen Hinweisen zu der vorliegenden Dozentenunterlage beigefügt.

Der Stundenumfang in der BIBB-Empfehlung wurde im Vergleich zum früheren Zeitumfang von 120 UStd. nur 

minimal auf 115 UStd. reduziert. Dieser Zeitumfang ist auch dringend erforderlich, um die in der Verordnung an-

gelegten Kompetenzen zu realisieren und dazu die Lehrgänge fallbezogen und handlungsorientiert umzusetzen.

Werden Lehrgänge unter Einsatz geeigneter Medien mit Selbstlernphasen organisiert, so können die Präsenzpha-

sen auf nicht weniger als 90 UStd. reduziert werden. Dabei muss seitens des Bildungsträgers sichergestellt wer-

den, dass der Selbstlernprozess aktiv gesteuert und der Lernfortschritt durch die Konzeption der Präsensphasen 

überprüfbar ist. Zudem ist zu beachten, dass alle Qualifikationsinhalte, unabhängig von der Vermittlungsform 

bzw. der Vorbereitungsart, prüfungsrelevant sind.

In der AEVO-Prüfung sind fallbezogene Aufgaben aus allen vier Handlungsfeldern zu bearbeiten. Dies wird ver-

gleichbar auch in der Teil IV Prüfung verlangt. Da die Komplexität der Fallsituationen bei den verschiedenen 

Prüfungsausschüssen durchaus unterschiedlich sein kann, ist es vor Ort notwendig, mit den Prüfungsausschüs-

sen die grundlegende Ausrichtung und Komplexität von Aufgabenstellungen zu klären.



5Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

Generell fordern die aktuellen Verordnungen, dass Ausbilder/innen zum selbstständigen Planen, Durchführen und 

Kontrollieren der Berufsausbildung befähigt werden. Das erfordert eine handlungsorientierte Umsetzung des 

Rahmenplanes in den Lehrgängen. Dazu ist es erforderlich, Handlungswissen in praktischen Ausbildungssituatio-

nen zu erarbeiten. Damit ist die Erwartung verbunden,

■ dass die Teilnehmer sich mit den gewonnenen Erkenntnissen auch ein geeignetes methodisches Vorgehen 

bei der Bewältigung von Ausbildungssituationen aneignen und

■ dass es ihnen leichter fällt, die Erkenntnisse in die Ausbildungspraxis umzusetzen.

Die ZWH hat die bisherige handlungsorientierte Aufgabenstruktur vollständig überarbeitet und auf den neuen 

Rahmenplan ausgerichtet. Diese Aufgabenstruktur geht von kurz beschriebenen Handlungssituationen aus, die 

im Lehrgang leicht an spezifische Zielgruppen angepasst werden können. Mit den dazu gestellten Kernfragen 

können im Lehrgang auf vielfältige methodische Weise die wesentlichen Erkenntnisse aufgearbeitet und struktu-

riert zusammengefasst werden. Die bei der Aufgabenerarbeitung gewonnenen fallbezogenen Ergebnisse sind 

gleichzeitig wesentliche Grundlagen für die Prüfungen. Daher eignet sich das bearbeitete Aufgabenkonzept gut 

für die Prüfungsvorbereitung. Entsprechend bietet diese Aufgabenstruktur auch den Prüfungskommissionen 

wichtige Anregungen für die Formulierung von Prüfungsaufgaben. Denn sie enthält Handlungssituationen, Auf-

gaben und Lösungshinweise als Grundlage für die Bewertung.

Das Vorgehen zum Erwerb von Handlungskompetenz in Ausbilderlehrgängen erfordert konkrete Ausbildungssi-

tuationen. Um das Verständnis für die Aufgaben und Entscheidungen, die in der betrieblichen Ausbildung anfal-

len, zu erleichtern und eine Identifizierung zu ermöglichen, wird daher ein Beispielbetrieb zu Grunde gelegt. Das 

im Folgenden beschriebene Unternehmen von Peter Fürst ist ein typischer Handwerksbetrieb, der so in jedem 

Gewerk denkbar ist. Die Handlungssituationen sind in der Regel nur sehr knapp dargestellt und beschränken sich 

meist auf die für die didaktische Entscheidung relevanten Angaben, sodass sie relativ leicht auf die Gewerke der 

Teilnehmer übertragen werden können. 

Auf den nächsten Seiten sind Anregungen zur handlungsorientierten methodischen Umsetzung der Lehrgänge 

enthalten. Wir freuen uns sehr, wenn wir dazu von Ihnen Feedback und Anregungen für künftige Weiterentwick-

lungen erhalten. Ansprechpartner: Daniela Papajewski, dpapajewski@zwh.de und Martin Diart, mdiart@zwh.de.

Wir wünschen allen Dozentinnen und Dozenten viel Erfolg für die Lehrgangsumsetzung.

Ihr ZWH-Team
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Beispiel für eine Unternehmensbeschreibung

Die Firma Peter Fürst GmbH ist im Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk seit über 25 Jahren erfolgreich in 

einer mittelgroßen Stadt in Deutschland ansässig. Sie wird durch Peter Fürst, den Seniorchef, geleitet, der in den 

nächsten Jahren allmählich die Verantwortung an seinen Sohn Stephan übertragen möchte. Beide sind Hand-

werksmeister im Installations- und Heizungsbereich. Das Unternehmen lässt sich anhand der folgenden  Merk- 

male näher beschreiben:

Merkmale Beschreibung

Produkte/ 

Leistungen/ 

Umsatz

Das Unternehmen installiert Heizungen, richtet Badezimmer ein, verlegt Trink- und 

Abwasserleitungen und wickelt größere Projekte ab, z. B. die komplette Ausstattung 

von Neubauten mit Heizungen und Wasserleitungen sowie Sanitäreinrichtungen. Es 

ist aber auch ansprechbar für die kleinen Probleme im Alltag, wenn z. B. die Heizung 

nicht funktioniert oder der Wasserhahn tropft. Mit diesen Leistungen erzielt Firma 

Fürst einen jährlichen Umsatz von ca. 850.000 Euro.

Mitarbeiterstruktur • Inhaber und Leiter des Betriebes ist Peter Fürst, Meister des Gas- und Wasser- 

 installationshandwerks
• Juniorchef ist Stephan Fürst, 25 Jahre alt, angestellter Installateur- und Heizungs- 

 bauermeister. Er ist auch zuständig für die Ausbildung
• Bürokauffrau Helga Heidenreich ist zuständig für die kaufmännische Abwicklung  

 und die Finanz- und Lohnbuchhaltung.
• Drei Monteure: Karl Zurheide, Gerhard Nagel und Susanne Liebig
• Eine gewerbliche Teilzeitkraft: Paul Wienand, Rohrreinigungsservice
• Ein gewerblicher Lehrling: Niklas Eichmann
• Eine Raumpflegerin: Henriette Koch

Lage des Betriebes, 

Ausstattung

Der Betrieb ist im Eigenheim der Familie Fürst in einem Anbau untergebracht.  

Dort sind zwei Büroräume, ein Aufenthaltsraum und ein Materiallager. Eigentum des 

Unternehmens sind zwei Kleintransporter sowie ein PKW, der von Peter Fürst auch 

privat genutzt wird.

Kundenstruktur Privathaushalte und Unternehmen in ca. 50 km Umkreis.

Lieferantenstruktur Das Unternehmen bezieht seine Materialien hauptsächlich von zwei Großhändlern, 

beim ersten Großhändler etwa 70 %, beim zweiten Großhändler ca. 25 %, der Rest 

verteilt sich auf diverse andere Zulieferer.

Im Verlauf des Lehrgangs werden weitere Mitarbeiter eingestellt, z.B. die neue Auszubildende Katharina Wirtz.

In gewerkespezifischen Lehrgängen kann es auf Wunsch der Teilnehmer sinnvoll sein, einen eigenen Beispiel-

betrieb anhand der hier dargestellten Merkmale zu beschreiben.
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Betriebsbeispiel

Zusätzlich:
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Methodische Hinweise für eine handlungsorientierte Ausbildung der Ausbilder

Einführung

Die AEVO und auch der geplante Teil IV stellen deutlich die Handlungskompetenz für die Ausbildung in den Mit-

telpunkt. Auch die konsequente Ausrichtung auf fallbezogene Aufgaben in den Prüfungen macht deutlich, dass 

Ausbilder befähigt werden müssen, in konkreten Ausbildungssituationen sachlich richtige und pädagogisch be-

gründete Entscheidungen zu treffen. 

Es reicht daher in den Lehrgängen nicht aus, Einzelwissen isoliert zu vermitteln. Ohne Bezug zur praktischen 

Erfahrung der Teilnehmer schaffen es die Teilnehmer in der Regel nicht, die im Lehrgang vermittelten Kenntnisse 

in künftigen Situationen im Ausbildungsalltag umzusetzen. Die direkte Anwendung der Kenntnisse in praxisbezo-

genen Aufgaben in den Lehrgängen ist daher besonders wichtig.

Beispiel: Vom Ausbilder wird gefordert, dass er ein qualifiziertes Zeugnis erstellen kann.

Dazu muss er sicherlich zunächst wissen, welche Bestandteile ein qualifiziertes Zeugnis hat. Dieses Wissen 

reicht jedoch normalerweise nicht aus, um ein derartiges Zeugnis auch zu schreiben. Erst bei der Formulie-

rung eines qualifizierten Zeugnisses wird dem künftigen Ausbilder klar, wie er dabei vorgehen kann. Auch 

die notwendigen Informationen und Quellen werden erst dann deutlich. Vor allem wird erst dann klar, worauf 

bei der Formulierung geachtet werden muss. um rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Wenn Teil-

nehmende ein Zeugnis formulieren, können sie die entstandenen Probleme mit anderen Teilnehmenden 

diskutieren.  So wird die Situation einprägsamer und Teilnehmende haben ein konkretes Beispiel als Ergeb-

nis, das auch später in der Ausbilderpraxis verwendet werden kann.

Dieses Beispiel zeigt, dass fachliches Wissen zwar eine wichtige Voraussetzung ist, jedoch zur Bewältigung von 

beruflichen Situationen oft nicht genügt. Hier sind weitere Fähigkeiten gefordert, die unter dem Begriff der beruf-

lichen Handlungskompetenz zusammengefasst werden. Für den Ausbilder hat berufliche Handlungskompetenz 

eine zentrale Bedeutung. Zum einen geht es um seine eigene Handlungskompetenz in der Ausbildung. Zum an-

deren muss sie darauf gerichtet sein, die Handlungskompetenz seiner Auszubildenden zu fördern. Das ist als 

zentrales Ziel für die Ausbildung sowohl im Berufsbildungsgesetz als auch in den Ausbildungsordnungen generell 

vorgegeben. 

Das heißt, der Ausbilder muss befähigt werden, die Ausbildung so zu planen, durchzuführen und zu kontrol-

lieren, dass der Lehrling sich zu einem verantwortungsbewussten, mitdenkenden und selbstständig arbei-

tenden Mitarbeiter entwickeln kann. 

In den Ausbilderlehrgängen geht es also auch darum, dass künftige Ausbilder ihre Einstellung zur Ausbildung 

reflektieren, dass sie Ausbildung als Chance begreifen, Fachkräfte für den Betrieb zu entwickeln, die handlungs-

kompetent und bereit sind, durch ihre Fähigkeiten und Ideen zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. (Wo 

haben sie sonst die Chance dazu?)

Vor allem sollte ihnen bewusst sein, dass die Qualität der betrieblichen Ausbildung von ihrem Verhalten und ihren 

Ausbildungsleistungen abhängt. Da es künftig vor allem für Klein- und Mittelbetriebe schwieriger sein wird, ge-

eignete junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen, wird gerade die Qualität der Ausbildung eine wichti-

gere Rolle spielen.
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Eckwerte für Handlungsorientierung im Lehrgang

Handlungskompetenz für eine Ausbildung mit der hier angesprochenen Qualität lässt sich kaum in Lehrgängen 

aufbauen, in denen ausschließlich Wissen frontal vermittelt wird. Dazu sind andere methodische Konzepte not-

wendig. Zur Förderung beruflicher Handlungskompetenz müssen Lehrgänge handlungsorientiert ausgerichtet 

sind. Zentrales Anliegen der Handlungsorientierung ist das Verzahnen der Erkenntnisse aus der Theorie mit den 

praktischen Erfahrungen der Teilnehmer. 

Die folgenden Eckwerte kennzeichnen einen handlungsorientierten Lehrgang:

Der Lehrgang ist teilnehmerorientiert und praxisbezogen

Das bedeutet, dass von den Kernthemen des Rahmenstoffplanes eine Brücke zum Teilnehmer geschlagen werden 

muss. Nur so wird er individuell und emotional betroffen und bereit sein, sich zu engagieren und zu lernen. Es 

genügt nicht, irgendein praktisches Beispiel vorzustellen. Vielmehr muss an konkreten Voraussetzungen und Er-

fahrungen des Teilnehmers zum Thema angeknüpft werden. Es müssen entsprechend Handlungssituationen aus 

der beruflichen Praxis der Teilnehmer zu diesem Thema aufgegriffen und bearbeitet werden.

Der Lehrgang ist teilnehmeraktiv und interaktiv 

Das eigene Tun der Teilnehmer (durchdenken, diskutieren, erkunden, entdecken, erproben, erstellen usw.) steht 

im Vordergrund. Der Teilnehmer muss sich aktiv und intensiv mit einer Situation auseinandersetzen, um für sich 

interne Handlungsstrukturen aufbauen zu können. Der Dozent ist stärker in der Rolle des Lernorganisators und 

des Lernbegleiters. Handlungsorientierung bedeutet sicher nicht, dass alle Aufgaben durch die Teilnehmer eigen-

ständig oder in Gruppen gelöst werden. Es ist vielmehr, in Abhängigkeit von den Voraussetzungen der Teilneh-

mer, ein sehr flexibles und vielfältiges methodisches Vorgehen erforderlich, bei dem sich kurze Einführungen zu 

ganz neuen Themen, zu denen die Teilnehmer bisher keine eigenen Erfahrungen haben, mit gemeinsamen Erar-

beitungsphasen und moderierten Diskussionen in der Gesamtgruppe abwechseln. Vor allem soll die Interaktion 

zwischen den Lernenden z. B. durch häufigere Partner- oder Gruppenarbeit verstärkt werden. Dies dient auch der 

Förderung der Sozialkompetenz. 

Der Lehrgang ist ganzheitlich und ergebnisorientiert 

Es kommt darauf an, komplexe Situationen zu erfassen und möglichst vollständige Handlungen, d. h. von der 

Analyse über die Planung und Durchführung bis zur Kontrolle zu ermöglichen. Ein Teilnehmer soll eine Tätigkeit 

in all diesen Phasen durchdenken und selbstständig realisieren. Dabei sollen alle Lernbereiche angesprochen 

werden (kognitiv/Kopf, affektiv/Herz und psychomotorisch/Hand). Der Lernprozess soll sich auf alle Kompetenz-

bereiche (Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz) auswirken.

Am Ende von Lehr-/Lerneinheiten sollen möglichst konkrete Ergebnisse bzw. Produkte stehen, die von den Teil-

nehmern präsentiert oder mitgenommen werden können z. B. ein ausgefüllter Beurteilungsbogen, ein erstellter 

Ausbildungsplan, eine Checkliste, eine Ergebniszusammenfassung usw.).

Lehrgänge, die diese Eckwerte beachten, sind sowohl für die Teilnehmer als auch für die Dozenten auf Dauer in-

teressanter, auch wenn sie, zumindest für die Dozenten, die bisher vorrangig darbietend vorgegangen sind, zu-

nächst etwas arbeitsintensiver sind. Vor allem helfen sie, die erforderlichen Kompetenzen für die Ausbildungspra-

xis aufzubauen. 
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Einbezug der Teilnehmervoraussetzungen 

Es sollen hier nur zwei für handlungsorientierte Lehrgänge besonders relevante Teilnehmervoraussetzungen an-

gesprochen werden: 

Zum einen, dass die Teilnehmer in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung mitbringen. Das heißt, sie ha-

ben spezifische Erfahrungen in der Ausbildung gewonnen, auch wenn diese meist nicht reflektiert sind. Einige von 

ihnen haben zudem schon Lehrlinge betreut und bringen daher zumindest ansatzweise Erfahrungen in der Ausbil-

dung von Lehrlingen mit. Diese Erfahrungen sollten gezielt erfasst und in die Lehrgänge eingebunden werden.

Zum anderen sind viele Teilnehmer zunächst konsumorientiert. Das heißt, dass sie von den Dozenten erwarten, dass 

diese ihnen schon das prüfungsrelevante Wissen mundgerecht servieren. Mit ihnen sollte direkt zu Lehrgangsbe-

ginn die Notwendigkeit aber auch die Chancen der aktiven Mitarbeit thematisiert werden. Grundsätzlich gilt

Keiner kann gelernt werden! Lernen muss jeder selbst! Und am besten lernt man durch Tun!

Die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit ist Voraussetzung für handlungsorientierten Unterricht. Das eigenständige 

Bearbeiten von Fallsituationen ist aber auch die Anforderung der Prüfung. Die Erfahrung zeigt, dass regelmäßiges 

Arbeiten in Form von Alleinarbeit, Partnerarbeit oder Kleingruppenarbeit oft bessere Ergebnisse bringt. Zudem 

können die jeweils vorhandenen Erfahrungen stärker einbezogen und vor allem die sozialen Bedürfnisse im Lehr-

gang besser abgedeckt werden. Dadurch steigt oft die Lehrgangszufriedenheit. Zur Unterstützung von eigenstän-

digen Lernphasen kann es auch sinnvoll sein, zu Beginn Lerntechniken anzusprechen, die ja sowieso im Lehrgang 

behandelt werden.

Grundlegende Umsetzungshinweise

Es ist weder möglich, noch im Sinne der Handlungsorientierung, jedes Thema des Rahmenplanes mit der glei-

chen Intensität zu behandeln. Es kommt darauf an, Schwerpunkte im Hinblick darauf zu bilden, welche Bedeutung 

bestimmte Themen in der Ausbildungspraxis haben. Besonders wichtige Themen in der Ausbildung wie z. B. die 

richtige Auswahl von Lehrlingen, der Ausbildungsvertrag, die Erstellung eines Ausbildungsplanes, das Vorgehen 

zur auftragsorientierten Ausbildung oder die regelmäßige Beurteilung von Lehrlingen sollten intensiver erarbeitet 

werden. Andere müssten entsprechend mit weniger Zeitaufwand behandelt werden. 

Die Aufgabenstruktur ermöglicht und unterstützt ein flexibles methodisches Vorgehen in den Lehrgängen. Sie 

enthält zu allen vier Handlungsfeldern des Rahmenplans und den dort angegebenen Lernsituationen/Themen 

kurze Falldarstellungen, die ein Problem anreißen. Dazu werden Aufgaben und Fragen gestellt, mit denen die 

Fallsituation grundlegend aufgearbeitet werden kann. Die Bearbeitung kann in der Regel mit den angegebenen 

Fachbüchern, Gesetzestexten oder weiteren angegebenen Unterlagen erfolgen. Damit gibt die Aufgabenstruktur 

zum einen Anregungen zum Aufgreifen und Bearbeiten von Fallsituationen, zum anderen dient sie dazu, wesent-

liche Erkenntnisse aus der Bearbeitung zusammenzufassen und eignet sich so auch zur Erfolgskontrolle und zur 

systematischen Vorbereitung auf die Prüfung.

Jeder Dozent kann situationsbezogen entscheiden, wie er diese Aufgabenstruktur nutzt. Mit Blick auf seine Ziel-

gruppe und deren Interessen muss er klären, wie er mit den Teilnehmern in einen neuen Handlungsbereich ein-

steigt, damit sie bereit sind, mitzuarbeiten. Hier kann es sinnvoll sein, Fallbeispiele anzupassen oder zu erweitern. 

Anhand der vorliegenden Erfahrungen der Teilnehmer muss er sich Gedanken machen, wie er die Erarbeitungspha-

sen methodisch so gestaltet, dass Teilnehmer ihre Erfahrungen einbringen können. Hier kann es erforderlich sein, 

dass er für die konkrete Arbeit in Gruppen spezifische Arbeitsblätter und dazu ggf. erforderliche weitere Informati-

onsunterlagen ergänzt. Außerdem muss er festlegen, wie er den Teilnehmern hilft, die Ergebnisse zu sichern und 

sich auf die Prüfung gezielt vorzubereiten. Hier ist es meist erforderlich, mit dem Prüfungsausschuss grundlegend 

die Art der Aufgabenstellung zu klären, um eine darauf ausgerichtete Prüfungsvorbereitung zu realisieren. 
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Für den Einstieg ist die Betroffenheit der Teilnehmer wichtig, d. h. sie müssen die im Unterricht aufgegriffene Hand-

lungssituation mit erlebten Situationen aus ihrer praktischen Erfahrung verbinden können: Haben sie diese Situati-

on schon erlebt? Wie war die Situation bei ihnen? Hilfreich ist hier oft die Metaplantechnik, mit der alle Teilnehmer 

relativ schnell Stellung zu einer Situation beziehen und Schwerpunkte für die weitere Bearbeitung herausgestellt 

werden können. Damit können Situationen aus der Aufgabenstruktur präzisiert oder angepasst werden.

Je nach der Bedeutung einer Situation oder eines Themas für die Ausbildungspraxis kann entschieden werden, ob 

beispielsweise eine kurze gemeinsame Diskussion ausreicht, um die wesentlichen Erkenntnisse zu gewinnen oder 

ob intensivere Arbeitsformen wie Selbstarbeit, Partner- oder Gruppenarbeit erforderlich sind, um notwendige 

Handlungsstrukturen für die Praxis aufzubauen. Bei Teilnehmergruppen aus unterschiedlichen Gewerken ist es 

bei einigen Aufgaben sinnvoll, grundsätzliche Lösungen gemeinsam zu erarbeiten oder ggf. Lösungsstrukturen 

aufzuzeigen und die gewerkespezifische Umsetzung in Gruppen mit Teilnehmern aus dem gleichen Gewerk bear-

beiten zu lassen.

Oft wird von Dozenten angemerkt, dass Partner- oder Gruppenarbeit zu zeitaufwändig sind und ihr Einsatz bei der 

Fülle an Stoff nicht möglich ist. Es trifft sicher zu, dass ein Dozent, der vorträgt, erklärt, darstellt, aus seiner Sicht 

im Stoff schneller vorankommt. Aber er sollte sich bewusst machen, dass er damit auch über die Köpfe der Teil-

nehmer weggeht, d. h. ihre Voraussetzungen und ihre Erfahrungen nicht berücksichtigen kann, und dass er vor 

allem nicht weiß, was wie bei ihnen ankommt und haften bleibt. Im Vordergrund sollte also nicht stehen, wie viel 

ein Dozent sagt, sondern wie viel Erfahrung der Teilnehmer selbst gewinnen kann. Hinzu kommt, dass in der 

Zusammenarbeit der Teilnehmer sehr viel passiert. Sie setzen sich in der Regel intensiv mit Situationen auseinan-

der, sie bringen dazu ihre Erfahrungen ein, sie tauschen sich aus und haben dabei oft weitergehende Fragen. 

Besonders wichtig ist dann die vom Dozenten moderierte und strukturierte Zusammenführung der erarbeiteten 

Ergebnisse in der Gesamtgruppe. Hier können Zusammenhänge herausgestellt, Fragen beantwortet und die Ver-

knüpfung neuer Erkenntnisse mit bisherigen Erfahrungen systematisiert werden. Damit können die Teilnehmer in 

einer überschaubaren Zeit ein breites Spektrum an Erfahrungen gewinnen. Der Dozent sollte jedoch darauf ach-

ten dass die Diskussionen nicht ausufern und die klare Struktur der Zusammenhänge erkennbar bleibt. 

Erfahrungen von Dozenten, die häufiger Metaplantechnik, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, moderierte Dis-

kussionen u. ä erprobt haben, belegen, dass gerade auch erwachsene Teilnehmer nach einer Eingewöhnungszeit 

sehr gerne und sehr intensiv mitarbeiten und oft interessierter bei der Sache sind als in Lehrgängen, in denen der 

Dozent alles vorstellt und sie nur wenig aktiv sein können. Und noch ein Hinweis: Auf die oft zu Beginn von eher 

konsumorientierten Teilnehmern gestellte Frage, ob das prüfungsrelevant ist, kann der Dozent heute antworten: 

Die Bearbeitung von fallbezogenen Aufgaben ist prüfungsrelevant!

Beispiele für die praktische Umsetzung

Es ist bereits deutlich geworden, dass intensivere Lern- und Arbeitsformen, wie Einzel-, Partner- oder Gruppen-

arbeit besonders für die Entwicklung von Handlungskompetenz in den wesentlichen Tätigkeitsbereichen des Aus-

bilders eingesetzt werden sollten. Dazu bieten sich in den verschiedenen Handlungsfeldern besonders die folgen-

den Lernsituationen an.

■ In Handlungsfeld 1: Ermittlung des betrieblichen Ausbildungsbedarfs, Prüfen der Eignungsvoraussetzungen 

im Unternehmen. 

■ In Handlungsfeld 2: Erstellung eines betrieblichen Ausbildungsplanes, Auswahl geeigneter Möglichkeiten 

zur Gewinnung von Bewerbern/Erstellung einer Anzeige, Auswahl von Bewerbern, Durchführung von Einstel-

lungsgesprächen, Erstellung eines Ausbildungsvertrages und damit verbunden Anmeldung zur Eintragung in 

die Lehrlingsrolle.
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■ In Handlungsfeld 3: Entwicklung einer Lernkultur des selbst gesteuerten Lernens, inhaltliche und organisa-

torische Gestaltung der Probezeit, Einführung des Auszubildenden in den Betrieb, Erstellung eines geeigne-

ten Beurteilungsbogens, Beurteilung des Auszubildenden zum Ende der Probezeit, Analyse der Auftrags- und 

Geschäftsprozesse zur Bestimmung geeigneter Lern- und Arbeitsaufgaben für die auftragsorientierte Ausbil-

dung, Einsatz von Ausbildungsmethoden für ausgewählte Ausbildungsschwerpunkte, konstruktiver Umgang 

mit Konflikten in der Ausbildung, Erfolgskontrollen und Feedback in der Ausbildung. 

■ In Handlungsfeld 4: Unterstützung der Prüfungsvorbereitung, Anmeldung zur Prüfung, Erstellung von Zeug-

nissen.

Im Folgenden sollen anhand ausgewählter Beispiele Anregungen für eine handlungsorientierte Umsetzung gege-

ben werden.

 

(1) Zum Ausbildungsvertrag

In der bisherigen Teilnehmerunterlage waren Vordrucke für einen Ausbildungsvertrag und den Antrag auf Eintra-

gung in die Lehrlingsrolle enthalten. Da mittlerweile die meisten Kammern entsprechende Vordrucke online zur 

Verfügung stellen, macht es mehr Sinn, wenn die Teilnehmer bei der jeweiligen Kammer vor Ort recherchieren 

und einen dort zur Verfügung gestellten Vordruck nutzen und damit für einen ausgewählten Bewerber einen Aus-

bildungsvertrag und die Anmeldung ausfüllen. Zum Teil ist es auch möglich, Online-Vordrucke zu verwenden. 

Die Teilnehmer sollten dazu Daten zum Unternehmen (Name, Adresse) und auch Daten zum künftigen Auszubil-

denden (Name, Adresse, Geburtsdatum, höhere Schulabschlüsse) erhalten. Ein entsprechender Lernauftrag sollte 

vor dem Ausfüllen des Vertrages auch die Aufgabe zur Recherche der weiteren Daten enthalten: z. B. Dauer der 

Ausbildung oder für das Unternehmen eventuell geltender Tarifvertrag für die Ausbildungsvergütung. 

 

(2) Zum konstruktiven Umgang mit Konflikten

Die große Anzahl an Ausbildungsabbrüchen zeigt, dass der konstruktive Umgang mit Konflikten bei der Ausbil-

dung der Ausbilder eine ganz zentrale Rolle spielt, um erfolgreich auszubilden und häufig entstehende Konfliktsi-

tuationen gut zu managen. Hier sollten Ausbilder/innen wirklich intensiver für Konfliktschwerpunkte und konst-

ruktive Konfliktlösungen sensibilisiert werden. 

Eine sehr gute Unterstützung für die Bearbeitung bieten die realistischen Fallbeispiele der DVD „So nicht! Film-

sequenzen zum Umgang mit Konflikten in der beruflichen Ausbildung“ aus dem Ziellauf-Projekt des nord-

rhein-westfälischen Handwerks. Die DVD ist bei der Verlagsanstalt Handwerk erhältlich (www.verlagsanstalt-

handwerk.de). Ein gesondertes Dozentenbegleitheft zur DVD steht den E-Learning-Partnern der ZWH auf der 

DLS-Plattform als kostenloser Download zur Verfügung.

Die Sequenzen sind so aufgebaut, dass zunächst eine Konfliktsituation im Ausbildungsbetrieb dargestellt wird 

(3–5 Min.). Zu dieser werden dann Statements des Auszubildenden und des Ausbilders/der Ausbilderin gegeben, 

die deren persönliche Sicht zeigen. Anschließend erfolgt dann eine Experteneinschätzung. Mit diesen Videose-

quenzen und dem Begleitmaterial lassen sich sehr viele Aspekte einer Konfliktsituation und deren Bewältigung 

vertieft bearbeiten. Weitere Anregungen zur Stärkung der Konfliktlösungskompetenzen können auch dem Selbst-

lernprogramm „Konflikte meistern in Ausbildung und Betrieb“ entnommen werden, das den E-Learning-Partnern 

der ZWH auf der DLS-Plattform kostenlos zur Verfügung steht. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei der 

ZWH (Ansprechpartnerin Michaela Müller mmueller@zwh.de).
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(3) Zur Gestaltung der Probezeit

Einstieg: 

Teilnehmer sollen zur Vorbereitung angeregt werden, sich in ihrem Unternehmen nach Vorgehensweisen zur 

Gestaltung des ersten Tages und nach Grundsätzen zur Gestaltung der Probezeit für Auszubildende zu erkunden. 

Zum Einstieg sollen sie auf eine Zeitreise mitgenommen werden: Sie sollen die Augen schließen und sich an den 

Beginn ihrer Lehrzeit erinnern. Wie haben sie den ersten Tag erlebt? Wie war die Probezeit insgesamt? Was war 

gut? Was war nicht so gut? Daraus sollen gemeinsam Fragen zur Gestaltung des ersten Tages und der Probezeit 

herausgestellt und an der Pinnwand visualisiert werden. 

In einer einführenden Diskussion sollen dann darauf aufbauend die Ziele und Arbeitsschwerpunkte der Lernein-

heit herausgearbeitet werden.

Erarbeitung in Gruppenarbeit: 

Die folgenden Arbeitsschwerpunkte sollen arbeitsteilig auf vier Arbeitsgruppen aufgeteilt werden: Überlegungen zur 

Notwendigkeit der Probezeit und den berufstypischen Fähigkeiten, Überlegungen zur Ablaufgestaltung des ersten 

Ausbildungstages, Überlegungen zur Gestaltung von Ausbildungsplätzen und den notwendigen Informationen, Über-

legungen zur Auswahl geeigneter berufstypischer Tätigkeiten und Aufgaben und den Auswahlkriterien dafür.

Arbeits- und Hilfsmittel: Aufgabenblatt (siehe auf den folgenden Seiten), Fachbücher, Ausbildungsordnungen, 

Gesetzestexte sowie Flipchart-Papier und Stifte für die Präsentation. 

Präsentation/Zusammenführung: 

Die Gruppen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. Dabei werden jeweils Fragen der anderen Gruppen aufgegrif-

fen und diskutiert und vom Dozenten in den Gesamtzusammenhang eingeordnet. Es wird geprüft, welche Fragen 

auf der Pinnwand noch offen sind. Diese werden abschließend geklärt. 

Ergebnissicherung: 

Es können dazu die Fragen und Aufgaben in der Aufgabenstruktur bearbeitet und besprochen werden.
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Arbeitsblatt zu Beispiel 3:

Lehrgang: Ausbildung der Ausbilder/ Meistervorbereitung Teil IV

Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen

Arbeitsblatt zur Lerneinheit: Gestaltung der Probezeit

Arbeitsgruppe 1:

Situation:

Sie sind Ausbilder/in in Ihrem Unternehmen. Im nächsten Monat wird eine neue Auszubildende die Ausbildung 

in dem Beruf (hängt vom Teilnehmer ab) beginnen. Sie sind verantwortlich für die Planung und Gestaltung der 

Probezeit. 

Aufgaben:

1. Diskutieren Sie in der Arbeitsgruppe die Bedeutung der Probezeit für die Auszubildende und für das Unter-

nehmen und stellen Sie heraus, was Sie bei der Planung und Gestaltung der Probezeit alles beachten sollten.

2. Halten Sie Ihre Arbeitsergebnisse auf einem Plakat fest.

3. Präsentieren Sie diese im Anschluss im Plenum.

________________________

Methode: arbeitsteilige Gruppenarbeit

Zeit: 25 Minuten

Arbeits- und Hilfsmittel: das im Unterricht eingesetzte Fachbuch, Notizen aus dem Erkundungsauftrag, BBiG, 

sowie Plakatblatt und Stifte.
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Arbeitsblatt zu Beispiel 3:

Lehrgang: Ausbildung der Ausbilder/ Meistervorbereitung Teil IV

Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen

Arbeitsblatt zur Lerneinheit: Gestaltung der Probezeit

Arbeitsgruppe 2:

Situation:

Sie sind Ausbilder/in in Ihrem Unternehmen. Im nächsten Monat wird eine neue Auszubildende die Ausbildung 

in dem Beruf (hängt vom Teilnehmer ab) beginnen. Sie sind verantwortlich für die Planung und Gestaltung der 

Probezeit. 

Aufgaben:

1. Überlegen Sie in der Arbeitsgruppe, welche berufsspezifischen Fähigkeiten von der Auszubildenden erwartet 

werden und in welchen typischen Arbeitssituationen diese besonders gezeigt werden können.

2. Halten Sie Ihre Arbeitsergebnisse auf einem Plakat fest.

3. Präsentieren Sie diese im Anschluss im Plenum.

 

________________________

Methode: arbeitsteilige Gruppenarbeit

Zeit: 25 Minuten

Arbeits- und Hilfsmittel: das im Unterricht eingesetzte Fachbuch, Ausbildungsordnung, sowie Plakatblatt und 

Stifte.
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Arbeitsblatt zu Beispiel 3:

Lehrgang: Ausbildung der Ausbilder/ Meistervorbereitung Teil IV

Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen

Arbeitsblatt zur Lerneinheit: Gestaltung der Probezeit

Arbeitsgruppe 3:

Situation:

Sie sind Ausbilder/in in Ihrem Unternehmen. Im nächsten Monat wird eine neue Auszubildende die Ausbildung 

in dem Beruf (hängt vom Teilnehmer ab) beginnen. Sie sind verantwortlich für die Planung und Gestaltung der 

Probezeit. 

Aufgaben:

1. Diskutieren Sie in der Arbeitsgruppe, wie Sie den Ablauf des ersten Arbeitstages gestalten können, damit er 

für die Auszubildende in guter Erinnerung bleibt.

2. Halten Sie Ihre Vorschläge für den Ablauf auf einem Plakat fest.

3. Präsentieren Sie diese im Anschluss im Plenum.

 

________________________

Methode: arbeitsteilige Gruppenarbeit

Zeit: 25 Minuten

Arbeits- und Hilfsmittel: das im Unterricht eingesetzte Fachbuch, Notizen aus dem Erkundungsauftrag, sowie 

Plakatblatt und Stifte.
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Arbeitsblatt zu Beispiel 3:

Lehrgang: Ausbildung der Ausbilder/ Meistervorbereitung Teil IV

Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen

Arbeitsblatt zur Lerneinheit: Gestaltung der Probezeit

Arbeitsgruppe 4:

Situation:

Sie sind Ausbilder/in in Ihrem Unternehmen. Im nächsten Monat wird eine neue Auszubildende die Ausbildung 

in dem Beruf (hängt vom Teilnehmer ab) beginnen. Sie sind verantwortlich für die Planung und Gestaltung der 

Probezeit. 

Aufgaben:

1. Besprechen Sie in ihrer Arbeitsgruppe, worauf Sie bei der Ausstattung des Arbeitsplatzes der neuen Auszu-

bildenden achten müssen. Erstellen Sie außerdem eine Checkliste mit allen Informationen, die sie a) aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften geben müssen und b) aus betrieblicher Sicht weitergeben möchten.

2. Halten Sie Ihre Arbeitsergebnisse und Vorschläge auf einem Plakat fest.

3. Präsentieren Sie diese im Anschluss im Plenum.

________________________

Methode: arbeitsteilige Gruppenarbeit

Zeit: 25 Minuten

Arbeits- und Hilfsmittel: das im Unterricht eingesetzte Fachbuch, Notizen aus dem Erkundungsauftrag, sowie 

Plakatblatt und Stifte.
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(4) Zum Erstellen von Zeugnissen

Einstieg: 

Teilnehmer sollen angeregt werden, sich zur Vorbereitung eigene Zeugnisse, vor allem das Ausbildungszeugnis, 

soweit vorhanden, ansehen. Sie sollen einschätzen, ob sie darin richtig beurteilt worden sind. Daraus könnten 

Erkenntnisse/Fragen zum Aufbau von Zeugnissen, zu Inhalten von Zeugnissen, sowie zur Formulierung mit Hilfe 

der Metaplantechnik zusammengetragen werden.

In einer einführenden Diskussion können hieraus Unterschiede von Zeugnissen (einfache und qualifizierte Zeug-

nisse) und Voraussetzungen für die Zeugniserstellung (erforderliche Daten und bisherige Beurteilungen) und 

Anforderungen an Zeugnisse herausgearbeitet und auf Flipchart festgehalten werden. 

Erarbeitung in Gruppenarbeit: 

Die Teilnehmer erhalten den Arbeitsauftrag, ein Zeugnis für einen Auszubildenden zu erstellen. Für arbeitsteilige 

Gruppenarbeit könnten differenzierte Anforderungen gestellt werden: z. B. Auszubildende mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen/Beurteilungsbogen bzw. aus unterschiedlichen Berufen (für gewerkegleiche Gruppenarbeit) 

und unterschiedliche Zeugnisarten: einfaches oder qualifiziertes Zeugnis. 

Arbeits- und Hilfsmittel: Aufgabenblatt, Beurteilungsbogen, Fachbücher, Formulierungshilfen für Zeugnisse so-

wie Flipchart-Papier und Stifte für die Präsentation.

Präsentation/Zusammenführung: 

Die Gruppen präsentieren ihre Zeugnisse, die mit Blick auf die rechtlichen Konsequenzen besprochen und ggf. 

weiterentwickelt werden. In der zusammenführenden Diskussion sollen das das Vorgehen bei der Zeugniserstel-

lung, die dabei zu beachtenden Aspekte und die rechtlichen Konsequenzen zusammengefasst werden.

Ergebnissicherung: 

Es können dazu die Fragen und Aufgaben in der Aufgabenstruktur bearbeitet und besprochen werden.
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Arbeitsblatt zu Beispiel 4:

Lehrgang: Ausbildung der Ausbilder/ Meistervorbereitung Teil IV

Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen

Arbeitsblatt zur Lerneinheit: Erstellen von Zeugnissen

Situation:

Sie sind Ausbilder/in in Ihrem Unternehmen und betreuen die Ausbildung für den Beruf (sollte auf die Ar-

beits-gruppe abgestimmt werden). Ihr Auszubildender hat gerade die Gesellenprüfung mit einer guten Note bes-

tan-den. Sie sollen für die Personalabteilung das Zeugnis vorbereiten.

Aufgaben:

1. Entscheiden Sie, ob Sie ein einfaches oder ein qualifiziertes Zeugnis erstellen werden. Begründen Sie die 

getroffene Entscheidung.

2. Erstellen Sie den Zeugnisentwurf und nutzen Sie dazu die von der Personalabteilung erhaltene letzte Verhal-

tensbeurteilung sowie die Ausbildungsordnung.

3. Halten Sie Ihre Arbeitsergebnisse und Vorschläge auf Flipchart-Papier fest.

4. Präsentieren Sie diese im Anschluss im Plenum.

________________________

Methode: arbeitsgleiche Gruppenarbeit

Zeit: 35 Minuten

Arbeits- und Hilfsmittel: das im Unterricht eingesetzte Fachbuch, Beurteilungsbogen, Formulierungshilfen für 

Zeugnisse sowie Flipchart-Papier und Stifte.
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Handlungsfeld 1 – Ausbildungsvoraussetzungen prüfen 
und Ausbildung planen

In diesem Skript finden Sie Lerninhalte und Aufgaben zum Handlungsfeld 1 der Ausbilder-Eignungsverordnung 

(§3, 1 AEVO). Insgesamt sollen die Lernenden in die Lage versetzt werden, Ausbildungsvoraussetzungen im Be-

trieb zu überprüfen und darauf aufbauende Ausbildung zu planen. Dies wird in sieben Kompetenzen unterteilt, die 

in der folgenden Übersicht aufgeführt und den Lerninhalten zugeordnet werden. Außerdem finden Sie in der Ta-

belle Hinweise auf die relevanten Kapitel in der entsprechenden, weiterführenden Literatur.
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1. Vorteile und Nutzen der betrieblichen Ausbildung

1.1. Ziele und Aufgaben der Berufsausbildung

Das Handwerksunternehmen Heizung & Klima Fürst GmbH bildet aktuell einen Lehrling zum Anlagenmechaniker 

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik aus. Es soll nun ein weiterer Lehrling zum Elektroniker ausgebildet wer-

den. Stephan Fürst ist Ausbilder und sieht sich die Ausbildungsordnung an, um die Voraussetzungen für die neue 

Ausbildung zu klären. Dabei fällt ihm auf, dass in der Ausbildungsordnung zum Elektroniker zur Durchführung der 

Ausbildung die gleichen Hinweise stehen wie in der ihm bekannten Ausbildungsordnung zum Anlagenmechaniker:

Die in §4 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt werden, dass die Auszu-

bildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 3 des Berufsbil-

dungsgesetz befähigt werden, die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein-

schließt“ (§5 Abs. 1 BBiG)

Dazu liest er den genannten Paragrafen im Berufsbildungsgesetz, der die Vermittlung beruflicher Handlungsfähig-

keit verlangt. Er denkt darüber nach, warum das wichtig ist.

Aufgaben

1. Sehen Sie sich § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) an und beschreiben Sie, welches Ziel mit der 

Berufsausbildung erreicht werden soll. Berücksichtigen Sie dazu die Aufgaben, die in der Ausbildung zu 

leisten sind.

Ziel der Berufsausbildung ist, dass der Auszubildende in seinem Beruf selbstständig und verantwortungsbewusst 

handeln kann. Vor allem bei technischen und sonstigen Veränderungen in seinem Beruf muss er fähig sein, neue 

Anforderungen zu bewältigen.

Dazu müssen ihm die notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Ausbildung syste-

matisch vermittelt werden. Berufserfahrung ist dafür besonders wichtig.

2. Erklären Sie, was mit dem Begriff der beruflichen Handlungsfähigkeit (auch Handlungskompetenz) gemeint ist.

Beruflich handlungskompetent ist derjenige, der unterschiedlichste berufliche Aufgaben und Problemstellungen 

sicher, selbstständig und verantwortungsbewusst bewältigt.

Das gilt sowohl für Aufgabenstellungen, die ihm vertraut sind, als auch für neue Aufgaben („zukünftige berufliche 

Anforderungen“).

3. Die berufliche Handlungskompetenz kann in verschiedene Bereiche unterteilt werden: 

Berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz Selbstkompetenz (persönliche 

Kompetenz)

Sozialkompetenz

Die Teilbereiche beinhalten jeweils Methoden-, Lern- und Sprachkompetenzen.

a. Ergänzen Sie in der folgenden Übersicht die Bedeutung der Kompetenzbereiche.

b. Nennen Sie anschließend konkrete Beispiele für Schlüsselqualifikationen in diesen Bereichen, die besonders 

für Ihr Handwerk wichtig sind.
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Kompetenzbereiche Bedeutung Beispiele für Schlüsselqualifikationen

Fachkompetenz Fähigkeit, mit fachlichem Können 

und Wissen berufliche Aufgaben und 

Probleme fachgerecht zu bewältigen

■ rechnen können

■ Arbeitsabläufe planen

■ Problemlösungsstrategien anwenden

■ Arbeitsaufträge selbstständig planen

Selbstkompetenz

(persönliche Kom-

petenz)

Fähigkeit zu Selbstkritik und Bereit-

schaft, sich positiv zu verändern, 

also auch seine Begabungen und 

Handlungsmöglichkeiten weiterzu-

entwickeln

■ Selbstbewusstsein

■ über eigenes Verhalten kritisch Nachdenken

■ Eigeninitiative zeigen

■ eigene Leistungen kritisch prüfen

Sozialkompetenz Fähigkeit, mit anderen Menschen 

angemessen umgehen, kommunizie-

ren und kooperieren zu können so-

wie gesellschaftlich verantwortlich 

zu handeln

■ Höflichkeit

■ sich angepasst ausdrücken

■ Gemeinschaftsfähigkeit, Kontaktfähigkeit

■ Pünktlichkeit

■ im Team kooperativ zusammenarbeiten

4. Beurteilen Sie, warum Handlungskompetenz heute noch wichtiger ist als früher.

Aufgrund der schnellen Entwicklungen in allen Bereichen ist es fast unmöglich geworden, konkretes Wissen zur 

Bewältigung aller künftigen Aufgabenstellungen zu vermitteln. In vielen Bereichen ist es darüber hinaus kaum 

noch abzusehen, welches konkrete Fachwissen bereits in naher Zukunft benötigt wird.

Daher ist die Vermittlung berufliche Handlungskompetenz so wichtig, weil mit der fachlichen Qualifizierung direkt 

auch das selbstständige Arbeiten und Problemlösen gefördert wird.

Damit ist man beispielsweise fähig, sich für neue Aufgaben die erforderlichen Informationen selbst zu beschaffen 

und geeignete Lösungswege zu suchen, umzusetzen und zu bewerten.

5. Häufiger wird gefordert, dass in der Ausbildung auch Schlüsselqualifikationen vermittelt werden sollen. Erklä-

ren Sie den Begriff der Schlüsselqualifikation und berücksichtigen Sie dabei auch den Bezug zur beruflichen 

Handlungskompetenz.

Schlüsselqualifikationen sind übergreifende Fähigkeiten, die für die Bewältigung von Handlungssituationen eine 

wichtige Rolle spielen. Sie können wie ein Schlüssel das Tor zu neuem Wissen und Können leichter aufschließen. 

Beispiele für Schlüsselqualifikationen sind logisches Denken, Zusammenhänge erkennen, strukturiertes Vorge-

hen, zielgerichtete Informationssuche und –verarbeitung, Beherrschen von Problemlösungstechniken, kreatives 

Denken oder leichtes Zugehen auf andere Menschen.

Innerhalb der einzelnen Kompetenzbereiche der Handlungskompetenz stehen unterschiedliche Schlüsselqualifika-

tionen im Vordergrund.
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6. Überlegen Sie anhand von Beispielen aus Ihrem beruflichen Alltag, wie Sie konkret folgende Kompetenzen 

und Schlüsselqualifikationen bei Lehrlingen fördern können. Worauf kommt es dabei besonders an?

Beispiele für Kompetenzen/ 

Schlüsselqualifikationen

Förderungsmöglichkeiten

Aufträge selbstständig planen z. B. dem Lehrling im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten und der 

bereits erlernten Fertigkeiten und Kenntnisse (Teil-)Aufträge geben, die er 

selbstständig planen, durchführen und kontrollieren

eigene Leistungen kritisch prüfen ■ ausdrücklich anfordern, dass der Lehrlinge seine Arbeitsergebnisse vor 

Vorlage selbstkritisch prüft

■ Voraussetzung: Transparenz der Bewertungskriterien; der Lehrling 

muss wissen, nach welchen Kriterien und in welcher Reihenfolge die 

Qualität einer bestimmten Arbeit zu beurteilen ist

■ konstruktive Rückmeldung zu Leistungen und Arbeitsergebnissen ge-

ben, d.h. so rückmelden, dass aus dem Feedback gelernt werden kann

■ dem Lehrling Freiräume und Gelegenheit zu selbstständigem Arbeiten 

geben, sodass er sich „zwangsläufig“ daran gewöhnt, dass er seine 

Ergebnisse selbstkritisch prüfen muss

■ erzieherische Kontinuität in der Förderung dieser Fähigkeit an den Tag 

legen

im Team kooperativ zusammen-

arbeiten

Das ist in der dualen Ausbildung gut zu fördern, indem man Lehrlinge in 

Arbeitsteams einbindet und ihm dabei zeigt, dass man ihm etwas zutraut 

und sich auf ihn (im Rahmen seiner Möglichkeiten) verlässt; durch entspre-

chende Rückmeldungen auf kooperatives Verhalten positiv reagieren bzw. 

unkooperatives Verhalten korrigieren

1.2. Bedeutung der Ausbildung für Jugendliche, Wirtschaft und Gesellschaft

Jedes Jahr im Sommer sind sie auf der Tagesordnung: die Aktionen von Politikern und Medien zur Gewinnung von 

Betrieben für Ausbildungsplätze. Die Wirtschafts- und die Bildungspolitik erwartet von den Betrieben, dass sie 

genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Alle jungen Menschen, die bereit und fähig für die Ausbil-

dung sind, sollen einen Ausbildungsplatz erhalten. Warum ist das so wichtig?

Aufgaben

7. Beurteilen Sie, warum Ausbildung für den Einzelnen, die Gesellschaft und die Wirtschaft so wichtig ist.

a. Was bringt jungen Menschen eine Ausbildung?

Sie erleichtert den Einstieg in das Berufsleben, ist Existenzgrundlage, bringt mehr Sicherheit für den Arbeitsplatz, 

vermittelt Zufriedenheit und soziale Anerkennung, sichert soziale Anrechte (Tarife, finanzielle Förderung der 

 Weiterbildung), ist Basis für den beruflichen Aufstieg und fördert die Persönlichkeitsentwicklung.
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b. Was hat die Gesellschaft davon, wenn möglichst viele junge Menschen einen Ausbildungsplatz finden?

■ Verringerung von Arbeitslosigkeit (besonders bei Jugendlichen)

■ Verbesserung des Steuereinkommens durch höhere Einkünfte

■ Sicherung von Wohlstand und sozialem Frieden

c. Warum ist es für die Wirtschaft wichtig, dass viele junge Menschen ausgebildet werden?

■ Die Wirtschaft braucht regelmäßig Fachkräftenachwuchs, um sich zu entwickeln.

■ Ausbildung hat bisher zum hohen Qualifikationsniveau der Fachkräfte geführt und ist auch für die künftige 

Standortsicherung unbedingt notwendig.

■ Ausbildung unterstützt den Innovationstransfer in den Unternehmen.

1.3. Nutzen und Kosten der Ausbildung für den Betrieb

>> Stephan Hey Papa, hast du kurz eine Minute? Ich würde gerne zwei neue Azubis  

einstellen. Einen für Sanitär, Heizung und Klima, wie immer. Und dann noch eine oder einen 

fürs Büro.

>> Peter Ach Stephan, du immer mit deinen Ideen. Wir haben doch schon genug  

Azubis. Wo sollen wir denn die ganze Zeit hernehmen? Und was das wieder kostet...

>> Stephan Aber...

>> Peter Ich denke, wir stellen besser einen neuen Gesellen ein. Da müssen wir uns auch nicht mit diesen 

ganzen gesetzlichen Vorschriften befassen.

Stephan überlegt, wie er seinen Vater von den Vorzügen der Ausbildung überzeugen kann. Helfen Sie ihm, Argu-

mente zu finden.

8. Nennen Sie mindestens drei Gründe hat für den Betrieb, junge Menschen auszubilden.

■ Die Ausbildung ist Grundlage für die Leistungsfähigkeit des Betriebes und wichtiger Faktor für das Wirt-

schaftswachstum.

■ Gut qualifizierte Mitarbeiter sind ein Wettbewerbsvorteil für den Betrieb.

■ Nachwuchssicherung und Vermeidung von Facharbeitermangel.

■ Besseres Ansehen für den Betrieb.

■ Die Mitarbeit der Lehrlinge bringt auch Erträge.

9. Nennen Sie mindestens drei Gründe, die aus der Sicht des Betriebes gegen eine Ausbildung sprechen.

■ Hohe Ausbildungskosten (für größere Betriebe mit eigenen Ausbildungsabteilungen)

■ Möglicher Ausbildungsabbruch oder Betriebswechsel führt zu Planungsunsicherheit.

■ Der Betreuungsbedarf der Auszubildenden bindet Arbeitszeit der Ausbilder.

■ Schulische und persönliche Voraussetzungen der Jugendlichen werden schlechter und Ausbildung daher 

schwieriger.
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10. Beurteilen Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Ausbildung. Stellen Sie dazu die Kosten, die in der Ausbil-

dung entstehen, den Erträgen und Nutzen gegenüber.

■ In der Ausbildung in Klein- und Mittelbetrieben im Handwerk entstehen in der Regel die folgenden Kosten: 

Ausbildungsvergütung mit den entsprechenden Nebenkosten, ggf. Kosten für die überbetriebliche Ausbil-

dung, Sachkosten für Ausbildungsmaterial, Prüfungsgebühren und anteilige Personalkosten für die Freistel-

lung von Ausbildern

■ Erträge und Nutzen: Erträge aus der Mitarbeit der Auszubildenden bei der betrieblichen Leistungserstellung, 

die im Verlauf der Ausbildung ansteigen. Bei Auszubildenden mit einem besonderen Förderbedarf können 

zum Teil zeitlich begrenzte landesspezifische Zuschüsse oder der Ausbildungsbonus (SGB III, § 421r) ge-

währt werden. Ein besonderer Nutzen besteht darin, dass nach der Ausbildung Fachkräfte zur Verfügung 

stehen, die für die Anforderungen im Betrieb qualifiziert sind. Die Einarbeitungskosten, die bei der Einstel-

lung neuer Fachkräfte in der Regel entstehen, entfallen.

■ Es kommt auf die spezifische Situation an, ob die Kosten- oder die Ertragsseite überwiegt. In vielen Fällen 

hat die Ausbildung für die Unternehmen einen höheren Nutzen.

2. Betrieblicher Ausbildungsbedarf und Rahmenbedingungen der Ausbildung

2.1. Personalplanung und Ausbildungsbedarf

Peter und Stephan Fürst machen meist halbjährlich ein Planungswochenende, um die weitere Unternehmensent-

wicklung abzustecken. Zentrale Themen dabei sind: das künftige Leistungsspektrum des Unternehmens und da-

mit verbunden der längerfristige Personalbedarf.

Aufgaben

11. Die Frage, ob man ausbilden soll oder nicht, ist eng mit der längerfristigen Personalplanung verbunden. Be-

urteilen Sie die Bedeutung der Personalplanung für die Ausbildungsentscheidung.

Da Ausbildung in der Regel mindestens drei Jahre dauert, ist es für Ausbildungsentscheidungen wichtig, die Un-

ternehmensentwicklung längerfristig einzuschätzen.

12. Erstellen Sie einen Fragenkatalog mit mindestens drei Fragen, der die Entscheidung für oder gegen Ausbil-

dung innerhalb der Personalplanung vorbereitet.

■ Wird das Unternehmen über einen langen Zeitraum mit einem vergleichbaren Leistungsspektrum am Markt 

bleiben? 

■ Zeichnen sich starke Veränderungen der Wettbewerbssituation ab?

■ Ist die Fortführung des Unternehmens gesichert?

■ Wird das Unternehmen das Leistungsspektrum stark ändern und dadurch andere Qualifikationsvorausset-

zungen der Mitarbeiter oder andere Berufe benötigen?
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13. Analysieren Sie, wovon generell der künftige Personalbedarf eines Betriebes abhängt. Geben Sie dabei Me-

thoden an, mit denen der Personalbedarf ermittelt werden kann.

Personalbedarf hängt vorrangig ab

■ von der Entwicklung des Unternehmens wie etwa Erweiterungen, Umstrukturierung oder Änderung des Leis-

tungsspektrums

■ von der Anzahle der ausscheidenden von Mitarbeitern (Ersatzbeschaffung)

Für die Ermittlung des Personalbedarfs ist die Einschätzung des künftigen Produktions- bzw. Leistungsplanes und 

Auftragsvolumens wichtig. Außerdem ist das Alter der Mitarbeiter wichtig.

14. Nennen Sie drei grundsätzlichen Möglichkeiten, den Personalbedarf eines Handwerksbetriebes zu decken.

■ Lehrlinge ausbilden

■ eigene Mitarbeiter weiterbilden

■ neue Mitarbeiter einstellen

15. Entwerfen Sie ein Zukunftsbild, welche Veränderungen für einen Betrieb Ihrer Branche denkbar sind, z. B. 

neue Leistungen oder Digitalisierung der Betriebsorganisation. Beschreiben Sie, wie sich dadurch der Perso-

nalbedarf ändert und wie er gedeckt werden könnte.

Beispiel SHK-Handwerk: neue Verbindungstechniken (bei der Rohrverlegung) oder neue Leistungsbereiche  

(z. B. erneuerbare Energien, altengerechtes Wohnen).

Ändert sich im bestehenden Leistungsangebot die technische Realisierung, braucht man meist nicht mehr, son-

dern nur anders qualifizierte Mitarbeiter. Werden zusätzliche neue Leistungen angeboten, erhöht sich meist der 

Personalbedarf qualitativ und quantitativ, d. h. man muss entsprechend qualifizierte Mitarbeiter neu einstellen.

16. Beurteilen Sie, welche Bedeutung Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung für die Personalentwicklung ha-

ben. Nennen Sie dazu konkrete Beispiele der Aus- und Fortbildung aus Ihrem Handwerk.

Beispiel: SHK-Handwerk

Ausbildungsmöglichkeit: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 

Weiterbildungsmöglichkeiten, z. B.: Kundendienstmonteur oder Gebäudeenergieberater.

Sie unterstützen die Personalentwicklung, wenn sie das Know-how vermitteln, das im Betrieb zur Lösung neuer 

Aufgaben gebraucht wird.
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2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen der Ausbildung insbesondere Berufsbildungsgesetz,  
  Handwerksordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz

Stephan Fürst möchte sich auf die geplante Ausbildung neuer Lehrlinge besser einstellen. Damit er die Fragen 

seines Vaters dazu beantworten kann, verschafft er sich einen Überblick über alle wichtigen Rechtsgrundlagen. 

Er weiß noch, dass die zentrale Grundlage das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist und dass dieses Gesetz 1969 er-

lassen wurde, um einheitliche Vorgaben zu schaffen und die Qualität in der Berufsbildung zu verbessern. Er hat 

auch gelesen, dass das BBiG seitdem regelmäßig in einigen Punkten an aktuelle Anforderungen angepasst wurde. 

Bei der Suche nach den weiteren Rechtsgrundlagen fällt ihm wieder der Hinweis in seinem Ausbilderlehrgang 

ein: Es ist zu beachten, dass der neue Mitarbeiter sowohl Lehrling als auch Schüler, außerdem Arbeitnehmer und 

häufig noch Jugendlicher ist.

Aufgaben

17. Nennen Sie die wesentlichen Rechtsgrundlagen, die Stephan Fürst für die betriebliche Ausbildung zu beach-

ten hat.

■ Berufsbildungsgesetz (BBiG)

■ Handwerksordnung (HwO)

■ Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

■ Tarifvertragsrecht

18. Für die Ausbildung in Handwerksberufen gilt neben dem BBiG auch die HwO. Klären Sie, in welchen Fällen 

und wo das geregelt ist.

Nach § 3 des Berufsbildungsgesetzes gelten für die Berufsbildung in Berufen der Handwerksordnung einige Pa-

ragrafen des Berufsbildungsgesetzes nicht. Für sie gelten stattdessen entsprechende Paragrafen der Handwerks-

ordnung. Das betrifft vor allem die Paragrafen zur Ordnung der Berufsausbildung und zur Anerkennung von 

Ausbildungsberufen, zur Eignung von Betrieben und Ausbildern, zum Prüfungswesen, zur Berufsausbildungs-

vorbereitung, beruflichen Fortbildung und Umschulung, zur Überwachung der Berufsausbildung, zum Berufsbil-

dungsausschuss und Bußgeldvorschriften ergänzt.

19. Ermitteln Sie aus dem JArbSchG die Fälle, die für Stephan Fürst wichtig sind.

Das JArbSchG muss Stephan Fürst immer dann beachten, wenn er jugendliche Arbeitnehmer, z. B. in Praktika 

oder Berufsausbildungsvorbereitung, oder Auszubildende beschäftigt. Jugendliche sind alle jungen Menschen ab 

15 und unter 18 Jahren.
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20. Ordnen Sie die Paragrafen im BBiG und der HwO den folgenden wichtigen Aspekten einer Ausbildung zu.

BBiG

§§

HwO

§§

1, 2, 3 Definition Berufsbildung, Geltungsbereich des BBIG –

10,11,12 Berufsausbildungsvertrag –

20–23 Beginn und Ende der Ausbildung –

17,18,19 Vergütung –

13–16 Pflichten des Ausbildenden und des Lehrlings –

27–30 Berechtigung zum Einstellen und Ausbilden (Eignung) 21–22b

4, 5, 6 Ausbildungsordnung 25–27

34–36 Lehrlingsrolle 28–30

37–50 Prüfungswesen 31–40

32, 33, 76 Regelung und Überwachung 23, 24, 41a

64–67 Ausbildung Behinderter 42k–m

 

21. Welche wesentlichen Bereiche sind im Jugendarbeitsschutzgesetz geregelt? Ergänzen Sie dazu die folgende 

Aufstellung um Beispiele und die entsprechenden Paragrafen.

Regelungsbereiche des Jugendarbeitsschutzgesetzes §§

■ Beschäftigung von Kindern
 z. B. Beschäftigungsverbote und Ausnahmen

5-7

■ Beschäftigung Jugendlicher Ab § 8

■ Arbeitszeit und Freizeit:
 z. B. Dauer der Arbeitszeit, Berufsschulbesuch, Ruhepausen

8–19

■ Beschäftigungsverbote und -beschränkungen:
 z. B. bei gefährlichen Arbeiten, Akkordarbeit, Beschäftigung durch bestimmte  
 Personen

22–27

■ Sonstige Pflichten des Arbeitgebers:
 z. B. menschengerechte Gestaltung der Arbeit, Unfallschutz

28–31

■ Gesundheitliche Betreuung:
 z. B. Erstuntersuchung, Nachuntersuchungen

32–46

Durchführung des Gesetzes §§

■ Aushänge und Verzeichnisse, z. B.: 
 über Arbeitszeit und Pausen, Abdrucke des Jugendarbeitsschutzgesetzes

47–50

■ Aufsicht
 z.B. Aufsichtsbehörde

51–54

■ Straf- und Bußgeldvorschriften
 z. B. keine Freistellung für Berufsschulbesuch

58–60

22. Informieren Sie sich im Jugendarbeitsschutzgesetz über die folgenden Fragen, die in der Ausbildungspraxis 

vorkommen können:

a. Erläutern Sie den Unterschied besteht zwischen „Schichtzeit“ und „Arbeitszeit“.

Unter Schichtzeit versteht man die Zeit von Beginn bis Ende der Arbeitszeit unter Einschluss der Ruhepausen. 

Arbeitszeit ist die Zeit von Beginn bis Ende der täglichen Beschäftigung ohne Ruhepausen (JArbSchG § 4).
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b. Generell dürfen Jugendliche nur in der Zeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr beschäftigt werden. Falls sie am Vor-

tag bis 22 Uhr beschäftigt waren, dürfen Jugendliche erst ab einem bestimmten Zeitpunkt mit der Arbeit be-

ginnen. Erläutern Sie Beispiele für wichtige Ausnahmen von den Regelungen.

Für Jugendliche über 16: im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, sowie in Bäckereien und Kondito-

reien ab 5 Uhr, in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr, in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr (JArb-

SchG § 14)

Für 17 Jahre alte Jugendliche: in Bäckereien ab 4 Uhr (JArbSchG § 14)

Wenn Jugendliche bis 22 Uhr beschäftigt werden, dürfen sie am nächsten Morgen erst um 10 Uhr weiterarbeiten, 

nach einer Ruhezeit von 12 Stunden (JArbSchG § 13).

c. Nennen Sie den Umfang der Ruhepausen, die Jugendlichen bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden 

gewährt werden müssen.

60 Minuten (JArbSchG § 11)

d. Beurteilen Sie, ob Ruhepausen generell auch am Ende der Arbeitszeit gewährt werden können.

Nein, sie müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden: frühestens eine Stunde nach Beginn, spätes-

tens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Nicht mehr als 4½ Stunden ohne Pause. Ruhepausen sind Arbeits-

unterbrechungen von mindestens 15 Minuten (JArbSchG § 11).

e. Unter bestimmten Umständen dürfen Jugendliche samstags beschäftigt werden. Nennen Sie mindestens vier 

typische Beispiele für legale Samstagsarbeit.

Bei Samstagsbeschäftigung müssen Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Tag der Woche freigestellt 

werden. Zwei Samstage im Monat sollten beschäftigungsfrei bleiben. Typische Beispiele für Samstagsarbeit : 

offene Verkaufsstellen
Bäckereien und Konditoreien
Friseurhandwerk
Landwirtschaft und Tierhaltung
Gaststätten
Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. (JArbSchG § 17)

f. Nennen Sie drei Beispiele für grundsätzliche Beschäftigungsverbote, die das JArbSchG formuliert.

sittlich oder körperlich gefährdende Arbeiten
Akkordarbeiten (außer zu Ausbildungszwecken)
Arbeiten unter Tage (außer zu Ausbildungszwecken) (JArbSchG §§ 22–25)

g. Geben Sie die Anzahl der Urlaubstage an, die Jugendlichen abhängig vom Lebensalter pro Jahr zustehen.

■ zu Beginn des Kalenderjahres unter 16: 30 Werktage

■ zu Beginn des Kalenderjahres unter 17: 27 Werktage

■ zu Beginn des Kalenderjahres unter 18: 25 Werktage (JArbSchG § 19)
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h. Erläutern Sie, unter welchen Bedingungen das JArbSchG im Betrieb ausgehängt werden muss.

Bereits wenn ein Jugendlicher regelmäßig beschäftigt wird (also nicht z. B. bei einem Praktikum eines Jugendli-

chen) (JArbSchG § 47)

i. Die zuständige Stelle, also die Handwerkskammer, muss die Durchführung der Ausbildung im Handwerk 

überwachen. Beurteilen Sie, ob das auch für die Einhaltung des JArbSchG gilt. Wer ist ggf. sonst zuständig? 

Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Nein, dafür ist die Handwerkskammer nicht zuständig, da das Gesetz ja für alle Jugendlichen und nicht nur für 

die Auszubildenden gilt.

Die Überwachung der Einhaltung des JArbSchG erfolgt durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. Das ist 

meist das Gewerbeaufsichtsamt, in NRW das Staatliche Amt für Arbeitsschutz (JArbSchG § 51).

j. Stellen Sie die Vorgehensweise bei Verstößen gegen das JArbSchG dar.

Das JArbSchG hat in den Paragrafen 58 und 59 das Vorgehen bei Verstößen gegen das Gesetz geregelt. Es ent-

hält dazu sehr differenzierte Straf- und Bußgeldvorschriften mit empfindlichen Bußgeldstrafen bis zu einhunder-

tachtzig Tagessätzen bzw. sogar einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten bei schwerwiegenden Verstößen. 

(JArbSchG §§ 58, 59)

k. Das JArbSchG beschreibt die Erstuntersuchung und die Nachuntersuchung von jugendlichen Beschäftigten. 

Beschreiben Sie den Prozess und geben Sie dabei wichtige Teilschritte an.

Die Erstuntersuchung muss in den letzten 14 Monaten vor Eintritt ins Berufsleben vorgenommen worden sein. 

Dem Arbeitgeber muss diese Bescheinigung vorgelegt werden.

Für die Nachuntersuchung sind die folgenden Schritte wichtig:

■ Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung ist eine Bescheinigung über die Nachuntersuchung vorzu-

legen.

■ Die Nachuntersuchung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen.

■ Neun Monate nach Aufnahme der Beschäftigung soll der Arbeitgeber auf die Nachuntersuchung hinweisen.

■ Liegt nach Ablauf eines Jahres die Bescheinigung nicht vor, so hat der Arbeitgeber innerhalb eines Monats 

unter Hinweis auf das Beschäftigungsverbot nach Absatz 3 den Auszubildenden schriftlich aufzufordern, die 

Nachuntersuchung vornehmen zu lassen.

■ Nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten Beschäftigung darf der Jugendliche nicht weiter 

beschäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht vorgelegt hat.

(JArbSchG §§ 32, 33)
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3. Strukturen und Schnittstellen des Berufsbildungssystems

3.1. Einordnung des Berufsbildungssystems in das deutsche Bildungssystem

Viele Handwerksmeister klagen, dass die Voraussetzungen von Schülern aus der Hauptschule meist nicht mehr 

so gut sind wie früher. Zusätzlich gibt es einen Trend, dass mehr Absolventen aus allgemeinbildenden Schulen 

studieren möchten.

>> Stephan Wo bekomme ich geeignete Auszubildende her? Wer hat noch Interesse an einer Ausbildung im 

Handwerk? Wo kann ich meine Mitarbeiter bedarfsgerecht weiterbilden?

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert von Stephan Fürst, dass er sich mit der Struktur des Bildungssystems 

auskennt. Das hilft ihm, für sein Unternehmen geeignete Lösungen zu finden.

Aufgaben

23. Um leistungsstärkere junge Menschen für eine Ausbildung in seinem zu gewinnen, will Stephan ihnen die 

Chancen während und nach der Ausbildung herausstellen. Entwickeln Sie eine Übersicht dieser Chancen für 

die möglichen Auszubildenden.

Nach abgeschlossener Ausbildung ist die Fortbildung zum Meister möglich. Damit kann man 

■ im Unternehmen in Leitungsfunktionen aufsteigen

■ sich in zulassungspflichtigen Handwerken selbstständig machen 

■ auch an den meisten Hochschulen ein Studium beginnen

Leistungsstarken Auszubildende können parallel zur Ausbildung Zusatzqualifikationen z. B. in Teil III oder Teil IV 

erwerben und so schneller zum Meisterabschluss kommen.

24. Abhängig von der persönlichen Situation sind verschiedene Bildungswege möglich. Wenden Sie die entspre-

chenden Gesetze an und entwickeln Sie für jede Situation einen Vorschlag.

Situation Bildungswege

Jens hat den Hauptschulabschluss und 
weiß noch nicht, was er danach machen 
könnte.

Niklas hat Bäcker gelernt und eine Mehl-
stauballergie bekommen, sodass er den 
Beruf nicht mehr ausüben kann.

Ellen hat nach der Hauptschule eine Aus-
bildung begonnen, möchte aber noch 
studieren.

Klaus hat seine Ausbildung zum Tischler 
abgeschlossen und möchte sich im Mon-
tagebereich weiterqualifizieren.

Sonja hat eben die Meisterprüfung im 
Konditorhandwerk bestanden, möchte 
sich jedoch noch in Betriebswirtschaft 
weiterqualifizieren.

>> 
Stephan
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3.2. Grundlegende Anforderungen an das Bildungssystem

Peter Fürst berichtet Stephan von der letzten Innungsversammlung:

>> Peter Zum Thema „Nachwuchssicherung“ gab es einen Bericht, dass immer mehr Jugendliche von den 

Eltern zu Abitur und Studium gedrängt werden. Dabei ist egal, wofür die Jugendlichen sich inter-

essieren oder was sie besonders gut können. Leider bleibt da wohl die berufliche Bildung auf der 

Strecke. Drei Punkte wurden da besonders genannt: Chancengleichheit bedeutet nicht, dass 

jeder Abitur machen soll. Durchlässigkeit meint nicht, dass alle studieren sollen. Allgemeine und 

berufliche Bildung sind noch lange nicht gleichwertig. 

Peter und Stephan Fürst denken gemeinsam darüber nach. Kann Bildungspolitik dazu beitragen, das Image der 

beruflichen Bildung zu verbessern?

Aufgaben

2.5 Beurteilen Sie, ob die folgenden grundlegenden Zielvorstellungen der Bildungspolitik umgesetzt sind und 

berücksichtigen Sie dabei die Auswirkung der Ziele auf die Berufsbildung.

Bildungspolitische Zielvorstellungen

Bedeutung Realisierung und Auswirkung auf die Berufsbildung

Chancengleichheit und Differenzierung:

Jeder soll unabhängig von seinen individuellen Bedin-

gungen (soziale Situation, Nationalität, Religion usw.) 

einen Bildungsweg wählen können, der seinen Bega-

bungen und Interessen entspricht. Dazu soll ein diffe-

renziertes, also vielfältiges, Bildungsangebot bereit-

gestellt werden.

Chancengleichheit ist im Wesentlichen erreicht (insbe-

sondere durch die finanzielle Förderung sozial Benach-

teiligter).

Ein differenziertes Bildungsangebot hängt sehr von den 

finanziellen Möglichkeiten der Kommunen ab und ist 

nur begrenzt realisierbar. 

Durchlässigkeit und Transparenz:

Jeder soll die Möglichkeit haben, innerhalb sowie 

zwischen dem allgemeinen und dem berufsbildenden 

Bereich zu wechseln. So kann ein eingeschlagener 

Kurs korrigiert werden. Dazu ist wichtig, dass 

 Bildungsgänge transparent und überschaubar sind.

Durchlässigkeit ist im Wesentlichen erreicht.

Umsteigemöglichkeiten auf weiterführende Bildungs-

gänge sind an vielen Stellen ohne große zeitliche Ver-

zögerungen möglich. In den meisten Bundesländern 

werden Meister bereits zum Hochschulstudium zugelas-

sen. Es fehlt jedoch noch die Transparenz im Bildungs-

bereich.

Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 

 Bildung:

Beide Bildungswege sollen in der öffentlichen 

 Meinung als gleichwertig aufgefasst werden. Sie sol-

len gleichbehandelt werden, auch was die staatliche 

 Finanzierung betrifft.

Ist bisher noch nicht voll erreicht.

Akademiker werden in der Bevölkerung immer noch 

höher eingeschätzt als beruflich Qualifizierte wie etwa 

Meister. Das könnte sich ändern, da im deutschen 

 Qualifikationsrahmen angestrebt wird, Meister auf der 

gleichen Niveaustufe wie Bachelor anzusiedeln. Auch in 

der Förderung der Berufsbildung wurden mit dem Meis-

ter-BAföG Verbesserungen erreicht.
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26. Entwerfen Sie Vorschläge, wo Wirtschaft und Bildungspolitik ansetzen könnten, um das Image der Berufsbil-

dung zu verbessern. Nennen Sie dazu mindestens drei konkrete Maßnahmen.

■ Betriebe: bessere Aufstiegsmöglichkeiten für beruflich Qualifizierte schaffen, bessere Anerkennung der 

 Berufsausbildung im öffentlichen Dienst

■ Bildungspolitik: stärkere staatliche Förderung der Berufsbildung, bessere Finanzierung

■ Die Anerkennung beruflicher Abschlüsse für den Hochschulzugang wurde bereits in den letzten Jahren 

 verbessert. 

■ Entwicklung zukunftsorientierter Bildungsgänge: auch hier gibt es interessante Entwicklungen von dualen 

Studiengängen, in denen die Ausbildung mit dem Studium verbunden wird und sowohl ein Ausbildungs-

abschluss als auch ein Studienabschluss erreicht wird.

3.3. Das duale System der Berufsausbildung

Peter Fürst sieht nach dem Gespräch mit Stephan ein, dass es sowohl für ihren Betrieb als auch für die Gesell-

schaft insgesamt wichtig ist möglichst viele Lehrlinge auszubilden.

>> Peter Aber Stephan, jetzt mal unter uns: Dieses duale System ist doch echt kompliziert. Immer der 

Wechsel zwischen Schule und Betrieb, da fehlt der Lehrling doch ständig. Wäre doch besser, die 

bleiben einfach im Betrieb. Da lernen Sie wenigstens was Richtiges! In anderen Ländern machen 

Sie ja auch nicht so ein Theater.

Stephan Fürst versucht, seinen Vater vom Wert der des dualen Systems der Berufsausbildung zu überzeugen. 

Dazu verschafft er sich selbst noch einmal einen Überblick.

Aufgaben

Stellen Sie das duale System der Berufsbildung dar. Ergänzen Sie dazu in der folgenden Übersicht die wesentli-

chen Merkmale und Einflussgrößen und ordnen diese den Lernorten Betrieb und Schule zu.

Das duale System der Berufsausbildung im Überblick

Merkmale / Einflussgrößen Lernort: Betrieb Lernort: Berufsschule

rechtliche Zuständigkeit  

(politische Entscheidungen)

Bundesministerium, z. B. Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) oder Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF)

Kultusminister der Länder (und 

KMK = ständige Konferenz der Kul-

tusminister)

gesetzliche Regelungen BBiG, HwO Schulgesetze der Länder

inhaltliche Vorgaben Ausbildungsordnungen auf Bun-

desebene

Rahmenlehrpläne der Länder

Ausbildungsstätten Betrieb (Büro, Werkstatt), Baustelle, 

überbetriebliche Bildungsstätten 

usw.

Schule: Unterrichtsräume und Lehr-

werkstätten usw.

Finanzierung betrieblich staatlich (öffentlich)

Kontroll- und Aufsichts-

Funktion

zuständige Stelle: Kammer (Ausbil-

dungsberater)

Schulaufsicht der Länder

Lernende Lehrling, Auszubildender Schüler

Lehrende Ausbilder Lehrer (i. d. Regel mit Hochschul-

ausbildung)
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28. Firma Fürst hat eine Mitteilung erhalten: 

Sehr geehrter Herr Fürst,

in der letzten Maiwoche findet unser überbetrieblicher Lehrgang zum Thema „Gerätetechnik Wärme“ statt.  

Ihr Auszubildender Herr Niklas Eichmann ist angemeldet.

Weitere Informationen zum Ablauf senden wir Ihnen kurzfristig zu.

Peter Fürst fragt seinen Sohn Stephan, wozu das notwendig ist.

a. Beschreiben Sie die besonderen Aufgaben der überbetrieblichen Ausbildung. Grenzen Sie dagegen die Auf-

gabenschwerpunkte des Betriebes und der Berufsschule ab.

Aufgabenschwerpunkte

Betrieb überbetriebliche Ausbildung Berufsschule

■  Vermittlung der für die Aus-

übung des Berufes notwendigen 

Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten

■  Hineinwachsen in das soziale 

Beziehungsgeflecht eines Be-

triebes

■  Einblicke in Arbeitsabläufe und 

betriebliche Zusammenhänge

■  Ergänzende Ausbildung in Be-

reichen, die der Betrieb nicht 

abdeckt

■  Anpassung an den technischen 

Fortschritt

■  Systematische und rationelle  

Vermittlung von Grundfertigkei-

ten und neuen Arbeitstechniken

■  Vermittlung fachtheoretischer  

Erkenntnissen

■  Vertiefung fachpraktischer  

Erkenntnisse und Fertigkeiten

■  Verbreiterung der Allgemein-

bildung

 

b. Für die Durchführung von überbetrieblichen Bildungsmaßnahmen für einen Ausbildungsberuf gibt es klare 

Regelungen. Nennen und beschreiben Sie die Regelungen dazu, welche überbetrieblichen Lehrgänge für 

Ihren Beruf angeboten werden.

Nach § 5 Abs. 2 BBiG bzw. 26 Abs. 2 HwO kann die Ausbildungsordnung festlegen, dass die Berufsausbildung in 

geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen ist.

Das Heinz-Piest-Institut an der Universität Hannover ist zuständig für die Erstellung der Unterweisungspläne für 

die überbetriebliche Ausbildung. Sie haben eine Aufstellung aller Unterweisungspläne ins Internet gestellt: htt-

ps://www.hpi-hannover.de/gewerbefoerderung/unterweisungsplaene.php

c. Erläutern Sie, ob die Unterweisung verpflichtend, also obligatorisch, oder freiwillig durchgeführt wird.

Auf den Unterweisungsplänen steht unter den allgemeinen Angaben, ob die Unterweisung obligatorisch ist oder 

fakultativ. 

d. Erläutern Sie, wer über den Besuch dieser Maßnahmen entscheidet. Berücksichtigen Sie dabei auch die Ver-

teilung der Kosten.

Die Entscheidung erfolgt in der Regel durch Kammerbeschluss. Die entstehenden Kosten können auf die Betriebe 

umgelegt werden. 
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4. Auswahl von Ausbildungsberufen

4.1. Entstehung und Verzeichnis staatlich anerkannter Ausbildungsberufe

Stephan Fürst weiß, dass der Elektroniker ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf ist. Also hat er sich die Aus-

bildungsordnung zum Elektroniker besorgt und durchgesehen. Darin hat er einige Fertigkeiten gefunden, die aus 

seiner Sicht nicht so wichtig sind. Dafür fehlen ihm andere, die heutzutage immer wichtiger werden. Er möchte 

gerne wissen, wer für die Erstellung der Ausbildungsordnung verantwortlich ist. Warum können die Angaben 

darin nicht laufend angepasst werden?

Aufgaben

29. Erklären Sie Stephan Fürst kurz, wer an der Erstellung einer Ausbildungsordnung mitwirkt.

■ Ein Antrag auf Neuordnung wird durch die Spitzenverbände der Wirtschaft gestellt.
■ Der zuständige Fachminister setzt das Verfahren in Gang und beauftragt das Bundesinstitut für Berufsbil-

dung (BIBB).
■ Das BIBB beruft Sachverständige von der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, die einen Vorschlag erarbei-

ten. Dieser geht zur Stellungnahme an den Länderausschuss.
■ Parallel dazu beauftragt die Kultusministerkonferenz eine Arbeitsgruppe mit dem Erstellen eines Rahmen-

lehrplans, der dann zur Beurteilung an einen Ausschuss der KMK geht.
■ In diesen Ausschüssen werden beide Entwürfe abgestimmt. 
■ Bei Zustimmung erlässt der Fachminister auf Bundesebene die Ausbildungsordnung, die KMK empfiehlt den 

Rahmenlehrplan zur Umsetzung.

30. Erläutern Sie den Begriff „staatlich anerkannter Ausbildungsberuf“.

Das bedeutet, dass die zuständigen Fachminister auf Bundesebene für diesen Beruf eine Ausbildungsordnung auf 

der Grundlage des BBiG erlassen. Für die Ausbildungsberufe der gewerblich-technischen Wirtschaft ist der Bun-

deswirtschaftsminister zuständig.

Mit der staatlichen Anerkennung von Ausbildungsberufen soll vor allem die bundesweite Vereinheitlichung der 

Ausbildung gewährleistet werden. Dazu müssen Betriebe, die ausbilden wollen, diesen staatlich vorgegebenen 

Rahmen einhalten.

31. Alle staatlich anerkannten Ausbildungsberufe sind im Verzeichnis der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe 

erfasst. Stellen Sie dar, wer dieses Verzeichnis führt und welche Zuordnungen dort getroffen werden.

Das Verzeichnis der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe wird durch das Bundesinstitut für Berufsbildung 

(BIBB) geführt. Es ist auf der Internetseite zu finden unter https://www.bibb.de/dokumente/pdf/2018_01_23_ver-

zeichnis_anerkannte_ausbildungsberufe_2017.pdf

Das Verzeichnis enthält Angaben zur Zuordnung des Berufs in eine Berufsgruppe und es enthält vor allem die 

Angabe zum Ausbildungsbereich: z. B. Handwerk, Industrie, Agrarbereich. Einige Berufe wie Änderungsschnei-

der/in können sowohl bei der IHK als auch bei der HWK eingetragen werden. 
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4.2. Struktur, Funktionen, Ziele von Ausbildungsordnungen

Stephan Fürst ist aufgefallen, dass die Ausbildungsordnung für den Elektroniker ähnlich aufgebaut ist wie die für 

den Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Er erinnert sich dabei, dass das Berufsbil-

dungsgesetz entsprechende Vorschriften zur Ausbildungsordnung enthält. 

Aufgaben

32. Nennen Sie die Mindestbestandteile einer Ausbildungsordnung. Hinweise hierzu finden Sie im BBiG.

Laut § 5 Abs. 1 BBiG bzw. § 26 Abs. 1 HwO hat die Ausbildungsordnung mindestens festzulegen

1. die Bezeichnung des Ausbildungsberufes,
2. die Ausbildungsdauer; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen;
3. die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die Gegenstand der Berufsausbildung sind (Ausbildungsberufs-

bild),
4. eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Fertigkeiten und Kenntnisse (Ausbildungsrah-

menplan),
5. die Prüfungsanforderungen.

33. Zusätzlich zu diesen Mindestbestandteilen können weitere Regelungen in einer Ausbildungsordnung enthal-

ten sein. Ermitteln Sie anhand der Ausbildungsordnung für Ihren Beruf, was dort noch geregelt ist.

In § 5 Abs. 2 BBiG bzw. § 26 Abs. 2 HwO sind die Punkte enthalten, die in Ausbildungsordnungen darüber  

hinaus geregelt werden können. Dies sind insbesondere:

■ die Festlegung zeitlich aufeinander aufbauender Stufen der Berufsausbildung (Stufenausbildung), nach  

denen sowohl ein Ausbildungsabschluss als auch die Fortsetzung der Berufsausbildung möglich ist, 
■ die Durchführung der Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen (gestreckte Gesellen-

prüfung),
■ Anrechnungsmöglichkeiten anderer einschlägiger Berufsausbildungen,
■ die Vermittlung von Zusatzqualifikationen,
■ die Durchführung von Teilen der Ausbildung außerhalb der Ausbildungsstätte (überbetriebliche Berufsausbil-

dung),
■ die Führung schriftlicher Ausbildungsnachweise durch die Auszubildenden.

34. Beurteilen Sie, welche Ziele werden mit einer Ausbildungsordnung erreicht werden sollen.

Die Ausbildungsordnung soll für die bundesweite Vereinheitlichung der Ausbildung sorgen, weil sie die Min-

destangaben zur Qualitätssicherung enthält. Damit soll gewährleistet werden, dass Kerntätigkeiten und Kernkom-

petenzen in allen Unternehmen vergleichbar vermittelt werden. Zentrale Zielsetzung ist die Vermittlung der beruf-

lichen Handlungsfähigkeit in einem Ausbildungsberuf. Ein Unternehmen, das einen ausgebildeten Tischler 

einstellt, soll sich darauf verlassen können, dass er die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten laut Ausbil-

dungsordnung beherrscht.
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4.3. Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb

Peter Fürst hat sich nach dem Gespräch mit seinem Sohn Stephan entschlossen, sein Dienstleistungsangebot auf 

den Gesamtbereich des Hausmanagements auszuweiten. Dazu möchte er einen neuen Mitarbeiter mit speziellen 

Voraussetzungen in der Elektro- und Regelungstechnik einstellen. Er lässt Stephan prüfen, ob in diesem Bereich 

sowie auch für die Rohrreinigung künftig eine Ausbildung möglich ist. Außerdem geht er davon aus, dass die 

geplante Ausweitung auch zu einem Arbeitsanstieg im Büro führen wird. Er plant daher, einen kaufmännischen 

Lehrling einzustellen. Stephan muss jetzt prüfen, welche Ausbildungsmöglichkeiten ihr Betrieb hat.

Aufgaben

35. Stephan Fürst möchte klären, in welchen neuen Berufen die Firma Fürst ausbilden kann. Erläutern Sie die 

Vorgehensweise.

Stephan Fürst kann das Verzeichnis der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe prüfen. Dort findet er die  

Berufe, die auf die neuen Dienstleistungsbereiche ausgerichtet sind. Er muss sich dann die entsprechende Aus-

bildungsordnung ansehen und klären, ob alle dort enthaltenen Fertigkeiten und Kenntnisse auch in der Firma 

Fürst vermittelt werden können. Er fragt den Ausbildungsberater der Handwerkskammer.

36. Peter Fürst möchte einen kaufmännischen Lehrling einstellen. Beurteilen Sie, ob das möglich ist.

Da Handwerksbetriebe normalerweise über einen Bürobereich verfügen, ist die Ausbildung zum Kaufmann für 

Büromanagement im Handwerk möglich. Der Handwerksmeister ist aufgrund seiner Qualifizierung im kauf-

männischen Bereich (in Teil III) für die Ausbildung fachlich geeignet. Diese Ausbildungsverhältnisse können bei 

der Handwerkskammer eingetragen und dort auch geprüft werden.

37. Stellen Sie die Berufe dar, für die in Ihrem Betrieb Lehrlinge ausgebildet werden könnten. Berücksichtigen Sie 

dabei, welchen Bereichen (Handwerk, Industrie, Landwirtschaft usw.) diese Ausbildung zugeordnet ist und 

wer dann die jeweils zuständige Stelle für die Ausbildung ist. Hinweise finden Sie im Verzeichnis der staatlich 

anerkannten Ausbildungsberufe.

Das Verzeichnis der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe enthält alle Ausbildungsberufe aus allen Bereichen 

(Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, öffentlicher Dienst). Einige der Berufe können als Industrieberuf und als 

Handwerksberuf ausgebildet werden, z. B. Mechatroniker/in für Kältetechnik. Das Unternehmen kann sich daher 

entscheiden, ob das Ausbildungsverhältnis bei der IHK oder der HWK eingetragen wird. 

Für die von der Firma Fürst geplanten neuen Dienstleistungsbereiche, wie Hausmanagement oder Rohrreinigung 

gibt es keine entsprechenden Berufe im Verzeichnis der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe. Hier werden 

eher Weiterbildungsmaßnahmen angeboten.
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5. Eignung für die Ausbildung

5.1. Persönliche und fachliche Eignung nach BBiG und HwO

Peter Fürst sieht ein Problem: 

>> Peter Unser Betrieb hat doch gar nicht alle Abteilungen, die sonst ein kaufmännisches Büro hat!  

Wie sollen wir denn da alles beibringen, was ein Kaufmann für Büromanagement können muss? 

Bestimmt darf ich gar keine Lehrlinge für das Büro einstellen und ausbilden.

Stephan Fürst prüft, ob sein Vater Recht hat oder nicht.

Aufgaben

38. Um einen Lehrling für den Beruf des Kaufmanns für Büromanagement im Handwerk einstellen und ausbilden 

zu können, muss Peter Fürst verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Bennen Sie diese Voraussetzungen. 

Hinweise finden Sie in BBiG und HwO.

Voraussetzungen für das Einstellen 

■ Er muss persönlich geeignet sein (§ 29 BBiG, § 22 HwO).

Voraussetzung für das Ausbilden

■ Er muss neben der persönlichen Eignung auch fachlich geeignet sein (§ 30 BBiG, § 22 HwO) oder einen 

persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder bestimmen (§ 28 BBiG, § 22 HwO). Mit der Meisterprüfung 

sind Peter und Stephan Fürst befähigt, ein Unternehmen zu führen und haben die notwendigen berufs- und 

arbeitspädagogischen Kompetenzen erworben. Dadurch sind sie fachlich für die Ausbildung von Auszubil-

denden, auch im Beruf Kaufmann für Büromanagement, geeignet.
■ Sein Betrieb muss nach Art und Ausstattung für die Durchführung der Ausbildung geeignet sein (§27 BBiG, § 

21 HwO). Die Anzahl der Auszubildenden muss dabei zu der Zahl der Fachkräfte des Betriebes in einem 

angemessenen Verhältnis stehen.

39. In den relevanten Rechtsgrundlagen sind die persönliche Eignung, die fachlichen Eignung und die Eig- 

  nung des Betriebes genau beschrieben. Stellen Sie Bestandteile der Definitionen dar

Persönliche Eignung

■ § 29 BBiG; §, 22a HwO, § 25 JArbSchG
■ Negativ-Definition: gibt an, wer nicht geeignet ist: 

– Wer gegen Vorschriften des BBiG und der HwO wiederholt oder schwer verstoßen hat.
– Wer Jugendliche nach § 25 Jugendarbeitsschutzgesetz nicht beschäftigen darf.

■ Persönlich nicht geeignet ist z. B. wer zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden 

ist Sein Betrieb muss nach Art und Ausstattung für die Durchführung der Ausbildung geeignet sein (§27 

BBiG, § 21 HwO). Die Anzahl der Auszubildenden muss dabei zu der Zahl der Fachkräfte des Betriebes in 

einem angemessenen Verhältnis stehen.
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Fachliche Eignung

■ § 30 BBiG; § 22b HwO 

■ Generell: wer die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die berufs- und 

arbeitspädagogischen Kenntnisse besitzt

■ Im Handwerk ist für zulassungspflichtige Handwerke die bestandene Meisterprüfung erforderlich, für  

zulassungsfreie Handwerke genügt die Gesellenprüfung sowie die Ausbildereignungsprüfung

■ In der Wirtschaft: ein entsprechender Berufsabschluss und die Ausbildereignungsprüfung

Fachliche Eignung

■ § 27 BBiG; § 21 HwO
■ Art und Ausstattung des Betriebes muss für die Ausbildung geeignet sein
■ Angemessenes Verhältnis von Lehrlingen zu Fachkräften

5.2. Eignungskriterien der Ausbildungsstätte

Stephan Fürst versucht herauszufinden, ob sein Unternehmen für die Ausbildung eines Lehrlings zum Elektroni-

ker - Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik - geeignet ist. Er findet in der Handwerksordnung in § 21 Krite-

rien für die Eignung des Ausbildungsbetriebes. Dazu zählt, dass die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für 

die Ausbildung geeignet sein muss. Zusätzlich muss die Anzahl der Lehrlinge in einem angemessenen Verhältnis 

zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte stehen.

Aufgaben

40. Erläutern Sie, wann ein Betrieb „nach Art und Einrichtung“ für die Ausbildung geeignet ist.

„Nach Art und Einrichtung geeignet“ bedeutet:

■ die zur Ausbildung erforderlichen Maschinen und Werkzeuge sind vorhanden

■ Auftragslage, Fertigungsprogramm und Betriebsabläufe gewährleisten die praxisbezogene und wirklichkeits-

nahe Vermittlung der notwendigen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

■ die Räumlichkeiten (inkl. der Sozialräume) sind geeignet

41. Vor allem wenn ein Betrieb zum ersten Mal einen Lehrling in einem Beruf ausbilden möchte, benötigt er 

Unterstützung bei der Feststellung der Eignung. Nennen Sie einen Ansprechpartner, der Stephan Fürst bera-

ten kann.

Ausbildungsberater der Handwerkskammer, u. U. auch der Lehrlingswart der Innung.

42. Stellen Sie fest, was das Unternehmen Fürst im Hinblick auf die Anzahl und die Qualifikation der Fachkräfte 

beachten sollte, damit es einen Lehrling zum Elektroniker - Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik - und 

einen kaufmännischen Lehrling ausbilden kann.

Wenn Stephan Fürst einen Lehrling zum Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik – ausbilden 

will, muss er einen Meister aus diesem Handwerk einstellen. Für die Ausbildung eines kaufmännischen Lehrlings 

ist – rein rechtlich gesehen – Stephan Fürst fachlich geeignet. Sinnvoll wäre es aber, wenn die Mitarbeiterin 

 Helga Heidenreich, die die Ausbildung weitgehend durchführen wird, eine berufs- und arbeitspädagogische 

 Qualifikation nachweisen könnte.
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43. Stephan Fürst möchte prüfen, ob sein Betrieb für die Ausbildung eines kaufmännischen Lehrlings geeignet 

ist. Machen Sie ihm einen Vorschlag, wer ihn bei der Klärung dieser Frage unterstützen kann. Geben Sie auch 

Anregungen wie ggfs. Eignungsmängel behoben werden können.

■ Grundlage liefert die Ausbildungsordnung, vor allem das Berufsbild. Es müssen alle Kenntnisse und Fertig-

keiten im Unternehmen vermittelt werden können.

■ Hilfestellung bieten die Ausbildungsberater der Handwerkskammer vor Ort.

5.3. Außerbetriebliche Ausbildung und Verbundausbildung

Immer häufiger kommt es vor, dass sich Unternehmen spezialisieren. Sie decken dann nicht mehr das gesamte 

berufliche Spektrum in ihrer betrieblichen Tätigkeit ab, das in der Ausbildung vermittelt werden muss. Da es ei-

nen großen Bedarf an Ausbildungsplätzen gibt, werden Unternehmen mit solchen eingeschränkten betrieblichen 

Voraussetzungen bei der Ausbildung unterstützt.

Bei Firma Fürst, die ja vorrangig im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich arbeitet, betrifft das den Elektrobe-

reich. Stephan Fürst hat festgestellt, dass er die für einen Elektroniker - Fachrichtung Energie- und Gebäudetech-

nik - erforderlichen „Fertigkeiten und Kenntnisse zum Installieren und Prüfen von Antennen- und Breitbandkom-

munikationsanlagen“ in seinem Betrieb nicht vermitteln kann.

Aufgaben

44. Auch wenn die Firma Fürst nicht die betrieblichen Voraussetzungen hat, um alle für den Beruf des Elektroni-

kers erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, ist sie an einer Ausbildung interessiert. Entwi-

ckeln Sie einen Lösungsvorschlag, wie die Firma Fürst dennoch ausbilden kann.

Es bestehen mehrere Lösungsmöglichkeiten: 

Die im Betrieb von Stephan Fürst nicht zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse können im Rahmen einer 

überbetrieblichen Unterweisung (z. B. durch Innung oder Kammer organisiert) vermittelt werden. 

Stephan Fürst könnte auch mit einem Fachkollegen in einem Verbund so zusammenarbeiten, dass dieser Fürsts 

Lehrling für einen bestimmten Zeitraum in seinem Betrieb in den geforderten Ausbildungsinhalten ausbildet. 

Wenn Stephan selbst nicht in der Sache weiterkommt, sollte er auf jeden Fall die Ausbildungsberatung der Kammer 

ansprechen. Er kennt in der Regel Unterstützungsmöglichkeiten für Ausbildungskooperationen vor Ort.

45. Die Firma Fürst prüft die Möglichkeit einer Verbundausbildung. Erläutern Sie die Verbundausbildung und 

Ihre rechtlichen Konsequenzen für den Unternehmer.

Das Berufsbildungsgesetz (§ 10 Abs. 5) sieht ausdrücklich die Verbundausbildung vor. Mehrere Unternehmen 

können in einem Ausbildungsverbund zusammenwirken. Dabei muss sichergestellt sein, dass sie insgesamt die 

Ausbildungsinhalte in der Ausbildungszeit abdecken. Außerdem muss klar geregelt sein, wer für welchen Teil 

verantwortlich ist.

Aus dieser generellen Vorgabe sind unterschiedliche Möglichkeiten der rechtlichen Gestaltung denkbar.  

Häufiger kommt vor, dass ein Unternehmen (Leitbetrieb) den Ausbildungsvertrag abschließt und mit anderen 

Unternehmen oder auch Bildungszentren vertraglich vereinbart, welche Abschnitte dort jeweils vermittelt werden.
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Es können jedoch auch (oft von Bildungsträgern) Ausbildungskonsortien oder Ausbildungsvereine gegründet 

werden, die die Ausbildungsverträge abschließen und die Ausbildungsorganisation übernehmen. Die konkrete 

Ausbildung erfolgt dann nach festgelegten Regeln in den angeschlossenen Betrieben. 

Grundsätzlich ist für Firma Fürst eine Verbundausbildung denkbar. Wobei es sich hier eher anbietet, dass Firma 

Fürst den Ausbildungsvertrag abschließt, da nur wenige Ausbildungsinhalte in einem Partnerbetrieb ausgebildet 

werden müssen.

5.4. Aufgaben der Handwerksorganisationen zur Unterstützung der Ausbildung

Bei der Einstellung des ersten Lehrlings hat Stephan Fürst bereits die zuständige Ausbildungsberaterin der Hand-

werkskammer, Petra Oster, kennen gelernt. Er weiß daher, dass er sie bei Problemen ansprechen kann. Noch nicht 

so klar ist ihm jedoch, welche Rolle der Lehrlingswart der Innung spielt. Bisher hatte er noch wenig Kontakt zu 

Handwerkskammer und Innung. Ihn interessiert, was dort alles für die Berufsbildung getan wird.

Aufgaben

46. Stellen Sie die wesentlichen Aufgaben der Handwerkskammern in der Aus- und Weiterbildung zusammen. 

Hinweise hierzu finden Sie in § 91 HwO.

Aufgaben der Handwerkskammern

in der Ausbildung in der Weiterbildung

■ Regelung und Überwachung der Ausbildung gemäß 
BBiG und HwO 

■ Entscheidung über Anträge zur Verkürzung oder 
Verlängerung der Ausbildungszeit

■ Erlass von Prüfungsordnungen
■ Führen der Lehrlingsrolle
■ Abnahme von Zwischen- und Gesellenprüfungen 

bzw. Überwachung der Durchführung bei Innungen
■ Festlegung und Durchführung überbetrieblicher 

Unterweisungsmaßnahmen
■ Vertretung bildungspolitischer Interessen des 

Handwerks
■ Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Arbeitsverwal-

tungen usw.

47. Großen Einfluss auf die Berufsbildung im Kammerbereich hat der bei der Handwerkskammer errichtete Be-

rufsbildungsausschuss. Erklären Sie die Zusammensetzung, die Wahl und die Aufgaben des Berufsbildungs-

ausschusses.

■ Zusammensetzung: 6 selbstständige Handwerker (Arbeitgeber), 6 Arbeitnehmer, 6 Berufsschullehrer

■ Wahl des Berufsbildungsausschusses: die Gruppen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter, 

die Lehrer werden vom Landesbildungsministerium berufen

■ Aufgaben: Er muss in allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bildung unterrichtet und gehört wer-

den. Er muss die von der Kammer zu erlassenden Rechtsvorschriften für die Durchführung der Berufsbildung 

beschließen.
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48. Stellen Sie dar, welche besonderen Aufgaben Innungen und Kreishandwerkerschaften im Vergleich zu Hand-

werkskammern haben. Hinweise hierzu finden Sie in § 54 HwO.

Innungen haben vor allem die Aufgabe, die gewerblichen Interessen ihrer Mitglieder zu fördern. Sie erfüllen viel-

fältige Aufgaben in der Aus- und Weiterbildung in ihrem Handwerk. Oft werden sie von der Kammer mit der Re-

gelung und Überwachung sowie der Abnahme der Gesellenprüfungen beauftragt.

Kreishandwerkerschaften sind der Zusammenschluss der Innungen in einem Kreis. Sie führen meist die Geschäf-

te der Innungen und unterstützen die Innungen bei Durchführung ihrer Aufgaben. Außerdem unterstützen sie die 

Handwerkskammern bei der Umsetzung von Anordnungen und Vorschriften.

49. Petra Oster, die Ausbildungsberaterin, möchte der Firma Fürst einen Besuch abstatten. Sie möchte sich ver-

gewissern, dass die Ausbildung von Niklas Eichmann ordnungsgemäß verläuft.

a. Entwerfen Sie einen möglichen Besuchsablauf.

Besuchsablauf:

Petra Oster, die Ausbildungsberaterin, meldet sich bei Firma Fürst an, informiert Peter Fürst über den Grund  

des Besuches und stimmt einen Besuchstermin ab. Zum vereinbarten Termin meldet sie sich bei Peter Fürst,  

der sie zunächst begrüßt und dann zu Stephan Fürst bringt. Frau Oster informiert Stephan Fürst zunächst über 

Neuentwicklungen in der Ausbildung und befragt ihn dann zum bisherigen Ausbildungsablauf. Sie lässt sich 

die Ausbildungsnachweise von Niklas Eichmann zeigen und vergewissert sich, dass bisher geplante wesentliche 

Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt worden sind. Sie bietet Stephan Fürst Rat bei allen ausbildungsrelevanten 

Fragen an. Stephan Fürst kann in dem Gespräch Fragen zur überbetrieblichen Ausbildung und zum Berufsschul-

besuch klären. Dann verabschiedet sich Frau Oster.

b. Erläutern Sie, die Beratungsaufgaben der Ausbildungsberaterin und nennen Sie dabei Fragen, bei denen sie 

Ihnen und dem Lehrling helfen kann.

■ Beratung des Auszubildenden, z.B. zu den Inhalten der Ausbildung und zu ausbildungsfremden Tätigkei-

ten, zu Prüfungsfragen, zur Teilnahme am Berufsschulunterricht und an überbetrieblichen Ausbildungsmaß-

nahmen, zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, zu seinen Rechten und Pflichten und zu Aufstiegs- 

und Weiterbildungsmaßnahmen.

■ Beratung des Ausbildenden, z.B. über die Eignungsvoraussetzungen, über erforderliche Art und Einrich-

tung des Betriebes, über gesetzliche Bestimmungen, zu Fragen im Umgang mit den Lehrlingen, zu neuen 

Methoden der Ausbildung.

c. Auch ein Lehrlingswart kann in Fragen der Ausbildung beraten. Grenzen Sie die besonderen Funktionen ei-

nes Lehrlingswartes von einem Ausbildungsberater ab. Benennen Sie dabei auch, wie ein Lehrlingswart be-

stimmt wird und welche Voraussetzungen dabei berücksichtigt werden.

Der Lehrlingswart hat ähnliche Aufgaben wie der Ausbildungsberater. Vor allem unterstützt und ergänzt er den 

Ausbildungsberater in fachlichen und berufsbezogenen Fragen. Er wird häufig als Vermittler und Schlichter bei 

Problemen in der Ausbildung angesprochen. Im Gegensatz zum Ausbildungsberater, der Angestellter der Kam-

mer ist, ist der Lehrlingswart ehrenamtlich bei der Innung tätig und wird von der Innung gewählt.
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5.5. Ordnungswidrigkeiten und Entzug der Ausbildungsberechtigung

Die Arbeit der Ausbildungsberater der Kammern zeigt, dass es nicht überall so gut mit der Ausbildung abläuft wie 

in der Firma Fürst. Immer wieder gibt es Probleme mit fehlenden Voraussetzungen bei Betrieben und den dort für 

die Ausbildung zuständigen Mitarbeitern. Schwierigkeiten können auch dadurch entstehen, dass sich keiner im 

Unternehmen richtig um die Ausbildung kümmert. Es können jedoch auch schwerwiegende Fälle vorkommen, in 

denen eine Ausbildung nicht mehr möglich ist. Was ist in solchen Fällen zu tun?

Aufgaben

50. Ermitteln Sie anhand der Angaben in BBiG und HwO die zuständige Stelle und den Ablauf der Prüfung bzw. 

Überwachung für die Eignung für die Ausbildung. Stellen Sie den Prozess kurz dar.

Nach § 32 BBiG bzw. § 23 HwO hat die zuständige Stelle – im Handwerk ist das die Handwerkskammer – zu 

überwachen, dass die persönliche und fachliche Eignung sowie die Eignung des Betriebes vorliegen. Die persönli-

che und fachliche Eignung wird in der Regel beim Antrag auf Eintragung des Ausbildungsvertrages in die Lehr-

lingsrolle geklärt. Hier müssen bei der erstmaligen Ausbildung Belege für die Ausbildungsberechtigung beigefügt 

werden.

Was die Eignung des Betriebes betrifft, so kann das der Ausbildungsberater und ggf. der Lehrlingswart der In-

nung bei einem Betriebsbesuch klären. Der Betrieb muss ihnen den Zugang gewähren.

51. Nennen Sie die Fälle laut § 102 Berufsbildungsgesetz, in denen eine Ordnungswidrigkeit vorliegt.

Vor allem die folgenden Verstöße gegen die Vorgaben des BBiG sind Ordnungswidrigkeiten, wenn

■ der Ausbildungsvertrag nicht wie vorgeschrieben ausgestellt und ausgehändigt wird.

■ ausbildungsfremde Tätigkeiten übertragen werden.

■ keine Freistellung für Berufsschulunterricht oder Prüfung erfolgt.

■ trotz fehlender betrieblicher Eignung Lehrlinge eingestellt und ausgebildet werden.

■ die Eintragung in die Lehrlingsrolle nicht beantragt wird.

■ der Kammer nicht die zur Überwachung erforderliche Auskunft erteilt wird.

52. Geben Sie eine Einschätzung ab, wann und von wem die Ausbildungsbefugnis entzogen werden kann. Hin-

weise hierzu finden Sie in BBiG, HwO und JArbSchG.

Wenn Eignungsmängel festgestellt werden, muss die Kammer die Behebung der Mängel anmahnen. Wenn sie 

trotzdem nicht abgestellt werden, muss die Kammer dies der zuständigen Landesbehörde mitteilen, die dann die 

Ausbildungsbefugnis nach Anhörung der Beteiligten entziehen kann (§ 33 BBiG, § 24 HwO). 

Bei fehlender persönlicher Eignung, beispielsweise weil Ausbildender oder Ausbilder nach § 25 JArbSchG ein 

Beschäftigungsverbot hat (z. B. Freiheitsstrafe wegen schwerer Straftaten), muss die Ausbildungsberechtigung 

ohne Anhörung entzogen werden.

In einigen Bundesländern ist diese Untersagungsbefugnis von den Landesbehörden auf die Kammern übertragen 

worden.
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6. Berufsvorbereitende Maßnahmen

6.1. Zielgruppen, Voraussetzungen und rechtliche Grundlagen für berufsvorbereitende Maßnahmen

Die Zahl der jungen Menschen, die nach dem Abschluss der allgemein bildenden Schule entweder gar nicht wis-

sen, was sie beruflich machen sollen oder keine Ausbildungsmöglichkeit finden, hat im letzten Jahrzehnt zuge-

nommen. Für sie stellt sich die Frage, wie sie doch noch in eine Ausbildung kommen können. Seit 2003 ist daher 

die Berufsausbildungsvorbereitung als weiterer Teilbereich der Berufsbildung in das Berufsbildungsgesetz aufge-

nommen worden. Sie ist eine spezifische Form der Berufsvorbereitung.

Aufgaben

53 Erläutern Sie, welche Personengruppen für berufsvorbereitende Maßnahmen in Frage kommen. Hinweise 

hierzu finden Sie in § 68 BBiG und § 235b SGB III.

Berufsvorbereitende Maßnahmen richten sich an unterschiedliche Zielgruppen:

Berufsausbildungsvorbereitung (BAV) ist nach BBiG für lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Personen 

vorgesehen (BBiG § 68). Sie haben einen besonderen Förderbedarf, weil bei ihren Voraussetzungen nicht direkt 

mit einer erfolgreichen Ausbildung gerechnet werden kann.

In berufsvorbereitende Maßnahmen, gefördert durch die Agentur für Arbeit, werden darüber hinaus unter dem 

Begriff der Einstiegsqualifizierung (EQJ) auch die so genannten Marktbenachteiligten einbezogen. Das sind junge 

Menschen unter 25 Jahren, die aus individuellen Gründen eingeschränkte Vermittlungschancen auf dem Ausbil-

dungsmarkt haben.

54. Anbieter berufsausbildungsvorbereitender Maßnahmen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Beur-

teilen Sie, ob auch die Firma Fürst eine derartige Maßnahme durchführen kann.

Maßnahmen zur Berufsvorbereitung können sowohl Bildungsträger anbieten, als auch Betriebe. Die Einstiegsqua-

lifizierung kann nur in Betrieben durchgeführt werden. Firma Fürst könnte daher selbst eine berufsvorbereitende 

Maßnahme (BAV oder EQJ) durchführen. Da sehr oft Bildungsträger Betriebe für die Praktika in ihren Maßnahmen 

ansprechen, könnte Firma Fürst außerdem ein Praktikum anbieten.

55. Erläutern Sie die Schritte und rechtlichen Vorgaben, die Firma Fürst als Anbieter einer Maßnahme zur Be-

rufsausbildungsvorbereitung (BAV) erfüllen muss. Hinweise hierzu finden Sie in §§ 68–70 BBiG.

Firma Fürst müsste die Durchführung der BAV vor Beginn der Kammer schriftlich anzeigen. Sie müssen bei der 

Durchführung dafür sorgen, dass lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Teilnehmer durch eine umfassen-

de sozialpädagogische Betreuung unterstützt und begleitet werden. In der Maßnahme muss Firma Fürst in geeig-

neten Lerneinheiten aus einem anerkannten Ausbildungsberuf Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit ver-

mitteln. Darüber muss sie dem Teilnehmer dann eine Bescheinigung ausstellen. Da die Kammer verpflichtet ist, 

die BAV genauso zu beraten und zu überwachen, wie die Ausbildung, ist die Firma Fürst dem Ausbildungsbera-

ter gegenüber zur Auskunft verpflichtet. 
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6.2. Bedeutung berufsvorbereitender Maßnahmen und Fördermöglichkeiten

>> Stephan Hallo Frau Oster, schön Sie wiederzusehen.

>> Petra Oster Hallo Herr Fürst, finde ich auch! Ich habe Ihnen ja am Telefon schon kurz von Carsten Dreher 

erzählt. Er hat seinen Hauptschulabschluss gerade so bestanden. Aber jetzt weiß er wie gesagt 

nicht, was er weiter machen will.

>> Stephan Und jetzt soll ich ihn für eine Einstiegsqualifizierung nehmen...

>> Petra Oster Das wäre wirklich ganz toll! Er interessiert sich so für den Heizungs- und Klimabereich.

Stephan Fürst muss sich das erst noch überlegen ...

Aufgaben

56. Geben Sie eine Einschätzung ab, warum die Vermittlung von Carsten in eine Einstiegsqualifizierung für Frau 

Oster wichtig ist.

Die Kammern haben sich im Ausbildungspakt der Bundesregierung verpflichtet, eine große Anzahl an Plätzen für 

die Einstiegsqualifizierung bei Betrieben einzuwerben, um unversorgten jungen Menschen den Einstieg in eine 

Ausbildung zu erleichtern. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass sich tatsächlich viele dieser Teilnehmer in 

den Maßnahmen positiv entwickeln. Häufig können sie von den Betrieben dann auch in eine Ausbildung über-

nommen werden.

Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die Nachwuchssicherung in den Betrieben wird es künftig noch 

stärker notwendig sein, auch junge Menschen mit schlechteren Startbedingungen eine Chance zu geben.

57. Beurteilen Sie, warum es für die Firma Fürst sinnvoll sein kann, einen Platz im Rahmen eines EQJ für Carsten 

Dreher zur Verfügung zu stellen.

■ Firma Fürst hat damit die Möglichkeit, Carsten über einen längeren Zeitraum kennen zu lernen. Damit kann 

sie viel besser beurteilen, ob der für eine Ausbildung im SHK Bereich geeignet ist und diese auch schaffen 

kann.

■ Für Carsten wiederum ist es möglich, die Anforderungen des Berufes besser zu erfassen. Er kann leichter 

erkennen, ob der Beruf der richtige für ihn ist. Außerdem kann er dann meist gut beurteilen, ob ihm das 

Unternehmen und die Arbeitsbedingungen gefallen. Dadurch kann in aller Regel auch die Gefahr von späte-

ren Ausbildungsabbrüchen verringert werden.

58. Stellen Sie anhand von SGB III § 235b und § 241a die Möglichkeiten zur Förderung der Einstiegsqualifizie-

rung für die Firma Fürst und den Entscheidungsprozess dar.

Für die Förderung hängt es davon ab, ob Carsten Dreher eine Ausbildung sucht und zu einer der in § 235b SGB 

III genannten Zielgruppen gehört: mit individuell eingeschränkten Vermittlungsperspektiven, mit noch nicht voller 

Ausbildungsreife oder lernbeeinträchtigt bzw. sozial benachteiligt (BAV-Gruppe nach BBiG § 68). Die Förderung 

beträgt aktuell 231,– € Zuschuss zur Praktikumsvergütung monatlich plus pauschaliertem Sozialversicherungs-

beitrag. Die jeweils aktuelle Förderung kann bei der Agentur für Arbeit erfragt werden.

Darüber hinaus kann eine notwendige Unterstützung bei der betrieblichen Organisation der Maßnahme z. B. 

durch einen Bildungsträger und bei der BAV-Gruppe auch die erforderliche sozialpädagogische Begleitung 

 finanziell gefördert werden (SBG III § 241a). 

Den Antrag auf Förderung muss Stephan Fürst an die Arbeitsagentur stellen, die über die Förderung entscheidet. 

Dazu erhält er Hilfestellung von Frau Oster.

Petra Oster 
<<
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6.3. Inhaltliche Strukturierung berufsvorbereitender Maßnahmen

Stephan Fürst hat sich mit seinem Vater beraten. Nach einem Treffen mit Frau Oster und Carsten Dreher haben 

sie sich entschlossen, für ihn eine Einstiegsqualifizierung durchzuführen. Dazu haben sie anhand eines Vor-

drucks, den die Kammer zur Verfügung stellte, einen Praktikumsvertrag mit ihm abgeschlossen.

Die Dauer von 10 Monaten ist so gewählt, dass das Praktikum bis zum nächsten Ausbildungsbeginn geht. Die Ar-

beitsagentur hat festgestellt, dass Carsten individuell eingeschränkte Vermittlungsperspektiven hat. Der Antrag auf 

Förderung wurde daher genehmigt. Für die inhaltliche Strukturierung der berufsvorbereitenden Maßnahme hat 

Stephan Fürst von der Ausbildungsberaterin den Rat bekommen, dazu Qualifizierungsbausteine zu verwenden.

Aufgaben

59. Erklären Sie, was unter einem Qualifizierungsbaustein zu verstehen ist. Hinweise dazu finden Sie unter BBiG 

§ 69.

Unter Qualifizierungsbausteinen werden inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten verstanden. Sie erstre-

cken sich auf Tätigkeitsbereiche aus einem Ausbildungsberuf. Sie richten sich auf die Vermittlung von Grundlagen 

beruflicher Handlungsfähigkeit und sollen typische Anforderungen des Ausbildungsberufes erkennen lassen.  

In einer Rechtsverordnung (BAVBVO) ist näher geregelt, dass ein Baustein einen Umfang von mindestens 140 

und höchstens 420 Stunden haben soll. Außerdem muss bei der Beschreibung konkret angegeben werden, auf 

welche Fertigkeiten und Kenntnisse der Ausbildungsordnung sich der Baustein bezieht.

60. Beurteile Sie, ob Stephan Fürst zur Verwendung von Qualifizierungsbausteine für die Einstiegsqualifizierung 

verpflichtet ist.

Nach dem Berufsbildungsgesetz (§ 69) sollen für die Berufsausbildungsvorbereitung vor allem Qualifizierungs-

bausteine eingesetzt werden. Das heißt, der Einsatz wird nur für die Zielgruppe der Lernbeeinträchtigten und 

sozial Benachteiligten gefordert.

Für andere Zielgruppen wie die Marktbenachteiligten, zu denen Carsten gehört, ist der Einsatz nicht zwingend 

erforderlich. 

Der Deutsche Handwerkskammertag (DHKT) hat jedoch auch für diese Zielgruppen den Einsatz von Qualifizie-

rungsbausteinen empfohlen.

61. Entwickeln Sie einen Vorschlag für Stephan Fürst, wie er an passende Qualifizierungsbausteine kommt.

Grundlegend kann jeder Betrieb eigenständig Qualifizierungsbausteine entwickeln. Um den Betrieben die Arbeit 

zu erleichtern, hat der DHKT zusammen mit der ZWH für 24 Ausbildungsberufe bundeseinheitlich abgestimmte 

Qualifizierungsbausteine entwickelt. Sie stehen auf der Internetseite der ZWH www.zwh.de unter der Rubrik Rah-

menlehrpläne frei zur Verfügung.
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7. Aufgaben und Verantwortungsbereiche der an der Ausbildung Mitwirkenden

7.1. Abgrenzung Ausbildender – Ausbilder – Ausbildungsbeauftragter

Stephan Fürst geht davon aus, dass der künftige kaufmännische Lehrling von Frau Heidenreich betreut wird. Sie 

hat eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und arbeitet schon mehrere Jahre in der Firma Fürst, hat 

jedoch keine Ausbildereignungsprüfung.

Aufgaben

62. Erstellen Sie eine Übersicht der Personen, die in der Firma Fürst die verschiedenen Ausbildungsfunktionen 

übernehmen können. Erläutern Sie auch, welche Aufgaben und welche Verantwortung damit verbunden sind.

Ausbildungs- 

funktion

Zuständig in der 

Firma Fürst

Aufgaben und Verantwortung

Ausbildender Peter Fürst ■ den Lehrling einstellen

■ Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 

 Ausbildung

■ die Ausbildung überwachen

Ausbilder Stephan Fürst ■ innerbetriebliche Verantwortung für Ausbildung

■ die Ausbildung planen

■ die Ausbildung durchführen und den Erfolg kontrollieren

■ Teilaufgaben delegieren und deren Durchführung überwachen

Ausbildungs-

beauftragter

Frau Heidenreich ■ Lehrling bei der Durchführung der Teilaufgaben betreuen, ihn anleiten

■ die Anwendung beobachten und bei Fehlern eingreifen

7.2. Funktionen und Aufgaben des Ausbilders

Bevor er über die Einstellung weiterer Lehrlinge entscheidet, sucht Peter Fürst das Gespräch mit Stephan. Er will 

sicher sein, dass Stephan sich der neuen und größeren Verantwortung bewusst ist. Stephan überzeugt seinen 

Vater: er weiß, was in der Ausbildung von ihm verlangt wird und worauf es dabei ankommt.

Aufgaben

63. Stephan Fürst ist bewusst, dass sein Verhalten als Vorbild große Wirkung für das Verhalten der Lehrlinge hat. 

Er macht sich Gedanken, worauf es dabei vor allem ankommt.

a. Stellen Sie heraus, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen des Ausbilders Vorbildfunktion haben können.

■ kooperativer Umgang mit Mitarbeitern

■ positiver Umgang mit Kunden

■ Arbeitshaltung: pünktlich, zuverlässig, diszipliniert, genau

■ Aufgeschlossenheit, offen gegenüber Neuem

■ Frustrationstoleranz, Belastbarkeit

■ gute Stress- und Konfliktbewältigung

■ in sich gefestigte Persönlichkeit, sicheres Auftreten
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b. Nennen Sie zwei Beispiele aus dem betrieblichen Alltag an, in denen das Vorbild des Ausbilders eine beson-

ders wichtige Rolle spielt.

■ Umgang mit Kunden: wenn er Kunden unfreundlich behandelt, wirkt sich das oft unbewusst auf das Verhal-

ten der Lehrlinge aus.

■ Unfallverhütung: wenn er selbst keine Sicherheitskleidung trägt, kann er von den Lehrlingen kaum erwarten, 

dass sie das aus eigenem Antrieb tun.

64. Freude am Beruf ist für Stephan Fürst eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten. Dazu ist die 

Anerkennung der Leistungen wichtig. Erstellen Sie eine Beschreibung Ihrer eigenen Erwartung in Ihrer Rolle 

als Ausbilder an die Rückmeldungen von allen an der Ausbildung beteiligten Personen.

Seine Arbeit muss im Ausbildungsbetrieb anerkannt und geschätzt werden. Bei der Delegation von Ausbildungs-

aufgaben braucht er die Unterstützung durch die Mitarbeiter. Er muss von außerbetrieblichen Kooperationspart-

nern (Eltern, Berufsschullehrer, überbetriebliche Ausbilder) anerkannt und unterstützt werden. Wichtig ist auch 

die Anerkennung des Ausbilderberufes durch die Gesellschaft.

65. Stephan Fürst weiß, dass er als Ausbilder eine Schlüsselstellung im Betrieb einnimmt. Von ihm hängt es we-

sentlich ab, ob die betriebliche Ausbildung systematisch und erfolgreich durchgeführt wird. Er macht sich 

bewusst, welche Funktionen er zu erfüllen hat und was von ihm erwartet wird. Beurteilen Sie die Bedeutun-

gen der folgenden Funktionen des Ausbilders im Betrieb:

Funktionen des Aus-

bilders im Betrieb

Ihre Einschätzung

Fachmann Er muss selbst beste fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten im Beruf besitzen; er sollte 

neueste Werkstoffe und moderne Arbeitsverfahren kennen und Standardtechniken be-

herrschen; auch sollte er den Lehrling in Fragen finanzieller Förderungsmöglichkeiten 

und beruflicher Weiterbildung kompetent beraten können.

Organisator Der Ausbilder hat u. a. folgende Aufgaben: Planung der Ausbildung, Erstellung eines 

einzelbetrieblichen Ausbildungsplanes, Festlegung der Lernorte, Zuordnung des Lehr-

lings zu entsprechenden Mitarbeitern und fortlaufendes Gespräch mit diesen Mitarbei-

tern, Vorbereitung auf Zwischen- und Abschlussprüfung, Zusammenarbeit mit außerbe-

trieblichen Einrichtungen

Erzieher In diesen Bereich gehören: Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Lehrlings, 

charakterliche Förderung, Vermittlung von Arbeitstugenden, Förderung der Selbststän-

digkeit, Erziehung zu unternehmerischem Denken, Förderung der Teamfähigkeit, Förde-

rung von eigenverantwortlichem Handeln, entscheidend bei allem dabei: die Ausstrah-

lungskraft des eigenen vorbildlichen Verhaltens

Vorgesetzter In dieser Funktion muss der Ausbilder Weisungen erteilen, den Lehrling kontrollieren, 

ihn kritisieren, ihn beurteilen.

Kontaktmann Innerbetrieblich: zu Chef und Mitarbeitern

außerbetrieblich: zu Eltern, Berufsschule, Arbeitsagentur, Innung, Ausbildungsberater, 

Prüfungsausschuss, überbetrieblicher Lehrwerkstätte
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66. Stephan Fürst verschafft sich noch einmal einen Überblick über die Aufgaben des Ausbilders. Beurteilen Sie, 

wie wichtig diese Aufgaben sind, und geben Sie Beispiele an.

Pädagogische Aufgaben 

des Ausbilders

Bedeutung Beispiele

Fertigkeiten und Kennt-

nisse systematisch 

 vermitteln

Ist zentrale Aufgabe des Ausbilders,  

um das Ausbildungsziel zu erreichen.

systematische Einbindungen in Arbeits-

aufträge, Lehrgespräche.

Selbstständiges Lernen 

unterstützen

Wird zunehmend wichtiger, weil sich 

Arbeitssituationen viel schneller als frü-

her ändern und der künftige Geselle in 

der Lage sein muss, neue Situationen 

selbstständig zu bewältigen.

Lern- und Arbeitsaufträge, in denen der 

Lehrling selbstständig planen, durch-

führen und kontrollieren kann.

Erziehen Charakterbildung gewinnt wieder an 

Bedeutung, weil für die Berufstätigkeit 

wichtige Charaktereigenschaften in der 

Kindererziehung gegenwärtig vernach-

lässigt werden.

Stärkung von Leistungsbereitschaft, 

 Verantwortungsbereitschaft, Ausdauer, 

Zuverlässigkeit.

Beurteilen und Bewerten Ist notwendig, um zu erkennen, ob der 

Lehrling entsprechende Fortschritte 

macht.

regelmäßige Beobachtung, Beurteilungs-

gespräche, Feedback

Überwachen der 

 Ausbildung

Sie ist erforderlich, um Abweichungen 

zur Ausbildungsplanung festzustellen 

und zu korrigieren.

Ausbildungsnachweise, Einhaltung 

 gesetzlicher Bestimmungen, Anmeldung 

zu Prüfungen

Beraten Ist in unterschiedlichen Situationen wich-

tig, um Ausbildungszufriedenheit und 

Ausbildungserfolg zu unterstützen und 

Abbrüche zu verhindern.

bei persönlichen Schwierigkeiten des 

Lehrlings, bei schlechten Ausbildungs-

leistungen, bei Fragen zur finanziellen 

Förderung

7.3. Funktion, Aufgaben und Voraussetzungen der Ausbildungsbeauftragten

Stephan Fürst macht sich Gedanken, wie er mit Frau Heidenreich in ihrer neuen Rolle als Ausbildungsbeauftragte 

für die Ausbildung des neuen Lehrlings im kaufmännischen Bereich zusammenarbeiten kann. Er möchte, dass 

alles gemäß Plan verläuft - und er dennoch die Übersicht behält.

Aufgaben

67. Erläutern Sie, welche Verantwortung Frau Heidenreich als Ausbildungsbeauftragte übernimmt.

Frau Heidenreich übernimmt in ihrer Funktion als Ausbildungsbeauftragte die Verantwortung für die Durch-

führung konkreter Ausbildungsaufgaben. Dazu sollte sie von Stephan die Ausbildungsplanung erhalten. Diese 

enthält genaue Vorgaben, welche Arbeitsaufgaben dem Lehrling in welcher Zeit beigebracht werden sollen.

68. Karl ärgert sich: 

>> Karl Mensch, Stephan, jetzt ist der Niklas schon wieder im Lager beim Gerhard. Immer muss irgend-

was eingeräumt werden. Und ich komm nicht voran, weil ich ihm doch die Fügetechnik zeigen 

soll und deswegen auf ihn warte.

Entwerfen Sie eine mögliche Vorgehensweise für Stephan. Berücksichtigen Sie dabei die Bedeutung einer ein-

deutigen Zuordnung des Lehrlings zu einem Mitarbeiter.

Karl übernimmt als Ausbildungsbeauftragter die Verantwortung für eine systematische Ausbildung von Niklas in 

abgegrenzten Aufgabenbereichen. Dieser Verantwortung kann er nur gerecht werden, wenn Niklas ihm eindeutig 

zugeordnet ist.

Es muss für die Mitarbeiter klar sein, wer als Ausbildungsbeauftragter Niklas gerade betreut. Der ist dann auch 

für den Auszubildenden zuständig. Das heißt, dass die anderen Mitarbeiter nicht eigenständig den Auszubilden-

den für ihre Aufgaben heranziehen können. Sie müssen das vorher mit dem Ausbildungsbeauftragen, also in dem 

Fall mit Karl, abstimmen. 

Stephan muss daher bei den Mitarbeitern klarstellen, dass eine Anforderung des Lehrlings immer mit dem Aus-

bildungsbeauftragten abzustimmen ist. Dazu muss er auch mitteilen, in welcher Zeit der Auszubildende von wel-

chem Ausbildungsbeauftragten betreut wird.

69. Stephan macht sich Gedanken, wie er den Überblick über den Ausbildungsablauf und auch die Fortschritte 

der Auszubildenden behält. Schlagen Sie ihm Maßnahmen vor, mit den er dies erreichen kann.

Stephan sollte mit den Ausbildungsbeauftragten vereinbaren, dass sie nach jedem größeren Ausbildungsabschnitt 

eine kurze Beurteilung zum Leistungsstand des jeweils betreuten Auszubildenden erstellen. Dazu sollte Stephan 

einen geeigneten Beurteilungsbogen entwickeln und festlegen, nach welchen Ausbildungsabschnitten eine Beur-

teilung erfolgen soll. 

Die Beurteilung soll dann mit ihm und dem Auszubildenden durchgesprochen werden. So können alle Beteiligten 

erkennen, ob die Ausbildungsplanung eingehalten wurde, welche Fortschritte der Lehrling gemacht hat und in 

welchen Bereichen ggf. noch nachgearbeitet werden muss.

>> Karl
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8. Wiederholung und Prüfungsvorbereitung

Die folgenden, beispielhaften Aufgaben und Kernfragen dienen zur Wiederholung und Prüfungsvorbereitung.

1. Um das Image der Handwerksbetriebe für die Ausbildung zu verbessern, startet der Fachverband Sanitär, 

Heizung und Klima eine Informationskampagne zum Thema „Karriere mit Lehre“.

a. Erläutern Sie, welche Karrierewege eine Berufsausbildung im Handwerk generell eröffnet.

b. Nennen Sie die beruflichen Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in Ihrem Beruf.

Ihre Lösung

a. Eine Berufsausbildung ist Voraussetzung für viele Aufstiegsmaßnahmen und Fortbildungsprüfungen z.B. 

KFZ-Servicetechniker, CAD-Organisator. Sie ermöglicht auch den Besuch einer Fachschule mit staatlichem 

Abschluss oder den Besuch einer Meisterschule und die Meisterprüfung. Damit ermöglicht sie oft einen  

innerbetrieblichen Aufstieg z. B. zum Werkstattleiter, Baustellenleiter usw.

b. Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten am Beispiel des SHK-Handwerks: Obermonteur, Kundendienst-

techniker, Energieberater usw.

2. Ein Lehrer der Gesamtschule in Ihrer Nähe braucht Ihre Hilfe: Sie sollen seinen Schülern der 8. Klasse die 

Vorteile einer beruflichen Qualifizierung gegenüber dem Studium aufzeigen.

Ihre Lösung

Die Ausbildung vermittelt im Vergleich zum Studium schneller einen ersten beruflichen Abschluss. Damit senkt 

sie das Risiko, arbeitslos zu werden.   

Sie vermittelt praktische berufliche Erfahrungen, die für das weitere Fortkommen oft entscheidend sind. Ein viel-

fältiges Weiterbildungsangebot unterstützt eine kontinuierliche Weiterentwicklung und begünstigt den beruflichen 

Aufstieg. Mit der Ausbildung schaffen sie die erste Grundlage für eine künftig mögliche Betriebsgründung und 

damit eigenständiges Arbeiten.

3. Entwerfen Sie eine Erklärung für die Schülerinnen und Schüler.

In der öffentlichen Meinung wird das Studium immer noch höher bewertet als die berufliche Bildung. 

Entwickeln Sie einen Vorschlag zur Verbesserung des Images der Berufsbildung durch Betriebe und Bildungspo-

litiker.

Ihre Lösung

Gleiche betriebliche Aufstiegsmöglichkeiten für beruflich Qualifizierte und Akademiker schaffen. Anpassung  

der Eingruppierung von Akademikern und beruflich Qualifizierten im öffentlichen Dienst. Bessere finanzielle 

 Förderung der Berufsbildung. Verbesserung der Ausbildungsleistungen in den Betrieben.

4. Sie haben sich als Handwerksmeister selbstständig gemacht und überlegen nun, ob Sie Lehrlinge ausbilden 

sollen. Stellen Sie wichtige Gründe für und gegen eine Ausbildung in Ihrem Betrieb gegenüber, um so Krite-

rien für Ihre Entscheidung zu gewinnen.

Ihre Lösung

Gründe für eine Ausbildung:  

Fachkräfte, die gut zum Betrieb passen, sind nicht so leicht zu finden, sodass es oft besser ist, selbst auszubilden.  

Gut qualifizierter Nachwuchs sichert den Bestand und Erfolg des Unternehmens.  

Lehrlinge arbeiten mit und bringen auch Erträge. 

Gründe gegen eine Ausbildung:

c. die hohen Ausbildungskosten (in Großbetrieben)

d. möglicher Ausbildungsabbruch

e. Wechsel nach der Ausbildung in andere Firmen

f. schulische Voraussetzungen der Lehrlinge werden schlechter

5. Sie möchten als selbstständiger Handwerksmeister zum ersten Mal einen Lehrling ausbilden und informieren 

sich, welche wesentlichen Rechtsgrundlagen Sie dabei beachten müssen. Nennen Sie die wichtigsten Geset-

ze und Rechtsverordnungen. Zeigen Sie außerdem an Beispielen, was in diesen Rechtsgrundlagen geregelt 

wird. 

Ihre Lösung

■ Berufsbildungsgesetz: z. B. Ausbildungsvertrag, Pflichten von Ausbildendem und Lehrling, Beginn und 

 Beendigung der Ausbildung,

■ Handwerksordnung: spezifische Angaben zur Ausbildung im Handwerk, z. B. Berechtigung zum Einstellen 

und Ausbilden, Ausbilden nach der Ausbildungsordnung, Durchführung von Prüfungen, Regelung und 

 Überwachung der Ausbildung

■ Jugendarbeitsschutzgesetz: z.B. Arbeitszeit, Beschäftigungsverbote, gesundheitliche Betreuung, Unter-

weisung über Gefahren.

Ausbildungsordnung und Ausbildereignungsverordnung sind Rechtsverordnungen auf der Grundlage des BBiG  

(§ 4, § 30). Die Ausbildungsordnung enthält alle relevanten Vorgaben für die Durchführung der Ausbildung und 

der Prüfungen

6. Sie haben in den Medien gelesen, dass noch sehr viele Jugendliche einen Ausbildungsplatz suchen. Politiker 

fordern daher die Betriebe, mehr Ausbildungsplätze oder EQJ-Plätze zur Verfügung zu stellen.

a. Sie überlegen in Ihrem Betrieb einen weiteren Ausbildungsplatz einzurichten. Stellen Sie auf Basis der Recht-

grundlagen dar, für welchen Beruf könnte Ihr Betrieb ausbilden kann. Entscheiden Sie sich begründet für 

oder gegen einen zusätzlichen Ausbildungsplatz.

b. Erläutern Sie die Vorteile davon, einen Platz für eine Einstiegsqualifizierung anzubieten.

c. Nehmen Sie Stellung zu der folgenden Behauptung: „In Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit sollten Betriebe 

auch über Bedarf ausbilden.“

Ihre Lösung
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Ihre Lösung

a. Es kann im Verzeichnis der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe nachgesehen werden, welche Ausbil-

dungsberufe zum betrieblichen Leistungsspektrum passen. Nähere Anhaltspunkte bieten dann die entspre-

chenden Ausbildungsordnungen. Die Entscheidung, einen Ausbildungsplatz einzurichten hängt zum einen ab 

von der geplanten betrieblichen Entwicklung und dem geschätzten künftigen Fachkräftebedarf, zum anderen 

von den Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb.

b. Ein EQJ-Platz bietet die Möglichkeit, einen Jugendlichen intensiver kennen zu lernen und so geeignete Auszu-

bildende zu finden.

c. Da der künftige Fachkräftebedarf nur schwer eingeschätzt werden kann, kann eine Ausbildung über den 

aktuell erkennbaren Bedarf hinaus sinnvoll sein, soweit die betrieblichen Voraussetzungen gege-ben sind. 

Für den Jugendlichen ist eine Ausbildung auf jeden Fall wichtig, da sie seine Vermittlungschancen auf dem 

Arbeitsmarkt immer verbessert.

7. Als Handwerksmeister stehen Sie vor der Entscheidung, selbst einen Lehrling auszubilden oder einen Fach-

arbeiter mit bestandener Gesellenprüfung einzustellen. Nennen Sie jeweils Vor- und Nachteile 

a. für die Einstellung von ausgebildeten Facharbeitern

a. für die Ausbildung eines Lehrlings

Ihre Lösung

a. Vorteile: Vorhandene Fertigkeiten und Kenntnisse, Berufserfahrung, sofort einsetzbar 

Nachteile: Höhere Lohnkosten, Einarbeitungsprobleme, Anpassungsprobleme, falsche Erwartungen 

b. Vorteile: gezielte Vorbereitung auf die Anforderungen des Betriebes, niedrige Lohnkosten während der Ausbil-

dung 

Nachteile: erst zum Ende der Ausbildung voll einsetzbar

8. Sie wollen einen Lehrling einstellen und sind persönlich sowie fachlich geeignet. 

a. Nennen Sie die Kriterien, die Ihr Betrieb erfüllen muss, um für die Ausbildung tauglich zu sein.

b. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Betrieb alle Voraussetzungen erfüllt. Wie können Sie vorgehen, um an diese 

Informationen zu gelangen?

c. Ihr Betrieb verfügt nicht über alle Maschinen, die zur Vermittlung der vorgeschriebenen Fertigkeiten und 

Kenntnisse notwendig sind. Beurteilen Sie, ob Sie trotzdem ausbilden können.

Ihre Lösung

a. Der Betrieb muss

• nach Art und Einrichtung geeignet sein (d.h. z.B. über alle für die Ausbildung notwendigen Maschinen  

  auf aktuellem Stand zu verfügen)

• ein angemessenes Verhältnis von Fachkräften zu Lehrlingen aufweisen (ca. 3 zu 1).

b. Der Ausbilder sollte sich mit dem Ausbildungsberater der Handwerkskammer in Verbindung setzen.  

Der Ausbildungsberater wird im Rahmen einer Betriebsbesichtigung Auskunft darüber erteilen, ob der 

 Betrieb alle Voraussetzungen erfüllt und bei Mängeln Vorschläge machen, wie diese ausgeglichen werden 

können, sodass dort trotzdem ausgebildet werden kann.

c. Ja, wenn dafür Sorge getragen wird, dass dieser Mangel anderweitig ausgeglichen wird (z.B. ÜLU, Koopera-

tion mit einem anderen Betrieb).
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9. Bei Stephan Fürst hat sich der Ausbildungsberater angekündigt, um die Eignung der Ausbildungsstätte zu 

überprüfen. Stephan Fürst soll geeignete Unterlagen erstellen bzw. bereithalten, damit die Prüfung schnell 

durchgeführt werden kann. 

Entwerfen Sie einen Plan für die Erstellung bzw. Bereithaltung passender Unterlagen. 

Ihre Lösung

Zu prüfen sind:

■ die Art der Ausbildungsstätte 

Unterlage: Liste der in den letzten Jahren durchgeführten verschiedenen Arbeiten und Dienstleistungen 

(wenn möglich geordnet nach den §§ des Ausbildungsrahmenplanes).

■ die Einrichtung der Ausbildungsstätte 

Unterlage: Inventarverzeichnis aller Werkzeuge und Maschinen.

■ die Lehrlingszahl 

Unterlage: Liste der eingestellten Fachkräfte und Lehrlinge mit Datum der Einstellung und Qualifikationen.

10. Die Sanitärfirma Fürst beschäftigt einen angestellten Meister, drei Monteure, eine kaufmännische Angestellte, 

einen gewerblichen und einen kaufmännischen Lehrling. Da die Firma Fürst immer häufiger mit elektrischen 

Regelungen und Elektroinstallationen beauftragt wird, möchte Peter Fürst noch einen weiteren Lehrling zum 

Elektroniker ausbilden. Er wird sich mit dem 18-jährigen Abiturienten Jens Müller, von dem er einen sehr 

guten Eindruck hat, einig. Peter vereinbart mit Jens, dass er ihn nach der Ausbildung übernehmen und zum 

Meister weiterqualifizieren will. Peter Fürst geht davon aus, dass er Jens Müller nicht zur Berufsschule anmel-

den muss, da dieser ja schon volljährig ist. 

 Beurteilen Sie,

a. ob und unter welchen Voraussetzungen Peter Fürst einen Lehrling zum Elektroniker ausbilden kann. Erläu-

tern Sie dabei die Eignungsvoraussetzungen für das Einstellen und Ausbilden von Lehrlingen.

b. ob die Vereinbarung zur Übernahme möglich ist und

c. ob Jens Müller nicht mehr zur Berufsschule muss.

Ihre Lösung:

a. Generelle Voraussetzung für das Einstellen und Ausbilden ist die persönliche Eignung des Ausbildenden, die 

persönliche und fachliche Eignung des Ausbilders (Meisterprüfung in dem Handwerk, in dem ausgebildet 

werden soll) und die Eignung des Ausbildungsbetriebes. Peter Fürst kann einen Lehrling für den Beruf des 

Elektronikers ausbilden, wenn er einen Elektrotechnikermeister beschäftigt und ggf. durch außerbetriebliche 

Maßnahmen sicherstellen kann, dass alle Kenntnisse und Fertigkeiten, die im Berufsbild der Ausbildungs-

ordnung enthalten sind, auch vermittelt werden können.

b. Eine Übernahmevereinbarung zu Beginn der Ausbildung ist nicht möglich. Sie kann erst in den letzten sechs 

Monaten der Ausbildung getroffen werden (§ 12 BBiG).

c) Die Berufsschulpflicht ist in den Schulgesetzen der Länder zum Teil unterschiedlich geregelt. So besteht z. B. 

in NRW Berufsschulpflicht, wenn ein Ausbildungsverhältnis vor Vollendung des 21. Lebensjahres begonnen 

wird. In anderen Bundesländern sind Auszubildende, auch wenn sie über 18 Jahre alt sind, berechtigt, die 

Berufsschule zu besuchen.
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11. Ihr Nachbarbetrieb bildet zwei Lehrlinge aus. Im Verlauf der Ausbildung deckt der Ausbildungsberater Män-

gel in diesem Betrieb auf. 

 Erklären Sie das weitere Verfahren nach dieser Mängelfeststellung.

Ihre Lösung:

■ HWK fordert den Ausbildenden auf, diesen Mangel zu beseitigen.

■ Geschieht dies nicht oder bei Gefährdung des Lehrlings erfolgt Mitteilung an die nach Landesrecht zuständi-

ge Behörde (z. B. Bezirksregierung).

■ Die Behörde hört die Beteiligten und die HWK.

■ Die Behörde untersagt das Einstellen/ Ausbilden von Lehrlingen bei Nichteignung. 

Übliche Rechtsmittel sind möglich.

12. Als Ausbilder erfüllen Sie im Betrieb unterschiedliche Funktionen. Sie sind nicht nur Fachmann und Organi-

sator der Ausbildung, sondern auch Erzieher. 

 Erläutern Sie

a. die Bedeutung der Erziehungsfunktion in der Ausbildung.

b. die Wertvorstellungen und Eigenschaften der Lehrlinge, die in der Ausbildung besonders gefördert werden 

sollten.

c. Ihre Bedeutung als Vorbild haben. Bennen Sie auch Beispiele aus Ihrem Berufsalltag an, wo Ihr Vorbild eine 

wichtige Rolle spielt.

Ihre Lösung

a. Die Bedeutung der Erziehungsfunktion des Ausbilders nimmt wieder zu, da viele für die Berufstätigkeit wich-

tige Einstellungen und Fähigkeiten in der Schule und im Elternhaus nicht mehr in erforderlichem Maße ver-

mittelt werden.

b. Besonders gefördert werden sollen Arbeitshaltung (pünktlich, zuverlässig, diszipliniert, genau), freundlicher 

Umgang mit Mitarbeitern und Kunden (Höflichkeit, guter Umgangston), Frustrationstoleranz, Kooperationsbe-

reitschaft, Problemlösungsfähigkeit, Fähigkeit zum selbstständigen, eigenverantwortlichen Handeln, Kreativität.

c. Wenn der Ausbilder diese Eigenschaften und Fähigkeiten nicht selber zeigt, kann er sie von Lehrlingen nicht 

erwarten. Besonders wichtig ist die Vorbildfunktion des Ausbilders bei der Beachtung der Unfallverhütungs-

vorschriften und im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.
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Handlungsfeld 2 – Ausbildung vorbereiten und Einstellung 
von Auszubildenden durchführen

In diesem Skript finden Sie Lerninhalte und Aufgaben zum Handlungsfeld 2 der Ausbilder-Eignungsverordnung 

(§3, 1 AEVO). Insgesamt sollen die Lernenden in die Lage versetzt werden, Ausbildung vorzubereiten und die 

Einstellung von Auszubildenden durchzuführen. Dies wird in sechs Kompetenzen unterteilt, die in der folgenden 

Übersicht aufgeführt und den Lerninhalten zugeordnet werden. Außerdem finden Sie in der Tabelle Hinweise auf 

die relevanten Kapitel in der entsprechenden, weiterführenden Literatur.
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Kompetenzen Lerninhalte Litera-
tur  
Hand-
werker- 
fibel

 
Hand-
werks-
meister

 
Sack-
mann 
Feld 2

1. auf Grundlage einer 

Ausbildungsordnung 

einen Ausbildungsplan 

erstellen und sich an 

berufstypischen Arbeits- 

und Geschäftsprozessen 

orientieren

1. Betrieblicher Ausbildungsplan 2.1 2.1 1.

1.1. Rechtliche Grundlage, Planungsbedarf 

und Grenzen der Ausbildung

2.1.1 2.1.2 1.1

1.2. Ausbildungsordnung als Grundlage des 

betrieblichen Ausbildungsplanes

2.1.2 2.1.3 1.2

1.3. Bedeutung berufstypischer Arbeits- 

und Geschäftsprozesse und individuel-

ler Lernvoraussetzungen für die Errei-

chung der Ausbildungsziele

2.1.3 2.1.4

2.1.5

1.3

1.4. Kriterien für die Erstellung und Anpas-

sung eines betrieblichen Ausbildungs-

plans

2.1.4 2.1.6 1.4

2. Möglichkeiten der Mit-

wirkung und Mitbestim-

mung in der Berufsbil-

dung berücksichtigen 

2. Mitbestimmungsrechte in der Berufs-

bildung

2.2 2.2 2.

2.1. Mitbestimmungsrechte der betriebli-

chen Interessenvertretung

2.2.1 2.2.2 2.1

2.2. Mitwirkungsmöglichkeiten der Jugend- 

und Auszubildendenvertretung

2.2.2 2.2.3 2.2

3. Kooperationsbedarf 

ermitteln und sich in-

haltlich und organisato-

risch mit Kooperations-

partnern abstimmen, 

insbesondere mit der 

Berufsschule

3. Kooperationspartner in der Ausbildung 2.3 2.3 3.

3.1. Netzwerk wesentlicher Kooperations-

partner in der Ausbildung

2.3.1 2.3.2 3.1

3.2. Möglichkeiten der Lernortkooperation 2.3.2 2.3.3 3.2

4. Kriterien und Verfahren 

zur Auswahl von Auszu-

bildenden anwenden 

und ihre Verschiedenar-

tigkeit berücksichtigen

4. Planung und Durchführung von Ein-

stellungsverfahren

2.4 2.4 4.

4.1. Möglichkeiten zur Anwerbung von 

Ausbildungsinteressierten

2.4.2 2.4.2 4.1

4.2. Kriterien für die Bewerberauswahl 2.4.3 2.4.3

2.4.3.1

4.2

4.3. Verfahren für die Bewerberauswahl 2.4.4 2.4.3.2 4.3

4.4. Berufslaufbahn und Karrieremöglich-

keiten

2.4.5 2.4.4 4.4

5. den Berufsausbildungs-

vertrag vorbereiten und 

die Eintragung bei den 

zuständigen Stellen 

veranlassen

5. Abschluss des Ausbildungsvertrages 2.5 2.5 5.

5.1. Rechtliche Grundlagen und Inhalte des 

Ausbildungsvertrages

2.5.1 2.5.2 5.1

5.2. Rechte und Pflichten des Ausbildenden 

und des Auszubildenden

2.5.2 2.5.3 5.2

5.3. Eintragung in die Lehrlingsrolle 2.5.3 2.5.4 5.3

5.4. Anmeldung bei der Berufsschule 2.5.4 2.5.5 5.4

5.5. Rechtliche Möglichkeiten der Kündi-

gung sowie der Beendigung des Aus-

bildungsverhältnisses

2.5.5 2.5.6 5.5

Abgleich – Rahmenlehrplan / Kompetenzen, Lerninhalte, Literatur
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werks-
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mann 
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6. Möglichkeiten für die 

Durchführung von Aus-

bildungsteilen im Aus-

land prüfen

6. Ausbildungsteile im Ausland 2.6 2.6 6

6.1. Vorteile, mögliche Risiken und rechtli-

che Grundlagen

2.6.1 2.6.2 6.1

6.2. Berufsausbildung in anderen europäi-

schen Ländern

2.6.2 2.6.3 6.2

6.3. Beratungs- und Unterstützungsmög-

lichkeiten

2.6.3 2.6.4 6.3

6.4. Dokumentation von Auslandsaufenthal-

ten

2.6.4 6.4
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1. Betrieblicher Ausbildungsplan

1.1. Rechtliche Grundlage, Planungsbedarf und Grenzen der Ausbildungsplanung

Die Firma Fürst ist dabei, einen neuen Lehrling für den Elektroniker-Beruf einzustellen. Stephan Fürst soll als 

Ausbilder die Ausbildung konkret planen und einen Ausbildungsplan erstellen. 

>> Stephan Ach, das mit dem Ausbildungsplan habe ich ja schon für Niklas gemacht. Da hab' ich echt lange 

gebraucht...und dann konnten wir den Plan im Alltag doch nicht immer einhalten. Macht so ein 

Ausbildungsplan überhaupt Sinn? Steht doch eigentlich schon alles im Ausbildungsrahmenplan.

Aufgaben

1. Beurteilen Sie, ob Stephan Fürst immer oder in bestimmten Fällen einen betrieblichen Ausbildungsplan er-

stellen muss. Hinweise hierzu finden Sie im BBiG.

Das BBiG § 14 sagt, dass die Berufsbildung „planmäßig sachlich und zeitlich gegliedert durchzuführen“ ist. 

Stephan Fürst muss in jedem Fall dem Berufsausbildungsvertrag eine sachliche und zeitliche Gliederung bei-

legen.

Der Ausbildungsrahmenplan entspricht nur selten den konkreten Bedingungen im Ausbildungsbetrieb, so dass er 

als betrieblicher Ausbildungsplan nicht unverändert übernommen werden kann. Es gibt viele Gründe – sowohl 

betriebliche als auch von Seiten des Lehrlings – die eine Anpassung erfordern. Deshalb ist es in der Regel not-

wendig, einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen.

2. Erläutern Sie Gründe und Grenzen der betrieblichen Ausbildungsplanung durch Ergänzung der folgenden 

Übersicht.

Gründe für betriebliche Ausbildungsplanung

• Eine klare Planung, die sich an den betrieblichen Möglichkeiten orientiert, erleichtert dem Ausbilder den 

Überblick.

• Ausbildung erfolgt systematisch und nicht zufällig.

• Vor allem komplexe Ausbildungsinhalte erfordern konkrete Planung.

• Der Ausbildungsplan ist ein Instrument zur Selbstüberprüfung für den Betrieb und für den Lehrling.

• Der Plan dient der Qualitätssicherung in der Ausbildung. Der Ausbilder kann schneller erkennen, wo die 

Ausbildung schon erfolgt – und was noch offen ist.

Grenzen der Planbarkeit

In der Praxis sind oft kurzfristige Anpassungen der Ausbildungsplanung notwendig. Mögliche Gründe sind:

• schwächere Auftragslage oder Überauslastung

• Krankheit von Mitarbeitern, die eine wichtige Funktion in der Ausbildung innehaben

• Krankheit oder Leistungsabfall des Lehrlings

• unterschiedliche Vorbildung und Begabungsreserven verschiedener Lehrlinge
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1.2. Ausbildungsordnung als Grundlage des betrieblichen Ausbildungsplanes

Zur Erstellung des Ausbildungsplanes für den neuen Auszubildenden zum Elektroniker hat Stephan Fürst die 

Ausbildungsordnung intensiv durchgesehen. Er macht sich Gedanken, welche Teile der Ausbildungsordnung für 

die Erstellung des Ausbildungsplanes besonders wichtig sind.

Aufgaben

3. In der Ausbildungsordnung für Ihren Ausbildungsberuf sind einige Inhalte für die Ausbildungsplanung von 

besonderer Bedeutung. Begründen Sie die Bedeutung ausgewählter Inhalte der Ausbildungsordnung.

• Der Ausbildungsrahmenplan ist besonders wichtig. Er enthält alle wesentlichen Angaben für die Ausbil-

dungsplanung. Vor allem ist dort angegeben, welche Fertigkeiten und Kenntnisse in welchem zeitlichen 

 Umfang vermittelt werden sollen. Außerdem ist dort festgelegt, welche Ausbildungsinhalte in welchem Aus-

bildungsjahr eingeplant werden sollen.

• Darüber hinaus sind die Angaben zur Zwischenprüfung wichtig. Dort steht, welche Ausbildungsinhalte in 

der Zwischenprüfung abgefragt werden. Sie müssten dann rechtzeitig vor dem Termin der Zwischenprüfung 

eingeplant werden.

4. Stephan Fürst ist sich nicht ganz sicher, was er in der Ausbildung alles vermitteln muss. Gilt das, was im 

Ausbildungsberufsbild steht oder gelten die Angaben im Ausbildungsrahmenplan? Stellen Sie die Unter-

schiede zwischen Ausbildungsberufsbild und Ausbildungsrahmenplan dar.

• Die Ausbildung muss nach § 14 BBiG planmäßig, sowie zeitlich und sachlich gegliedert durchgeführt wer-

den. Dazu listet das Ausbildungsberufsbild die mindestens vorgeschriebenen Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten in zusammengefasster Form auf.

• Im Ausbildungsrahmenplan werden die Mindestinhalte aus dem Ausbildungsberufsbild aufgegriffen und 

konkretisiert sowie sachlich und zeitlich gegliedert. Daher ist der Ausbildungsrahmenplan verbindlich für die 

Ausbildung. Der Betrieb kann jedoch die Abfolge der Vermittlung der Inhalte den Bedingungen des Betriebes 

anpassen. Er muss dabei darauf achten, dass die Vorgaben der Zwischenprüfung und besondere Vorausset-

zungen der Auszubildenden berücksichtigt werden.

• Dazu ist die Erstellung eines eigenen betrieblichen Ausbildungsplanes erforderlich.



64Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

1.3. Bedeutung berufstypischer Arbeits- und Geschäftsprozesse und individueller 
  Lernvoraussetzungen für die Erreichung der Ausbildungsziele

Es ist zwar in den Ausbildungsordnungen meist nicht eindeutig angegeben, dass sich die Ausbildung an berufsty-

pischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren soll. Dennoch wird dies vor allem von der Bildungspolitik 

gefordert. Warum ist das so wichtig?

Aufgaben

5. Beurteilen Sie die Bedeutung von berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozesse für die Ausbildung.

Zentrales Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit. Dazu ist es wichtig, dass der 

Auszubildende in den wesentlichen Arbeitsgebieten eines Betriebes Erfahrungen sammeln kann. Er lernt am 

ehesten das Planen, Durchführen und Bewerten von Arbeiten, wenn er dazu geeignete Arbeitsaufträge erhält. 

Diese müssen natürlich auf das Leistungsvermögen und die Voraussetzungen des Lehrlings angepasst sein. Sie 

sollte jedoch durchaus eine Herausforderung darstellen. Erfolgserlebnisse bei der Bewältigung von Arbeitsauf-

gaben sind eine wesentliche Motivation für die Ausbildung und die Zufriedenheit der Auszubildenden. 

6. Nennen Sie mindestens vier individuelle Lernvoraussetzungen, die für die Erreichung der Ausbildungsziele 

wichtig sind. Begründen Sie Ihre Bedeutung.

Sie spielen eine entscheidende Rolle.

Wie schnell ein Auszubildender in der Ausbildung voran kommt und auch Teilziele erreicht, hängt besonders 

von folgenden individuellen Lernvoraussetzungen ab:

• Leistungsbereitschaft, Leistungswille

• Lernbereitschaft und Lernfähigkeit

• Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt, Ausdauer

• Auffassungsgabe, wie schnell beispielsweise Arbeitsaufträge verstanden werden

• Problembewusstsein, Vorstellungsvermögen, Kreativität

• Mathematische Fähigkeiten, 

• Strukturiertes Vorgehen bei Aufgaben, Beherrschung von Problemlösungstechniken

• Sprachliche Fähigkeiten, Ausdrucksvermögen

• Guter Umgang mit anderen Menschen

Bei einer höheren Allgemeinbildung, z. B. Abitur, sind diese Lernvoraussetzungen meist schon besser ausge-

prägt und sie sind dann die Voraussetzung für Verkürzungsmöglichkeiten.
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1.4. Kriterien für die Erstellung und Anpassung eines betrieblichen Ausbildungsplanes

Die neue Auszubildende für die Ausbildung zur Elektronikerin heißt Katharina. Sie hat gerade den Ausbildungs-

vertrag unterschrieben! Da sie Abitur hat, wurde die beantragte Verkürzung der Ausbildungszeit um ein Jahr 

durch die Kammer genehmigt. Stephan Fürst ist nun dabei, einen betrieblichen Ausbildungsplan für Katharina zu 

erstellen. Darin hat er schon Erfahrung. Da die letzte Planung jedoch schon wieder einige Zeit zurückliegt, über-

legt er sich erst mal ein sinnvolles Vorgehen.

Aufgaben

7) Entwerfen Sie für Stephan Fürst einzelne Schritte einer Vorgehensweise bei der Erstellung des Ausbildungs-

planes.

1) Er sollte anhand der betrieblichen Arbeitsplanung auflisten, welche Arbeitsbereiche und Auftragsschwer-

punkte regelmäßig und welche nur zu bestimmten Zeiten anfallen. Im SHK Handwerk könnten das die 

Schwerpunkte Heizungsbereich, Sanitärbereich und Lüftungsbereich sein. Diesen sollte er die Inhalte des 

Ausbildungsrahmenplanes zuordnen. 

2) Diese Auflistung sollte er dann um die Zeitplanung ergänzen.

3) Er sollte bereits festhalten, wen er für die verschiedenen Schwerpunkte als Ausbildungsbeauftragten vorsieht.

8) Stellen Sie Bestandteile zusammen, die in der Ausbildung eingeplant und daher im Ausbildungsplan berück-

sichtigt werden müssen. Erklären Sie mindestens vier Bestandteile.

• Gestaltung der Probezeit: Den Lehrling so einsetzen, dass am Ende ein zuverlässiges Urteil über Eignung 

und Neigung möglich ist.

• Berücksichtigung von Prüfungsterminen: Bei betriebsbedingten Umstellungen muss gewährleistet sein, dass 

z. B. bis zur Zwischenprüfung alle dort geforderten Fertigkeiten und Kenntnisse auch vermittelt worden sind.

• Berücksichtigung von Ausbildungszeiten in überbetrieblichen Ausbildungsstätten oder in anderen Ausbil-

dungsbetrieben

• Parallelität und Verzahnung mit Themen des Berufsschulunterrichts und den überbetrieblichen Maßnahmen 

soweit möglich

• Berücksichtigung der speziellen Lernvoraussetzungen des Lehrlings, z. B. Verkürzung wegen überdurch-

schnittlicher Schulbildung oder schon vorhandener abgeschlossener Erstausbildung

9). Da für Katharina die Ausbildungszeit um ein Jahr verkürzt wird, überlegt sich Stephan, wo er diese Zeit ein-

sparen kann. Beurteilen Sie, ob er die Inhalte des ersten Ausbildungsjahres weglassen kann.

Nein, das ist nicht möglich. Er muss alle Inhalte vermitteln. Bei Verkürzungen ist entsprechend bei allen Inhalten 

anteilig zu kürzen.
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2. Mitbestimmungsrechte in der Berufsbildung

Mitbestimmung ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt. Sie eröffnet Einflussmöglich-

keiten der Beschäftigten auf Unternehmensentscheidungen. Geregelt ist die Mitbestimmung durch die Wahl von 

Betriebsräten oder Mitarbeitervertretern im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Darin enthalten sind auch spe-

zifische Angaben zur Mitbestimmung in der Berufsbildung.

2.1. Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung

Stephan Fürst hat sich vor kurzem mit seinem Bekannten Jochen Meier unterhalten, der auch ein Unternehmen 

leitet. 

>> Stephan Bei mir läuft es echt super! Ich habe so viele Aufträge, dass ich neue Mitarbeiter einstellen muss-

te. Jetzt habe ich 25 Mitarbeiter und 5 Azubis. Die wollen jetzt einen Betriebsrat wählen. Keine 

Ahnung was da so auf mich zukommt.

Aufgaben

10. Prüfen Sie, was in einem Unternehmen dieser Größe bezüglich der Wahl eines Betriebsrates vorgeschrieben 

ist. Beurteilen Sie, ob auch bei der Firma Fürst ein Betriebsrat gewählt werden kann. Hinweise hierzu finden 

Sie im BetrVG.

Im Unternehmen von Jochen Meier können bis zu drei Betriebsratsmitglieder gewählt werden. Auch bei Firma 

Fürst ist die Wahl eines Betriebsrates möglich, wenn die Mitarbeiter das fordern. Aufgrund der geringeren Mitar-

beiterzahl ist jedoch hier nur ein Betriebsratsmitglied zu wählen.

11. Nennen Sie je zwei Aufgaben und Rechte des Betriebsrates.

Aufgaben:

• Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften usw. überwachen, die die Arbeitnehmer betreffen.

• Außerdem soll er Maßnahmen beantragen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen.

Rechte:

• Mitbestimmungsrechte, d. h. er kann bei bestimmten Entscheidungen mitbestimmen

• Unterrichtungs- und Beratungsrechte, d. h. zu bestimmten Unternehmensentscheidungen muss er informiert 

oder angehört werden

12. Erläutern Sie die Möglichkeiten der Mitbestimmung des Betriebsrates in Fragen der Berufsbildung hat.

Der Betriebsrat hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen die Berufsbildung im Unterneh-

men zu fördern. Er kann dazu dem Unternehmer Vorschläge machen. Er hat darauf zu achten, dass Arbeitneh-

mern die Teilnahme an Weiterbildung ermöglicht wird. Der Unternehmer muss mit dem Betriebsrat betriebliche 

Einrichtungen und Maßnahmen für die Berufsbildung beraten.

Bei Maßnahmen, durch die Tätigkeiten der Arbeitnehmer verändert werden, hat der Betriebsrat mitzubestimmen. 

Der Betriebsrat muss insgesamt bei der Durchführung von betrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen mitbestim-

men. Er kann zudem Vorschläge für die Auswahl von Mitarbeitern für berufliche Bildungsmaßnahmen einbringen.
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2.2. Mitwirkungsmöglichkeiten der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Niklas hat in der Schule von seinem Klassenkameraden Sven erfahren, dass er in die Jugend- und Auszubilden-

denvertretung (JAV) in seinem Betrieb gewählt worden ist. Sven meint, dass das eine prima Sache ist. Jetzt kann 

er einiges für die anderen Lehrlinge anstoßen! Niklas fragt bei Stephan Fürst nach, ob es auch bei Firma Fürst die 

Wahl einer Auszubildendenvertretung möglich ist.

Aufgaben

13. Entscheiden Sie, ob bei Firma Fürst eine Auszubildendenvertretung gewählt werden kann. Geben Sie dabei 

auch an, wann dies generell möglich ist.

Da bei Firma Fürst nur drei Auszubildende beschäftigt sind, ist hier die Wahl einer Auszubildendenvertretung 

möglich. Sie kann in Betrieben mit mindestens 5 Jugendlichen unter 18 Jahren oder Auszubildenden unter 25 

Jahren gewählt werden.

14. Im Unternehmen von Jochen Meier möchten die dort beschäftigten 5 Auszubildenden eine Auszubildenden-

vertretung wählen. Die 17-jährige Nina, die gerade die viermonatige Probezeit überstanden hat, möchte sich 

gerne zur Wahl aufstellen lassen. Beurteilen Sie, ob das möglich ist.

Wählbar sind Arbeitnehmer/innen unter 25 Jahren, die bereits 6 Monate im Betrieb beschäftigt sind. Da Nina 

noch nicht so lange bei Firma Fürst beschäftigt ist, kann sie zumindest in dieser Wahl noch nicht aufgestellt  

werden. 

15. Erläutern Sie, wer für die Organisation der Wahl zuständig ist.

Die Organisation der Wahl ist die Aufgabe des Betriebsrates.

16. Jochen Meier möchte gerne vom Betriebsrat wissen, welche Aufgaben und welche Rechte die JAV hat. Nen-

nen Sie die Aufgaben und Rechte der JAV.

Die JAV hat grundlegend die Aufgabe, die Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden über den Betriebsrat 

wahrzunehmen. Zu ihren Aufgaben gehören vor allem:

die Beantragung von Maßnahmen für die Ausbildung beim Betriebsrat

• die Überwachung der geltenden Gesetze

• die Weitergabe von Anregungen und Beschwerden an den Betriebsrat

• die Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis nach der Ausbildung beim Betriebsrat beantragen

• die Integration ausländischer Jugendlicher und Auszubildender fördern

Dazu hat die JAV die folgenden Rechte: 

• Teilnahme eines Vertreters der JAV an Sitzungen des Betriebsrates

• Teilnahme der gesamten JAV und ein Stimmrecht bei Angelegenheiten, die überwiegend die Jugendlichen 

betreffen
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3. Kooperationspartner in der Ausbildung

3.1. Netzwerk wesentlicher Kooperationspartner in der Ausbildung

Stephan Fürst hat in seiner bisherigen Ausbildertätigkeit schon eine Reihe von Kooperationspartnern kennen 

gelernt. So besucht er eigentlich regelmäßig die angebotenen Sprechstunden der Lehrer aus der Berufsschule. 

Auch zur Ausbildungsberaterin der Kammer hat er einen guten Kontakt. Und mit dem Ausbilder der Innungsschu-

le hat er auch schon gesprochen. Doch welche Kooperationspartner zur Unterstützung der Ausbildung könnten für 

ihn noch wichtig sein?

Aufgaben

17. Bewerten Sie, warum der Kontakt zum Berufsberater der Arbeitsagentur wichtig sein kann.

Es ist immer hilfreich, wenn Firma Fürst der Arbeitsagentur als guter Ausbildungsbetrieb bekannt ist. Das kann 

für die Gewinnung von Auszubildenden hilfreich sein. Vor allem braucht er Ansprechpartner in der Arbeitsagen-

tur, wenn er junge Menschen für eine Berufsausbildungsvorbereitung oder eine Einstiegsqualifizierung einstellen 

möchte.

18. Auch die Eltern seiner Auszubildenden können in der Ausbildung eine Rolle spielen. Empfehlen Sie Stephan 

Fürst ein Vorgehen für den Kontakt mit den Eltern.

Das hängt von den Auszubildenden ab. Eine Rolle kann spielen, ob sie noch bei den Eltern leben und wie ihre 

Beziehung ist. Manche sind an dem Kontakt interessiert, andere nicht. Stephan sollte daher zunächst bei seinen 

Auszubildenden ermitteln, ob ihnen an diesem Kontakt gelegen ist. Normalerweise sind die Eltern schon an 

 einem Kontakt mit dem Ausbilder interessiert. Sie möchten meist wissen, wie gut die Ausbildung verläuft.  

Ein regelmäßiger Kontakt und eine Vertrauensbasis können ggf. auch hilfreich sein, um Verhaltensprobleme 

 eines Auszubildenden anzusprechen.

19. Erläutern Sie die Vorteile, die der Kontakt zum Lehrlingswart der Innung haben kann.

Für den Lehrlingswart der Innung ist es wichtig, dass die Ausbildung in den Handwerksbetrieben erfolgreich und 

ohne Probleme verläuft. Stephan Fürst kann von ihm fachlichen Problemen Hilfestellung erhalten. Er ist jedoch 

vor allem Ansprechpartner, wenn es um Probleme und Streitigkeiten mit dem Auszubildenden geht.

3.2. Möglichkeiten der Lernortkooperation

Niklas findet es zurzeit echt langweilig in der Berufsschule:

>> Niklas Das mit den Teilen von Gasgeräten und wie die funktionieren hat Stephan mir echt super erklärt. 

Das macht echt Spaß, wenn ich die auseinander nehmen und zusammenbauen darf. Im letzten 

Wochenblock bei der ÜLU war auch Gasgerätetechnik dran, da konnte ich Sven voll viel helfen. 

Aber jetzt reicht’s langsam, jetzt kommt das ewig später auch noch in der Berufsschule. Können 

die sich nicht besser abstimmen?

Aufgaben

20. Im dualen System lernt der Lehrling an verschiedenen Lernorten. Erläutern Sie Gründe, warum trotz Abstim-

mungsbemühungen oft die vorgeschriebenen Inhalte nicht zeitlich parallel in den Lernorten behandelt wer-

den.

Ausbildungsrahmenplan für die betriebliche Ausbildung und Rahmenlehrplan der Berufsschule sind grundlegend 

abgestimmt. Auch die Unterweisungspläne der überbetrieblichen Ausbildung orientieren sich an den Schwer-

punkten in den Ausbildungsjahren.

Eine parallele Vermittlung der fachtheoretischen Inhalte in der Berufsschule zur praktischen Umsetzung im Be-

trieb scheitert oft an folgenden Ursachen:

• Lernort Betrieb: oft weichen betriebliche Ausbildungspläne vom Ausbildungsrahmenplan ab, d. h. die Ver-

mittlung bestimmter Fertigkeiten wird aus betrieblichen Gründen vorgezogen oder auf später verschoben. 

Die Schule kann nicht die Pläne aller Betriebe berücksichtigen. Daher müsste schon eher der Ausbilder klä-

ren, was wann in der Schule behandelt wird. Vor allem in kleineren Betrieben bestimmt die Auftragslage, 

wann der Lehrling was lernt!

• Lernort Schule: z. B. die konkrete Umsetzung der Rahmenlehrpläne kann in den einzelnen Bundesländern 

etwas unterschiedlich sein; durch Unterrichtsausfall werden Lehrpläne nicht eingehalten.

• Lernort Überbetriebliche Ausbildung: Für die einzelnen Unterweisungsmaßnahmen werden meist mehrere 

Lehrgänge zeitlich verteilt angeboten. Es hängt daher davon ab, in welche Lehrgangsgruppe der Auszubil-

dende kommt. Hieraus können sich auch zeitliche Verschiebungen ergeben.

21. Entwerfen Sie einen Vorschlag, wie Ausbildende die Abstimmung mit den anderen Lernorten zu verbessern 

können.

eine Reihe von Projekten zur Lernortkooperation durchgeführt. Sie zeigen, dass es letztendlich von der Bereitschaft 

der Ausbilder und Berufsschullehrer vor Ort abhängt, wie gut die Zusammenarbeit und die Abstimmung funktio-

nieren. Es kommt also auf das Engagement jedes Einzelnen an.  

Der Ausbilder sollte daher versuchen, mit dem Berufsschullehrer den Kontakt zu pflegen und die Zeitplanung für 

die Schwerpunkte im fachtheoretischen Unterricht zu erfahren. Er sollte sich auch mit dem Aus-bilder in der Über-

betrieblichen Ausbildung über die Zeitplanung und die Inhalte der vorgesehenen Maß-nahmen verständigen. 

Dann besteht für ihn die Möglichkeit, bei seiner Ausbildungsdurchführung noch darauf Rücksicht zu nehmen.

>> Niklas
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4. Planung und Durchführung von Einstellungsverfahren

4.1. Möglichkeiten zur Anwerbung von Ausbildungsinteressenten

Peter Fürst unterhält sich auf einer Innungsversammlung mit einem Kollegen. Der beklagt sich, dass es zuneh-

mend schwieriger wird, einen geeigneten Lehrling zu finden. Immer mehr Jugendliche wollen studieren und 

schätzen Ausbildungsplätze, besonders im Installateur-Handwerk, nicht besonders. Er ist der Auffassung, dass 

die Anforderungen an die Mitarbeiter, vor allem in der Heizungstechnik und im Energiebereich, durch den tech-

nischen Fortschritt und die Digitalisierung weiter steigen. Daher müsste man künftig mehr Abiturienten auch für 

eine Ausbildung im SHK-Handwerk gewinnen, um die Zukunft der Betriebe zu sichern.

Aufgaben

22. Denken Sie über die folgenden Fragen nach und versuchen Sie, Antworten zu finden:

a. Beurteilen Sie, inwiefern sich die Wertvorstellungen junger Menschen und ihre Ansprüche an die Berufs- und 

Arbeitswelt verändert haben.

• Wertvorstellung werden stark durch Medien beeinflusset

• stärkere Konsumorientierung, geringere Konzentrationsfähigkeit

• besser informiert und vernetzt

• flexibler, Entscheidungen werden schneller rückgängig gemacht

b. Nennen Sie Personen(kreise), die besonderen Einfluss auf die Berufswahl von Jugendlichen haben.

• Eltern, Freunde und familiäres Umfeld

• Schule (Lehrer)

• Berufsberatung

• Medien

c. Nennen Sie mindestens je zwei Argumente für und gegen die Einstellung von Abiturienten.

Pro-Argumente Contra-Argumente

■ komplexeres Denken

■ besseres Abstraktionsvermögen

■ bessere Voraussetzungen in Deutsch und Mathe-

matik

■ nutzen Ausbildung nur als Sprungbrett ins Studium

■ bleiben dem Betrieb nicht langfristig erhalten,  

wollen aufsteigen
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23. Finden Sie heraus, welche Besonderheiten bei den Zielgruppen ausländische Jugendliche oder Jugendliche 

mit Lernbeeinträchtigung zu erwarten sind.

Zielgruppe Besonderheiten oder Förderbedarf

Jugendliche mit 

Migrationshinter-

grund

■ kultureller Hintergrund, religiöser Hintergrund

■ z. T. Sprachprobleme in deutsch, aber zugleich oft Beherrschung einer weiteren  

Sprache 

■ oft sehr anpassungsfähig, andere Wertvorstellungen

lernbeeinträchtigte 

Jugendliche

■ geringere Konzentrations- und Merkfähigkeit

■ schlechte Voraussetzung in Schreiben, Lesen und Rechnen

■ niedrigeres Abstraktionsvermögen

24. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Stephan Fürst Bewerber auf seinen Betrieb aufmerksam machen 

kann. Dabei kann er verschiedene Anlaufstellen nutzen. Beurteilen Sie die Wirksamkeit der unten aufgeführ-

ten Möglichkeiten.

Maßnahmen zur Anwerbung von Lehrlingen Beurteilung

Durchführung von Schülerpraktika oft sehr wirkungsvoll, einige Betriebe haben so Lehr-

linge gewonnen

Ansprechen von Kunden oder Mitarbeitern oft nur im näheren Umkreis möglich

Präsentationen des Betriebes auf Veranstaltungen,  

z. B. der Handwerksorganisationen (Tag der offenen 

Tür)

gut geeignet, um den Betrieb bekannt zu machen

Informationstage für Schüler oder Betriebsbesichti-

gungen

oft nur in größeren Betrieben durchführbar

Kontakte zu Organisationen, die Zugang zu spezifi-

schen Zielgruppen haben (z. B. Migrantenorganisatio-

nen)

vor allem interessant, wenn man einen Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund einstellen möchte

Vermittlungsdienst der Arbeitsagentur sollte immer genutzt werden, wichtige Anlaufstelle für 

Jugendliche in der Orientierungsphase

Stellenanzeige in der Tageszeitung meist die wirkungsvollste Form, was die Anzahl konkre-

ter Bewerbungen betrifft

Nutzung sozialer Netzwerke oder der eigenen Home-

page

sollte immer genutzt werden, wenn diese Kanäle sonst 

auch für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit verwendet 

werden

25. Stephan Fürst hat sich entschieden, eine Stellenanzeige in die Tageszeitung zu setzen. Nennen Sie die zent-

ralen Bestandteile einer Stellenanzeige.

Wir sind: werbende Informationen über das inserierende Unternehmen

Wir haben: Aussagen über die Ausbildungsstelle

Wir suchen: Anforderungsprofil, Ausbildungsbezeichnung, Ausbildungsbeginn

Wir erwarten: Angaben über schulische oder sonstige Voraussetzungen

Wir bieten: Aussagen über Leistungen der Ausbildungsstätte

Wir bitten: Angaben über Bewerbungsart und Bewerbungsfrist



72Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

4.2. Kriterien für die Bewerberauswahl

Stephan Fürst hat auf seine Anzeige acht Bewerbungsschreiben für die Ausbildungsstelle im kaufmännischen 

Bereich und fünf Bewerbungsschreiben für die Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK-Technik erhalten. Nun 

muss er die Bewerber auswählen, die am besten zur Firma und dem Beruf passen.

Dafür hat Stephan überlegt, welche Voraussetzungen die beiden Auszubildenden jeweils mitbringen sollten:

Aufgaben

26. Nennen Sie die gewünschten Voraussetzungen der neuen Auszubildenden. Unterscheiden Sie diese dabei 

nach den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Berufes.

Voraussetzungen für Lehrlinge  

im kaufmännischen Bereich

Voraussetzungen für Lehrlinge  

im gewerblich-technischen Bereich

■ Sorgfalt, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, vor 

allem im Umgang mit Zahlen

■ Strukturen erkennen und strukturiert Vorgehen (z. 

B. für die Ablage)

■ Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen für Briefe 

und Berichte

■ manuelles Geschick

■ räumliches Vorstellungsvermögen z. B. für Einrich-

tungen im Sanitärbereich

■ technisches Interesse und Verständnis

27. Erstellen Sie einen Vorschlag für Stephan, wie er die gewünschten Voraussetzungen erkennen kann.

• Durchführung geeigneter Aufgaben in einem Bewerberpraktikum 

• Durchführung eines Einstellungstests mit passenden Aufgaben

• im Einstellungsgespräch Fragen zum technischen Interesse stellen

28. Stellen Sie die Kriterien dar, die Stephan Fürst bei der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen zu berücksich-

tigen sollte.

• Vollständigkeit der Unterlagen

• Sauberkeit/Ordnung der Unterlagen/äußere Form, Gestaltung

• Fehlerfreie Unterlagen

• Inhalt, Struktur und Aussagekraft des eigentlichen Bewerbungsschreibens

• Beurteilung der Schulzeugnisse: Fehltage, Notendurchschnitt, Noten in speziellen Fächern, die für das Er-

reichen des Ausbildungszieles besondere Bedeutung haben.

gute Umgangsformen für den Kundenkontakt
gute Deutschkenntnisse
gute Mathekenntnisse
passen ins Team, können gut im Team arbeiten
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4.3. Verfahren für die Bewerberauswahl

Stephan Fürst hat nach der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen vier Bewerber in die engere Wahl gezogen. Er 

überlegt sich nun, welche Verfahren er am besten nutzen kann, um den geeigneten Bewerber herauszufinden.

Aufgaben

29. Stephan Fürst hat sich über mögliche Verfahren zur Auswahl von Bewerbern informiert. Stellen Sie die Vor-

teile und Grenzen der genannten Verfahren gegenüber.

Verfahren Vorteile Grenzen

Bewerberpraktikum/ 

Schnupperlehre

Bewerber und Betrieb können sich 

gründlicher kennenlernen als bei einem 

Bewerbungsgespräch und so besser fest-

stellen, ob sie zusammenpassen.

Zeitprobleme, wenn mehrere Bewerber 

getestet werden sollen

Vorstellungsgespräch Verantwortliche im Betrieb können einen 

persönlichen Eindruck vom Bewerber 

gewinnen und Erwartungen aus den 

Bewerbungsunterlagen korrigieren.

Vergleichbarkeit, wenn eine größere An-

zahl von Bewerbungsgesprächen geführt

Zeitprobleme, wenn mehrere Bewerber 

getestet werden sollen

Gruppengespräch/ As-

sessment-Center

Verhalten und Durchsetzungsfähigkeit in 

der Gruppe können ansatzweise festge-

stellt werden.

Es ist oft schwer, das Verhalten der ein-

zelnen Bewerber sicher einzuschätzen.

Eignungstest Man kann spezifische Fähigkeiten wie 

Rechtschreibung, Rechnen, Intelligenz, 

Vorstellungsvermögen besser erkennen.

Die Auswertung vieler Testverfahren  

(z. B. Intelligenztest, Geschicklichkeitstest 

u. a.) fordert in der Regel geschultes 

Personal.

30. Stephan Fürst möchte gerne einen Eignungstest einsetzen. Erläutern Sie, was er dabei beachten muss. Gehen 

Sie dabei auch auf mögliche Probleme ein.

Er muss sich zunächst klar werden, welche Fähigkeiten des Bewerbers er genauer überprüfen möchte. Bei eini-

gen Tests treten Interpretationsprobleme bei der Auswertung auf. Im Hinblick auf den Aufwand und die Inter-

pretationsprobleme sollten Testverfahren nur eingesetzt werden, um für den Beruf sehr wichtige Fähigkeiten zu 

testen, die auf andere Weise nicht ermittelt werden können. Diese Tests sollten von Psychologen ausgewertet 

werden. Hilfreich und leichter einsetzbar sind meistens Rechtschreib- und Rechentests, um diese Fähigkeiten 

beim Bewerber besser zu erkennen.

31. Stephan Fürst möchte mit den Bewerbern ein Vorstellungsgespräch führen. Erläutern Sie kurz den Zweck des 

Vorstellungsgesprächs und was man dabei alles ansprechen sollte sowie erfahren kann.

Mit dem Vorstellungsgespräch bezweckt man ein gegenseitiges Kennenlernen. Man kann die ersten Eindrücke 

aus den Bewerbungsunterlagen präzisieren und noch offene Fragen klären. Dabei kann man u. a. Informationen 

erhalten über: Auftreten, Selbstdarstellung, Sprachvermögen, Reaktionsfähigkeit, Temperament, Höflichkeit, be-

rufliche Vorstellungen und Pläne, persönliches Umfeld, außerbetriebliche Interessen und Hobbys des Bewerbers. 

Man erkennt auch: Wie hat sich der Bewerber auf das Gespräch vorbereitet? Wie ernst ist es ihm also mit seiner 

Bewerbung?
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32. Erstellen Sie einen Vorschlag für Stephan Fürst, was er im und rund um das Gespräch unternehmen kann, 

damit die Teilnehmer einen positiven Eindruck vom Betrieb erhalten.

Damit der Bewerber einen positiven Eindruck vom Betrieb erhält, sollte Stephan Fürst den Betrieb in wenigen 

Worten vorstellen: Beschäftigte, Produktpalette, Kundenstamm usw. Sinnvoll kann es zudem sein, dem Bewerber 

kurz die Produktionsräume vorzustellen: Der Bewerber fühlt sich gleich integriert, und Stephan Fürst hat die 

Chance zu beobachten, inwieweit der Bewerber mit „wachen Augen“ durch die Firma geht. Betriebsrundgänge 

erübrigen sich natürlich, wenn während des Gesprächs deutlich wird, dass der Bewerber auf keinen Fall eine 

Einstellungschance erhält.

33. Zur Gesprächsvorbereitung sollte sich Stephan Fürst geeignete Fragen notieren. Er sollte sich aber auch auf 

typische Fragen der Bewerber einstellen. Nennen Sie wichtige Fragen, die der Ausbilder sowie der Bewerber 

in einem Vorstellungsgespräch stellen könnten.

Typische Fragen und Impulse in einem Vorstellungsgespräch

Fragen/Impulse des Ausbilders Fragen des Bewerbers

■ Was haben Sie in der Schule besonders gern 

 gemacht?

■ Welche Hobbys haben Sie?

■ Wodurch entstand der Berufswunsch?

■ Warum haben Sie diesen Ausbildungsberuf ge-

wählt?

■ Welche Vorstellungen haben Sie über diesen Beruf?

■ Beschreiben Sie, wie Sie sich Ihre Zukunft vorstel-

len?

■ Warum haben Sie sich gerade bei unserer Firma 

beworben?

■ Sind der Betrieb und die Berufsschule gut für Sie 

erreichbar?

■ Wie ist die Arbeitszeit geregelt?

■ Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?

■ In welche Berufsschule muss ich gehen?

■ Wie viel Urlaub habe ich?

■ Gibt es noch andere Lehrlinge im Betrieb?

■ Kann ich nach der Lehre im Betrieb bleiben?

■ Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich?

34. In der folgenden Übersicht sind mögliche Phasen eines Gespräches von allgemeinen zu beruflichen Themen 

dargestellt. Geben Sie an, welche typischen Inhalte innerhalb dieser Phasen angesprochen werden können.

Gesprächsphase wichtige Punkte

Eröffnungsphase Begrüßung und gegenseitige Vorstellung, Begründung, warum der Bewerber 

eingeladen wurde, Fragen, wodurch der Bewerber auf die Stelle aufmerksam 

geworden ist.

Information über den Bewerber Wohnsitz, Entfernung zum Betrieb, verkehrstechnische Anbindung, Hobby, 

Jugendgruppe, Vereinsmitgliedschaft, besondere Interessen

Fragen zur Schulbildung Erfahrungen in der Schule, Lieblingsfächer, Gründe für schlechte Zeugnisno-

ten

Fragen zur Berufswahl Entscheidungsgründe für die Ausbildung, den Ausbildungsberuf und den 

Betrieb, Erwartungen, Karrierevorstellungen

Informationen über Ausbildung 

und Betrieb

Schwerpunkte des Ausbildungsberufs, Dauer der Ausbildung,

Ausbildungsvertrag, Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch, Vergütung, Berufsschul-

besuch, Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung, Aufstiegsmöglichkeiten

Gesprächsabschluss Bewerber die Möglichkeit geben, ihm noch interessierende Fragen zu stellen, 

Entscheidungstermin bekannt geben
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35. Damit ein Vorstellungsgespräch erfolgreich für alle Gesprächspartner verläuft, ist es wichtig, einige Regeln 

für den geplanten Ablauf und die Gesprächsführung zu beachten. Die folgenden Regeln werden als wichtig 

angegeben. Diskutieren Sie diese Regeln, und ergänzen Sie sie gegebenenfalls.

Genügend Zeit einkalkulieren.

Exakten Termin festlegen, Störungen vermeiden 

Lockere Gesprächsatmosphäre schaffen.

Den Bewerber sich an die Umgebung gewöhnen lassen, freundlicher Gesprächseinstieg, damit der Bewerber 

nicht den Eindruck erhält, er werde sofort getestet, Angst und Aufregung durch ruhiges Auftreten abbauen.

Nach Möglichkeit Eltern hinzuziehen.

Vorteile: Man erhält den Eindruck über das familiäre Umfeld und die Beziehung Jugendlicher – Eltern;

Nachteile: Es besteht die Gefahr, dass der Bewerber gehemmt wird durch den doppelten Druck, dem er aus-

gesetzt ist: er will es den Eltern recht machen und beim Meister einen guten Eindruck hinterlassen. Vorschlag 

deshalb: Eltern für einen Teil des Gesprächs hinzuziehen, anschließend aber mit dem Bewerber allein sprechen.

Den Bewerber zu Wort kommen lassen.

Impulse geben, keine Prüfungsfragen stellen, statt Entscheidungsfragen offene Fragen stellen, konzentriert zuhö-

ren und den Gesprächspartner ausreden lassen.

Auf Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler achten.

Unter Umständen einen geeigneten Mitarbeiter hinzuziehen, Notizen machen, nicht vorschnell urteilen und den 

Bewerber in eine „Schublade“ stecken, sich nicht von der äußeren Erscheinung negativ beeinflussen lassen.

Mit Zustimmung und Kritik sparsam umgehen.

Kritik in einem solch frühen Stadium kann hemmen, Zustimmung kann dagegen falsche Hoffnungen nähren.

36. Stephan Fürst steht nun vor der Entscheidung, welchen Lehrling er wählen soll. Die Entscheidung kann ihm 

niemand abnehmen. Diskutieren Sie dazu die Behauptung, dass es für die künftige Zusammenarbeit beson-

ders wichtig ist, dass die Chemie stimmt, dass also der Neue gut ins Team passt.

Die tägliche Zusammenarbeit erfordert einen vertrauensvollen Umgang miteinander und positive Gefühle.  

Fehlt dies, so leidet dadurch in der Regel die Arbeitszufriedenheit und daraus ergeben sich meist auch negative 

Wirkungen auf den Arbeitserfolg.
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4.4. Berufslaufbahn und Karrieremöglichkeiten

Stephan Fürst hat mehrere Bewerbungsgespräche geführt. Einer der Bewerber hat einen guten mittleren Bil-

dungsabschluss und macht auch sonst einen sehr aufgeweckten Eindruck. Er möchte von Stephan Fürst wissen, 

was er nach der abgeschlossenen Ausbildung noch alles erreichen kann. 

Aufgaben

37. Welche betrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten kann Stephan Fürst dem Bewerber nach abgeschlossener Aus-

bildung aufzeigen. Berücksichtigen Sie dabei auch welche weiteren Voraussetzungen dafür gefordert werden.

• In einem kleinen Unternehmen sind Aufstiegsmöglichkeiten natürlich eng begrenzt. Denkbar ist die Leitung 

einer Montagegruppe oder die Verantwortung für einen abgegrenzten Leistungsbereich im Unternehmen,  

z. B. Sanitärbereich oder Heizungsbereich.

• In größeren Unternehmen mit eigenständigen Funktionsbereichen wie Einkauf, Vertrieb, Produktion ist 

auch die Leitung von Funktionsbereichen denkbar.

• In aller Regel wird für den beruflichen Aufstieg neben guten persönlichen Voraussetzungen eine entspre-

chende Berufserfahrung verlangt. Ggf. ist für spezifische Aufgabenbereiche eine Weiterbildung erforderlich.

38. Erläutern Sie grundlegende Berufslaufbahnperspektiven gibt es für einen Ausbildungsplatzbewerber im 

Handwerk.

• Nach der abgeschlossenen Gesellenprüfung ist die Aufstiegsfortbildung zur Meisterprüfung möglich. Die 

abgeschlossene Meisterprüfung eröffnet in den Berufen der Anlage A die Möglichkeit, sich selbstständig zu 

machen. Handwerksmeister werden oft auch in größeren Unternehmen zur Leitung von spezifischen Berei-

chen gesucht. In Großbetrieben und Bildungsstätten werden Meister auch für die Aus- und Weiterbildung 

eingestellt.

• Mit der abgeschlossenen Meisterprüfung ist mittlerweile an vielen Hochschulen ein Studium möglich.

• Aufbauend auf der Meisterprüfung kann noch eine Fortbildung zum „Geprüften Betriebswirt nach der 

Handwerksordnung“ absolviert werden, die vor allem weitere Aufstiegsmöglichkeiten im Führungsbereich 

eröffnet. Außerdem verbessert sie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensführung.
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5. Abschluss des Ausbildungsvertrages

Was die Ausbildung zur Bürokauffrau betrifft, so hat sich Stephan Fürst nach dem Vorstellungsgespräch für die 

Bewerberin Sonja Schmitz entschieden. Für die technische Ausbildung war kein geeigneter Bewerber dabei. 

Sonja Schmitz wurde am 12. September 17 Jahre alt und hat eine zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft mit 

gutem Abschluss besucht. Sie ist daran interessiert, die Ausbildungszeit zu verkürzen. 

Stephan Fürst besorgt sich Vordrucke für den Ausbildungsvertrag. Beim Ausfüllen bemerkt er, dass ihm noch ei-

nige Informationen fehlen.

5.1. Rechtliche Grundlagen und Inhalte des Ausbildungsvertrages

Der Ausbildungsvertrag steht zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Der Ausbildungsvertrag ist zunächst 

eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen dem Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden sowie seinem 

gesetzlichen Vertreter. Diese privatrechtliche Vertragsfreiheit wird jedoch in der Ausbildung durch das Berufsbil-

dungsgesetz (BBiG) eingeschränkt. 

Aufgaben

39. Beurteilen Sie unter Bezug auf das Berufsbildungsgesetz die folgenden Aussagen zum Ausbildungsvertrag. 

Geben Sie dabei an, in welchen Paragrafen des BBiG Angaben dazu zu finden sind.

„Ein Ausbildungsvertrag kann auch mündlich abgeschlossen werden.“

BBiG § 11: Zwar ist der Abschluss des Berufsausbildungsvertrages gesetzlich an keine Form gebunden, der 

 Vertrag muss aber unverzüglich nach Abschluss spätestens vor Beginn der Berufsausbildung schriftlich nieder-

geschrieben sein und dem Antrag auf Eintragung in die Lehrlingsrolle bei der Handwerkskammer beiliegen.

„Ein Ausbildungsvertrag hat gesetzlich geregelte Mindestbestandteile.“

■ BBiG § 11: 

■ Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung

■ Beginn und Dauer

■ Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

■ Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit

■ Dauer der Probezeit

■ Zahlung und Höhe der Vergütung

■ Dauer des Urlaubs

■ Kündigungsvoraussetzungen

■ Hinweis auf Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen

„Es gibt Vereinbarungen, die der Ausbildungsvertrag nicht enthalten darf.“

BBiG § 12: Beschränkungen des Lehrlings in seiner beruflichen Tätigkeit nach der Ausbildungszeit (Ausnahme: 

unbefristeter Arbeitsvertrag in den letzten sechs Monaten der Ausbildung); Entschädigungszahlungen des Lehr-

lings für die Berufsausbildung; Vereinbarungen über Vertragsstrafen; Ausschluss oder Beschränkungen von 

 Schadensersatzansprüchen sowie Festsetzung von Pauschalbeträgen für Schadensersatzansprüche.
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40. Bewerten Sie, ob die Verwendung eines Vertragsvordrucks sinnvoll ist. Wo können Sie eine solche Vorlage 

bekommen?

Man läuft nicht Gefahr, wesentliche Inhalte zu vergessen; zudem kontrolliert die Handwerkskammer oder die 

Innung anhand des Formulars noch einmal, ob die Partner alles rechtlich und sachlich einwandfrei ausgefüllt 

haben.

Der Ausbildungsvertrag ist in der Regel bei der Innung bzw. Kreishandwerkerschaft oder bei der Handwerks-

kammer, z.B. bei den Ausbildungsberatern, zu bekommen.

41. Entscheiden Sie, ob Sonja ihre Ausbildungszeit verkürzen kann. Erläutern Sie dabei auch den Zeitpunkt und 

den Ablauf der Entscheidung.

Sonja hat eine zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft mit gutem Abschluss absolviert. Daher ist für sie eine 

Verkürzung der Ausbildungszeit von bis zu einem Jahr möglich und sinnvoll. Die Verkürzung muss von den  

Vertragspartnern gemeinsam bei der zuständigen Stelle beantragt werden. Da bei diesen Voraussetzungen zu 

erwarten ist, dass Sonja das Ausbildungsziel in der verkürzten Zeit erreichen kann, ist von einer Zustimmung der 

Kammer auszugehen.

42. Erläutern Sie, wo Stephan Fürst Angaben über die empfohlene Vergütung erhalten kann.

Er sollte prüfen, ob hierzu ein Tarifvertrag vorliegt. Er kann sich aber auch direkt bei seiner Innung über die 

 empfohlenen Sätze informieren.

43. Ermitteln Sie anhand der gesetzlichen Grundlage den Urlaubsanspruch für Sonja Schmitz. Wo sind die Dauer 

des Urlaubs und die tägliche Arbeitszeit für Auszubildende geregelt?

Die Urlaubsdauer für jugendliche Auszubildende regelt das Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 19). Sonja Schmitz  

wird am 12. September des Jahres 17 Jahre alt, d. h. sie war zu Beginn des 1. Ausbildungsjahres 16 Jahre alt, 

deshalb stehen ihr im ersten Ausbildungsjahr 27 Werktage Jahresurlaub zu, der dann natürlich auf die Monate 

der Beschäftigung umgerechnet werden muss. Im zweiten Ausbildungsjahr ist sie zu Jahresbeginn 17 Jahre,  

d. h. in dem Jahr hat sie einen Urlaubsanspruch von 25 Werktagen. Ab dem dritten Ausbildungsjahr ist sie über 

18 Jahre und erhält als Mindestjahresurlaub dann 24 Werktage.

44. Erläutern Sie die gesetzliche Regelung zu Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte. Berück-

sichtigen Sie dabei auch die Entstehung und die Verteilung der Kosten.

Der Besuch der Berufsschule ist in den Schulgesetzen der Bundesländer z. T. unterschiedlich geregelt. Hier ent-

stehen normalerweise keine Kosten. Eventuelle Kosten für Schulbücher muss der Auszubildende normalerweise 

tragen.

Zum anderen muss Sonja an überbetrieblichen Lehrgängen der Innung bzw. der Kammer teilnehmen, wenn die-

se laut Ausbildungsverordnung und Kammerbeschluss vorgeschrieben sind. Die Kosten dafür trägt der Betrieb. 

Außerdem erhält Sonja während dieser Zeit auch ihre Ausbildungsvergütung weiterhin gezahlt.
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5.2. Rechte und Pflichten des Ausbildenden und des Auszubildenden

Im Berufsbildungsgesetz sind die Rechte und Pflichten des Ausbilders und des Auszubildenden geregelt. Sie sind 

in der Regel Bestandteile des Ausbildungsvertrages.

Aufgaben

Stellen Sie in der folgenden Übersicht die Pflichten des Ausbildenden und die des Auszubildenden gegenüber. 

Hinweise hierzu finden Sie im BBiG.

Pflichten des Ausbildenden Pflichten des Auszubildenden

1. Ausbildungspflicht 1. Lernpflicht

2. Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung 

 stellen

2. Betriebseinrichtung, Maschinen und Werkzeuge 

pfleglich behandeln

3. Freistellung und Anhalten zum Berufsschulbe-

such und anderen Maßnahmen außerhalb der 

Ausbildungsstätte

3. Pflicht zur Teilnahme am Berufsschulunterricht und 

anderen überbetrieblichen Ausbildungsmaßnah-

men

4. Übertragung nur ausbildungsbezogener Tätig-

keiten

4. Sorgfältige Ausführung der übertragenen Arbeiten

5. Pflicht zum Anhalten und Kontrollieren der Be-

richtsheftführung

5. Ordnungsgemäße und regelmäßige Berichtsheft-

führung

6. Sorgepflicht und charakterliche Förderung 6. Gehorsamspflicht und Weisungsgebundenheit

7. Ärztliche Untersuchung veranlassen und Beschei-

nigung vorlegen lassen

7. Pflicht zur Untersuchung zu gehen und die Beschei-

nigungen vorzulegen

8. Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaus-

bildungsverhältnisse/ 

Lehrlingsrolle veranlassen und zur Prüfung an-

melden

8. Pflicht zur Teilnahme an den Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen

46. Auszubildende sollen „charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet“ werden (BBIG 

§14, Abs. 1, S. 5). Bewerten Sie die Auswirkungen dieser Erziehungspflicht für Ihre Ausbildungspraxis.

Körperliche Gefährdung: Unfallverhütungsvorschriften (UVV) bekannt geben und beachten, Auszubildende nicht 

überfordern, kein „Kräftemessen“ der Auszubildenden dulden, keine körperliche Züchtigung, Beschäftigung nur 

nach Vorlage der Bescheinigung über ärztliche Erstuntersuchung.

Sittliche Gefährdung/charakterliche Förderung: Das Berufsausbildungsverhältnis ist auch ein Erziehungsverhält-

nis: Aspekte wie Ehrlichkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Höflichkeit gegenüber Kunden, Teamfähigkeit, 

soziales Verhalten sowie insgesamt die Entwicklung der Persönlichkeit sollten unbedingt gefördert werden. Dabei 

muss der Ausbilder an sich selbst hohe Anforderungen in den genannten Bereichen stellen und seiner Aufgabe 

als pädagogisches Vorbild nachkommen; bei unterschiedlichen Auffassungen sollten offene Gespräche mitein-

ander geführt werden.
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5.3. Eintragung in die Lehrlingsrolle

Das Berufsbildungsgesetz (§ 36) bzw. die Handwerksordnung (§ 30) schreibt vor, dass der Ausbildende unverzüg-

lich nach Abschluss des Vertrages bei der zuständigen Stelle die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbil-

dungsverhältnisse (Lehrlingsrolle) beantragen muss. Stephan Fürst füllt diesen Antrag unmittelbar nach Vertrag-

sabschluss aus.

Aufgaben

47. Erläutern Sie die Funktion des Verzeichnisses der Berufsausbildungsverhältnisse bzw. der Lehrlingsrolle. 

Geben Sie auch an, wer diese führt.

Die Handwerkskammern führen die Lehrlingsrolle für die Ausbildungsberufe im Handwerk. Die Industrie und 

Handelskammern führen das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse für die Ausbildungsberufe der 

 gewerblichen Wirtschaft. Die Lehrlingsrolle/das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse dient vor allem 

zur Regelung und Überwachung der Ausbildung. Darüber hinaus sind diese Verzeichnisse auch eine Grundlage 

für die Berufsbildungsstatistik.

 

48. Stellen Sie den Ablauf bei einem Antrag auf Eintragung dar und nutzen Sie die folgende Übersicht für weite-

re Erläuterungen. Hinweise hierzu finden Sie in BBiG und HwO.

Einreichung des Antrages

Im Handwerk ist der Antrag in der Regel bei der Innung bzw. der Kreishandwerkerschaft einzureichen, die ihn 

vorab prüft und dann an die Kammer weiterleitet. Zum Antrag sind die Angaben in BBiG und HwO etwas unter-

schiedlich.

Angaben im Antrag auf Eintragung eines Ausbildungsverhältnisses

Nach HwO § 30 muss der Antrag Angaben über eine vorangegangene allgemeine und berufliche Ausbildung der 

Auszubildenden enthalten. Außerdem ist anzugeben, wer als Ausbilder beauf-tragt worden ist.   

In § 36 BBiG wird vorgegeben, dass auf Verlangen der Kammer die in § 34 BBiG geforderte Daten anzugeben 

sind.   

Daher enthalten die Antragsformulare in der Regel die folgenden Punkte:

• Angaben zum Ausbilder und Angaben zum Betrieb (Anzahl der Beschäftigten, darunter derFachkräfte,  

  Zahl der bestehenden Ausbildungsverhältnisse)

• Angaben zum Auszubildenden (ärztlichen Erstuntersuchung, Staatsangehörigkeit)

• Angaben zur Vorbildung (höchster allgemeinbildender Schulabschluss, Berufsvorberei-tende berufliche 

  Grundbildung, Vorausgegangene Berufsausbildung) 

• Angaben zur öffentlichen Förderung (z. B. Programme des Landes, Ausbildungsbonus)

• Angabe zum Berufsschulbesuch (wo wurde der Lehrling angemeldet

Unterlagen zum Antrag

Dem Antrag ist immer eine Ausfertigung des Ausbildungsvertrages beizufügen, darüber hinaus ggf. Hinweise  

zur Ausbildungsberechtigung, wenn der Ausbilder zum ersten Mal ausbildet, Zeugnisse über die genannten  

Bildungsabschlüsse und Bescheinigung über die ärztliche Erstausbildung, wenn der Aus-zubildende noch unter 

18 Jahren ist.
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49. Prüfen Sie in den entsprechenden Gesetzen nach, was Ausbildungsberechtigung bedeutet. Beurteilen Sie, ob 

Stephan Fürst ausbildungsberechtigt ist.

Die Ausbildungsberechtigung für Handwerksberufe ist in den §§ 22 - 22b HwO, für andere Berufe in den  

§§ 28–30 BBiG geregelt. Stephan Fürst ist ausbildungsberechtigt, da er nach § 22 - 22b HwO persönlich und 

fachlich geeignet ist.

5.4. Anmeldung bei der Berufsschule 

Der Antrag auf Eintragung in die Lehrlingsrolle enthält auch den Hinweis auf die Anmeldung zur Berufsschule. 

Daher muss geklärt werden, ob Sonja berufsschulpflichtig ist und sie muss dann ggf. rechtzeitig in der Berufs-

schule angemeldet werden. 

Aufgaben

50. Erläutern Sie die Regelung der Berufsschulpflicht durch Ergänzung der folgenden Angaben.

Die Berufsschulpflicht ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt: 

In Bayern endet die Berufsschulpflicht mit Vollendung des 21. Lebensjahres oder davor, wenn eine Ausbildung 

abgeschlossen wurde.   

In NRW ist berufsschulpflichtig, wer vor Vollendung des 21. Lebensjahres eine Ausbildung begonnen hat.  

Die Berufsschulpflicht gilt dann bis zum Ende der Ausbildung.

51. Beurteilen Sie auf dieser Grundlage, ob Sonja berufsschulpflichtig ist.

Da auch in anderen Bundesländern ähnliche Regelungen bestehen, ist davon auszugehen, dass Sonja berufs-

schulpflichtig ist.

52. Erläutern Sie, durch wen die Anmeldung bei der Berufsschule erfolgt.

Die Anmeldung zur Berufsschule erfolgt durch den Ausbildenden. 

53. Beurteilen Sie ausführlich, bei welcher Berufsschule Sonja angemeldet werden muss.

Sie muss bei der zuständigen Berufsschule angemeldet werden. Das ist normalerweise die Berufsschule, die dem 

Betriebssitz, bei Filialen dem Ort der Filiale zugeordnet ist. 

In NRW kann der Ausbildungsbetrieb den Lehrling auch an einer anderen Berufsschule anmelden, die über eine 

entsprechende Fachklasse verfügt und freie Kapazitäten hat. Da das jedoch zu Problemen im Hinblick auf die 

Überbetriebliche Ausbildung und Prüfung führen kann, sollte der Ausbildungsbetrieb vorher mit der Innung 

 darüber sprechen.
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5.5. Rechtliche Möglichkeit der Kündigung sowie Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

Nach dem Ausbildungsvertrag endet die Ausbildungszeit von Niklas am 31. August. Er macht aber voraussichtlich 

bereits im Juli die Prüfung. Niklas möchte wissen, ab wann er Geselle ist und welche Beschäftigungsmöglichkei-

ten nach der Gesellenprüfung für ihn bestehen.

Aufgaben

54. Benennen Sie die Zeitpunkte,

a. an denen die Ausbildung generell endet. Hinweise hierzu finden Sie in BBiG §§ 21 und 22.

Mit Ablauf der Ausbildungszeit, d. h. zum vertraglich vereinbarten Termin. 

Meist vor Ablauf des vereinbarten Endtermins mit Bestehen der Gesellenprüfung (genauer: mit Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses durch den Prüfungsausschuss)

Durch Kündigung 

Durch Tod des Auszubildenden

Durch Auflösen des Ausbildungsvertrages in gegenseitigem Einvernehmen

b. an denen Stephan Fürst mit Niklas über eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung verhandeln kann und 

Niklas das Gehalt eines Gesellen erhält. Hinweise hierzu finden Sie in § 12 BBiG.

Verhandlung über Weiterbeschäftigung: ein halbes Jahr vor dem Prüfungstermin

Gesellengehalt: ab dem Tag nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.

55. Niklas kommt nach der Prüfung in die Firma und Stephan hat mit ihm noch nicht über eine mögliche Weiter-

beschäftigung gesprochen. Beurteilen Sie die Auswirkungen. Berücksichtigen Sie auch, was muss Stephan 

Fürst ggf. tun muss, wenn er Niklas nicht weiterbeschäftigen möchte.

Wenn Niklas weiter zur Arbeit kommt und keiner etwas dagegen sagt, so ist damit ein Arbeitsverhältnis auf 

 unbestimmte Zeit begründet.

Stephan muss daher Niklas rechtzeitig (aus arbeitsrechtlichen Gründen drei Monate vor Prüfungstermin) schrift-

lich darauf hinweisen, dass nach der Prüfung die Ausbildung endet und er nicht weiterbeschäftigt wird.

56. Stellen Sie heraus, in welchen Fällen das Ausbildungsverhältnis gekündigt werden kann und was dabei zu 

beachten ist.

Eine Kündigung muss immer schriftlich erfolgen!

In der Probezeit kann jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen gekündigt 

werden.

Nach der Probezeit kann der Auszubildende mit einer Frist von vier Wochen kündigen, wenn er die Ausbildung 

aufgeben oder sich in einem anderen Beruf ausbilden lassen möchte.

Darüber hinaus kann von beiden Partnern das Ausbildungsverhältnis nur noch aus wichtigem Grund gekündigt 

werden. Dabei darf der Grund demjenigen, der zur Kündigung berechtigt ist, nicht länger als zwei Wochen be-

kannt sein. 

Nach der Probezeit muss in Kündigungen der Grund stets angegeben werden.
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6. Ausbildungsteile im Ausland

Der Anteil der Handwerksunternehmen, die Umsätze im Ausland erzielt haben, ist in den letzten Jahren deutlich 

angestiegen. Sie suchen verstärkt nach Mitarbeitern, die Fremdsprachen beherrschen und ohne Probleme auf 

Anforderungen von Kunden und Partner im Ausland reagieren können. Hier können Praktika von Auszubildenden 

oder jungen Arbeitnehmern im Ausland einiges bewirken.

6.1. Vorteile, mögliche Risiken und rechtliche Grundlagen

>> Niklas Hey Stephan, ich hab‘ mal ein Frage: Ein Freund von mir darf jetzt für einen Monat zur 

 Ausbildung zu einem Partnerunternehmen in Frankreich. Geht das bei uns auch?

>> Stephan 

  Fürst

Ich bin mir nicht sicher was das bringt und wie das laufen soll. Da muss ich mich erst mal 

 erkundigen.

Aufgaben

57. Analysieren Sie die Vorteile eines Auslandspraktikums für Niklas selbst und für die Firma Fürst.

Für Niklas bringt das meist zusätzliche Fachkenntnisse und Informationen über Arbeits- und Marktbedingungen 

in einem anderen Land. Er verbessert seine Fremdsprachenkenntnisse und gewinnt interkulturelle Fähigkeiten, 

die er später in der Firma Fürst nutzen kann. Oft steigen dadurch das Selbstvertrauen und auch die Leistungs-

motivation. 

Das Auslandspraktikum kann der Firma Fürst neue geschäftliche Kontakte bringen. Niklas kann die interkulturel-

len Fähigkeiten auch bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Arbeitnehmern nutzen. Wenn es künftig schwie-

riger wird, Lehrlinge zu gewinnen, kann sich Firma Fürst als modernes Unternehmen präsentieren und mit den 

Auslandspraktika werben.

58. Für ein Praktikum im Ausland während der Ausbildung gibt es klare Regeln zur Dauer und den Voraussetzun-

gen. Erläutern Sie diese. Hinweise hierzu finden Sie im BBiG § 2 und § 76.

Das Berufsbildungsgesetz betont die Bedeutung von Auslandsaufenthalten. Es stellt in § 2 Abs. 3 heraus, dass 

Teile der Ausbildung im Ausland durchgeführt werden können, wenn das dem Ausbildungsziel dient. 

Das Praktikum soll insgesamt nicht länger als ein Viertel der Ausbildungszeit gemäß Ausbildungsordnung dauern 

(bei einer dreijährigen Ausbildung also bis zu 9 Monaten). Dauert der Ausbildungsabschnitt länger als vier 

 Wochen, muss mit dem Ausbildungsberater der Kammern ein Plan für das Praktikum abgestimmt werden.

59. Beurteilen Sie die Probleme und Risiken, die mit einem Auslandspraktikum verbunden sein können.

Es kann Probleme geben, wenn mit dem Partnerunternehmen im Ausland wichtige Punkte nicht klar geregelt 

wurden, z. B. Dauer, Inhalte, Unterstützungsleistungen des Unternehmens. 

Haftungs- und Versicherungsfragen können zu Problemen führen. 

Auszubildende kommen im Ausland nicht zurecht, z. B. weil die Sprachkenntnisse nicht ausreichen und brechen 

den Aufenthalt ab. 

Der organisatorische Aufwand ist oft hoch.
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6.2. Berufsausbildung in anderen europäischen Ländern

Niklas würde gerne ein Praktikum in einem Unternehmen in England machen, weil er ganz gut Englisch kann. Er 

weiß allerdings nicht, ob das so einfach möglich ist. Ihm ist vor allem nicht klar, ob es in England ein ähnliches 

Ausbildungssystem wie in Deutschland gibt und ob er dort dann auch in die Schule muss.

Aufgaben

60. Vergleichen Sie die Art der Ausbildung in England mit dem dualen System in Deutschland. Stellen Sie beson-

ders Vor- und Nachteile gegenüber dem dualen System in Deutschland heraus.

In England werden die Bildungsmaßnahmen nach der Pflichtschulzeit im beruflichen Bereich außerhalb der 

Hochschulen als Weiterbildung bezeichnet (Further Education). Folgende berufliche Qualifizierungen können 

unterschieden werden:

■ vollzeitschulische berufliche Ausbildungsgänge,

■ vereinzelt einfache duale Formen (Training am Arbeitsplatz mit außerbetrieblicher Unterweisung) 

■ ohne verbindliche inhaltliche Vorgaben

Es gehen jedoch auch viele jungen Menschen nach der Pflichtschule direkt in Betriebe und lassen sich dort 

 anlernen.

Das System in England ist relativ flexibel, weil es schnell auf Veränderungen reagieren kann. Die verbindlichen 

Vorgaben im deutschen dualen System führen jedoch meist zu einer höheren Qualifikation der Fachkräfte.  

Bei Bewerbungen kann dadurch besser eingeschätzt werden, was ein Bewerber wirklich kann.

61. Finden Sie heraus, in welchen anderen europäischen Ländern auch duale Systeme in der Berufsbildung be-

stehen.

Eine vergleichbare Form der dualen Ausbildung gibt es in Österreich und in der Schweiz sowie in Ansätzen auch 

in Luxemburg.

62. In anderen europäischen Ländern stehen reine Schulsysteme in der beruflichen Bildung im Vordergrund. 

Analysieren Sie die Vor- und Nachteile eines vollzeitschulischen Berufsbildungssystems.

In den Ländern Frankreich, Griechenland, Spanien, und Schweden überwiegt die vollzeitschulische Berufs-

bildung.

Eine rein schulische Qualifizierung ist oft systematischer aufgebaut. Meist wird dabei auch die Allgemeinbildung 

erweitert. Häufig werden übergreifende methodische Qualifikationen vermittelt, die dann auch zu einer höheren 

beruflichen Flexibilität führen können.

Probleme sind oft darin zu sehen, dass die Theorie im Vordergrund steht und die praktische Umsetzung vernach-

lässigt wird. Den Absolventen fehlt vor allem die berufliche Erfahrung und es fällt ihnen oft schwer, ihr theoreti-

sches Wissen in der beruflichen Praxis unmittelbar umzusetzen. Sie brauchen daher längere Einarbeitungszeiten 

in den Unternehmen.
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6.3. Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten

Stephan Fürst hat Niklas versprochen, sich darum zu kümmern, ob ein Auslandspraktikum für ihn möglich ist. 

Dabei interessiert ihn auch, wer die Kosten dafür übernehmen muss und wie das mit den Versicherungsmöglich-

keiten aussieht.

Aufgaben

63. Erläutern Sie Stephan Fürst Möglichkeiten, sich näher über die Durchführung eines Auslandspraktikums zu 

informieren.

Eine Reihe von Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern haben Mobilitätsberater eingestellt. 

Sie sollen Unternehmen umfassend zu allen Aspekten eines Auslandspraktikums für ihre Lehrlinge und jungen 

Fachkräfte beraten und bei der Durchführung unterstützen. 

Darüber hinaus bietet die Nationale Agentur beim BIBB Informationen zum europäischen Förderprogramm „Leo-

nardo da Vinci“ an, bei dem die Förderung der Auslandspraktika für Auszubildende und junge Arbeitnehmer ein 

Schwerpunkt ist. Dort ist auch eine große Anzahl regionaler Projekte aufgelistet, die Auslandsaufenthalte organi-

sieren und dazu auch beraten.

Eine weitere gute Informationsplattform für Auslandspraktika für Lehrlinge bietet „Let’s go“ (http://www.letsgo 

azubi.de/). Dort wird auch einzelnen Auszubildenden Unterstützung für einen Auslandsaufenthalt angeboten.

64. Erstellen Sie eine Übersicht der Kosten für das Auslandspraktikum und möglicher Finanzierungsarten.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Ausbildungsbetrieb die Ausbildungsvergütung für den Auszubildenden wäh-

rend des Aufenthaltes weiterhin zahlen muss. 

Im Ausland können vor allem die folgenden Kosten anfallen: Kosten für Sprachkurse und Vorbereitungskurse auf 

das Ausland, Reisekosten, Aufenthaltskosten

Es ist möglich, die Reise- und Aufenthaltskosten anteilig durch Fördermittel aus den EU-Programmen oder regio-

nalen Fördertöpfen zu finanzieren. Es sollten dazu auch günstige Unterbringungsmöglichkeiten mit dem Part-

ner-Unternehmen geklärt werden.

Die übrigen Kosten sollten vom Unternehmen und auch vom Auszubildenden getragen werden.

65. Erläutern Sie, wie das mit dem Berufsschulbesuch während des Auslandsaufenthaltes geregelt werden kann.

Der Auszubildende muss ggf. eine Freistellung vom Berufsschulbesuch beantragen. In der Regel muss er die In-

halte der Berufsschule nachholen. Im Ausland muss er keine Schule besuchen.
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6.4. Dokumentation von Auslandsaufenthalten

Für die weitere berufliche Entwicklung ist es wichtig, die Qualifizierung im Ausland auch in geeigneter Form 

darzustellen. Dazu hat sich in den letzten Jahren der „europass“ etabliert. 

Aufgaben

66. Erläutern Sie den „europass“. Hinweise hierzu finden Sie unter https://www.europass-info.de.

Der „europass“ dient dazu, erworbene Fähigkeiten und Qualifikationen so darzustellen, dass sie europaweit ver-

ständlich sind. Er soll so zu einer besseren Vergleichbarkeit von Abschlüssen beitragen. Dazu wurde vom Europä-

ischen Rat ein einheitliches Rahmenkonzept geschaffen.

67. Nennen Sie mindestens 4 Dokumente, die der „europass“ enthält.

Der „europass“ ist in Bausteinen aufgebaut und enthält die folgenden Dokumente:

■ den „europass“ Lebenslauf: Darin werden alle erworbenen Fähigkeiten und Qualifikationen in chronologi-

scher Reihenfolge beschrieben.

■ den „europass“ Sprachenpass: Darin werden die erworbenen Sprachkenntnisse dargestellt.

■ den „europass“ Mobilität: Darin werden alle Lern- und Arbeitserfahrungen, die im europäischen Ausland 

gesammelt worden sind, erfasst.

■ den „europass“ Zeugniserläuterung und „europass“ Diploma Supplement: Hier werden Erläuterungen zu 

erworbenen Diplomen und Zeugnissen gegeben. Beispielsweise wird näher dargestellt, welche Fertigkeiten 

und Kenntnisse in einer Ausbildung in welchem Umfang vorhanden sind.

68. Erläutern Sie, wer den „europass“ erstellt und die Inhalte bestätigt.

Der „europass“ Lebenslauf wird von jedem Lernenden selbst erstellt. Er braucht nicht bestätigt zu werden.  

Die Erstellung erfolgt online auf der oben genannten Internetseite.

Der „europass“ Mobilität wird von der entsendenden Einrichtung im Herkunftsland über die europass-homepage 

beantragt und online ausgefüllt. Das wäre hier die Firma Fürst. Die Gastorganisation, also das aufnehmende 

Unternehmen kann beim Ausfüllen helfen und konkret die vermittelten Qualifikationen angeben. Diese können in 

beiden Sprachen hintereinander eingetragen und dann von beiden Partnern auch unterschrieben werden. 
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7. Wiederholung und Prüfungsvorbereitung

Die folgenden, beispielhaften Aufgaben und Kernfragen dienen zur Wiederholung und Prüfungsvorbereitung.

1. Sie haben in Ihrem Betrieb einen Lehrling eingestellt.

a. Nennen Sie mindestens fünf Bestandteile oder Kriterien des Ausbildungsplans.

b. Erläutern Sie, wo Sie Unterstützung bei der Erstellung des Ausbildungsplans erhalten.

c. Beurteilen Sie, ob Sie einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen müssen.

Ihre Lösung:

a. Es sollten folgende Punkte enthalten sein bzw. berücksichtigt werden:

- Alle Fertigkeiten und Kenntnisse laut Ausbildungsrahmenplan 

- zusätzliche, betrieblich notwendige, Fertigkeiten und Kenntnisse

- auf Inhalte der ÜLU / BS abstimmen

- nur die tatsächliche Ausbildungszeit verplanen (Urlaub, BS etc. abziehen)

- Inhalte und Zeitpunkte der Zwischen-/ Abschlussprüfung

- Voraussetzungen des Lehrlings

- Gestaltung der Probezeit

b. Der Ausbildungsberater der Handwerkskammer ist u.a. für die Beratung in allen Fragen der Ausbildung 

zuständig. Er unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres ersten Ausbildungsplans.

c. Ein betrieblicher Ausbildungsplan muss erstellt werden, wenn

- Die Ausbildungsordnung dies vorschreibt

- Der Betrieb nicht alle Fertigkeiten und Kenntnisse laut Ausbildungsrahmenplan vermitteln kann und  

 daher in außerbetrieblichen Einrichtungen durchführen lässt

- Die Voraussetzungen des Lehrlings zur Verkürzung der Ausbildung führen.

2. Ihre Ausbildungsordnung schreibt vor, dass Sie einen betrieblichen Ausbildungsplan schreiben müssen. An-

dererseits besagt die so genannte „Flexibilitätsklausel“, dass Sie vom Ausbildungsplan abweichen dürfen, 

wenn z.B. betriebliche Gründe dies notwendig machen.

a. Beurteilen Sie, ob die Ausbildungsplanung überflüssig ist.

b. Nennen Sie Gründe für eine sorgfältige Ausbildungsplanung? 

Ihre Lösung:

a. Im Gegenteil: Eine klare Planung ist die Voraussetzung dafür, dass man in besonderen betrieblichen Situa-

tionen flexibel reagieren kann, ohne Gefahr zu laufen, die Übersicht über die Ausbildung zu verlieren.

b. Eine gut geplante Ausbildung ist die Voraussetzung dafür, dass

- Alle vorgeschriebenen Inhalte vermittelt werden 

- Die Ausbildungszeit eingehalten wird

- Das Ausbildungsziel, Gesellenprüfung, erreicht wird

- Der Ausbilder jederzeit Überblick über den Stand der Ausbildung hat

- Die Inhalte sinnvoll aufeinander aufbauen (vom Leichten zum Schweren)

- Der Lehrling leichter lernen kann, weil er einen „roten Faden“ erkennt

- Das Unfallrisiko sinkt.
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3. Sie haben als Ausbilder die Aufgabe, die Einstellung eines neuen Lehrlings vorzubereiten.

a. Entwerfen Sie einen schrittweisen Plan für die Einstellung der Lehrlinge.

b. Nennen Sie mindestens vier Möglichkeiten, wie Sie generell potenzielle Lehrstellenbewerber auf Ihren Be-

trieb aufmerksam machen können.

c. Sie wollen Lehrlinge durch eine Stellenanzeige in der Zeitung anwerben. Erläutern Sie die Bestandteile Ihrer 

Stellenanzeige.

Ihre Lösung:

a. Schritte für die Einstellung von Lehrlingen: 

- Lehrlinge anwerben: z. B. über Anzeigen oder den Vermittlungsdienst der Arbeitsagentur

- Lehrlinge auswählen: Bewerbungsunterlagen anhand ausgewählter Kriterien sichten, Bewerberfür ein 

 Vorstellungsgespräch auswählen. Gespräch vorbereiten und durchführen.

- Gespräch auswerten, Hinweise für die Entscheidung geben

b. Informationen für Bewerber: 

- Informationsmaterial an Schulen geben

- Schülerpraktikum durchführen

- Kunden oder Mitarbeiter ansprechen

- Aushänge in Betrieben mit Verkaufsräumen 

- Beteiligung an Tagen der offenen Tür, z. B. bei der Kreishandwerkerschaft 

- Stellenanzeigen 

- Vermittlungsdienst der Arbeitsagentur

c. Inhalte einer Anzeige:

Wir sind ▶Informationen über das Unternehmen

Wir haben ▶Aussagen über Ausbildungsstelle 

Wir suchen ▶Ausbildungsbezeichnung, -beginn 

Wir erwarten ▶Hinweise auf schulische oder sonstige Voraussetzungen  

Wir bieten ▶Leistungen des Ausbildungsbetriebes 

Wir bitten ▶Bewerbungsart, -frist

 4. In Ihrem Betrieb soll ein neuer Lehrling eingestellt werden. Entwerfen Sie für Ihren Betrieb eine Übersicht, 

welche Voraussetzungen dieser Lehrling erfüllen sollte. 

Ihre Lösung:

- Denkfähigkeiten, z. B.*

- Manuelle Fähigkeiten, z. B.

- Einstellungen, z. B.

  * Die Beispiele sind vom jeweiligen Beruf abhängig.
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5. Sie haben auf eine Anzeige, in der Sie Lehrlinge für die Ausbildung zum/zur Kauffmann/Kauffrau für Büroma-

nagement suchen, neun Bewerbungen erhalten.

a. Benennen Sie die Kriterien, nach denen Sie die Bewerber für ein Vorstellungsgespräch auswählen.

b. Worauf sollten Sie achten, wenn Sie zur Auswahl von Lehrlingen einen Eignungstest einbeziehen wollen?

c. Erläutern Sie, was Sie durch einen Eignungstest über einen Lehrling erfahren können. 

Ihre Lösung:

a. Kriterien für die Auswahl:

1. Formale Gestaltung und Aufbau der Bewerbungsunterlagen 

• Anschreiben

• Lebenslauf

• Lichtbild

• Zeugnisse

2. Schulische Entwicklung

• Analyse der relevanten Schulnoten 

• Analyse der Fehlzeiten 

• Analyse der Art des Schulabschlusses 

3. Interessen/Neigung

• außerschulische Aktivitäten

• absolvierte Betriebspraktika 

b. Bei Tests sollten folgende Aspekte beachtet werden: 

– Tests nur einsetzen, wenn Fähigkeiten geprüft werden sollen, die anders nicht zu ermitteln sind.

– Prüfen, dass die Tests zur Beurteilung der jeweiligen Fähigkeiten auch geeignet sind. Tests können zum 

  Beispiel Aufschluss geben über Rechtschreibung, Rechenfähigkeit, Intelligenz, Geschick-lichkeit, Konzen-

  trationsvermögen.

– Für eine zuverlässige Auswertung der Tests ist häufig geschultes Personal (Psychologen) erforderlich

6. Sie haben als verantwortlicher Ausbilder nach der Durchsicht der eingegangenen Bewerbungsunterlagen 

fünf Bewerber für ein Vorstellungsgespräch eingeladen.

a. Skizzieren Sie, was Sie in einem Vorstellungsgespräch erreichen wollen und welche Informationen Sie gewin-

nen können.

b. Erläutern Sie die Regeln, die Sie bei diesen Bewerbungsgesprächen grundsätzlich beachten sollten.

Ihre Lösung

a. Mit dem Vorstellungsgespräch bezweckt man zum einen ein gegenseitiges Kennen lernen. Manmöchte zu 

einem ersten Urteil über eine Person kommen und kann dabei u. a. Informationen erhalten über: Auftreten, 

Selbstdarstellung, Sprachvermögen, Reaktionsfähigkeit, Temperament, Höflichkeit, berufliche Vorstellungen 

und Pläne, persönliches Umfeld, außerberufliche Interessen und Hobbies des Bewerbers. Man erkennt auch: 

Wie hat sich der Bewerber auf das Gespräch vorbereitet? Wieernst ist es ihm also mit seiner Bewerbung?

b. Folgende Regeln sollten beachtet werden:

– Genügend Zeit einkalkulieren

– Lockere Gesprächsatmosphäre schaffen

– Bei Bedarf des Bewerbers, Eltern für einen Teil des Gesprächs hinzuziehen 

– Den Bewerber zu Wort kommen lassen

– Auf Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler achten

– Mit Zustimmung und Kritik sparsam umgehen
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7. Sie stellen eine neue Auszubildende für das Büro ein. Sie hat die allgemeine Hochschulreife und ist 18 Jahre 

alt.

a. Prüfen Sie, ob für diese Auszubildende eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich ist. Geben Sie auch den 

zeitlichen Umfang der Verkürzung und die Stelle an, die darüber entscheidet.

b. Entscheiden Sie, wie viel Urlaub die Auszubildende erhält.

c. Erläutern Sie Ihre wesentlichen Pflichten Sie mit dem Abschluss eines Ausbildungsvertrages. Wo sind sie 

geregelt?

d. Benennen Sie die Angaben und Unterlagen, die Sie beim Antrag zur Eintragung in die Lehrlingsrolle benöti-

gen.

Ihre Lösung:

a. Die Ausbildungszeit kann auf gemeinsamen Antrag der Vertragspartner durch die zuständige Stelle (Kam-

mer) gekürzt werden, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in kürzerer Zeit erreichtwerden kann 

(§ 27b HwO). Bei Abitur kann der Antrag zu Beginn der Ausbildung gestellt werden. Inder Regel wird in 

diesen Fällen um ½ oder 1 Jahr verkürzt.

b. Soweit ein Tarifvertrag vorliegt, erhält eine über 18 Jahre alte Auszubildende nach der darin enthaltenen 

Regelung Urlaub, ansonsten nach dem Bundesurlaubsgesetz 24 Tage.

c. Nach BBiG §§ 14-16 übernimmt der Ausbilder die folgenden Pflichten: Ausbildungspflicht, Ausbildungsmittel 

zur Verfügung stellen, Lehrling für Berufsschule und ÜBA freistellen, nur ausbildungsbezogene Tätigkeiten 

übertragen, Sorgepflicht und charakterliche Förderung, zur Berichtsheftführunganhalten und kontrollieren. 

Zur Prüfung anmelden und freistellen.

• § 30 HwO, § 36 BBiG

d. Eine Ausfertigung des Ausbildungsvertrages ist beizufügen. Der Ausbildende hat anzuzeigen:

• eine vorangegangene allgemeine und berufliche Ausbildung des Lehrlings 

• Bestellung von Ausbildern

• Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist nach § 32 JArbSchG eine Bescheinigung über die Erstuntersuchung 

  beizufügen.

8. Sie schließen einen Ausbildungsvertrag mit einer Jugendlichen für die Ausbildung zur Bürokauffrau.

a. Nennen Sie die Mindestbestandteile des Vertrages.

b. Grenzen Sie davon die Bestandteile ab, die nicht in Vertrag gehören. Nennen Sie Ihre Quelle.

c. Begründen Sie die Verwendung von Vordrucken, z. B. der Handwerkskammer. 

Ihre Lösung

a. der Vertrag muss nach § 11 BBiG folgende wesentliche Angaben beinhalten:

1. Art und Ziel, sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung insbesondere die Berufstätigkeit,  

  für die ausgebildet werden soll.

2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung

3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit

5. Dauer der Probezeit

6. Zahlung und Höhe der Vergütung

7. Dauer des Urlaubs

8. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann.

9. Ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, 

  die auf das Berufsausbildungsverhalten anzuwenden sind.
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b. Was darf der Vertrag nicht enthalten?

Nach § 12 BBiG sind folgende Vereinbarungen nichtig:

• eine Vereinbarung, die den Auszubildenden für die Zeit nach Beendigung der Berufsausbildung in seiner 

  beruflichen Tätigkeit beschränkt

• Vereinbarungen über die Verpflichtung des Auszubildenden für die Berufsausbildung eine Entschädigung  

  zu zahlen, Vertragsstrafen, Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatz-ansprüchen, die Fest- 

  setzung der Höhe eines Schadenersatzes in Pauschalbeträgen.

c. Der Vordruck der Kammer ist sinnvoll, um sicher zu gehen, dass alle Angaben laut BBiG enthalten sind und 

weil er zu einer Standardisierung beiträgt.

9. Der 17-jährige gewerbliche Lehrling, Niklas Eichmann, möchte gerne dienstags immer von 7.30 Uhr bis 

15.30 Uhr durcharbeiten und dafür früher gehen, weil er um 16.00 Uhr Fußballtraining hat. Er hat mittwochs 

Berufsschule von 8.10 Uhr bis 13.35 Uhr (6 Unterrichtsstunden). Da ein Berufsschullehrer erkrankt ist, muss 

für längere Zeit die letzte Unterrichtsstunde ausfallen. Peter Fürst erwartet nun von ihm, dass er nach der 

Schule noch in den Betrieb kommt. 

 Weil Niklas Eichmann seine Rechte als Lehrling besser durchsetzen möchte, plant er mit dem neuen Lehrling, 

Jens Müller, eine Jugendvertretung zu gründen. Beurteilen Sie die dargestellten Situationen und klären Sie 

generell

a. die Regelung von Arbeitszeiten und Pausen,

b. die Freistellung für den Berufsschulbesuch und 

c. die Gründung einer Jugendvertretung. 

Ihre Lösung:

a. Arbeitszeiten für Jugendliche: nicht mehr als 8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich, bis auf die im 

Jugendarbeitsschutz angegebenen Ausnahmen. Pausen müssen im Voraus festgelegt werden. Sie betragen 

mindestens 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden und müssen angemessen zeitlich ver-

teilt werden. Länger als 4,5 Stunden dürfen Jugendliche nicht ohne Pause beschäftigt werden. Ruhepausen 

sind Arbeitsunterbrechungen von mehr als 15 Minuten. Das bedeutet, dass Niklas nicht von 7.30 Uhr bis 

15.30 Uhr ohne Pause durcharbeiten kann. Er kann sich aber mit seinem Chef verständigen, dass er an zwei 

Tagen je eine halbe Stunde länger arbeitet und dafür am Dienstag eine Stunde eher gehen kann.

b. Freistellung für den Berufsschulbesuch: Bei einem Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden  

(zu 45 Min.) muss der Jugendliche anschließend freigestellt werden. Da durch die Verkürzung die Berufs-

schule nur 5 UStd. dauert, muss Niklas anschließend noch in den Betrieb gehen.

c. Eine Jugendvertretung muss erst in Betrieben mit mindestens 5 Jugendlichen unter 18 Jahren oder fünf Lehr-

lingen unter 25 Jahren gewählt werden. Das ist in der Firma Fürst nicht der Fall.
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10: In Ihrem Betrieb bewirbt sich ein junger Mann, den Sie als Mitglied der 1. Fußballmannschaft Ihres Dorfes 

kennen. Sie wissen, der Bewerber ist sportlich topfit, also verzichten Sie darauf, eine ärztliche Erstuntersu-

chung zur Bedingung zu machen.

a. Beurteilen Sie, ob das rechtlich zulässig ist.

b. Erläutern Sie die Notwendigkeit der Untersuchungen nach dem JArbSchG.

c. Worauf müssen Sie hierzu im Verlauf der Ausbildung achten?

Ihre Lösung:

a. Ein solches Vorgehen ist, wenn der junge Mann noch unter 18 Jahre ist, rechtlich unzulässig. Das Jugend-

arbeitsschutzgesetz schreibt zwingend vor, dass vor Beginn der Ausbildung eine ärztliche Untersuchung zu 

erfolgen hat (höchstens 14 Monate zurückliegend) und eine Bescheinigung darüber dem Ausbildenden vor-

gelegt wird. Das ist auch sinnvoll, denn es können im gewählten Beruf u. U. spezielle Belastungen auftreten, 

die ganz anders geartet sind als beispielsweise beim Sport.

b. Infolge der besonderen körperlichen Entwicklungssituation sind Jugendliche noch nicht so belastbar.  

Die ärztlichen Untersuchungen sollen sicherstellen, ob der Jugendliche auf Grund seiner körperlichen Kons-

titution den Anforderungen des Berufes gewachsen ist, sie dienen also der Gesundheitsfürsorge.

c. Als Ausbilder muss ich kontrollieren, dass Erstuntersuchung (bis 12 Monate vor Beschäftigungsbeginn) und 

erste Nachuntersuchung (12 Monate nach Beschäftigungsbeginn) erfolgt sind bzw. erfolgen. Die Bescheini-

gungen muss ich aufbewahren und sie dem Jugendlichen bei Ende der Beschäftigung aushändigen.
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Handlungsfeld 3 – Ausbildung durchführen

In diesem Skript finden Sie Lerninhalte und Aufgaben zum Handlungsfeld 3 der Ausbilder-Eignungsverordnung 

(§3, 1 AEVO). Insgesamt sollen die Lernenden in die Lage versetzt werden, selbstständiges Lernen in berufstypi-

schen Arbeits- und Geschäftsprozessen handlungsorientiert zu unterstützen. Dies wird in neun Kompetenzen 

unterteilt, die in der folgenden Übersicht aufgeführt und den Lerninhalten zugeordnet werden. Außerdem finden 

Sie in der Tabelle Hinweise auf die relevanten Kapitel in der entsprechenden, weiterführenden Literatur.
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Semper, Lothar und Bernhard Gress. 2018. Die Handwerkerfibel – Band 4 Berufs- und Arbeitspädagogik. Meister-

prüfung Teil IV, Ausbildereignungsprüfung. 56., überarbeitete Auflage. Bad Wörishofen: Holzmann Medien

▶ Handwerkerfibel

Ramme, Rolf. 2015. Der Handwerksmeister – Lehrbuch zu Weiterbildung Handwerksmeisterin Handwerksmeister 

– Berufs- und Arbeitspädagogik. Hamburg: Feldhaus Verlag

▶ Handwerksmeister

Brand, Ulrich, Detlef Buschfeld, Friedrich-Hubert Esser, Lothar Günther, Sybille Händel, Thomas Hintz, Hans-Jür-

gen Ibe, Reiner Kissel, Beate Kramer, Herbert Quant, Heinz Richtarsky, Uwe Schaumann und Siegfried Wochnik. 

2012. Sackmann – das Lehrbuch für die Meisterprüfung – Teil IV. 41 Auflage. Düsseldorf: Verlagsanstalt Handwerk

▶ Sackmann
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Online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). 2017.

Online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/JArbSchG.pdf
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Kompetenzen Lerninhalte Litera-
tur  
Hand-
werker- 
fibel

 
 
Hand-
werks-
meister

 
 
Sack-
mann 
Feld 1

1. lernförderliche Bedin-

gungen und motivie-

rende Lernkultur mit 

konstruktiven Rück-

meldungen schaffen

1. Lernvoraussetzungen, Lernförderung 

und Lernkultur

3.1 3.1 1.

1.1. Lernen, Lernkompetenz, Lernkultur des 

selbstgesteuerten Lernens

3.1.1 3.1.2 1.1

1.2. Der Ausbilder als Lernbegleiter 3.1.2 3.1.3, 

3.1.4, 

3.1.5

1.2

1.3. Didaktische Prinzipien zur Lernförde-

rung

3.1.3 3.1.8, 

3.1.7

1.3

1.4 Phasen und Fördermöglichkeiten des 

Lernprozesses

3.1.4 3.1.9 1.4

1.5 Lern- und Arbeitstechniken, Rahmen-

bedingungen

3.1.5 3.1.10 1.5

1.6 Feedback-Möglichkeiten 3.1.6 3.1.11, 

3.1.6

1.6

2. Probezeit organisieren, 

gestalten und bewerten

2 Gestaltung der Probezeit 3.2 3.2 2.

2.1. Die Einführung des Lehrlings in den 

Betrieb

3.2.1 3.2.2 2.1

2.2. Bedeutung, Gestaltung und Auswer-

tung der Probezeit

3.2.2 3.2.3 2.2

3. Lern- und Arbeitsauf-

gaben aus dem betrieb-

lichen Ausbildungsplan 

auf Basis der berufs-

typischen Arbeits- und 

Geschäftsprozesse 

 gestalten

3. Ausbildung in berufstypischen Arbeits- 

und Geschäftsprozessen

3.3 3.3 3.

3.1. Methodenkonzept der auftrags- und 

geschäftsprozessorientierten Ausbil-

dung

3.3.1 3.3.2, 

3.3.4.1

3.1

3.2. Auswahl geeigneter Arbeitsaufgaben 

und Einbindung der Auszubildenden

3.3.2 3.3.3 3.2

3.3. Gestaltung von Lern- und Arbeitsauf-

gaben

3.3.3 3.3.4 3.3

4. passende Ausbildungs-

methoden und -medien 

für die Zielgruppe aus-

wählen und in der Situa-

tion einsetzen

4. Ausbildungsmethoden und -medien 3.4 3.4 4.

4.1. Überblick über Ausbildungsmethoden 

und Kriterien für die Methodenwahl

3.4.1 3.4.2 4.1

4.2. Planung und Realisierung von Lehr-

gesprächen und Arbeitsunterweisungen

3.4.2 3.4.3 4.2

4.3. Präsentation einer Ausbildungs  - 

situa tion

3.4.3 3.4.4 4.3

4.4. Funktion und Auswahl von  

Ausbildungsmedien

3.4.4 3.4.5 4.4

4.5. E-Learning in der Ausbildung 3.4.5 3.4.6 4.5

Abgleich – Rahmenlehrplan / Kompetenzen, Lerninhalte, Literatur
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Kompetenzen Lerninhalte Litera-
tur  
Hand-
werker- 
fibel

 
 
Hand-
werks-
meister

 
 
Sack-
mann 
Feld 1

5. Auszubildende bei Lern-

schwierigkeiten durch 

individuelle Gestaltung 

und Lernberatung un-

terstützen, bei Bedarf 

ausbildungsunterstüt-

zende Hilfen einsetzen 

und die Möglichkeit zur 

Verlängerung der Aus-

bildungszeit prüfen

5. Lernschwierigkeiten und Lernhilfen 3.5 3.5 5.

5.1. Erscheinungsformen, Ursachen von 

Lernschwierigkeiten und Lernhilfen

3.5.1 3.5.2 5.1

5.2. Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 3.5.2 3.5.3 5.2

5.3. Verlängerung der Ausbildungszeit 3.5.3 3.5.4 5.3

6. zusätzliche Ausbil-

dungsangebote, insbe-

sondere in Form von 

Zusatzqualifikationen 

machen und die Mög-

lichkeit der Verkürzung 

der Ausbildungsdauer 

und die der vorzeitigen 

Zulassung zur Ab-

schlussprüfung prüfen

6. Förderung leistungsstarker Auszubil-

dender

3.6 3.6 6.

6.1. Förderangebote für leistungsstarke 

Auszubildende

3.6.1 3.6.2 6.1.

6.2. Verkürzung der Ausbildungszeit und 

vorzeitige Zulassung zur Prüfung

3.6.2 3.6.3 6.2

7. die soziale und persönli-

che Entwicklung von 

Auszubildenden fördern, 

Probleme und Konflikte 

rechtzeitig erkennen 

und auf eine Lösung 

hinwirken

Entwicklung Jugendlicher und Umgang 

mit Konflikten

3.7 3.7 7.

7.1. Entwicklungsaufgaben, entwicklungs-

typisches Verhalten Auszubildender, 

Umwelteinflüsse

3.7.1 3.7.2 7.1

7.2. Sozialisation des Auszubildenden im 

Betrieb

3.7.2 3.7.3 7.2

7.3. Kommunikation in der Ausbildung 3.7.3 3.7.4 7.3

7.4. Verhaltensauffälligkeiten und Kon-

fliktsituationen in der Ausbildung

3.7.4 3.7.5 7.4

7.5. Konfliktvermeidung und Strategien 

zum konstruktiven Umgang mit Kon-

flikten

3.7.5 3.7.6 7.5

7.6. Vermeiden interkultureller Konflikte 3.7.6 3.7.7 7.6

7.7. Ausbildungsabbrüche: Ursachen und 

Lösungsansätze zur Vermeidung

3.7.7 3.7.8 7.7

7.8. Schlichtungsverfahren für Lehrlings-

streitigkeiten

3.7.8 3.7.9 7.8

8. Lernen und Arbeiten im 

Team fördern

8. Lernen und Arbeiten im Team 3.8 3.8 8.

8.1. Kriterien für die Bildung von Teams 3.8.1 3.8.2 8.1

8.2. Zusammenarbeit im Team 3.8.2 3.8.3 8.2



96Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

Kompetenzen Lerninhalte Litera-
tur  
Hand-
werker- 
fibel

 
 
Hand-
werks-
meister

 
 
Sack-
mann 
Feld 1

9. Leistungen feststellen 

und bewerten, Leis-

tungsbeurteilungen 

Dritter und Prüfungser-

gebnisse auswerten und 

Beurteilungsgespräche 

führen

9. Ausbildungserfolg feststellen 3.9 3.9 9.

9.1. Formen und Funktionen von Erfolgs-

kontrollen in der Ausbildung

3.9.1 3.9.2 9.1

9.2. Grundlegende Anforderungen an Er-

folgskontrollen

3.9.2 - 9.2

9.3. Durchführung innerbetrieblicher Aus-

bildungserfolgskontrollen

3.9.3 3.9.3 9.3

9.4. Beurteilungsbogen und Beurteilungs-

gespräch

3.9.4 3.9.4 9.4

9.5. Bewertung außerbetrieblicher Erfolgs-

kontrollen

3.9.5 3.9.6 9.5

9.6. Ausbildungsnachweis, Berichtsheft 3.9.6 3.9.7 9.6

10. interkulturelle Kompe-

tenzen fördern

10. Interkulturelle Kompetenzen 3.10 3.10 10.

10.1. Grundlegende kulturelle Unterschiede 

und interkulturelle Kompetenzen

3.10.1 3.10.2 10.1

10.2. Spezifische Förderung von Auszubil-

denden mit Migrationshintergrund

3.10.2 3.10.3 10.2
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1. Lernvoraussetzungen, Lernförderung und Lernkultur

Jeder Mensch lernt anders. Dennoch gibt es grundlegende Erkenntnisse, die helfen können, Lernen erfolgreicher 

zu gestalten.

1.1. Lernen, Lernkompetenz, Lernkultur des selbstgesteuerten Lernens

Stephan Fürst spricht mit Frau Heidenreich über Niklas:

>> Helga 

  Heidenreich

Also der Niklas tut sich ja echt schwer, wenn er was Neues lernt. Vor allem, wenn es ein wenig 

komplizierter wird und er nachdenken muss.

>> Stephan 

  Fürst

Außer er mag das Thema, wie Fußball: da kann er sich alles merken! Und kann dir noch vor-

rechnen, wer alles abstiegsgefährdet ist...

>> Helga 

  Heidenreich

Da muss uns doch etwas einfallen, um ihm zu helfen. Ich habe damals auch immer am besten 

gelernt, wenn ich mir Gedanken machen musste. Wenn mein Chef mich etwas komplett hat 

machen lassen, von Anfang an. Und auf meine Art. 

Wie war das denn bei dir im Meisterkurs?

>> Stephan 

  Fürst

Tja, das sind schon die Sachen am besten hängen geblieben, die ich auch direkt brauchen 

konnte. Aber im Kurs waren auch welche, die ganz andere Dinge gut konnten.  

Manche haben sich beim Lernen total schwergetan und anderen ist das so zugeflogen...

Aufgaben

1. Erklären Sie, was Lernen bedeutet und worauf es dabei besonders ankommt.

Lernen bedeutet, dass sich der Lernende aktiv mit etwas Neuem auseinandersetzt und dadurch sein Verhalten 

dauerhaft ändert.

Wie gut jemand lernt und damit wie lange er neues Verhalten zeigen kann, hängt davon ab, wie er lernt.  

Und dieses Lernverhalten wird zum einen geprägt durch die Voraussetzungen, die der Einzelne dafür mitbringt. 

Zum anderen durch die Situation, in der er lernen soll.

2. In der folgenden Übersicht sind zentrale Elemente einer Lernsituation aufgeführt. Erläutern Sie, wie die diese 

aus Ihrer Sicht für erfolgreiches Lernen Ihres Lehrlings gestaltet sein müssen.

Elemente einer Lernsituation Gestaltung für erfolgreiches Lernen

personale (innere) Lernbedingungen Zielgerichtete Motivation, Interesse am Neuen, erforderliche Vorkennt-

nisse des Lehrlings.

Lerntätigkeiten

(Aktivität des Lernenden)

Lehrling muss selbst aktiv werden, muss sich mit dem Thema intensiv 

auseinandersetzen können.

Lerngegenstand 

(Thema, Aufgabe)

Aufgabe muss Anreiz zur Lösung bieten, den Lehrling fordern.

Lernhilfen Geeignete Impulse, Hinweise, Erklärungen durch den Ausbilder, wenn 

der Lernprozess stockt.

Lehr- und Lernmittel Sie müssen geeignet sein, den Lernprozess zu unterstützen.

Lernumgebung Freundliche Umgebung, gut gestalteter Arbeitsplatz, positive Lernatmo-

sphäre.
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3. Lernen kann auf vielfältige Weise passieren. Das zeigt schon die große Zahl an Lernarten in der Übersicht. 

Ergänzen Sie dazu praktische Beispiele aus der Ausbildung.

Arten zu Lernen Beispiele aus der Ausbildung

Lernen durch Erfahren

Im Vordergrund stehen Beobachtung und gezieltes 

Ausprobieren.

Unterschiedliche Farbwirkungen erproben

Lernen durch Nachdenken

Es kommt darauf an, eigene Vorstellungen und  

Ideen zu entwickeln.

sich eine neue Vorgehensweise für eine Arbeitsdurch-

führung überlegen

Lernen durch Zuhören und Lesen

Informationen werden in unterschiedlicher Form 

aufgenommen und mit eigenen Erfahrungen ver-

knüpft.

Fachzeitschriften auf verwertbare Anregungen durch-

sehen

Bewusstes (intentionales) Lernen

Lernen wird bewusst organisiert.

Lehrgespräch durchführen

Unbewusstes (funktionales) Lernen 

Lernen erfolgt nebenbei.

Vorbild des Ausbilders

Selbst gesteuertes Lernen

Der Lernende entscheidet, wie er beim Lernen vor-

geht und steuert sein Lernen.

Durchführen eines Projektes oder eines Lernauftrages

Assoziationslernen

Eine Reiz-Reaktionsverbindung wird eingeprägt.

Maschine an – Brille auf

Kettenlernen

 Mehrere Reiz-Reaktionsverbindungen werden zu 

einer kompletten Handlungskette verknüpft und so 

eingeprägt.

Bedienung einer Maschine

Unterscheidungslernen

Ähnliche Gegenstände werden anhand bestimmter 

Merkmale voneinander unterschieden.

verschiedene Zustände von Fehlerbildern erkennen 

und Fehlerursachen ableiten können

Begriffslernen

Das Gemeinsame von Gegenständen wird heraus-

gestellt.

Hobel, Säge, Feile als Holzbearbeitungsgeräte erken-

nen

Regellernen

Die Beziehungen zwischen Gegenständen oder 

 Ursachen und Wirkungen werden erkannt und 

 angewendet.

Wenn zu viel Spannung vorhanden ist, brennt die 

 Sicherung durch.

Problemlösungslernen

Neue Situationen werden mithilfe von vorhandenen 

Erfahrungen (Wissen, Regeln) und Lösungsstrategien 

bewältigt.

Fahrzeug springt nicht an, Auszubildender soll selbst-

ständig Ursachen suchen und Lösungen finden.
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4. Beurteilen Sie, welche Bedeutung die unterschiedlichen Lernarten für die Ausbildung haben.

Die Beispiele zeigen, dass alle Möglichkeiten zu Lernen im betrieblichen Alltag vorkommen. Dabei gewinnt das 

selbstgesteuerte Lernen und damit das eigenständige Durchdenken von Situationen, das Finden von Ideen und 

eigenen Lösungsansätze immer mehr an Bedeutung.

5. Stephan Fürst hat Niklas doch genau erklärt, wie er beim Einbau eines Wasserhahns vorgehen muss, damit 

er richtig funktioniert. Aber er hat es fällt ihm immer noch schwer. Beurteilen Sie, woran das liegen kann.

Das könnte zum einen an den Lernvoraussetzungen und zum anderen an der konkreten Lernsituation liegen.

Lernvoraussetzungen (Lernkompetenz): 

■ fehlende Motivation, z.B. weil das Ziel nicht klar war, Niklas an dem Thema kein Interesse hat oder durch 

persönliche Probleme abgelenkt war.

■ fehlende Vorkenntnisse, z.B. fehlen ihm die notwendigen Informationen, um das Neue richtig einzuordnen 

und zu verstehen.

Lernsituation:

■ Umgebungseinflüsse, z. B. Ablenkung durch Lärm

■ methodisches Vorgehen, z. B. wenn Stephan nicht verständlich genug erklärt hat oder zu schnell über 

schwierige Punkte hinweg gegangen ist und Niklas nicht folgen konnte.

6. Eine ähnliche Erfahrung wie Stephan Fürst haben Sie vielleicht auch schon gemacht. Dabei ist Ihnen be-

stimmt klar geworden, dass der Lernerfolg eines Auszubildenden einerseits davon abhängt, wie Sie ausbil-

den. Andererseits hängt Lernerfolg ganz wesentlich von der Lernkompetenz des Auszubildenden ab. Erklären 

Sie, was unter Lernkompetenz zu verstehen ist.

Lernkompetenz als Kernbestandteil der Handlungskompetenz ist die Bereitschaft und die Fähigkeit zu Lernen.  

Sie umfasst die Lernmotivation und die folgenden Aspekte der Lernfähigkeit: Vorwissen und – erfahrungen, 

Selbstlernkompetenz, kommunikative Kompetenz für kooperatives Lernen und Methodenkompetenz, z.B. im  

Umgang mit Medien.

7. Erläutern Sie die Bedeutung der folgenden Aspekten der Lernkompetenz und entwickeln Sie Vorschläge, wie 

man sie fördern kann.

Bestandteile der  

Lernkompetenz

Bedeutung für das Lernen Fördermöglichkeiten

Lernmotivation Ohne Motivation kommt Lernen nicht  

in Gang. Wichtig dafür sind die Ziele  

des Lernens sowie die Interessen und 

Erwartungen des Lernenden.

Von der Stärke der Motivation hängt ab, 

wie konzentriert jemand lernt.

Es ist daher wichtig, die Motivation im 

Lernprozess aufrecht zu erhalten.

Motive erkennen, beeinflussen, auf-

bauen, wecken, anregen

Bedeutung des Ziels klar machen.

Neugier wecken, Angst respektieren

Erfolgsaussichten, Beteiligungsmöglich-

keit herausstellen.

Erwartete Anerkennung, Nutzen erken-

nen und herausstellen. 

Feedback beim Lernen geben.
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Vorwissen und Vor-

erfahrungen

Lernen fällt immer leichter, wenn schon 

erste Strukturen dazu im Gedächtnis 

vorhanden sind. Es ist für das Gedächt-

nis einfacher, Wissen in vorhandene 

Strukturen zu integrieren, als neue 

Strukturen aufzubauen.

Vorwissen ermitteln, an Erfahrungen 

anknüpfen und Bezüge dazu herstellen

Selbstlernkompetenz 

d. h. unter Anwendung 

geeigneter Techniken 

Lernen selber planen, 

vorbereiten, durchfüh-

ren, regulieren und die 

Lernleistung bewerten.

Die Fähigkeit, selbstgesteuert zu lernen, 

wird immer wichtiger. 

Es entlastet den Ausbilder, wenn der 

Auszubildende Probleme eigenständig 

erkennt und auch in der Lage ist, diese 

steuert lernen können.

Geeignete Lernaufträge stellen, in denen 

der Auszubildende selbstgesteuert 

 lernen kann,

Lerntechniken vermitteln und ggf.  

schwierigkeiten geben, 

Kriterien für die Selbstbewertung mit 

dem Auszubildenden erarbeiten.

kommunikative  

Kompetenz 

d. h. die Fähigkeit und 

Bereitschaft, mit anderen 

zu kommunizieren, mit 

ihnen zusammen zu ar-

beiten und entstehende 

Konflikte zu bewältigen.

Die Informationen in der beruflichen 

Praxis werden immer komplexer. Die 

Kooperation mit anderen kann schneller 

zu Lösungen führen. 

Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die 

Kommunikation. Sich richtig ausdrü-

cken, sich gegenseitig verständlich 

 machen, sich in andere Hineindenken 

sind wesentliche Voraussetzungen für 

erfolgreiches Lernen.

Durch eigenes Vorbild des Ausbilders 

vermitteln, wie man erfolgreich kommu-

nizieren kann. 

Gesprächstechniken vermitteln, wie aktiv 

zuhören, andere Meinungen respektie-

ren, Feedback geben. 

z. B. zur gemeinsamen Planung und 

sinnvollen Arbeitsteilung im Team.

Methodenkompetenz 

d. h. die Fähigkeit und 

Bereitschaft, (neue) Me-

dien zu nutzen und In-

formationen gezielt aus-

zuwählen und zu 

bewerten.

Aufgrund der Informationsflut wird 

 Medienkompetenz immer wichtiger. 

Es kommt darauf an, die richtigen Infor-

mationen gezielt zu finden und mit 

 Medien verantwortungsbewusst umzu-

gehen

Gezieltes Recherchieren im Internet im 

Rahmen von Lern- und Arbeitsaufträgen 

trainieren.

Neue Medien, z. B. Lernprogramme 

soweit zugänglich für die Ausbildung 

einsetzen.

Darauf achten, dass die Auszubildenden 

nicht überfordert werden.

8. Im beruflichen Alltag ist für das Erlernen einer neuen Tätigkeit die jeweils passende Lernkompetenz erforder-

lich. Entwerfen Sie einen Vorschlag für Stephan Fürst, wie er das Vorliegen der erforderlichen Lernkompe-

tenz bei Niklas prüfen kann.

Zunächst muss Stephan klären, welche Lernanforderungen sich aus einer neuen Aufgabe ergeben. Muss Niklas 

dazu beispielsweise eigenständig Informationen recherchieren oder Problemlösungstechniken anwenden und 

kann er das schon? Dann muss er prüfen, auf welchen Fertigkeiten und Kenntnissen die neue Aufgabe aufbaut 

und ob diese schon vermittelt worden sind.
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9. Aktuell gilt eine Lernkultur des selbstgesteuerten Lernens als besonders gute Voraussetzung für betriebliches 

Lernen.

a. Erläutern Sie, was mit einer Lernkultur des selbstgesteuerten Lernens gemeint ist.

Die Lernkultur drückt die Art und Weise aus, wie Menschen grundlegend lernen. In der bisherigen Lernkultur war 

Lernen stärker fremd gesteuert. Nach der neuen Lernkultur erfolgt Lernen vorrangig selbst gesteuert. Das heißt, 

der Lernende übernimmt die Verantwortung für sein Lernen und bestimmt selbst, was er wie, wann, wo und 

womit lernt. Das setzt Lernkompetenz voraus, d. h. die Fähigkeit und Bereitschaft Lernen eigenständig anzu-

stoßen und zu gestalten.

b. Begründen Sie, warum eine derartige Lernkultur für ein Unternehmen wichtig sein kann.

Selbst gesteuert zu lernen ist die Voraussetzung dafür, dass ein Mitarbeiter eigenständig seinen Lernbedarf 

 erkennt und entsprechend weiter lernt. Das wiederum ist notwendig, um sich schnell an neue Entwicklungen 

anzupassen und die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Diese Lernkultur trägt daher wesentlich dazu 

bei, dass sich Unternehmen erfolgreich entwickeln können.

c. Beurteilen Sie, ob eine solche Lernkultur auch für ein Kleinunternehmen sinnvoll und realisierbar ist.

Auch für ein Kleinunternehmen sollte es ein Unternehmensziel sein, eine Kultur des selbstgesteuerten Lernens  

zu fördern. Das kann in kleinen Unternehmen besonders gut funktionieren, weil meist Geschäftsführung und 

Mitarbeiter direkt zusammenarbeiten. Dazu ist es wichtig, dass der Unternehmer ggf. auch Führungskräfte den 

Mitarbeitern und besonders den Auszubildenden eigenständiges Lernen zutrauen. Außerdem kommt es darauf 

an, selbst gesteuertes Lernen durch Lernanforderungen und Lernaufgaben gezielt zu unterstützen. Bei Bedarf 

sollten aber auch spezifische Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und finanziert werden.

1.2. Der Ausbilder als Lernbegleiter

In der traditionellen Ausbildung ist der Ausbilder derjenige, der alles kann und weiß - und das dem Lehrling dann 

beibringen muss. Das heißt: er macht vor, er zeigt, er erklärt und korrigiert. Der Lehrling nimmt auf, hört zu, 

macht nach und kann dann vielleicht eine Tätigkeit so ausführen, wie sie der Ausbilder vormacht. Was Lehrlinge 

dabei nicht lernen ist, sich selber Gedanken über Planung und Vorgehensweise bei der Bewältigung einer Aufga-

be zu machen. Wenn es also Ziel der Ausbildung ist, dass Lehrlinge fähig sein sollen, Tätigkeiten selbstständig zu 

planen, durchzuführen und zu kontrollieren, dann müssen sie das in der Ausbildung auch ausprobieren können. 

Dazu braucht man aber Ausbilder, die nicht mehr vorrangig Kenntnisse vermitteln. Stattdessen sollen Ausbilder 

das eigenständige Lernen der Auszubildenden anstoßen und begleiten.

Aufgaben

10. Für eine Lernkultur des selbstgesteuerten Lernens ist es notwendig, dass Ausbilder die Rolle eines Lernbe-

gleiters einnehmen. Beurteilen Sie, ob dies die Unterweisung überflüssig macht und welche Verhaltenswei-

sen dies mit sich bringt.

Es gibt sicherlich Situationen, in denen der Ausbilder etwas erklären oder zeigen muss, damit Lernprozesse wei-

tergehen. Seine vorrangige Aufgabe ist es jedoch dafür zu sorgen, dass Auszubildende selbstständig lernen kön-

nen. Er muss also Lernprozesse anstoßen und solche Bedingungen schaffen, dass sie in Gang bleiben. Er muss 

bei Problemen ansprechbar sein und dosierte Hilfen anbieten. Sein konkretes Verhalten ist nicht im Voraus diffe-

renziert planbar, sondern hängt stark von den situativen Anforderungen ab.
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11. Einerseits muss er dem Lehrling viel Freiraum lassen und Fehler auch als Chancen zulassen. Andererseits 

muss er anhand seiner Planung Strukturen vorgeben. Denn er ist für die Zielerreichung in der Ausbildungs-

zeit verantwortlich.

Stephan Fürst hat sich mit der Rolle des Ausbilders als Lernbegleiter vertraut gemacht. Er denkt darüber nach, 

wie er einen selbstständigen Lernprozess bei Niklas in geeigneter Weise begleiten kann. Schlagen Sie ihm eine 

Vorgehensweise vor.

Lernvorbereitung: Stephan stellt mit Niklas den Lernbedarf fest, trifft mit ihm eine Lernvereinbarung und wählt 

eine geeignete Aufgabe als Lernauftrag aus.

Orientierung und Lernplanung: Niklas informiert sich und plant das konkrete Vorgehen eigenständig. Danach 

stimmt er die Planung mit Stephan ab, der sie für die weitere Arbeit freigibt.

Durchführung des Lernauftrags: Niklas sucht eigenständig Lösungen und setzt sie um. Stephan hält sich zurück 

und beobachtet den Lernfortschritt, um bei Lernklippen ggf. Hilfen zu geben.

Abschluss, Bewertung: Beide sehen sich das Lernergebnis an und führen ein Auswertungsgespräch. Dabei soll 

Niklas zunächst die Leistung selbst bewerten. Anschließend bekommt er dazu ein Feedback von Stephan.

1.3. Didaktische Prinzipien zur Lernförderung

Stephan Fürst macht Frau Heidenreich klar, dass Ausbilden eine Lernberatung und Lernunterstützung für den 

Lehrling sein sollte. Das ist wichtig, damit er das Ziel der Ausbildung erreicht und ein kompetenter Mitarbeiter 

wird, der künftig selbstständig und verantwortungsbewusst im Team arbeiten kann. Er beschreibt ihr dazu grund-

legende didaktische Prinzipien, mit denen Lernen besonders gut unterstützt werden kann. 

Aufgaben

Erläutern Sie Bedeutung der folgenden didaktischen Prinzipien und erklären Sie, was der Ausbilder tun kann, um 

diese Prinzipien umzusetzen.

Didaktische

Prinzipien

Bedeutung Beurteilung für die Ausbildung

Orientierung an Lern-

zielen

Es müssen Ziele für das Lernen fest-

gelegt und mit dem Lernenden bespro-

chen werden.

Der Ausbilder soll seine Zielplanung 

dem Lehrling transparent machen. Eine 

klare Zielplanung hilft Missverständnis-

se und Umwege zu vermeiden. Nur wer 

weiß, wohin er soll, hat die Chance, dort 

auch anzukommen 

Förderung der Aktivität 

der Lernenden

Lernen muss so organisiert werden, 

dass der Lernende durch eigenes Versu-

chen, Beobachten, Denken, Anwenden 

den Lernprozess aktiv und möglichst 

eigenständig durchläuft.

Grundsätzlich gilt: Niemand kann ge-

lernt werden. Lernen muss jeder selbst 

und am besten lernt man durch eigenes 

Tun!

Gerade in Handwerksbetrieben bieten 

Aufgaben einzubinden, dass sie Teile 

auch eigenständig planen und dabei 

lernen können.
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Fasslichkeit des Lern-

stoffs

Der Lernende soll im Hinblick auf die 

Schwierigkeit und Menge der Aufgaben 

weder überfordert noch unterfordert 

werden. Sinnvoll ist eine angemessene 

Mehrforderung die dem Lernenden An-

strengungen abnötigt, ihn herausfordert, 

ihm aber auch die Chance gibt, ein an-

gestrebtes Lernziel zu erreichen.

Häufige Überforderung kann zu Misser-

folgen und sinkender Lernbereitschaft 

führen. Bei ständiger Unterforderung 

wird die Ausbildung langweilig und die 

Motivation geht auch verloren. 

Der Ausbilder sollte daran denken, dass 

Arbeitsvorgänge, die ihm selbst automa-

tisch „von der Hand gehen“, für einen 

Lehrling eine höchst schwierige Aufgabe 

darstellen. Deshalb sollte er sich Gedan-

ken machen, welche spezifischen Hilfen 

er zur Überwindung von Lernklippen 

geben kann.

Individualisierung und 

Differenzierung

Die Lernplanung sollte immer auf die 

Lernvoraussetzungen des Lernenden 

abgestimmt werden.

Es macht keinen Sinn, alle Lehrlinge 

gleich zu behandeln. Bei der konkreten 

Ausbildungsplanung sollte der Ausbilder 

daher die besonderen Stärken und auch 

die Schwächen des jeweiligen Lehrlings 

im Blick haben. Er sollt die Anforderun-

gen der Aufgaben auf diese Vorausset-

zungen abstimmen. Bei schwächeren 

Auszubildenden ist es wichtig, die Anfor-

derungen dosiert zu steigern.

Sicherung des Lern-

erfolges

Ein Lernerfolg ist erst erreicht, wenn das 

Gelernte dauerhaft zur Verfügung steht. 

Dazu ist Einprägen und Üben wichtig.

Der Ausbilder sollte geeignete Möglich-

keiten der Übung und Anwendung aus-

wählen. Er muss oft den Lehrlingen 

auch die Notwendigkeit des Übens klar 

machen. Das gelingt eher, wenn das 

Üben in unterschiedlichen praktischen 

Aufgaben im betrieblichen Alltag erfolgt.

13. Lernen kann darüber hinaus oft durch die folgenden Vorgehensweisen aus der Pädagogik unterstützt werden. 

Erläutern Sie jeweils an einem praktischen Beispiel, was damit gemeint ist.

Vorgehensweise Praktische Beispiele

vom Bekannten zum Unbekannten vom Haushaltswerkzeug zum Spezialwerkzeug

vom Leichten zum Schwierigen vom Addieren zum Subtrahieren

vom Flachfeilen zum Rundfeilen

vom Einfachen zum Komplexen vom Anbringen eines Regalwinkels zum Zusammenbau und Einbau eines 

Wandregals

vom Konkreten zum Abstrakten Setze die in der Werkstatt liegenden Kanthölzer von 3 m, 4 m und 5 m 

Länge zu einem Dreieck zusammen. Der Winkel zwischen den beiden 

kürzeren Hölzern ist ein rechter (90°). 

= Konstruiere einen rechten Winkel nach dem Lehrsatz des Pythagoras.
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1.4. Phasen und Fördermöglichkeiten des Lernprozesses

Ein Lernprozess läuft normalerweise in mehreren abgrenzbaren Stufen ab. Meistens werden vier Stufen unter-

schieden:

Auf jeder dieser Stufen kann es für die Lernenden so schwierig werden, dass sie das Lernen abbrechen. Ausbilder 

müssen sich daher Gedanken machen, wie sie auf diesen Stufen unterstützen können.

Aufgaben

14. Niklas soll lernen, wie er eine Luftschraube in einen Heizkörper eindichten kann. Stephan Fürst überlegt, 

worauf es in den verschiedenen Stufen des Lernprozesses ankommt. Beschreiben Sie, was in den jeweiligen 

Stufen typischerweise passieren sollte.

Phasen

im Lernprozess

Beschreibung

Einstieg/ 

Motivation

Es kommt beim Lernen immer darauf an, dass man bereit ist, sich mit einer Situa-

tion oder einer neuen Information auseinanderzusetzen. Das macht man meist nur, 

wenn man daran interessiert ist oder auch Druck verspürt, etwas zu tun. In der Stu-

fe geht es also darum sich zu motivieren, z. B. dadurch, dass man sich die Bedeu-

tung des Lernvorgangs bewusst macht.

Niklas muss sich daher klar machen, warum es so wichtig ist, dass diese Schraube 

im Heizkörper absolut dicht ist.

Orientierung, Lern-

planung

Hier muss sich der Lerner überlegen, was er wirklich erreichen will und wie er dazu 

vorgehen kann.  

Niklas sollte daher eine Arbeitsplanung machen und dazu klären, was er alles 

braucht.

Erarbeitung des Neuen Eine intensive Auseinandersetzung mit etwas Neuem, entweder gedanklich oder 

auch durch praktisches Tun, ist notwendig, um das Wesentliche zu erkennen oder 

zu verstehen und es dann in Handlungssituationen anwenden zu können.

Niklas sollte gemäß seiner Arbeitsplanung die Luftschraube in den Heizkörper ein-

dichten und prüfen, ob sie auch dicht ist. 

Festigung und  

Sicherung des Gelernten

Beim Lernen ist es wie beim Sport, nur durch Anwenden und Trainieren gewinnt 

man Sicherheit und behält das Gelernte. Ansonsten vergisst man alles wieder sehr 

schnell. 

Niklas sollte mehrere Arbeitsaufträge zum Eindichten von Luftschrauben möglichst 

in unterschiedlichen Heizkörpern bekommen.
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1.4.1. Lernziele vereinbaren

Sonja hat sich geärgert. Frau Heidenreich hat sie kritisiert, weil sie die Mahnungen noch nicht geschrieben hat. 

Außerdem gefällt Frau Heidenreich der Entwurf für ein Mahnschreiben, das Sonja schon formuliert hat, über-

haupt nicht. Sonja klagt Niklas ihr Leid und meint, Frau Heidenreich sei selbst schuld, wenn sie nicht deutlich 

sagt, was sie erwartet und bis wann etwas fertig sein muss.

Aufgaben

15. Offenbar hat es Frau Heidenreich versäumt, Sonja ein klares Lernziel anzugeben.

a. Entwerfen Sie ein Lernziel für diese Situation.

Sonja soll anhand vorliegender Beispiele und der geltenden Vorschriften bis zum nächsten Tag ein Mahnschrei-

ben entwerfen und mit Frau Heidenreich abstimmen.

b. Erläutern Sie Inhalt und Bedeutung eines Lernziels in der handwerklichen Ausbildung.

Das Lernziel beschreibt das Verhalten, das der Lehrling nach dem Lernprozess in entsprechenden Situationen 

zeigen soll. Die Angabe von Lernzielen ist wichtig, damit der Auszubildende weiß, was er in welcher Zeit lernen 

muss.

16. In komplexen Lernprozessen ist oft der ganze Mensch mit Kopf (=kognitiv), Herz (=affektiv) und Hand (=psy-

chomotorisch) beteiligt. Beim Lernen werden daher drei grundlegende Bereiche für Lernziele unterschieden. 

Innerhalb dieser Bereiche ist ein unterschiedlich hohes Leistungsniveau möglich. Dabei ist zu beachten, dass 

Lernziele zur Förderung der beruflichen Handlungskompetenz nicht auf dem untersten Niveau stehen bleiben 

dürfen. Geben Sie zu den Lernzielbereichen und Niveaustufen in der Übersicht Beispiele für Lernziele an.

Lernzielbereiche und Lernzielniveaus Praktische Beispiele

Kognitive Lernziele (Kopf)

Bereich des Denkens:

einfaches Niveau: Wissen wiedergeben

hohes Niveau: Wissen auf neue Aufgaben anwen-

den

Verschiedene Zangen beschreiben können

In unterschiedlichen Arbeitssituationen die richtige 

  Zange anwenden können.

Psychomotorische Lernziele (Hand)

Bereich der Fertigkeiten

einfaches Niveau: etwas nachmachen

hohes Niveau: Routine gewinnen

Gang auf Angabe des Fahrlehrers einlegen

Beim Autofahren routinemäßig und ohne zu  

  denken den richtigen Gang einlegen.

Affektive Lernziele (Herz)

Bereich der Werte und Einstellungen

einfaches Niveau: sich über etwas bewusst werden

hohes Niveau: nach eigenen Wertvorstellungen  

  handeln

sich die Bedeutung von Unfallverhütungsvorschriften 

 bewusst machen

Unfallverhütungsvorschriften in der Arbeitssitua- 

  tion stets beachten
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1.4.2. Motivation stärken

Sonja Schmitz ist schon seit mehreren Wochen damit beschäftigt, ausschließlich Rechnungen zu schreiben. Das 

wird ihr nun doch zu eintönig. Es fällt ihr immer schwerer, sich zu konzentrieren. Frau Heidenreich beschwert 

sich bei Stephan Fürst, dass Sonja zurzeit wenig Motivation zum Arbeiten zeigt und auch häufiger Fehler vorkom-

men. Wie lässt sich die Situation ändern?

Aufgaben

17. Erläutern Sie den Begriff der Motivation und ihre Bedeutung für Lernen und Arbeiten.

Motivation ist ein innerer Zustand des Antriebs, der bewirkt, dass man aktiv wird. Meistens spielen dabei 

 mehrere Motive zusammen. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass zielgerichtetes Lernen in Gang kommt.  

Sie versorgt den Lernenden einerseits mit der Energie, die er fürs Lernen benötigt, zum anderen bündelt sie  

diese Energie und richtet sie auf ein bestimmtes Handlungsziel.

18. Motive können eher aus dem Lernenden selbst (primäre Motive), aber auch aus seiner Umgebung (sekundä-

re Motive) entstehen. Sie haben zum Teil eine unterschiedliche Wirkung. Stellen Sie die Wirkung von primä-

ren und sekundären Motiven gegenüber und nennen Sie passende Beispiele.

Primäre Motive Sekundäre Motive

direkte, zweckfreie Motive aus Interesse an der Sache.

Sie können oft relativ lange wirken.

■ Leistungsfreude

■ Reiz des Neuen und Unbekannten

■ Erkenntnisstreben

■ Problemlösungsinteresse

■ Interessanter Lerngegenstand

Der Grund des Lernens liegt außerhalb der eigentlichen 

Lerntätigkeit.

Sie wirken meist nur, solange der externe Grund vorliegt.

■ Geld verdienen, verbesserte Einkommenschancen

■ Erfolg, Anerkennung, soziales Prestige gewinnen

■ Praktische Erwägungen: um Beruf ausüben zu  

  können

■ Der Lernende ist Druck und Zwang ausgesetz 

 bzw. fürchtet Misserfolg und Blamage.

19. Lernmotivation in der Ausbildung kann durch eine Reihe von betrieblichen Faktoren beeinflusst werden. Be-

schreiben Sie, wie Sie die folgenden betrieblichen Faktoren so gestalten können, dass sie motivationsför-

dernd wirken.

Führungsstil und Betriebsklima 

Klare Organisationsstrukturen und Kompetenzverteilung, umfassende Informationen, Mitarbeiter an der 

 Entscheidungsfindung beteiligen; Delegieren von Verantwortungen, Mitarbeiter und ihre Fähigkeiten schätzen 

Mitarbeiter durch Weiterbildung- und Aufstiegsmöglichkeiten fördern.

Arbeitsaufgaben 

Sinnvolle Arbeitsaufgaben, klare Aufgabenstellung; Gestaltungsspielraum einräumen, Mitarbeiter nicht über- 

oder unterfordern.

Ausbildungsmethoden 

Voraussetzungen für möglichst selbstständiges und selbstverantwortliches Lernen schaffen; den Zusammenhang 

zwischen persönlicher Anstrengung und Lernerfolg deutlich machen; Erfolgserlebnisse ermöglichen; menschlich 

und fachlich ein Vorbild sein; wo immer es geht, Selbstkontrolle statt Fremdkontrolle.

Beurteilung 

Beurteilungsmaßstäbe transparent gestalten, gerecht beurteilen, regelmäßig Feedback geben, bei Verhaltens-

beurteilungen dem Mitarbeiter ausreichend Möglichkeiten zur Stellungnahme und zur Selbsteinschätzung geben.
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20. Beurteilen Sie die Behauptung: „Nichts motiviert mehr als der Erfolg“. Gehen Sie dabei auch auf Konsequen-

zen für die Ausbildung ein.

Viele Chefs gehen fälschlicherweise davon aus, eine Rückmeldung an ihre Mitarbeiter sei nur dann erforderlich, 

wenn eine Arbeitsleistung zu beanstanden sei. Bei guten Arbeitsleistungen müsse nicht eigens ein Kommentar 

abgegeben werden. Sie arbeiten deshalb wesentlich mit den Mitteln des negativen Feedbacks.

Die Praxis zeigt aber, dass gerade eine positive Verstärkung dauerhaft zu höherer Arbeitsmoral und Produktivität 

führt. Deshalb ist es so wichtig, Lehrlingen und Mitarbeitern Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Gute Arbeitsleis-

tungen müssen gelobt und anerkannt werden! Bei Auszubildenden sollte der Ausbilder daher darauf achten, dass 

er Lernfortschritte bewusst macht.

1.4.3. Lernerfolge sichern

Stephan Fürst weiß nicht, was er davon halten soll: Vor zwei Wochen hat er Niklas gezeigt, wie man die Werkzeu-

ge richtig pflegt und einsortiert. Niklas hat das auch verstanden und einmal ganz ordentlich nachgemacht. Aber 

diese Woche hat er schon wieder alles vergessen. Woran liegt das?

Aufgaben

21. Erklären Sie, wie der Lern- und Ausbildungserfolg auf Dauer sichergestellt werden kann.

Wenn ein Lehrling einen Arbeitsvorgang einmal richtig nachgemacht hat, kann man nicht davon ausgehen,  

dass er das Gelernte auch beherrscht. Das einmal gelernte Wissen und Können ist störungsanfällig und wird oft 

schnell wieder vergessen bzw. verlernt. Von stabiler und dauerhafter Handlungskompetenz kann erst gesprochen 

werden, wenn das neu Erlernte durch Üben und Festigen so sicher verankert wird, dass es wieder abgerufen 

werden kann.

Bei wiederkehrenden handwerklichen Tätigkeiten wird durch die damit verbundene Übung eine Automatisierung 

erreicht, die in der betrieblichen Praxis besonders bei Routinearbeiten das Gehirn von der ständigen intellektuel-

len Regulation entlastet. Dadurch erhöht sie die Arbeitsgeschwindigkeit und die Unfallrisiken sinken.

22. Erläutern Sie den Begriff Transfer im Zusammenhang mit der handwerklichen Ausbildung.

Transfer bedeutet übertragen. Der Lehrling soll also Gelerntes auf neue Situationen übertragen können.

23. Beurteilen Sie, warum Transferfähigkeit in unserer modernen Arbeitswelt so wichtig geworden ist.

Transfer bedeutet übertragen. Der Lehrling soll also Gelerntes auf neue Situationen übertragen können. Diese 

Fähigkeit ist in der modernen Arbeitswelt mit ihren rasanten Veränderungen in technischer und betriebswirt-

schaftlicher Hinsicht besonders wichtig. Denn es ist nicht mehr möglich, alle beruflichen Kenntnisse und Fertig-

keiten im Detail zu vermitteln. Die sogenannte Halbwertzeit unseres Wissens wird immer kürzer. Deshalb muss 

der Lehrling mit Transferübungen und Problemlösungsaufgaben zunehmend betraut werden

.
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24. Durch Übung und Transfer sollen Lehrlinge Routine bei einer Arbeit bekommt, aber nicht frustriert werden. 

Entwickeln Sie Regeln für die Gestaltung von Übungs- und Transferphasen.

■ mit praxisnahen Aufgabenstellungen üben

■ verteilt statt gehäuft üben (sonst Monotonie und Langeweile)

■ individuelles Übungstempo beachten

■ Übungsfortschritte bewusst machen

■ Anwendungsbedingungen systematisch verändern und dabei Schwierigkeiten steigern

■ Darauf achten, dass sich keine Fehler einschleichen, die dann automatisiert werden

■ In sinnvollen Zusammenhängen üben (kein zerstückeltes und unverstandenes Wissen)

■ Beim Einprägen von Faktenwissen „Eselsbrücken“ bauen

1.5. Lern- und Arbeitstechniken, Rahmenbedingungen

Stephan Fürst erinnert sich an die Frage von Frau Heidenreich, wie er in der Meistervorbereitung gelernt hat und 

was davon bei ihm hängen geblieben ist. An ein paar wichtige Punkte aus der Meistervorbereitung kann er sich 

tatsächlich ganz gut erinnern. Aber vieles von dem, was er für die Prüfung gelernt hat, hat er wieder vergessen. 

Er überlegt sich, wie das Gedächtnis funktioniert und wovon es abhängt, was man behält oder vergisst.

Aufgaben

25. Bei der Verarbeitung wahrgenommener Informationen im Gedächtnis werden im Drei-Speicher-Modell drei 

Speicherformen unterschieden: das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeit-

gedächtnis.

 Ergänzen Sie die folgende Übersicht mit Faktoren, die beeinflussen

 ■ ob ein Informationsimpuls im Langzeitgedächtnis auf Dauer haften bleibt,

 ■ wann ein Informationsimpuls wieder abgerufen werden kann, wenn die Information benötigt wird.

Drei-Speicher-Modell des Gedächtnisses Faktoren, die das Speichern im Langzeitgedächt-

nis und das Wiederabrufen unterstützen

Ultra-Kurzzeitgedächtnis:

Ständig werden Millionen Informationseinheiten  

von den Sinnesorganen aufgenommen. Sie werden 

für wenige Sekunden als elektrische Ströme im 

 Ultra-Kurzzeitgedächtnis erfasst. Nur die Informa-

tionen, die man bewusst verarbeitet, gelangen in das 

Kurzzeitgedächtnis.

Die bewusste Verarbeitung von Informationen hängt 

besonders davon ab, ob sie in Bezug zu vorhandenen 

Interessen stehen und ob sie an bisherige Erfahrungen 

anknüpfen.

Informationen prägen sich leichter ein, wenn sie über 

möglichst viele Sinneskanäle erfasst bzw. sehr intensiv 

erlebt wurden oder auch, wenn sie interessant dar-

gestellt wurden.

Kurzzeitgedächtnis:

In ca. 20 Minuten werden aus diesen Impulsen 

 Eiweißverbindungen hergestellt. Diese sogenannte 

Proteinsynthese kann noch gestört werden, z. B. 

durch Schockerlebnisse oder wenn zu viele neue 

Informationen in kurzer Zeit verarbeitet werden 

 sollen.

Informationen gehen leichter vom Kurzzeitgedächtnis 

in das Langzeitgedächtnis über, wenn nach dem Ler-

nen eine Pause gemacht wird und der Übergang nicht 

durch neue Verarbeitungsprozesse überlagert wird.
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Langzeitgedächtnis:

Wenn die Proteinsynthese ohne Störungen abläuft, 

werden die Gedächtnisproteine im Langzeitgedächt-

nis dauerhaft gespeichert, d.h., die Information ist 

irgendwo im Gedächtnis vorhanden.

Informationen werden besser behalten und können 

leichter abgerufen werden, wenn sie häufig wiederholt 

und in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet 

werden.

Eine positive Lernumgebung unterstützt das Behalten 

ebenso.

26. Stephan Fürst erhält einen wichtigen Telefonanruf von einem Kunden. Er ist jedoch gerade mit dem Handy 

im Lager und hat keinen Notizzettel, um sich die Nachricht zu notieren. Als er in seinem Büro ankommt, hat 

er vergessen, was er sich notieren wollte. Wieder zurück im Lager, fällt ihm alles wieder ein. Erklären Sie, wie 

es dazu kommt.

Das Gedächtnis speichert Informationen nicht isoliert, sondern verbindet sie auch mit Umgebungseindrücken. 

Das bedeutet, dass man durch die Rückkehr die Umgebungssituation, in der man die Informationen aufgenom-

men hat, auch oft wieder den Zugang zu der gespeicherten Information findet.

27. Ein Kind, das mit der Hand auf die heiße Herdplatte fasst, vergisst das nie wieder. Stellen Sie in der Abgren-

zung dar, welche Rolle die Aufnahme von Informationen über die verschiedenen Eingangskanäle - Fühlen, 

Hören, Sehen, Riechen, Schmecken - für das Behalten spielt.

Bei der Aufnahme von Informationen spielen die Eingangskanäle eine besondere Rolle. Zum einen in der Weise, 

dass es Menschen gibt, die über einzelne Kanäle Informationen besonders gut aufnehmen (z. B. visuelle Typen 

durch Sehen, auditive Typen durch Hören). Zum anderen gilt generell, dass sich eine Information umso besser 

einprägt, je mehr Eingangskanäle bei der Aufnahme und Vorbereitung einbezogen werden.

28. Niklas muss sich auf die Zwischenprüfung vorbereiten. Er weiß einfach nicht, wie er es bei der riesigen Men-

ge an Wissen schaffen soll. Entwerfen Sie einen Vorschlag für spezielle Lern- und Arbeitstechniken, damit er 

sich das Wissen besser und dauerhafter einprägen kann.

a. für das Lesen von Texten

Wichtig ist es, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen und zu prüfen, welche Textteile wichtig sind. Dann 

sollten Fragen an den Text gestellt. Danach sollte der Text ganz durchgelesen, ggf. mit Markierungen, um die 

Fragen zu beantworten.

b. für das Lernen wichtiger Begriffe

Anwendung unterschiedlicher Einprägetechniken, so z.B. Assoziationstechnik: Bilder, Gegenstände, Reime bieten 

Hilfen um sich bestimmte Begriffe oder Zahlen einzuprägen.

c. für das Veranschaulichen von Zusammenhängen

Skizzieren, Schaubilder, Erstellen eines Mind-Map, bildhaft-kreative Darstellung, Modelle bauen.

d. für die Zeiteinteilung während des Lernens

Lerninhalte nach Bedeutung und Schwierigkeit analysieren und Lernplan erstellen, Zeitplanungen schriftlich fixie-

ren, individuelle Leistungskurve beachten, Lernpausen berücksichtigen.
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1.6. Feedback-Möglichkeiten

>> Sonja Frau Heidenreich war gestern voll nett. Sie hat mich gelobt, weil ich die Ablage super  

systematisch strukturiert habe. Jetzt ist alles leicht zu finden. Ich soll so weitermachen!

>> Niklas Dafür hab' ich mal wieder einen drauf bekommen: ich soll endlich besser mit dem Werkzeug 

umgehen. Und ordentlicher soll ich auch sein. Jeden Tag das Werkzeug reinigen und ein-

räumen...

Ist das Feedback?

Aufgaben

29. Erläutern Sie die Bedeutung und das Ziel von Feedback.

Wenn Sie einem anderen Menschen Feedback geben, dann sagen Sie ihm, wie Sie ihn sehen. Wichtig ist, ihn 

dabei nicht zu verletzen. Feedback sollte so gegeben werden, dass es für den anderen hilfreich ist und er daraus 

konkrete Anhaltspunkte für sein weiteres Verhalten gewinnen kann. Dazu sollten Beobachtungen benannt und 

aus der Ich-Perspektive formuliert werden.

30. Stellen Sie Regeln zusammen, die der Ausbilder beim Feedback geben beachten sollte.

Feedback kann problematisch sein, wenn man immer nur die negativen Punkte herausstellt. Daher sollte man, 

wenn immer möglich, auch die positiven Seiten aufzeigen und gute Leistungen bestätigen und anerkennen. Feed-

back soll sich auf konkrete Situationen beziehen. Es soll klar und sachlich dargestellt werden, wie man selbst eine 

Situation gesehen und was man dabei festgestellt hat. Persönliche Kritik, Beschimpfungen, Beleidigungen oder 

Verallgemeinerungen sollte man auf jeden Fall vermeiden.

Feedback sollte konstruktiv sein. Das bedeutet, dass der Andere daraus erkennen kann, wo er sich künftig weiter-

entwickeln sollte.

31. Stellen Sie dar, was für das Geben von Feedback besonders wichtig ist. Berücksichtigen Sie dabei auch den 

geeigneten Zeitpunkt.

Feedback ist besonders wichtig, wenn der Auszubildende etwas Neues gelernt oder neue Arbeitsaufträge durch-

geführt hat. Oft bietet es sich an, nach der Selbstbewertung von Arbeiten durch den Auszubildenden ein Feedback 

anzuschließen. Es soll ihm zeigen, ob er auf dem richtigen Weg ist und wo er sein Verhalten oder seine Leistung 

noch verbessern kann. Feedback ist auch spontan möglich, wenn ein besonderes Verhalten (positiv oder negativ) 

auffällt. So hat der Auszubildende die Chance, zu erkennen, wie er auf andere wirkt und womit er ggf. bei ande-

ren aneckt und er daraus Konsequenzen für sein Verhalten ziehen kann. 

32. Grenzen Sie davon ab, was andererseits beim Annehmen von Feedback wichtig ist.

Feedback zu negativem Verhalten löst oft Abwehr oder Rechtfertigung aus. Der Auszubildend sollte erkennen, 

dass Feedback ihm weiterhilft und daher lernen Gefühle zu beherrschen und Feedback als Chance zu begreifen.

33. Schlagen Sie Feedbackmöglichkeiten vor, die in der Ausbildung sinnvoll sind.

In der Ausbildung wird Feedback normalerweise im persönlichen Gespräch gegeben. Dazu sollten die oben ange-

gebenen Regeln sowie weitere Regeln der Gesprächsführung beachtet werden.
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2. Gestaltung der Probezeit

2.1. Die Einführung des Lehrlings in den Betrieb

Mit dem Eintritt in die Ausbildung beginnt für den Jugendlichen ein völlig neuer Lebensabschnitt, der mit tiefgrei-

fenden Veränderungen seiner bisherigen Situation verbunden ist: Er lernt die Berufswelt kennen. Vor allem in den 

ersten Tagen muss der Lehrling eine Fülle neuer Informationen verarbeiten und braucht in dieser Phase entspre-

chende Unterstützung. Er steht vor der schwierigen Situation, sich als Fremder und unerfahrener Berufsanfänger 

in eine bestehende Betriebsgemeinschaft mit ihrem für ihn noch undurchschaubaren Geflecht an sozialen Bezie-

hungen einzufügen.

Aufgaben

34. Beschreiben Sie, wie Stephan Fürst den ersten Tag für einen neuen Lehrling gestalten kann, damit er sich in 

der neuen betrieblichen Umgebung wohl fühlt. Erstellen Sie dazu eine Ablaufplanung für die Einführung.

■ Begrüßung und Betriebsrundgang (was gibt es wo?); ggf. erste Hinweise auf Gefahren und zur entsprechen-

den Unfallverhütung.

■ Persönliche Vorstellung der Mitarbeiter, soweit überschaubarer Kollegenkreis; sonst: Vorstellung der wich-

tigsten Ansprechpartner (Kollegen in der Abteilung, ggf. auch Betriebsrat/ Jugendvertretung).

■ Erläuterung des Ausbildungsbetriebes: Aufbau und Organisation, Produktions- und Dienstleistungsangebot, 

Arbeits- und Pausenzeiten, Betriebsordnung, ggf. auch Abteilungen usw.

■ Erläuterung der Berufsausbildung: Ziel, Aufgaben, Ausbildungsvertrag mit Rechten und Pflichten, betrieb-

licher Ausbildungsplan, Ansprechpartner (u. a. Ausbildungsbeauftragte, die den Ausbilder unterstützen), 

Ausbildungsordnung, betrieblichen Ausbildungsplan und Berichtsheft (Ausbildungsnachweis) aushändigen.

■ Sehr wichtig ist zu Beginn der Beschäftigung eine Unterweisung über Gefahren entsprechend § 29 JArbSchG 

(diese Unterweisung sollte vom Lehrling durch Unterschrift bestätigt werden).

35. Machen Sie Stephan einen Vorschlag für Maßnahmen oder Verhaltensweisen, damit sich der neue Lehrling 

schnell in der Firma einlebt?

Empfehlenswert:

■ Motivierende Atmosphäre aufbauen, einen positiven „Start“ gestalten, sich für die Person des Lehrlings und 

seine Interessen und Erwartungen interessieren;

■ Darauf hinweisen, dass es sicher auch Anfangsschwierigkeiten gibt und sich diesbezüglich als Ansprechpart-

ner anbieten. Wenn möglich, ältere Lehrlinge als „Paten“ einbinden.

■ Unbedingt auch den Lehrling auffordern, Fragen zu stellen.

■ Zusätzlich auch schriftliches Informationsmaterial z. B. zum Betrieb aushändigen.

■ Nach einer allgemeinen Einführung, für die man sich ausreichend Zeit nehmen sollte, sollte man dann zügig 

eine erste Arbeitsaufgabe übertragen. Diese erste Arbeit sollte sowohl berufstypisch als auch motivierend 

sein und für den Lehrling lösbar sein, ohne ihn zu unterfordern (erstes Erfolgserlebnis verschaffen).
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36. Erstellen Sie eine Informationscheckliste...

a. mit den Informationen und Unterlagen, die Sie dem neuen Lehrling aufgrund gesetzlicher Vorschriften geben 

müssen.

(Durchschrift des Ausbildungsvertrages sowie Ausbildungsordnung sollte der Lehrling im Regelfall bereits 

 erhalten haben.)

■ ggf. betrieblichen Ausbildungsplan aushändigen und erläutern 

■ Aushang des JArbSchG und Anschrift der zuständigen Stelle (entspr. § 47 JArbSchG)

■ Bei mehr als drei beschäftigten Jugendlichen: Aushang der täglichen betrieblichen Arbeits- und Pausenzeiten 

(sonst: über diese informieren)

■ Unfallverhütungsvorschriften der BG sowie Unterweisung nach § 29 JArbSchG (schriftliche Bestätigung)

b. mit den Informationen, die Sie aus betrieblicher Sicht dem neuen Lehrling weitergeben wollen.

■ Betriebsaufbau und -organisation (Organigramm), betriebliche Besonderheiten, 

■ detailliertere Informationen über Produktions- und Dienstleistungsangebot (als etwa im Vorstellungsgespräch 

üblich; aber: nicht überfrachten!)

■ Soweit im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems vorhanden, ein Mitarbeiterhandbuch, in dem wichti-

ge Regeln der Zusammenarbeit enthalten sind.

37. Nach § 13 BBiG ist der Ausbildende verpflichtet, den Lehrling zum Führen von schriftlichen Ausbildungs-

nachweisen anzuhalten, wenn sie gefordert werden.

a. Klären Sie, wo angegeben ist, ob und in welcher Form ein Ausbildungsnachweis zu führen ist und ob der 

Auszubildende sich diesen selbst besorgen muss.

Ob und in welcher Form Ausbildungsnachweise zu führen sind, schreiben die Ausbildungsordnungen vor. Früher 

mussten Berichte geschrieben, heute ist fast in allen neuen Ausbildungsberufen (z. B. auch beim Anlagenmecha-

niker für SHK-Technik) ein Ausbildungsnachweis gefordert werden, in dem die erlernten Tätigkeiten dargestellt 

werden.

In § 14 BBiG wird dem Ausbildenden vorgeschrieben, dass er dem Auszubildenden die Ausbildungsmittel, u. a. 

also auch das Berichtsheft, kostenlos stellen muss und dass er den Lehrling zur Berichtsheftführung anzuhalten 

hat.

b. Wie sollte Stephan vorgehen, damit der Auszubildende das Berichtsheft auch regelmäßig führt?

Stephan sollte dem neuen Lehrling deutlich machen, dass er verpflichtet ist den Ausbildungsnachweis zu führen, 

da er den zur Anmeldung für die Prüfung vorlegen muss und ansonsten nicht zur Prüfung zugelassen wird.  

Er sollte mit ihm vereinbaren, dass er ihm das Berichtsheft regelmäßig (z. B. immer in der ersten Woche eines 

Monats) zur Unterschrift vorlegt. 

Stephan sollte dem Lehrling zu Beginn aufzeigen, wie detailliert er die Angaben zu den ausgeführten Tätigkeiten 

machen sollte. Er sollte ihm dann bei der Erstellung der ersten Ausbildungsnachweise bei Schwierigkeiten Hilfe-

stellung leisten.
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2.2. Bedeutung, Gestaltung und Auswertung der Probezeit

Sinn und Zweck der Probezeit ist zum einen, dass der Lehrling erkennt, ob der gewählte Beruf ihm zusagt, zum 

anderen, dass der Ausbildende erkennt, ob der Lehrling für den Beruf geeignet ist. Stephan Fürst überlegt sich 

nun, wie er die Probezeit für Sonja Schmitz dafür optimal gestalten kann.

Aufgaben

38. Ermitteln Sie zunächst, wie lange die Probezeit dauert. Begründen Sie dann, warum Stephan Fürst die gesetz-

lich vorgesehene Höchstdauer voll ausnutzen sollte. Hinweise hierzu finden Sie im BBiG.

§ 20 BBiG. Die Probezeit dauert mindestens 1 Monat und höchstens 4 Monate. Stephan Fürst sollte die Zeit voll 

ausnutzen, damit beide Seiten zuverlässiger feststellen können, ob die Berufswahl richtig war, ob die Eignung 

vorhanden ist und der Lehrling in diesen Betrieb auch wirklich passt.

39. Entwickeln Sie grundlegende Ratschläge für Stephan Fürst zur Planung und Gestaltung der Probezeit.

■ Schon in der Probezeit ein Vertrauensverhältnis aufbauen.

■ Dem Auszubildenden immer einen festen Ansprechpartner geben.

■ Regelmäßige kurze Gespräche mit dem Auszubildenden führen.

■ Dem Auszubildenden möglichst früh auch kleinere produktive Arbeitsaufträge geben.

■ Es sollen dem Auszubildenden vor allem berufstypische Aufgaben übertragen werden, in denen berufsspezi-

fische Fähigkeiten angesprochen werden.

40. Erläutern Sie die berufsspezifischen Fähigkeiten, die Stephan Fürst von Sonja erwarten sollte und nennen Sie 

typische Arbeitssituationen für ihre Beurteilung.

Berufsspezifische Fähigkeiten: Sicherheit in Rechtschreibung und Rechnen, gut im schriftlichen Ausdrucksvermö-

gen, Kommunikationsfähigkeit, freundlicher, höflicher Umgangston, Ordnungssinn.

Geeignete Arbeitssituationen zur Beurteilung: Briefe schreiben, Rechenarbeiten in der Buchhaltung, Telefon-

dienst, Ablagebearbeitung, Kunden empfangen.

41. Stephan Fürst könnte nach einem Monat den Eindruck haben, dass Sonja Schmitz entweder als Person oder 

aufgrund fehlender Fähigkeiten für den Betrieb nicht geeignet ist. Schlagen Sie Ihm eine Vorgehensweise für 

diesen Fall vor und begründen Sie Ihre Meinung.

Er sollte seine Eindrücke in einem Beurteilungsbogen festhalten und möglichst rasch ein Beurteilungsgespräch 

mit der Auszubildenden faühren, aus dem klar hervorgeht, warum sie für eine weitere Ausbildung in diesem 

 Betrieb nicht geeignet ist.

Wichtig: Sachlich bleiben, keine Persönlichkeitsverletzung.
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42. In den ersten Ausbildungswochen können Unsicherheit, Selbstüberschätzung oder die Angst, sich zu blamie-

ren, zu einem höheren Unfallrisiko führen. Nennen Sie drei Maßnahmen, um das Unfallrisiko zu minimieren.

■ Den neuen Lehrling mit Sicherheitsvorkehrungen und Regeln zur Unfallvermeidung intensiv vertraut machen 

und zu Fragen ermuntern. Ältere Lehrlinge um Unterstützung bitten.

■ Auf besondere Gefahren hinweisen

■ Schriftliche Bestätigung der Belehrung kann die rechtliche Bedeutung stärker bewusst machen.

43. Stephan Fürst hat Sonja Schmitz erklärt, dass sie von Frau Heidenreich betreut wird. Sie kann ihr auch alle 

wichtigen Fragen beantworten. Beurteilen Sie die Bedeutung der Bezugsperson für den Lehrling gerade zu 

Beginn der Ausbildung und nennen Sie Aufgaben, die sie besonders in der Probezeit hat.

In der Phase des Übergangs vom Schulleben zum Berufsleben ergibt sich für die meisten Lehrlinge eine völlig 

neue Lebenssituation, die stark verunsichernd wirkt. Eine Bezugsperson kann entscheidend helfen, diese Unsi-

cherheiten zu überwinden, damit der Lehrling eine Orientierung und das Gefühl der Sicherheit gewinnt. 

Die Aufgaben der betreuenden Bezugsperson bestehen u. a. darin, den Lehrling in den Betrieb und die Betriebs-

ordnung einzuführen, ihn mit Ausbildungsrichtlinien vertraut zu machen, ihn zu führen, sich unter Umständen 

auch schützend vor ihn zu stellen, z. B. bei Konflikten mit anderen Kollegen.

44. Frau Heidenreich hat Sonja Schmitz aufgetragen, jeden Morgen für die tägliche Arbeitsbesprechung Kaffee 

zu kochen und den Besprechungstisch herzurichten. Sonja findet das nicht so gut. Sie ist der Auffassung, dass 

Kaffee kochen ja nichts mit ihrer Ausbildung zu tun hat.

a. Stellen Sie fest, was unter ausbildungsfremden Aufgaben zu verstehen ist. Beurteilen Sie, ob Kaffeekochen 

für eine Bürokauffrau eine ausbildungsfremde Arbeit ist oder nicht.

Ausbildungsfremde Arbeiten sind Arbeiten, die dem Ausbildungszweck nicht dienen. Der Ausbildungsordnung ist 

zu entnehmen, welche Tätigkeiten dem Ausbildungsberuf zugeordnet sind. Bei allen anderen Arbeiten muss ge-

prüft werden, ob sie im beruflichen Alltag zur Leistungserfüllung wichtig und üblich sind. Kaffee kochen, um Kun-

den zu bewirten, zählt sicherlich zu den üblichen Aufgaben einer Bürokauffrau. Beim Kaffeekochen für die tägli-

chen Arbeitsbesprechungen sollte sich jeder mal beteiligen.

b. Stephan Fürst will Konflikte oder gar Streitigkeiten, die sich hieraus ergeben könnten, vermeiden. Nennen Sie 

ihm mindestens zwei mögliche Maßnahmen oder Vorgehensweisen.

■ Er kann die Bedeutung einer Arbeit für den Betrieb herausstellen.

■ Er kann diese Bedeutung dadurch betonen, dass diese Arbeit auch von anderen Mitarbeitern – nicht nur vom 

Lehrling – durchgeführt werden.
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3. Ausbildung in berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen

3.1. Methodenkonzept der auftrags- und geschäftsprozessorientierten Ausbildung

Stephan Fürst und Frau Heidenreich haben sich Gedanken gemacht, wie die im Ausbildungsplan für Sonja Schmitz 

enthaltenen Fertigkeiten und Kenntnisse am besten vermittelt werden können. Dabei haben sie sich an ihre eige-

ne Ausbildung erinnert und sich ausgetauscht, was dabei gut und was weniger gut war. Stephan Fürst erzählt, 

dass er immer dann am meisten gelernt hat, wenn sein Chef ihn bei wichtigen Aufträgen mitarbeiten ließ.

Aufgaben

45: Erläutern Sie, wie Sie in Ihrer Ausbildung Fertigkeiten und Kenntnisse überwiegend vermittelt bekommen 

haben. Verdeutlichen Sie an diesen Beispielen, wie Sie bei der Vermittlung an einen Lehrling heute vorgehen 

würden.

Spezifische Angaben der Teilnehmer

 

46. Erläutern Sie die Bedeutung des auftragsorientierten Lernens für die Ausbildung in Klein- und Mittelbetrie-

ben hat.

Der große Vorteil der Ausbildung in Klein- und Mittelbetrieben, besonders im Handwerk, besteht darin, dass 

Lehrlinge in konkreten Arbeitssituationen lernen können. Das erleichtert den Aufbau beruflicher Handlungsfähig-

keit.

47. Stellen Sie die Verbindung von auftragsorientiertem Lernen mit dem Methodenkonzept der auftragsorientier-

ten Ausbildung dar.

Das Methodenkonzept des auftragsorientierten Lernens beschreibt, wie man dabei in didaktisch überlegter Form 

die Lernchancen eines Arbeitsauftrages nutzen kann. Das ist wichtig, damit die Ausbildung erfolgreich verläuft 

und die Ausbildungsziele erreicht werden.

48. Erklären Sie, wie das Methodenkonzept der auftragsorientierten Ausbildung gestaltet wird.

Das Methodenkonzept der auftragsorientierten Ausbildung berücksichtigt, dass für die vielfältigen Anforderungen 

und Situationen in der Ausbildung eine flexible methodische Umsetzung notwendig ist. Dazu unterscheidet das 

Methodenkonzept zwei methodische Schwerpunkte:

Das Lernen im Rahmen realer Arbeitsaufgaben: hier liegt der Schwerpunkt der Ausbildung. Es kommt dabei dar-

auf an, ausbildungsrelevante Tätigkeiten auszuwählen und zu entscheiden, wie der Lehrling in die Durchführung 

eingebunden werden kann.

Das Lernen außerhalb der realen Arbeitsaufgaben soll sowenig wie möglich und so oft wie notwendig erfolgen, z. 

B. wenn es um das Erlernen besonders gefährlicher Fertigkeiten oder um das Verstehen komplexer Zusammen-

hänge geht. Dazu eignen sich besonders die Methoden: Arbeitsunterweisung, Lehrgespräch oder Lernauftrag.



117Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

3.2 Auswahl geeigneter Arbeitsaufgaben und Einbindung der Auszubildenden

Stephan Fürst erklärt Frau Heidenreich, dass es beim auftragsorientierten Lernen wesentlich darauf ankommt, 

den Lehrling in didaktisch überlegter Form in die realen Arbeitsaufgaben des Betriebes einzubinden. Dabei ist es 

zuerst wichtig, die Arbeitsaufgaben auszuwählen. Erst dann wird entschieden, wie er in die konkrete Aufgabe 

eingebunden werden kann.

Aufgaben

49. Benennen Sie mindestens drei Kriterien für Arbeitsaufgaben, die besondere Lernchancen für die Ausbildung 

bieten und daher besonders berücksichtigt werden sollten.

■ Vorrangig Arbeitsaufgaben berücksichtigen, die üblicherweise von Gesellen bzw. Fachkräften abgewickelt 

werden (Standardaufgaben).

■ Möglichst das ganze Spektrum der betrieblichen Aufgaben abdecken – nicht einseitig ausbilden.

■ Auch auftragsübergreifende Arbeiten auswählen (z. B. Lager, Arbeitsplanung, Kundendienst).

■ Zunehmend Aufgaben einbeziehen, die den gesamten Auftragsrahmen abdecken (Angebot, Durchführung, 

Übergabe).

■ Den Lehrling möglichst auch in Problemaufgaben einbeziehen.

50. Wählen Sie aus Ihrem Betrieb Arbeitsaufgaben, die diesen Kriterien entsprechen. Welche Arbeitsaufgaben 

oder Aufträge kommen in Ihrem Betrieb immer wieder vor (Standardaufgaben)?

Beispiel: SHK-Handwerk

Installation von Wasser-, Abwasserleitungen, Sanitäreinrichtungen, Heizungen, Behebungen von Störungen in 

Heizungsanlagen, Wartung von Heizungsanlagen.

51. Bei der Einbindung von Auszubildenden in konkrete Arbeitsaufträge lassen sich fünf Möglichkeiten der Mit-

wirkung - vom Beobachten bis zur selbstständigen Alleinarbeit - realisieren. Beschreiben Sie, worauf es bei 

den folgenden Mitwirkungsformen ankommt und was der Lehrling dabei generell zu tun hat. Geben Sie dazu 

Beispiele für eine konkrete Arbeitsaufgabe an.

Mitwirkungsform Beschreibung/Bedeutung Beispiele

Zuschauen, Zuhören, 
 Beobachten, Fragen

Lehrling soll bei einem qualifizierten 
Gesellen zusehen, wie er eine Arbeit 
durchführt, um Eindrücke über den 
 Ablauf zu gewinnen.

Ist bei allen Tätigkeiten denkbar

Hilfeleistung, Hand-
reichung

Der Lehrling soll über das Zusehen 
 hinaus erste Handgriffe übernehmen.

Vorbereiten und Ausreichen von  
Material

Neben- und Vorarbeiten Der Lehrling soll eine eindeutig festge-
legte, eng begrenzte Teilaufgabe selbst-
ständig ausführen.

Material für einen Auftrag zusammen-
stellen

Partnerarbeit Der Lehrling arbeitet mit einem Gesellen 
oder einem Team „Hand in Hand“ zu-
sammen.

Lehrling und Geselle bauen gemeinsam 
einen Wandschrank beim Kunden ein.

Selbstständige  
Alleinarbeit

Der Lehrling führt einen Arbeitsauftrag 
selbstständig und selbstverantwortlich 
durch.

Lehrling führt eigenständig einen  
Kundenauftrag zur Installation neuer 
Steckdosen nach Zeichnung in einem 
Raum durch.
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52. Wovon kann es nun abhängen, in welcher Form ein Lehrling bei den ausgewählten Arbeitsaufgaben mitwirkt? 

Beurteilen Sie, wie sich die Mitwirkungsform eines Lehrlings in Standardaufgaben, die immer wieder in ähn-

licher Form vorkommen, im Zeitablauf verändern kann.

Die Mitwirkungsform hängt zum einem von der Komplexität und Schwierigkeit der Arbeitsaufgabe, zum anderen 

von den Erfahrungen und Fähigkeiten des Lehrlings ab. Bei relativ einfachen Aufgaben ist es möglich, dass der 

Lehrling Stufen überspringt und ziemlich schnell diese Aufgaben selbstständig durchführen kann. Bei komplexen 

Aufgaben wird er die Stufe 5 erst nach längerer Mitarbeit erreichen können. Bei Standardaufgaben sollte der 

Lehrling kontinuierlich in die nächste Stufe einbezogen werden, bis er die höchste Stufe der selbstständigen Ar-

beit erreicht.

53. Damit ein Lehrling die von ihm erwartete Mitarbeit optimal ausführen kann, braucht er zunächst Hinweise zur 

Aufgabenstellung. Außerdem kann es notwendig werden, Lernhilfen bei der Erfüllung der Aufgaben zu ge-

ben.

a. Nennen Sie mindestens zwei Beispiel für Hinweise zu einer Aufgabenstellung.

■ Der Lehrling muss zuerst wissen, wie er bei der Durchführung der Arbeitsaufgaben mitwirken soll. Dabei 

kann es notwendig sein, ihm den Zusammenhang zwischen seiner Teilaufgabe und der gesamten Arbeitsauf-

gabe klarzumachen.

■ Der Lehrling muss wissen, welchen Handlungsspielraum er hat. Dabei soll er lernen, Arbeiten auch mit weni-

gen, knappen Hinweisen durchzuführen.

■ Der Ausbilder muss sich vergewissern, ob der Lehrling seine Aufgabe verstanden hat und Sie auch bewälti-

gen kann.

b. Geben Sie außerdem Beispiele für mögliche Lernhilfen an.

■ Während der Arbeitsdurchführung sollte der Ausbilder nur eingreifen, wenn der Lehrling gar nicht mehr 

weiterkommt oder dabei ist, einen schwerwiegenden Fehler zu machen. Das heißt, der Ausbilder muss den 

Lehrling bei den ersten Versuchen im Auge behalten.

■ Der Ausbilder sollte dem Lehrling in solchen Situationen gezielte Impulse oder Hinweise geben, die ihm hel-

fen, die Aufgabe möglichst selbstständig zu weiter zu führen.

3.3. Gestaltung von Lern- und Arbeitsaufträgen

Im Ausbildungsplan von Sonja und auch von Niklas stehen einige allgemeine Themen zur Vermittlung an, wie 

Grundfunktionen und Leistungen des Betriebes oder Einbindung des Betriebes in die Handwerksorganisation. Frau 

Heidenreich hat dazu von Stephan Fürst die Anregung bekommen, doch den beiden Lehrlingen Lernaufträge zu 

stellen. Sie macht sich Gedanken, inwieweit diese anders sind als Arbeitsaufträge und worauf es dabei ankommt.

Aufgaben

54. Stellen Sie dar, wodurch sich Lernaufträge von Arbeitsaufträgen unterscheiden.

Der Arbeitsauftrag richtet sich auf das Erbringen einer betrieblichen Leistung.

Dagegen steht beim Lernauftrag die eigenständige Lernleistung im Vordergrund. Beiden gemeinsam ist, dass sie 

eigenständiges Denken und Problemlösen fördern sollen. Lernaufträge können auch als Einstieg in einen Arbeits-

auftrag genutzt werden.
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55 Nennen Sie Beispiele für Lernaufträge und Arbeitsaufträge. Erläutern Sie, welche Voraussetzungen für den 

Einsatz vorhanden sein sollten.

Beispiele: 

Eine Aufstellung machen, welche Aufgaben die Mitarbeiter im Unternehmen haben und wofür sie zuständig sind 

(Lernauftrag). Nutzen der Liste für die Arbeit in der Telefonzentrale, um eingehende Anrufe richtig zu verbinden 

(Arbeitsauftrag); Entwurf für die Dekoration eines Schaufensters erstellen (Lernauftrag), Schaufenster dekorieren 

(Arbeitsauftrag); Erstellung einer Liste für die Abfälle im Betrieb und wie sie entsorgt werden können (Lernauf-

trag), richtiges Entsorgen der Abfälle (Arbeitsauftrag). 

Voraussetzungen für den Einsatz: Auszubildende müssen schon gewisse Vorkenntnisse und Lernerfahrungen 

gewonnen haben, damit sie Lern- und Arbeitsaufträge eigenständig bewältigen können.

56 Entwickeln Sie Kriterien, die Sie bei Erstellung und Einsatz von Lern- und Arbeitsaufträgen beachten sollten.

In beiden Fällen ist es wichtig, dass die Aufgabenstellung und die Rahmenbedingungen klar sind. Dazu ist es 

sinnvoll Lern- und Arbeitsaufträge schriftlich zu formulieren und mit dem Auszubildenden zu besprechen, damit 

er weiß, worum es geht und keine Missverständnisse entstehen. Die Aufgabenstellung sollte möglichst auf alle 

Phasen einer vollständigen Handlung gerichtet sein: Planen, Durchführen und Kontrollieren.

Für die Durchführung von Lern- und Arbeitsaufträgen sollte der Ausbilder immer ansprechbar sein, um dem Aus-

zubildenden bei Problemen weiter helfen zu können. Bei Arbeitsaufträgen empfiehlt es sich, Abstimmungspunkte 

einzuplanen, zu denen eine kurze Besprechung erfolgt, z. B. nach der Arbeitsplanung und der Erstellung der 

Materiallisten. Dadurch sollten schwerwiegende Probleme bei der Umsetzung des Auftrages möglichst reduziert 

werden.
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4. Ausbildungsmethoden und -medien

4.1. Überblick über Ausbildungsmethoden und Kriterien für die Methodenwahl

Frau Heidenreich soll Sonja im kaufmännischen Bereich ausbilden. Sie interessiert sich dafür, wie sie das metho-

disch machen kann. Stephan Fürst vermittelt Frau Heidenreich einen Überblick über alle denkbaren Methoden 

des Lehrens und Lernens in der Ausbildung und bespricht mit ihr, welche Formen wann in einem Kleinbetrieb wie 

ihrem sinnvoll eingesetzt werden können.

Aufgaben

57 In der folgenden Übersicht ist eine Reihe von Methoden für die betriebliche Ausbildung aufgelistet.

a. Vervollständigen Sie die Übersicht und ergänzen Sie sinnvolle Einsatzmöglichkeiten.

Methoden in der 
Ausbildung

Ziel, Kennzeichen, Aktivitäts-verteilung Einsatzmöglichkeiten

Vortrag/  
Referat

Informationen und Fachwissen in kurzer 
Zeit systematisch einer Gruppe vermitteln.
Der Vortragende ist der aktivere Teil, die 
anderen hören zu und nehmen auf.
Wenig Teilnehmeraktivierung, kaum Indi-
vidualisierung und Differenzierung

Für eine schnelle, prägnante und systema-
tische Information über Sachzusammen-
hänge. 
Für eine größere Zahl von zu informieren-
den Personen.
Bei Ausbilder-, Raum- u. Zeitbegrenzung 
sinnvoll. Beispiel: Kurzvortrag zu neuen 
DIN-Vorschriften.

Lehrgespräch Wissen, Einsicht und Erkenntnisse im Ge-
spräch vermitteln. Die Intensität der Ge-
sprächslenkung durch den Ausbilder 
hängt vom Ziel und den Voraussetzungen 
des Lehrlings ab. 

Für eine intensive ungestörte Auseinander-
setzung mit einem Lerninhalt, wenn es um 
Verstehen, Analyse, Synthese, Bewertung 
geht. Beispiel: Aufbau und Funktion eines 
Arbeitsgerätes erarbeiten.

Fallstudie An konkreten Fällen Lösungen und Ent-
scheidungen erarbeiten. 
Der Lernende ist vorrangig aktiv. Er muss 
geeignete Lösungstechniken anwenden.

Es müssen geeignete, realitätsnahe Fälle 
vorhanden sein, die unterschiedliche Lösun-
gen zulassen. Methodisches Vorgehen zur 
Lösung von Fällen muss bekannt sein oder 
vermittelt werden.

Rollenspiel Neue Verhaltensweisen lernen, andere 
Menschen verstehen und achten lernen 
sowie Kommunikationsfähigkeit verbes-
sern.
Eine Gruppe übernimmt die geplanten 
Rollen, eine andere Gruppe ist Beobach-
ter.

Geeignete Situationen wie Üben von Ge-
sprächssituationen (z. B. Kunden-, Ver-
kaufsgespräch), Verhalten in bestimmten 
Rollen müssen ausgewählt werden. Setzt 
voraus, dass Lerngruppen vorhanden sind.
Teilnehmer müssen die Bedeutung des Rol-
lenspiels kennen und bereit sein mitzuwir-
ken. Eine Atmosphäre des Vertrauens muss 
da sein.
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Methoden in der 
Ausbildung

Ziel, Kennzeichen, Aktivitäts-verteilung Einsatzmöglichkeiten

Planspiel Zusammenhänge und Wechselwirkungen 
in komplexen  
Systemen kennen lernen. /
Der Lernende ist vorrangig aktiv. Er muss 
geeignete Planungs- und Entscheidungs-
strategien anwenden und auf Änderungen 
reagieren.

Es müssen geeignete Planspiele vorhanden 
sein, die Modelle der wirklichen Situation 
sind, und bei denen Ereignis- und Entschei-
dungsabläufe simuliert werden können.
Die eigene Erstellung ist meist sehr zeitauf-
wändig. Es gibt bisher nur sehr begrenzt 
Planspiele für die Ausbildung.

Projektmethode Handlungskompetenz und Teamfähigkeit 
durch selbstständiges Arbeiten in Gruppen 
fördern. /Ein Projekt soll möglichst eigen-
ständig in einer Gruppe geplant, durchge-
führt und kontrolliert werden, d. h. der 
Ausbilder muss stärker in die Rolle des 
Lernbegleiters.

Es müssen geeignete Projekte und die Bil-
dung entsprechender Gruppen möglich sein. 
Die Projektvorbereitung und Bereitstellung 
von Informationen und Materialien ist wich-
tig und zeitaufwändig. Projekte sind häufig 
zeit- und materialintensiv. Sie ermöglichen 
meist Individualisierung und Differenzie-
rung. 

Leittext-methode Durch Leittexte eine problemhaltige Ar-
beitsaufgabe selbstständig bewältigen. /
Leittexte sind auf den Ablauf einer voll-
ständigen Handlung ausgerichtet. Der 
Ausbilder muss vorrangig die Rolle des 
Lernbegleiters übernehmen

Es müssen geeignete Leittexte zu den jewei-
ligen Aufgaben vorliegen. Sie enthalten 
Aufgabenstellung, Anleitung zur Informati-
onsbeschaffung Leitfragen, Listen z. B. über 
Material, Kontrollfragen, Hinweise zu Quel-
len.
Die Selbsterstellung von Leittexten ist meist 
sehr zeitaufwändig. 

Lernauftrag Eine Lernaufgabe möglichst selbstständig 
bewältigen. /
Der Ausbilder gibt nur Ziel und Rahmen 
vor.

Für den Lehrling geeignete Aufgabenstel-
lung, z. B. Sammlung von Informationen ist 
erforderlich.
Geeignet zur Anwendung vorhandener 
Kenntnisse und Fertigkeiten auf neue Aufga-
ben.

Auftragsorientier-
tes Lernen

Arbeitsaufträge zunehmend selbstständig 
bewältigen. /
Didaktisch kontrollierte Einbindung des 
Lehrlings in konkrete betriebliche Arbeits-
aufträge.

Besonders geeignet in kleineren und mittle-
ren Unternehmen, wenn Arbeitsaufträge 
das Erlernen ausbildungsrelevanter Fertig-
keiten und Kenntnisse ermöglichen.

Unterweisung 
nach unterschied-
lichen Stufen-
methoden

Systematische Vermittlung von Fertigkei-
ten und Kenntnissen außerhalb von Ar-
beitsaufträgen. /
Vorgehen in mehreren Stufen (z. B. Moti-
vation/gemeinsame Erarbeitung/Üben).

Besonders geeignet, wenn Grundfertigkei-
ten, aber auch komplexe Fertigkeiten nicht 
im Rahmen von Arbeitsaufträgen erworben 
werden können.

Multimediales 
Lernen (offline 
oder online) 

Sich neue Themen selbstständig erschlie-
ßen. /
Lernen erfolgt mithilfe computerunter-
stützter, interaktiver Lernsysteme (E-Lear-
ning, CBT, WBT, Lernportal)
Sie ermöglichen aktive Steuerung und 
Nutzung durch den Lernenden sowie indi-
viduelle Lernzeiten.

Voraussetzung sind geeignete E-Learning- 
Angebote. Sie sind oft geeignet, zu veran-
schaulichen oder Prozesse zu simulieren.
Sie setzen die Bereitschaft und Fähigkeit, 
selbstständig zu arbeiten sowie geeignete 
Hard- und Software voraus. Beim Lernen 
am Arbeitsplatz müssen störungsfreie 
 Zeiten möglich sein. Oft sind Tutoren bzw. 
Lernberater wichtig.
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b. Beurteilen Sie, welche dieser Methoden in einem Handwerksbetrieb besonders sinnvoll sind.

In kleineren und mittleren Handwerksbetrieben stehen das auftragsorientierte Lernen, das Lehrgespräch, die 

Arbeitsunterweisung, z. B. nach der erarbeitenden Methode, sowie Lernaufträge im Vordergrund. Alle Methoden, 

die normalerweise die Bildung von Lerngruppen erfordern (z. B. Projektmethode, Rollenspiel, oft auch Planspie-

le) sind in Handwerksbetrieben nur sehr begrenzt möglich, weil selten größere Lehrlingsgruppen in einem Be-

trieb vorhanden sind. 

Leittexte wären sicherlich sehr geeignet, um beim Lehrling selbstständiges Arbeiten und Problemlösungsfähigkeit 

zu fördern. Es ist jedoch für den Ausbilder in der Regel schwierig geeignete Leittexte für spezifische Aufgaben im 

Betrieb zu finden. Und diese selbst zu erstellen ist zu aufwändig. CBT/WBT können künftig eine größere Rolle für 

das Lernen am Arbeitsplatz spielen, sofern geeignete Lernsoftware (z. B. über neue Werkstoffe oder Arbeitstech-

niken) vorhanden sind.

56 Bewerten Sie, von welchen Kriterien die Auswahl einer Methode wesentlich abhängt.

Wesentlich für die Auswahl ist das Lernziel: Soll ein Lehrling lernen, eigenständig Aufgaben zu bewältigen, so 

müssen Methoden gewählt werden, die das ermöglichen, wie Lern- oder Arbeitsaufträge, zum Einstieg auch Leit-

texte oder Fallstudien. Sollen Zusammenhänge aufgedeckt oder Funktionen erkannt werden, ist das Lehrgespräch 

sinnvoll. Geht es darum Grundfertigkeiten systematisch zu erlernen ist die Unterweisung oft eher geeignet.

Die Auswahl von Methoden hängt dann von den Voraussetzungen des Lernenden ab: Kann er schon eigenständig 

lernen oder muss er erst dahin gebracht werden. Hier können zu Beginn Methoden mit einer stärkeren Unterstüt-

zung durch den Ausbilder erforderlich sein.

Weitere Auswahlkriterien sind die Rahmenbedingungen: Sind z. B. geeignete Medien vorhanden wie Leittexte 

oder CBT, können Lerngruppen gebildet werden (Rollenspiel und Projekte).

4.2. Planung und Realisierung von Lehrgesprächen und Arbeitsunterweisungen

Stephan Fürst weiß, dass nicht alle Fertigkeiten und Kenntnisse innerhalb von Arbeitsaufträgen vermittelt werden 

können. Karl Zurheide soll demnächst Niklas Eichmann das Schweißen beibringen. Das klappt nicht nebenbei in 

einem Arbeitsauftrag.

Aufgaben

59 Erklären Sie, in welchen Fällen Fertigkeiten und Kenntnisse nicht innerhalb von Arbeitsaufträgen vermittelt 

werden können.

Wenn es sich um Tätigkeiten handelt, von denen eine besondere Gefährdung ausgeht und auch wenn besonders 

anspruchsvolle, komplizierte Tätigkeiten zu erlernen sind. Eine Begründung könnte auch sein, Kunden nicht zu 

verärgern.

Denkbar ist auch, dass bei lern- und leistungsschwächeren Auszubildenden das Lernen im Arbeitsauftrag eine 

Überforderung darstellen könnte.

Es biete sich dann an, die Ausbildung in einen ungefährdeten Bereich zu verlegen, der speziell für die Lehrsituati-

on ohne Zeitdruck hergerichtet ist. 

Beispiele sind Schweißen, Maschinenbedienung z. B. im Tischlerhandwerk, Kasse bedienen.
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60 Erläutern Sie, welche Fertigkeiten oder Kenntnisse aus Ihrem Ausbildungsrahmenplan am ehesten durch eine 

Arbeitsunterweisung und welche eher durch ein Lehrgespräch vermittelt werden können. Geben Sie typische 

Einsatzmöglichkeiten der Arbeitsunterweisung und des Lehrgesprächs sowie Beispiele aus Ihrer Ausbil-

dungspraxis dazu an.

Lehrgespräch Arbeitsunterweisung

typische Einsatz-

möglichkeiten

■ Einsicht in schwer verständliche 

 Zusammenhänge gewinnen

■ Schnelle Vermittlung neuerer Infor ma-

tionen

■ Aufarbeitung von Erfahrungen

■ Erarbeitung von Problemlösungen

■ Beratung bei Lernproblemen 

■ Vermittlung von Grundfertigkeiten

■ Vermittlung von Fertigkeiten, die mit 

 Gefahren verbunden sind

■ Vermittlung komplexer Fertigkeiten, die 

nicht im Rahmen von Arbeitsaufträgen 

erlernt werden können.

Beispiele aus der 

beruflichen Praxis

■ Aufbau und Funktion des Schweiß-

gerätes

■ Behandlung einer Kundenreklamation

■ Hinweise über neue Werkstoffe

■ Schweißen lernen

■ Fügetechniken erlernen

4.2.1. Das Lehrgespräch

>> Niklas Stephan, kannst du mir mal grad was erklären? Wie mache ich eine Fehlersuche bei einer 

kaputten Heizung? Du kennst doch da bestimmt ein paar Tricks!

>> Stephan Da setze ich mich nächste Woche mal in Ruhe mit dir zusammen, das braucht Zeit. Am Diens-

tagmorgen können wir uns da mal mit hinsetzen.

Stephan Fürst bereitet sich auf dieses Lehrgespräch vor.

Aufgaben

61 Erstellen Sie eine Liste mit Fragen, die Stephan bei der Vorbereitung und Gestaltung des Lehrgesprächs be-

achten sollte.

■ Es ist eine sorgfältige, teilnehmerbezogene Planung notwendig, bei der folgende Fragen zu klären sind:

■ Welche Voraussetzungen hat Niklas schon?

■ Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte?

■ Welche Vorgehensweise ist sinnvoll (kurze Information, Ziel, Problemaufriss)?

■ Welche Medien und räumlichen Bedingungen sind erforderlich?

■ Wie können Kernaussagen veranschaulicht werden?

■ Welche Impulse oder Fragen zu Erfahrungen, Kenntnissen, Meinungen sind sinnvoll?

■ Wie können die Ergebnisse zusammengefasst und durch theoretische Erkenntnisse ergänzt werden?



124Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

62 Skizzieren Sie anhand der folgenden Punkte für eine geeignete Ausbildungseinheit aus Ihrem Beruf ein Lehr-

gespräch.

Entwurf eines Lehrgesprächs

I. Planung:

– Gesprächsthema: 

– Einordnung in den Ausbildungsrahmenplan/Lernvoraussetzungen des Auszubildenden:

– Lernziele und angestrebte Kompetenzen:

– Vorgesehener Lernort, geplante Zeit:

– Erforderliche Ausbildungsmittel:

II. Durchführung: 

– Gesprächsablauf:

  Einführung (Bedeutung des Themas)

  Gemeinsame Erarbeitung (Schwerpunkte und Impulse notieren)

  Gesprächsabschluss (Zusammenfassung, Merkpunkte)

III. Kontrolle:

– Geplante Formen der Kontrolle (mündlich, schriftlich, Übungen)

– Konkrete Aufgaben

4.2.2. Die Arbeitsunterweisung

Karl Zurheide soll Niklas das Schweißen beibringen. Er ist der Auffassung, dass Auszubildende am besten durch 

Zuschauen und Nachmachen lernen. Auch er hat so grundlegende Fertigkeiten gelernt. Wenn er Niklas etwas 

beibringt, dann zeigt er es ihm und sagt ihm genau, was er wie machen soll.

Niklas findet diese Form der Unterweisung jedoch auf Dauer stumpfsinnig und fühlt sich immer häufiger unter-

fordert. Manchmal hört er daher gar nicht richtig zu oder er fragt Karl, warum die Arbeit so und nicht anders 

gemacht wird. Karl ist von der Fragerei nicht gerade begeistert und beantwortet die Fragen oft damit, „dass dies 

nun einmal so sei.“ Niklas beschwert sich daraufhin bei Stephan Fürst.

Gemeinsam überlegen Stephan und Karl, wie es möglich ist, hier flexibler vorzugehen und Niklas stärker in die 

Erarbeitung einzubeziehen.

Aufgaben

63 In einigen Fällen ist es ein Vorteil, wenn der Ausbilder zumindest einzelne Schritte einer Unterweisung vor-

macht, bevor der Auszubildende aktiv wird. Nennen Sie mindesten drei konkrete Beispiele.

■ Bei gefährlichen Arbeiten, z. B. Umgang mit gefährlichen Maschinen und Geräten (Schweißgeräte)

■ Bei Fertigkeiten, die ein Lehrling nicht selbst erarbeiten kann, weil er dazu keinen Zugang hat.

■ Wenn der Lehrling sich nicht traut, etwas auszuprobieren.

■ Wenn es ausnahmsweise einmal sehr schnell gehen muss.
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64 Die 4-Stufen-Methode umfasst die Stufen: 

Entwerfen Sie für Karl einen Vorschlag für eine Veränderung der Methode, damit Niklas aktiver mitwirken und 

etwas eigenständiger lernen kann.

Vor allem auf der Stufe „Vormachen und Erklären“ ist Niklas oft passiver Beobachter. Auch wenn er Fertigkeiten 

genauso nachmachen muss, wie sie vorgemacht wurden, kommt Niklas nicht zu eigenen Erkenntnissen und  

ggf. auch besseren Lösungen. 

Daher sollten die beiden Stufen „Vormachen“ und „Nachmachen lassen“ zusammengefasst werden. In dieser 

Stufe soll Niklas die Möglichkeit haben, selbst nachzudenken, wie er vorgehen kann. Das sollte er dann mit  

Karl besprechen und das ggf. auch selbst auszuprobieren. 

Die Zusammenführung dieser beiden Stufen wird methodisch als „erarbeitende Unterweisungsmethode“  

bezeichnet.

65 Erläutern Sie das mögliche Vorgehen für die einzelnen Phasen der erarbeitenden Unterweisungmethode. 

Beachten Sie dabei, dass der Auszubildende auf jeder Stufe Gelegenheit zu eigener Aktivität erhält.

Erarbeitende Unterweisungsmethode

Phasen Methodisches Vorgehen

Vorbereitungsphase Tätigkeit nennen und in den Gesamtzusammenhang stellen (was, wer, woher, was 

folgt noch)

Wichtigkeit für den Beruf erfragen

Vorkenntnisse und Vorerfahrungen ermitteln

Auf Unfallgefahren hinweisen.

Erarbeitungsphase Den Lehrling für die Arbeitsdurchführung richtig positionieren

Den Lehrling fragen, wie er vorgehen würde, dabei erforderliche Maßnahmen zur 

Unfallverhütung erarbeiten

Den Lehrling einzelne Arbeitsschritte selbst ausprobieren lassen – bei gefähr lichen 

Arbeiten genaue Hinweise geben oder einzelne Schritte vormachen.

Falls erforderlich, Korrekturhinweise geben

Kontrollphase Den Lehrling seine Arbeit selbst beurteilen lassen, dazu ggf. Beurteilungs kriterien 

erarbeiten oder vorgeben

Den Lehrling Kernpunkte der Arbeit zusammenfassen lassen

Ggf. Fragen zum Verständnis der Zusammenhänge stellen

Übungsphase konkrete Übungsaufgaben stellen, dabei Übungsbedingungen variieren,  

Ergebnisse besprechen, ggf. Fehler korrigieren

Dem Lehrling die Tätigkeit in konkreten Aufträgen anwenden lassen.
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4.2.3. Didaktische Hilfsmittel: Arbeitszergliederung und Unterweisungsentwurf

>> Stephan  

  Fürst

Also bei mir laufen Arbeitsunterweisungen oft nicht gut, wenn ich mich nicht vorbereitet habe. 

Karl, du solltest dir auch mal vorher Notizen machen. Die Zeit dafür berücksichtigte ich dann 

bei der Planung für die Ausbildung.

>> Karl  

  Zurheide

Notizen?  

Was soll ich denn da aufschreiben?

>> Stephan  

  Fürst

Am wichtigsten ist ein Lernziel. Wenn du eine Arbeitszergliederung oder Arbeitsanalyse 

machst, kannst du zu den einzelnen Arbeitsschritten schon Hinweise für die Ausführungen 

festhalten. Und Begründungen sind da wichtig.

>> Karl  

  Zurheide

Das klingt echt aufwändig.

>> Stephan  

  Fürst

Aber es lohnt sich! Ich habe Niklas auch schon eine Arbeitszergliederung schreiben lassen, 

wenn wir mit einer Unterweisung durch waren. Da kann er noch mal üben und ich kann gut 

kontrollieren, ob alles passt.

Aufgaben

66 Nennen Sie Gründe für

a. die schriftliche Vorbereitung einer Unterweisung.

■ um sich selbst und dem Lehrling die Ziele klarzumachen,

■ um wichtige Punkte (Arbeitsmittel, Unfallverhütung usw.) nicht zu vergessen,

■ um sich dadurch künftige Unterweisungen zu dem Thema zu erleichtern.

b. die Erstellung einer Arbeitszergliederung oder Arbeitsanalyse.

■ um sich bei komplexen Arbeiten die Probleme des Anfängers bewusst zu machen, 

■ um Arbeitsschritte nachvollziehbar zu machen,

■ um Lernklippen zu erkennen und sich sinnvolle Inputs und Fragen vorher zu überlegen und ggf. Lernhilfen 

zu planen.

67 Erstellen Sie für eine Arbeitstätigkeit aus Ihrem Beruf eine Arbeitszergliederung bzw. Arbeitsanalyse. Ergän-

zen Sie dazu in der folgenden Übersicht Angaben zu den einzelnen Arbeitsschritten sowie Hinweise und 

Begründung zur Arbeitsausführung. Geben Sie dazu auch methodische Hinweise an, um den Lehrling bei der 

Erarbeitung zu unterstützen.

Lfd.

Nr.

Arbeitsschritte 

Was?

Ausführungshinweise 

Wie?

Begründung 

Warum?

Methodische  

Hinweise

1.

2.

...

Ein Beispiel dazu ist im Unterweisungsentwurf enthalten.
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68 Stephan Fürst nutzt für die Erstellung von Unterweisungsentwürfen das folgende Raster, das sich an Min-

destangaben orientiert, die auch in Prüfungen zum Teil verlangt werden.

Mindestangaben für einen Unterweisungsentwurf

■ Angabe des Themas und seine Einordnung in den Ausbildungsrahmenplan 

■ Angabe der Lernziele (ggf. nach Lernzielbereichen)

■ Angabe des vorgesehenen Lernortes und der geplanten Unterweisungsdauer

■ Angabe der verwendeten Materialien, Werkzeuge, Maschinen und weiterer Medien

■ Angabe der Unterweisungsmethode und Beschreibung der einzelnen Stufen mit methodischen Hinweisen un-

ter Nutzung einer Arbeitszergliederung

Beispiel für einen Unterweisungsentwurf aus dem Zentralheizungs- und Lüftungsbauerhandwerk

Thema: Eindichten einer Luftschraube in einen Heizkörper

I. Planung der Ausbildungseinheit

– Vermittlung laut Ausbildungsrahmenplan: im 1. Lehrjahr

– Voraussetzungen des Lehrlings: Keine besonderen Voraussetzungen erforderlich.

– Lernort: Werkstatt

– Ausbildungsmittel: 1 Arbeitstisch und zwei Stühle, Modellbrett mit Heizkörper 

und Luftschraube, Maulschlüssel, Kitt, Hanf, Sägeblatt, Handschuhe, Luftschrau-

benschlüssel, Schraubendreher

– Methode: Erarbeitende Unterweisungsmethode

– Unterweisungsziel: Der Lehrling soll selbstständig eine Luftschraube in einen 

Heizkörper eindichten können. Das Unterweisungsziel ist vorrangig auf Fach-

kompetenz und Methodenkompetenz gerichtet.

Teilziele: Der Lehrling ...

– kann beschreiben, wie er die Arbeit eigenständig durchführt

– kann die Funktion einer Luftschraube beschreiben und die Luftschraube dem 

richtigen Anschluss zuordnen

– kann erklären, was er beim Einhanfen einer Luftschraube zu beachten hat

– kann das Gewinde der Luftschraube aufrauhen

– kann den Hanf richtig um das Gewinde der Luftschraube wickeln

– kann die notwendige Menge Kitt auf das eingehanfte Gewinde auftragen 

– kann die Luftschraube in den Heizkörper eindrehen

– kann seine Arbeit eigenständig bewerten

– kann beurteilen, ob die Dichtheit der Luftschraube gewährleistet ist.

– ist bereit, sorgfältig zu arbeiten

– ist bereit, die Sicherheitsvorschriften zu beachten 

Lernzielbereiche:

Kognitive Lernziele

Psychomotorische 

Lernziele

Kognitive Lernziele 

Affektive Lernziele
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II. Durchführung und Kontrolle der Ausbildungseinheit

Einstieg und methodische Vorüberlegung:

Der Lehrling wird während der Erarbeitungsphase durch Impulse und Fragen gelei-

tet. Zuerst soll er beschreiben, wie er diese Arbeit durchführen würde. 

Die Erarbeitung der Tätigkeit erfolgt dann nach der Arbeitszergliederung. Alle Ar-

beitsschritte werden vom Lehrling selbst durchgeführt. Dabei soll er jeweils selbst 

beschreiben, wie er vorgeht und dies begründen. Wenn der Lehrling mit einem Ar-

beitsschritt nicht zurecht kommt, wird er zunächst durch geeignete Impulse unter-

stützt. Nur wenn es nicht anders geht, soll ein Teilschritt vorgemacht werden.

Wichtig ist der Hinweis, dass es bei der Übung nicht auf Schnelligkeit, sondern auf 

Genauigkeit und sorgfältige Ausführung der Arbeit ankommt, da eine Luftschraube 

nach dem Füllen der Heizungsanlage dicht sein muss und ein erneutes Eindichten 

wieder das zeitaufwändige Entleeren der Heizungsanlage erfordert. 

Vorbereitung des Lehrlings

Lerninhalte Methodische Hinweise

Vorstellen des Themas 

Interesse wecken

Ziel angeben

Vorkenntnisse  ermitteln

Sicherheitsvorschriften 

erarbeiten

Hinweis, dass das Eindichten einer Luftschraube von grundlegender Bedeutung 

für den Beruf ist und laut Ausbildungsplan im 1. Lehrjahr vermittelt werden 

muss. 

Darauf eingehen, dass eine Einzelentlüftung von Heizkörpern notwendig ist, da-

mit beim Füllen der Heizungsanlage mit Wasser die Luft in den Heizkörpern ent-

weichen kann. Wenn eine Heizungsanlage nicht entlüftet wird, können die Heiz-

körper nicht warm werden.

Kurz das Ziel der Unterweisung beschreiben und dabei dem Lehrling klar ma-

chen, wie wichtig selbstständiges Arbeiten ist und dass daher von ihm eigenstän-

dige Lösungsversuche erwartet werden.

Sich beim Lehrling erkundigen, ob er bei der Durchführung einer derartigen 

Arbeit bereits zugesehen oder mitgewirkt hat. Ihn fragen, welche Funktion eine 

Luftschraube hat. Kurz über die erforderlichen Werkzeuge sprechen (welche sind 

notwendig, warum?).

Mit dem Lehrling die Sicherheitsbestimmungen besprechen: dass beim Umgang 

mit dem Sägeblatt Handschuhe getragen werden sollen.
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Erarbeitungsphase

Teilvorgänge: 

WAS?

Ausführungs- 

hinweise: WIE ?

Begründung: WARUM? Methodische Hinweise

Gewinde der Luftschrau-

be aufrauhen

Mit dem Sägeblatt Der Hanf darf sich nicht 

beim Eindrehen der Luft-

schraube in den Heizkör-

per vom Gewinde lösen 

Den Auszubildenden 

fragen, warum das Ge-

winde aufgerauht wer-

den muss und wie er 

dabei vorgeht

Gewinde der Luftschrau-

be einhanfen, Drehrich-

tung  beachten

Mit der Hand Um die Dichtheit des 

Gewindes zu gewährleis-

ten

Den Auszubildenden 

fragen, in welche Dreh-

richtung das Hanf auf 

das Gewinde aufgetra-

gen werden muss und 

warum.

Das Hanf auf dem Ge-

winde mit Kitt einreiben

Mit der Hand Der Hanf darf bei den 

erhöhten Temperaturen 

nicht austrocknen

Der Auszubildende soll 

angeben, warum das 

Gewinde eingehanft wer-

den muss, warum gerade 

Hanf verwendet wird 

und wofür die Ver-

schlussklappe im Heiz-

körper zuständig ist.

Die Verschlusskappe am 

Heizkörper ent fernen

Mit einem Schrauben- 

dreher oder mit der Was-

serpumpenzange

Dort wird die Luftschrau-

be eingedichtet

Die Luftschraube in den 

Heizkörper eindrehen

Mit dem Maulschlüssel Damit der Heizkörper 

entlüftet werden kann

Hinweis: Vorsicht, das 

Hanf darf sich nicht von 

der Luftschraube lösen

Das überschüssige Hanf 

von dem Gewinde der 

Luftschraube entfernen

Mit dem Sägeblatt Damit das Hanf nicht aus 

dem Gewinde gezogen 

werden kann und ein 

gutes äußeres Erschei-

nungsbild entsteht

Der Lehrling soll dafür 

das richtige Werkzeug 

auswählen

Das Luftschraubenventil 

verschließen

Mit dem Luftschrauben-

schlüssel

Damit beim Füllen der 

Heizungsanlage kein 

Wasser herauslaufen 

kann

Lehrling soll angeben, 

warum die Luftschraube 

geschlossen sein muss 

Inbetriebnahme: 

Beim Füllen der An lage 

die Dichtheit der einge-

dichteten Luftschraube 

überprüfen

Mit dem Finger Damit kein Wasserscha-

den entsteht

Der Auszubildende lernt 

so die Folgen seiner Ar-

beit kennen

Den Heizkörper über die 

Luftschraube  entlüften 

Mit dem Luftschrauben-

schlüssel

Im Heizkörper darf sich 

kein Luftpolster bilden

Der Auszubildende soll 

angeben, warum ein 

Heizkörper entlüftet wer-

den muss
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Kontrollphase 

Lerninhalte Methodische Hinweise

Die Funktionskontrolle der Luftschraube erfolgte 

bereits bei der Inbetriebnahme. Das heißt, Fehler 

sind sofort erkennbar. Dann muss geklärt werden, 

bei welcher Phase des Arbeitsablaufes Fehler ent-

standen und wie sie zu beheben sind.

Der Ausbilder soll dem Lehrling Rückmeldung über 

seine Leistungen geben

Der Auszubildende soll ein Arbeitsprotokoll über die 

einzelnen Arbeitsschritte erstellen und dabei ange-

ben, worauf bei dieser Tätigkeit besonders zu achten 

ist.

Zu wichtigen Arbeitsschritten können ggf. Kontroll-

fragen gestellt werden.

Der Lehrling soll durch geeignete Impulse angeregt 

werden, seine Arbeit zu beurteilen und mögliche 

Fehler zu erkennen, sowie deren Ursachen herauszu-

finden.

Soll im Gespräch erfolgen.

Mit dem Auszubildenden soll, falls bisher noch nicht 

erfolgt, die mögliche Form und Inhalte eines Arbeits-

protokolls erarbeitet werden.

Mögliche Kontrollfragen: 

Wo ist die Position der Luftschraube am Heizkörper?

Welche Funktion hat die Luftschraube?

Was ist beim Aufrauhen des Gewindes zu beachten?

Warum verwendet man Kitt? 

Übungsphase:

Der Auszubildende erhält die Gelegenheit, die erlernte Tätig selbstständig zu wiederholen. Er soll dann diese 

Tätigkeit häufiger in Aufträgen durchführen. 

4.3. Präsentation einer Ausbildungssituation

Die Ausbildereignungsprüfung und die Meisterprüfung im Teil IV enthalten folgende Vorgabe für den praktischen 

Teil der Prüfung: Er enthält entweder aus eine Präsentation oder die praktische Durchführung einer Ausbildungs-

situation. Dazu muss der Prüfling eine berufstypische Ausbildungssituation auswählen.

Aufgaben

69. Erklären Sie, was unter einer berufstypischen Ausbildungssituation zu verstehen ist.

Bisher waren Ausbildungseinheiten das Thema in den praktischen Prüfungen. Damit waren konkrete Vermitt-

lungssituationen gemeint (z. B. eine Unterweisung oder ein Lehrgespräch). Der Begriff der Ausbildungssituation 

ist weiter gefasst. Er enthält neben den bisherigen Ausbildungseinheiten eine Vielzahl möglicher Situationen aus 

dem gesamten Ausbildungsablauf. Das können also Situationen aus allen Phasen der Ausbildung sein wie Aus-

bildungsvorbereitung, Ausbildungsplanung, Durchführung der Ausbildung und Abschluss der Ausbildung.

70. Nennen Sie mindestens drei Beispiele für Ausbildungssituationen.

■ Ein Einstellungsgespräch durchführen

■ Einen Ausbildungsplan erstellen

■ Ein Lehrgespräch durchführen.

■ Einen Lernauftrag planen und die Durchführung begleiten
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71. Entscheiden Sie, für welche Ausbildungssituationen eher eine Präsentation oder eine Durchführung geeignet 

ist.

Die Durchführung einer Ausbildungssituation bietet sich eher bei Situationen an, in denen der Ausbilder direkt 

mit Auszubildenden oder anderen Partnern zusammenarbeitet, z. B. Lehrgespräch oder Unterweisung. Auch die 

Durchführung von Einstellungs- oder Beurteilungsgesprächen sind denkbar.

In allen Situationen, in denen Planungs- und Entscheidungsaspekte im Vordergrund stehen, ist nur eine Präsen-

tation sinnvoll, z. B. Vorgehen zur Erstellung eines Ausbildungsplanes, Vorgehen zur Erstellung eines Arbeits-

zeugnisses.

72. Welche Aspekte sollten Sie beim Aufbau und der Gestaltung einer Präsentation besonders beachten?

Struktur und Inhalte:  

Wichtig ist eine klare Gliederung Ihrer Präsentation mit Zielsetzung und sinnvoller Abfolge der Themenschwer-

punkte. Sie sollten einen Einstieg wählen, der Interesse für Ihr Thema weckt. Die Inhalte sind verständlich und 

lassen die wesentlichen Zusammenhänge ihrer Planung und Entscheidung in der gewählten Ausbildungssituation 

erkennen. Die Wirkungen Ihrer Entscheidungen auf die Ausbildung sind erkennbar.

Gestaltung: 

Ansprechende Darstellung und Einsatz geeigneter Medien, wie Pinnwand oder Flipchart. Bei Power-Point- 

Präsentationen beachten: weniger ist oft mehr. 

4.4. Funktion und Auswahl von Ausbildungsmedien

Stephan Fürst überlegt sich, wie er Niklas Eichmann die Funktion einer Heizungsanlage und mögliche Fehler-

quellen besser verdeutlichen kann. Dazu wäre ein Funktionsbild ganz gut. An diesem Beispiel wird deutlich, dass 

Ausbildungsmittel wichtige Funktionen in der Ausbildung haben.

Aufgaben

73. Geben Sie zu folgenden Funktionen von Ausbildungsmitteln mögliche Beispiele an.

Funktionen von Ausbildungsmitteln Beispiele

Unsichtbares /schlecht Wahrnehmbares sichtbar/

wahrnehmbar zu machen

Wesentliches verdeutlichen 

Viele Einzelinformationen zusammenfassen und ggf. 

Bezüge aufzeigen

Informationen leichter behalten 

Abstrakte Zusammenhänge verdeutlichen 

z. B. Modelle, Trickfilme, Videoanimation 

z. B. Schaubilder, Skizzen

z. B. Übersichten, Tabellen, Mindmap

 

z. B. Zusammenfassungen, Merkblätter

z. B. Netzdarstellung, Simulation 

74. Beschreiben Sie zu dem in Kapitel 4.2 dargestellten Lehrgespräch, welche Ausbildungsmittel Sie zu welchem 

Zweck einsetzen könnten.

Spezifische Angaben der Teilnehmer
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75. In einem Betrieb gibt es viele Möglichkeiten, Ausbildungsmittel bereitzustellen, z. B. das Sammeln fehlerhaf-

ter Arbeiten, um Fehler deutlich zu machen. Ergänzen Sie die Übersicht über die wesentlichen Ausbildungs-

mittel um Beispiele aus Ihrem Betrieb.

Ausbildungsmittel Beispiele aus dem Betrieb 

Originale Gegenstände im Betrieb

z. B. Betriebseinrichtung, Materialien, Werkzeuge, 

Geräte

z. B. fehlerhafte Produkte, digitale Fotos von fehler-

haften Einbauten oder Materialien zur Anschauung, 

Werkzeugsammlungen

(spezifische Angaben der Teilnehmer)

Lehrmittel

 z. B. Bücher, Modelle (Funktionsmodelle, Realmo-

delle), Fotos, Skizzen, Zeichnungen, Schaltsymbole

Lernmittel

z. B. Aufgabenblätter, Formelsammlung, Merkblätter, 

Checklisten, Lernsoftware

76. Nennen Sie wichtige Grundsätze, die Sie beim Einsatz von Ausbildungsmitteln beachten sollten.

■ Medien sollen funktionsgerecht ausgewählt werden, z. B. Schaubilder, um Wesentliches zu verdeutlichen

■ Medien müssen auf die Zielgruppe abgestimmt sein, z. B. müssen Sie beim Einsatz von Leittexten wissen, 

wie sie diese nutzen.

■ Medien sollen der gewählten Methode gerecht werden, z. B. Demonstrationsmittel beim Vortrag, Aufgaben- 

und Informationsblätter für selbstständiges Arbeiten

■ Der Einsatz ist abhängig von Beschaffungsmöglichkeiten und Kosten der Medien

4.5. E-Learning in der Ausbildung

In größeren Unternehmen wird heute schon häufig E-Learning in der Aus- und Weiterbildung eingesetzt. Stephan 

Fürst überlegt sich, inwieweit E-Learning auch für die Ausbildung seiner Lehrlinge sinnvoll sein könnte und was 

dazu notwendig ist.

Aufgaben

77. Erläutern Sie was unter E-Learning verstanden wird und welche Voraussetzungen dafür grundlegend erfor-

derlich sind.

Unter E-Learning versteht man Lernprozesse, die durch digitale Medien unterstützt werden. Das können Lernpro-

gramme sein, die online bereitgestellt werden. Das kann aber auch gemeinsames Lernen auf einer Lernplattform 

zum Beispiel in einem Konferenzraum online sein.

Zum einen sind dazu ein multimediafähiger PC sowie Internetzugang und ggfs. geeignete Lernprogramme erfor-

derlich.

Zum anderen ist es wichtig, dass die Auszubildenden schon bereit und fähig sind, eigenständig zu lernen und mit 

den Medien umzugehen.
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78. Stephan überlegt sich, welche Vorteile der Einsatz von Lernprogrammen in der Ausbildung bietet und wann 

sie sinnvoll eingesetzt werden können. Beurteilen Sie den Einsatz von E-Learning in der Ausbildung.

Der Vorteil von Lernprogrammen liegt darin, dass Lehrlinge damit eigenständig lernen können. Das heißt, sie 

können entscheiden, wann, wo und wie lange sie lernen. Sie können das Lernprogramm so oft durcharbeiten,  

bis sie alles verstanden haben. 

Vor allem wenn Inhalte, Abläufe und Zusammenhänge in der Ausbildung nicht so gut verdeutlicht werden 

 können (z. B. Funktion einer Heizungsanlage oder Aufbau und Wirkung eines Gerätes), ist durch digitale Medien, 

wie Animation und Simulation, eine anschaulichere Darstellung möglich. 

Darüber hinaus können Lernprogramme oft sehr sinnvoll für die Prüfungsvorbereitung eingesetzt werden.

Auch Online-Kommunikation mit dem Ausbilder oder anderen Auszubildenden unterstützt die Lehrlinge in der 

Ausbildung.

79. Erstellen Sie für Stephan eine Übersicht von Kriterien für die Auswahl von E-Learning-Angeboten und geben 

Sie dabei auch mögliche Anbieter an.

Er sollte prüfen, ob es von Herstellern geeignete Lernprogramme gibt. Beispielsweise bieten Hersteller von Buch-

führungssoftware oft ein Lernprogramm zum Umgang mit dieser Software an. Auch Hersteller von Anlagen oder 

Geräten bieten zum Teil Lernprogramme zu grundlegenden Funktionen und Abläufen an. Darüber hinaus haben 

immer mehr Schulbuchverlage Lernprogramme im Angebot. Er kann danach im Internet recherchieren. Auch die 

ZWH bietet zusammen mit 27 E-Learning Partnern ein Qualifizierungsangebot unter www.q-online.de.

Bei der Auswahl von Lernprogrammen sollte er auf den Mehrwert gegenüber anderen Medien, wie dem Fach-

buch, achten. Ein Lernprogramm, das nur Bilder und Texte zum weiterblättern enthält, bringt eher geringen 

Mehrwert. Es sollte daher Animationen und Simulationen enthalten, die Prozesse oder Funktionen besser veran-

schaulichen können. Wichtig sind auch interaktive Aufgaben, bei denen der Auszubildende eine differenzierte 

Rückmeldung zu seiner Lösung erhält.
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5. Lernschwierigkeiten und Lernhilfen

5.1. Erscheinungsformen, Ursachen von Lernschwierigkeiten und Lernhilfen

Stephan Fürst wundert sich: Er hat seine Auszubildenden angehalten, ihm immer die Noten aus den Klassenar-

beiten in der Berufsschule mitzuteilen. Im Ausbildungsnachweis hat er gesehen, dass Niklas vor vier Wochen eine 

Klassenarbeit zum Thema Regelungstechnik geschrieben hat. Als er Niklas darauf anspricht, berichtet er klein-

laut, dass die Arbeit schlecht ausgefallen ist und er nur eine 5 bekommen hat.

Aufgaben

80. Offensichtlich bestehen hier Lernschwierigkeiten. Entwickeln Sie einen Vorschlag, wie Stephan in dieser Si-

tuation vorgehen könnte.

Er sollte mit dem Auszubildenden offen darüber sprechen, um zu erkennen, wie die Schwierigkeiten entstanden 

sind. Dann muss er sich überlegen, mit welchen Lernhilfen er den Auszubildenden gezielt so unterstützen kann, 

dass die Schwierigkeiten behoben werden können und er den Anschluss beim Lernen wiedergewinnt. 

81. Erläutern Sie grundsätzliche Lernschwierigkeiten, die bei einem Auszubildenden auftreten können. Sehen Sie 

sich dazu nochmals die Phasen im Lernprozess (Kapitel 1.4) an.

In der Motivationsphase kann es sein, dass ihm die Motivation fehlt und dadurch Lernen gar nicht erst in Gang 

kommt. 

In der Orientierungsphase kann es sein, dass ihm die Ziele nicht klar sind, dass er Strukturen nicht erkennt und 

nicht zielgerichtet Informationen auswählen kann.

In der Auseinandersetzung mit dem Neuen kann es vorkommen, dass er sich nicht konzentrieren kann oder dass 

er Informationen und Zusammenhänge nicht versteht. 

In der Phase der Festigung und Sicherung ist es möglich, dass ihm das Einprägen und Behalten schwerfällt oder 

er keine Lust am Üben hat.

82. Beurteilen Sie, warum eine möglichst frühe Hilfe bei erkennbaren Lernproblemen Hilfestellung wichtig ist.

Wenn Lernschwierigkeiten nicht früh behoben werden, entstehen oft Lerndefizite, die demotivieren und dazu 

führen, dass das Weiter lernen immer schwieriger wird. 

Es können dann solche Lücken entstehen, die in der Ausbildung nicht mehr aufgeholt werden können und die 

dann das Bestehen der Prüfung gefährden.
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83. Stephan erfährt von Niklas, dass er in der Berufsschule einfach keine Lust zu lernen hat. Erläutern Sie mögli-

che Ursachen für diese Motivationsschwierigkeiten und gezielte Hilfestellungen.

■ Ursachen für Motivationsschwierigkeiten können sehr vielfältig sein, wie folgende Beispiele zeigen, entspre-

chen unterschiedlich sollten die Lernhilfen (in Klammer) sein:

■ negative Einstellung zum Beruf und zum Lernen aufgrund von mehreren Misserfolgserlebnissen (Chancen 

der beruflichen Entwicklung deutlich machen, Freude am Lernen durch Erfolgserlebnisse wieder aufbauen),

■ keine klaren Vorstellungen über die Ziele, (Ziele besprechen, Erwartungen deutlich machen), 

■ Über- oder Unterforderung (Lernvoraussetzungen besser berücksichtigen, bei Überforderung kleinere Schrit-

te planen, bei Unterforderung komplexere Aufgaben geben),

■ langweilige Unterrichts- bzw. Ausbildungsgestaltung (interessantere Aufgaben stellen, mehr Möglichkeit zu 

eigenständigem Arbeiten geben),

■ persönliche Probleme des Auszubildenden (in einem persönlichen Gespräch Verständnis zeigen, ggf. Anre-

gungen zur Problembewältigung geben),

■ angespannte Lernatmosphäre (durch gegenseitige Achtung, Respekt und Vertrauen die Lernatmosphäre 

verbessern).

84. Außerdem hat Niklas berichtet, dass er im Unterricht auch gar nicht mehr mitkommt. Erklären Sie mögliche 

Ursachen dieser Verständnisschwierigkeiten und wichtige Hilfestellungen.

Mögliche Ursachen für Verständnisschwierigkeiten und Hilfen (in Klammer)

■ Vorkenntnisse fehlen (besser an den Voraussetzungen anknüpfen, Defizite durch spezifische Lernangebote 

aufarbeiten),

■ zu abstrakte Inhalte, fehlender Praxisbezug (Inhalte besser veranschaulichen, Schwerpunkte deutlich ma-

chen, besser mit praktischen Aufgaben verzahnen),

■ die Lernanforderungen sind zu hoch: z. B. zu viele Inhalte in zu kurzer Zeit, zu komplexe Aufgaben (Anforde-

rungen langsam steigern, kürzere Lernschritte planen, Inhalte besser strukturieren, Einsichten vermitteln), 

■ das Verstehen wird nicht überprüft und es wird zu schnell weitergegangen (Verständnisfragen stellen, Zu-

sammenhänge selbst erklären lassen).

85. Dann ist es Niklas auch noch schwergefallen, sich auf die Klassenarbeit richtig vorzubereiten. Er konnte sich 

vor allem nicht gut konzentrieren. Erstellen Sie eine Übersicht über mögliche Gründe und passende Hilfestel-

lungen.

Mögliche Ursachen bei Konzentrationsproblemen und Problemen beim Einprägen (Hilfen in Klammer)

■ Konzentrationsprobleme durch Überforderung, Stress, Ablenkung, ungünstige Lernumgebung wie Lärm 

(Zeit- und Leistungsdruck durch geeignete Lernplanung und Entspannungstechniken reduzieren, klarer fest-

legen, wann Lernzeit und wann Zeit für anderes ist, Umgebungssituation möglichst verbessern,

■ Probleme beim Einprägen durch fehlenden Überblick, Zeitdruck, fehlende Lerntechniken, fehlende Übungs-

aufgaben (Lernschwerpunkte klarer herausstellen, bessere Zeitplanung, Lerntechniken erlernen, Übungsauf-

gaben bereitstellen).
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5.2. Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Nach einem längeren Gespräch mit Niklas stellt Stephan Fürst fest, dass bei Niklas einige Lerndefizite entstanden 

sind. Diese können nicht so einfach aufgeholt werden. Niklas glaubt selbst nicht mehr daran, dass er allein bis zur 

Prüfung wieder Anschluss bekommen kann. Er fragt sich, ob die Fortsetzung der Ausbildung für ihn überhaupt 

noch Sinn macht. Stephan Fürst fragt daher bei der Ausbildungsberatung der Kammer an, was man in so einem 

Fall tun könnte. Die Ausbildungsberaterin schlägt ihm ausbildungsbegleitende Hilfen, kurz abH, vor.

Aufgaben

86. Erläutern Sie den Umfang und die Zielgruppe von abH. Hinweise hierzu finden Sie in § 241 und § 242 SGB III.

Ausbildungsbegleitende Hilfen sind Maßnahmen, die eine betriebliche Ausbildung unterstützen und über 

 betriebs- und ausbildungsübliche Inhalte hinausgehen. Es sind vor allem Maßnahmen zum Abbau von Sprach- 

und Bildungsdefiziten, zur Förderung der Fachpraxis und Fachtheorie und zur sozialpädagogischen Begleitung.

Gefördert werden können vorrangig lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Auszubildende, die z. B. ohne 

eine derartige Förderung eine Ausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich beenden können. Es werden 

aber auch Auszubildende gefördert, denen ohne diese Hilfe ein Abbruch der Ausbildung droht.

87. Nennen Sie Anbieter von abH.

Es sind überwiegend Bildungsträger, deren Personal für die Ausbildung dieser Zielgruppe geeignet ist. Außerdem 

muss die Qualität des Unterrichts (Lehrpläne, methodische Umsetzung und Medien) so sein, dass eine erfolg-

reiche Maßnahme erwartet werden kann.

88. Erläutern Sie die Finanzierung von abH-Maßnahmen.

Die Agentur für Arbeit finanziert diese Maßnahmen, wenn sie wirtschaftlich und sparsam geplant sind und die 

Kosten angemessen sind.

89. Stellen Sie für Stephan Fürst den Ablauf von Antrag und Genehmigung einer abH-Maßnahme dar. Berück-

sichtigen Sie auch, welche Voraussetzungen für eine Genehmigung erfüllt sein müssen.

Stephan Fürst muss eine ausbildungsbegleitende Hilfe bei der zuständigen Agentur für Arbeit beantragen. Sie 

prüft, ob eine Maßnahme erforderlich ist, um den Auszubildenden so zu unterstützen, dass er seine Ausbildung 

erfolgreich fortsetzen kann. 

Wenn dies der Fall ist, kann sie eine Förderung im Rahmen vorhandener Mittel genehmigen. In der Förderung 

wird auch der Umfang der Maßnahme, abhängig vom individuellen Förderbedarf festgelegt.
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5.3. Verlängerung der Ausbildungszeit

Niklas macht sich nach wie vor Sorgen, ob er die Prüfung besteht. Er spricht Stephan Fürst darauf an, ob auch 

erst ein halbes Jahr später in die Prüfung gehen kann. Dann hätte er mehr Zeit, um sich auf die Prüfung vorzube-

reiten.

Aufgaben

90. Nennen Sie die Fälle, in denen die Ausbildungszeit normalerweise verlängert werden kann. Beurteilen Sie 

dann, ob Prüfungsangst oder das Gefühl, noch unzureichend vorbereitet zu sein, ein Grund für eine Ausbil-

dungszeitverlängerung sein können.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Ausbildungszeit zu verlängern:

in Ausnahmefällen, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Das sind ins-

besondere Fälle in denen z.B. aufgrund längerer Krankheit eine Ausbildung nicht möglich war.

wenn der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht besteht.

91. Prüfungsangst ist dagegen kein Grund für eine Verlängerung der Ausbildungszeit.

Prüfen Sie, wer die Verlängerung der Ausbildungszeit beantragen kann und wer darüber entscheidet. Um welche 

Zeit kann verlängert werden? Hinweise dazu finden Sie unter BBiG § 8 und § 21.

Den Antrag auf Verlängerung der Ausbildungszeit muss stets der Auszubildende stellen. Bei einem Antrag auf-

grund eines Ausnahmefalles muss die Kammer den Betrieb dazu anhören und dann ggf. den Antrag genehmigen. 

Die Dauer der Verlängerung hängt von dem Grund ab, also z. B. der Dauer des Ausbildungsausfalls.

Wenn die Prüfung nicht bestanden wurde, verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen des Auszu-

bildenden bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, längstens um ein Jahr (da halbjährliche Prüfungen stattfinden 

und zwei Prüfungswiederholungen möglich sind).
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6. Förderung leistungsstarker Auszubildender

6.1. Förderangebote für leistungsstarke Auszubildende

Sonja Schmitz hat im ersten Ausbildungsjahr im Unternehmen Brause enorm schnell gelernt. Vor allem kann sie 

sehr gut und flexibel mit dem Computer umgehen. Sie hat für die EDV-gestützte Organisation und Durchführung 

einiger Arbeiten im Büro gute Verbesserungsvorschläge gemacht. Stephan Fürst möchte Sonja Schmitz gerne 

fördern, so dass sie über die Ausbildung hinaus weitere Qualifikationen erhält.

Aufgaben

92. Nennen Sie mindestens drei Anzeichen, an denen man bei einem jungen Menschen besondere Leistungsstär-

ken und Begabungen erkennen kann.

außergewöhnlich früh in einem Bereich weit überdurchschnittliche Leistungen

■ besonderes Problembewusstsein

■ rasche Auffassungsgabe

■ besonderes Interesse für bestimmte Arbeiten

■ eigene Ideen entwickeln, kreativ vorgehen

■ besonders intensiv und eigenständig an einer Sache arbeiten

93. Überlegen Sie, wie ein Ausbilder generell leistungsstarke Lehrlinge in der Ausbildung fördern kann. Nennen 

Sie mindestens vier Möglichkeiten, wie Stephan die besondere Begabung von Sonja fördern kann.

■ Eigenständige Bearbeitung von Aufgaben ermöglichen.

■ Verantwortung übertragen.

■ Ideen zulassen und verwirklichen lassen.

■ Zusatzqualifikationen parallel zur Ausbildung ermöglichen.

■ Stephan könnte Sonja auf folgende Weise besonders fördern:

■ Umsetzung ihrer Verbesserungsvorschläge und Prämierung der besonderen Leistung

■ Ihr die Verantwortung für einen Teilbereich in der EDV übertragen

■ Ihr zusätzliche Schulung anbieten und finanzieren

94. In den letzten Jahren wurde beim BIBB eine Datenbank aufgebaut, die einen bundesweiten Überblick über 

Zusatzqualifikationen gibt (siehe www.ausbildungplus.de). Erläutern Sie, was dort unter einer Zusatzqualifi-

kation verstanden wird und nennen Sie ein Angebot, dass Sie einem leistungsstarken Auszubildenden in Ih-

rem Handwerk empfehlen.

Eine Zusatzqualifikation ergänzt die Ausbildung um Inhalte, die über die Ausbildung hinausgehen. Die Qualifi-

zierung findet oft parallel zur Ausbildung entweder im Betrieb oder in einer Bildungseinrichtung oder in der 

 Berufsschule statt und endet mit einem Zertifikat eines Betriebes bzw. eines Bildungsträgers oder auch einer 

Kammerprüfung.

Für einen leistungsstarken Auszubildenden in einem Handwerksberuf ist es möglich den Lehrgang zum Betrieb-

sassistenten im Handwerk parallel zur Ausbildung meist im letzten Ausbildungsjahr zu besuchen und mit einer 

Kammerprüfung abzuschließen, die auf die Meisterprüfung im Teil III anerkannt wird. 
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6.2. Verkürzung der Ausbildungszeit und vorzeitige Zulassung zur Prüfung

Da Sonja Schmitz vor ihrer Ausbildung eine zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft mit gutem Erfolg abge-

schlossen hat, haben Stephan Fürst und sie bei der Kammer eine Verkürzung der Ausbildungszeit um ein Jahr 

beantragt. Diese wurde durch die Kammer genehmigt. Zu Beginn des letzten Ausbildungsjahres spricht Sonja 

Stephan Fürst an, ob sie nicht ein halbes Jahr früher in die Prüfung gehen kann. 

Aufgaben

95. Beurteilen Sie, unter welchen Voraussetzungen Sonja vorzeitig zur Prüfung zugelassen werden kann.

Eine vorzeitige Zulassung zur Prüfung ist möglich, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen. Dazu müssen Aus-

bildende und Berufsschule angehört werden (§ 45 Abs. 1 BBiG.; § 37 Abs. 1 HwO).

Da sie ja schon zu Beginn die Ausbildungszeit verkürzt hat, ist eine weitere Verkürzung eigentlich nur denkbar, 

wenn sie wirklich sehr leistungsstark ist und sowohl in der praktischen Ausbildung im Betrieb als auch in der 

Berufsschule herausragende Leistungen zeigt.

96. Stellen Sie den Ablauf der Entscheidung über die vorzeitige Zulassung zur Prüfung unter Nutzung der ent-

sprechenden rechtlichen Vorschriften dar.

Über die vorzeitige Zulassung entscheidet in Handwerksberufen der Vorsitzende des Prüfungsausschusses  

(§ 37a HwO), in andern Berufen die zuständige Stelle. Vor der vorzeitigen Zulassung muss dazu der Ausbildende 

und die Berufsschule gehört werden (§ 45, Abs. 1 BBiG).
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7. Entwicklung Jugendlicher und Umgang mit Konflikten

7.1. Entwicklungsaufgaben, entwicklungstypisches Verhalten Auszubildender, Umwelteinflüsse

Die zwei Auszubildenden von Stephan Fürst werden von Kollegen und Kunden ganz unterschiedlich beschrieben:

Stephan denkt darüber nach, warum Menschen sich so unterschiedlich entwickeln können und was die beiden 

noch lernen müssen, um wirklich erwachsen zu werden. Für den Ausbilder ist es wichtig, sich die Entwicklungs-

aufgaben im Jugendalter bewusst zu machen, um das Verhalten von Jugendlichen besser einzuschätzen und auch 

gezielter zu fördern.

Aufgaben

97. Auf dem Weg vom Jugendlichen zum Erwachsenen lernen Menschen viel. Von einem Erwachsenen wird z. B. 

im Hinblick auf Unabhängigkeit, Werte oder Partnerbeziehung anders erwartet. Erläutern Sie mindestens 

drei Entwicklungsaufgaben, die junge Menschen in diesen Bereichen zu bewältigen haben.

Um erwachsen zu werden, müssen junge Menschen die folgenden wesentlichen Entwicklungsaufgaben  

bewältigen: 

■ Selbstfindung: Sie müssen mit sich und mit ihrem Körper klarkommen und sich akzeptieren.

■ Erlernen einer individuell angemessenen Geschlechtsrolle: Sie müssen lernen eine persönliche Verantwor-

tung in einer Partnerbeziehung zu übernehmen. 

■ Selbstbestimmung: Sie müssen sich von der Lenkung durch Erwachsene unabhängig machen und lernen, 

Entscheidungen selbst zu treffen und zu vertreten. 

■ Wirtschaftliche Unabhängigkeit: Sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. 

■ Wertesystem aufbauen: Sie müssen sich mit Werten auseinandersetzen und ein eigenes Wertesystem 

 verinnerlichen, an dem sie ihr Handeln ausrichten.
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98. Sonja und Niklas zeigen ein sehr unterschiedliches Verhalten. Beurteilen Sie, welche Ursachen oder Einflüs-

se für das unterschiedliche Verhalten und die spezifischen Charaktere der beiden verantwortlich sein könn-

ten. Denken Sie dabei vor allem an die Entwicklungsphase, in der sie sich befinden, und die bisherigen Ein-

flüsse der Familie.

Eigenschaften und  

Verhaltensweisen

Mögliche Einflüsse oder Ursachen

Niklas:

Verschlossenheit

geringes Selbstvertrauen/ geringe 

Selbstachtung

Angst vor Misserfolgen

einsilbig, wenig kommunikativ

praktische Begabung

Es ist anzunehmen, dass sich Niklas noch in der Pubertät befindet  

und in seinem Verhalten noch unsicher ist. Vermutlich ist er auch  

eher ein zurückhaltender und introvertierter Typ. Sein Verhalten kann 

auch stark durch das Klima in der Familie geprägt worden sein, z. B. 

durch geringe Gesprächsbereitschaft innerhalb der Familie, restriktive 

Erziehungspraktiken, fehlende Erfolgserlebnisse. 

Sonja:

Freundlichkeit

Neugier

Selbstbewusstsein/Selbstachtung 

Erfolgszuversicht

gute Auffassungsgabe

kommunikativ

Es ist davon auszugehen, dass bei Sonja die Pubertät weitgehend ab-

geschlossen ist. Sie ist offenbar in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, 

der „Ich-Findung“, schon weiter fortgeschritten und auch eher der 

nach außen gewandte, extrovertierte Typ. Es ist anzunehmen, dass in 

der Familie ein offenes, gesprächsfreudiges Klima herrscht und sie 

häufiger Lob und Anerkennung erfahren hat. Das stärkt ihre Erfolgs-

zuversicht und ihr Selbstbewusstsein.

98. Die Auszubildenden sind ja nicht nur im Betrieb. Auch im privaten Bereich unterliegen Sie vielen Einflüssen, 

die ihr Verhalten in der Ausbildung prägen. Geben Sie zu den folgenden Einflussbereichen an, welche Fakto-

ren jeweils das Verhalten der Jugendlichen in der Ausbildung besonders prägen können.

Einflussbereiche Faktoren, die das Verhalten Jugendlicher besonders beeinflussen, 

Beispiele

Familie berufliche Position der Eltern, wirtschaftliche Verhältnisse, Konsumverhalten, Familiens-

truktur, Familienklima (Zusammenhalt der Familienmitglieder, Beziehung der Eltern, 

 Erziehungspraktiken, Ansprüche, Leistungserwartungen), Außenkontakte (Verwandt-

schaft) kulturelle Interessen (Freizeitbeschäftigungen, Mediennutzung).

Freundeskreis Ziele und Wertvorstellungen, Art und Formen der Freizeitgestaltung, Hobbies, Interessen 

der verschiedenen Freunde, Umgang miteinander, familiäre Verhältnisse der Freunde, 

Verhalten in der Clique, Gruppenstruktur in der Clique, Gruppenkonformitätsdruck oder 

Gruppensolidarität, Einstellungen zu Arbeit und zu Aus- und Weiterbildung, Medien-

nutzung, Anspruchshaltungen

Ausbildungs-

betrieb

Verhalten des Ausbilders, Einstellung des Ausbilders zu Jugendlichen, fachliche, persön-

liche, soziale, pädagogische Kompetenz des Ausbilders und sonstiger Mitarbeiter, allge-

meines Betriebsklima, Umgang der übrigen Mitarbeiter mit den Jugendlichen, Vermittlung 

eines Gefühls der Anerkennung und der Wertigkeit des Lehrlings seitens der Belegschaft, 

Qualität der Ausstattung des Ausbildungsplatzes 

Aktuelle Entwick-

lungsphase

spezifische Entwicklungserscheinungen, z.B. körperliche Veränderungen im Jugendalter, 

seelisch-moralische Entwicklung, soziale Entwicklung, geistige und sprachliche Entwick-

lung, Entwicklung von Selbstständigkeit, Loslösung aus dem Elternhaus

Gesellschaft und 

Kultur

Modeerscheinungen, veränderte Werte, Medien, traditionelle gesellschaftliche und kultu-

relle Werte, Konventionen und Gepflogenheiten, Medien, insbesondere Musik, TV, Videos, 

neue Kommunikationstechnologien, Auf- und Ausbau der EU, Globalisierung und Interna-

tionalisierung
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100. Stephan Fürst möchte gerne Niklas helfen, etwas selbstbewusster und auch selbstständiger zu werden. Für 

Niklas wäre es daher gut, wenn er sich in der Ausbildung mehr zutraut und weniger Angst vor Fehlern hat. 

Entwickeln Sie für Stephan Fürst einige Tipps, wie er in der Ausbildung entgegenwirken kann.

■ Stephan könnte Niklas über einen längeren Zeitraum beobachten, um zu erkennen, in welchen Situationen er 

sich besonders ängstlich zeigt und ob es erkennbare Ursachen gibt.

■ Besonders wichtig ist es, Niklas Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Dazu sollte Stephan ihm Aufgaben geben, 

die Niklas einerseits fordern, die er aber bewältigen kann. Stephan soll vor allem gute Leistungen bestätigen 

und anerkennen.

■ Stephan sollte Niklas möglichst in konkrete Arbeitsaufträge einbinden, damit er den Wert seiner angefertig-

ten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen erkennen kann. 

■ Vor allem sollte Stephan Niklas zeigen, dass er sich freut, wenn Niklas etwas ausprobiert, selbst wenn es nicht 

zum Erfolg führt. Es sollte im deutlich machen, dass Fehler zum Lernen gehören und auch Mut belohnen.

■ Was das Gesprächsverhalten von Niklas gegenüber Kunden betrifft, so hat hier das Verhalten von Stephan 

eine wichtige Vorbildfunktion. Er sollte mit Niklas darüber sprechen, was im Umgang mit Kunden besonders 

wichtig ist.

■ Hilfreich sind auch Gespräche, in denen Niklas lernt, sich zu äußern und zu kommunizieren. Darüber hinaus 

könnte Stephan ihn mehr in die aktive Gestaltung der Ausbildung einbeziehen und ihn beispielsweise auch 

öfter beschreiben und begründen lassen, wie er in konkreten Situationen vorgehen kann.

101. In den wesentlichen Entwicklungsbereichen körperlicher, geistiger, moralischer und sozialer Entwicklung 

zeigen sich im Jugendalter typische Entwicklungserscheinungen. Was können Sie als Ausbilder tun, um den 

Jugendlichen in seiner Entwicklung in diesen Bereichen zu fördern?

Typische Entwicklungserscheinungen im  

Jugendalter und deren Wirkungen 

Konsequenzen für das Verhalten des Ausbilders 

(Schutz und Förderung)

Körperliche Entwicklung:

Wachstumsschübe beim Längenwachstum, meist 

verbunden mit einer stärkeren Gewichtszunahme 

und einem beträchtlichen Anwachsen der Körper-

kräfte; charakteristische Veränderung des Körper-

baus; Wachstum der Innenorgane verläuft langsamer 

als das Skelettwachstum.  

Wirkungen: Oft eine Beeinträchtigung der Bewe-

gungskoordination und Geschicklichkeit, z. T. Ge-

lenkschmerzen, oft Freude am Messen der Kräfte, z. 

T. schnellere Ermüdung und damit verbunden Leis-

tungsschwankungen, Kreislaufprobleme. 

Durch spezifische Hormone ausgelöst, erfolgt die 

Geschlechtsreife mit der Ausbildung der Ge-

schlechtsmerkmale. 

Wirkungen: Unsicherheit, z. T. Unzufriedenheit über 

das veränderte Aussehen, intensive Auseinanderset-

zung mit der Sexualität und der Geschlechterrolle, 

oft starke Gefühls-schwankungen, leichte Reizbar-

keit, z. T. übertriebene Reaktionen auf geringe Anläs-

se, 

Kritikempfindlichkeit, manchmal Gleichgültigkeit 

gegenüber Anforderungen in Schule oder Betrieb.

Schutz vor Überlastung, Vermeidung von tempo-

abhängigen Tätigkeiten, Vermeidung einseitiger 

 statischer oder gleichbleibender Belastung, für ergo-

nomische Gestaltung des Arbeitsplatzes sorgen:

Besonders zu beachten sind Hinweise zur Einhaltung 

der Unfallverhütungsvorschriften, Anregung zur Sport-

ausübung und zu ausgleichenden Tätigkeiten:

Hinweise zur ärztlichen Untersuchung, Pflichtunter-

suchung beachten, Hinweise auf Hygiene und 

 Ernährung durch eigenes Vorbild

Gesundheitliche Aufklärung

Sehr viel Feingefühl ist bei sexuellen Themen gefragt

Geduld und Zeit für den Jugendlichen sind nötig
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Typische Entwicklungserscheinungen im  

Jugendalter und deren Wirkungen 

Konsequenzen für das Verhalten des Ausbilders 

(Schutz und Förderung)

Entwicklung geistiger Fähigkeiten:

Die Art und Weise zu denken ändert sich im Ju-

gendalter: Die Bereitschaft, auch Nicht-verstandenes 

auswendig zu lernen, nimmt ab. Jugendliche werden 

zunehmend fähig, abstrakt zu denken, theoretische 

Zusammenhänge zu erfassen und Problemlösungs-

strategien anzuwenden. Jugendliche entwickeln oft 

spezielle Interessen und erreichen in diesen Berei-

chen dann beachtliche Leistungen.

Aufgaben so erklären, dass der Jugendliche sie verste-

hen kann: Einsicht in Zusammenhänge, gute Begrün-

dungen, anschauliches Vermitteln und aktives Beteili-

gen. 

Zu strukturiertem Denken und arbeiten anleiten,

Urteilsfähigkeit üben, Entscheidungssituationen er-

möglichen

Moralische Entwicklung:

Während Kinder noch keine ausgeprägte eigene 

 Meinung vertreten können, setzen sich Jugendliche 

zunehmend kritisch mit Wertvorstellungen Erwach-

sener, besonders der Eltern, auseinander. Sie orien- 

tieren sich oft an Idolen oder Werten ihrer Jugend-

gruppe.  

Diese Auseinandersetzung mit anderen Wertkonzep-

ten ist wichtig, damit der Jugendliche Wertmaßstäbe 

und Verhaltensregeln entwickeln kann. Dabei lernt er 

auch die Meinungen anderer Menschen zu tolerie-

ren. Entsprechend steigt im Jugendalter die Bereit-

schaft, zu diskutieren und zu argumentieren. 

Es besteht die Gefahr, unkritisch oberflächliche oder 

negative Maßstäbe zu übernehmen, deshalb ist Hilfe 

nötig.

 

Wertvorstellungen älterer Menschen werden oft abge-

lehnt. Vorbilder sind für die Lehrlinge wichtig, um 

Wertvorstellungen zu vermitteln, die beim Aufbau einer 

eigenen Wertordnung hilfreich sein können. 

Wichtig ist, dass der Ausbilder seine Werte begründet 

und dazu steht, dass er aber auch gleichzeitig die Wer-

te und Meinungen des Azubis respektiert.

Soziale Entwicklung:

Jugendliche zeigen meist ein starkes Streben nach 

Unabhängigkeit, sind aber oft noch sehr unsicher. 

Die Lösung aus der Abhängigkeit der Eltern ist oft 

mit Spannungen verbunden (Generationskonflikt). 

Jugendliche orientieren sich stark an den Wertvor-

stellungen ihrer Jugendgruppe. Sie hilft ihnen im 

Prozess der Selbstfindung, kann aber auch bei 

 extremen Gruppennormen zu Problemen führen.  

Die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen kann 

zu Konflikten führen, wenn diese Gruppen ein unter-

schiedliches Rollenverhalten vom Jugendlichen er-

warten.

Förderung des Selbstständigwerdens durch Reduktion 

der Autoritätsansprüche des Ausbilders und partner-

schaftliches Verhalten.  

Eigenschaften wie Geduld, Verständnis, Entgegenkom-

men und Toleranz sind gefragt. 

Durch geeignete Gruppen- und Teambildung Ansätze 

für den Aufbau eines Orientierungssystems in Gruppen 

ermöglichen
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7.2. Sozialisation des Auszubildenden im Betrieb

Stephan Fürst spürt in der letzten Zeit immer häufiger Spannungen und Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern. 

Es kamen auch häufiger Kundenbeschwerden darüber, dass Aufträge nicht richtig ausgeführt wurden. Karl Zur-

heide hat sich schon bei Stephan beklagt, dass der Chef kaum noch Zeit hat und die Aufträge nicht mehr so klar 

besprochen werden wie früher. Auch der neue Mitarbeiter beschwert sich bei Stephan, dass er sich vom Chef 

doch sehr gegängelt fühlt und lieber selbstständiger arbeiten möchte. Dann kommt auch noch der Lehrling Niklas 

auf ihn zu, der bisher mit dem Monteur Gerhard Nagel gut zusammengearbeitet hat und nun Karl Zurheide zuge-

ordnet wurde. Mit dem kommt er gar nicht zurecht, weil der ihm alles bis ins Kleinste vorschreibt und bei jeder 

Gelegenheit deutlich macht, wer das Sagen hat. 

Stephan Fürst denkt darüber nach, warum sich das Betriebsklima so verändert hat. Ihm ist bewusst, dass das 

Führungsverhalten eine wichtige Rolle spielt. Aber was ist besonders wichtig, damit sich die Auszubildenden im 

Unternehmen wohl fühlen, sich gut integrieren und gute Leistungen zeigen? 

Aufgaben

102. Benennen Sie einige Eigenschaften und Verhaltensweisen Ihres Chefs, die sich

a.  besonders positiv auf Ihre Leistungsbereitschaft und Ihre Arbeitszufriedenheit auswirken,

Oft genannt werden: hat eine positive Einstellung zu Mitarbeitern, lässt einen eigenständig arbeiten, ist gerecht in 

seiner Beurteilung, ist auch in hektischen Zeiten ruhig, ist Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen, kann immer 

angesprochen werden und gibt gute Hilfen bei Problemen und gutes Feedback, gibt Informationen schnell weiter. 

b.  eher negativ auf Ihre Leistungsbereitschaft und Ihre Arbeitszufriedenheit auswirken.

Oft genannt werden: Ist ungerecht, lässt wenig Spielraum in der Arbeit, ist kaum ansprechbar und immer im 

Stress, hält Informationen zurück, wird in der Kritik oft persönlich, steht nicht hinter den Mitarbeitern, ist nicht 

offen und wenig bereit sich auf Neues einzulassen, gibt selten und eher negatives Feedback.

103. Stellen Sie die Zusammenhänge zwischen dem Führungsverhalten des Unternehmers, dem Betriebsklima 

und den Leistungen seiner Mitarbeiter dar. Beziehen Sie sich dazu auf konkrete Beispiele.

Das Führungsverhalten des Unternehmers prägt entscheidend das Betriebsklima und die Leistungsbereitschaft 

der Mitarbeiter. 

Ein kooperatives Führungsverhalten ist gekennzeichnet durch gegenseitiges Vertrauen, transparente und offene 

Informationsstrukturen, klare Kompetenzen und Verantwortungsbereiche sowie gute Zusammenarbeit. Es wirkt 

sich in aller Regel positiv auf das Betriebsklima aus, fördert Arbeitsmoral sowie Leistungsbereitschaft bei den 

Mitarbeitern und führt oft zu einer Verringerung von Fehlzeiten und Kündigungen.

Ein Führungsverhalten, das Hierarchie und soziale Distanz betont, Informationen zurückhält und Mitarbeiter 

gängelt, begünstigt informelle Cliquenbildung, taktierendes, absicherndes Verhalten der Mitarbeiter, meist mit 

negativen Wirkungen auf Betriebsklima, Arbeitsverhalten der Mitarbeiter, Fehlzeiten und Fluktuation.
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104. Das Führungsverhalten hängt wesentlich vom Menschenbild der Führungskraft ab. Es bringt zum Ausdruck, 

was der Vorgesetzte von seinen Mitarbeitern hält und was er ihnen zutraut. Die Führungstheorie nach 

 McGregor unterscheidet zwei unterschiedliche Menschenbilder: X und Y. Ordnen Sie diesen beiden Men-

schenbilder ein typisches Führungsverhalten und die jeweiligen Auswirkungen auf die Mitarbeiter zu.

Menschenbild Führungsverhalten Wirkungen auf Mitarbeiter

Menschenbild X nach  

McGregor:

Mitarbeiter wird eher als lern- und 

arbeitsunwillig eingeschätzt. Der 

Mitarbeiter ist nicht bereit, eigene 

Verantwortung für sein Tun zu 

übernehmen.

Die Führungskraft arbeitet viel mit 

Anweisung/Befehl und Fremdkon-

trolle. Wichtig sind Gehorsam und 

Reglementierungen sowie diszipli-

narische Maßnahmen.

Das Verhalten enttäuscht Mitarbei-

ter und führt bei Ihnen zu Passivität 

und Desinteresse. Das bestärkt 

wiederum die Führungskraft in 

ihrem negativen Menschenbild und 

sie wird bei ihrem Verhalten blei-

ben.

Menschenbild Y nach  

McGregor:

Mitarbeiter wird als eigenverant-

wortlich handelnder, lern- und 

arbeitswilliger Mensch einge-

schätzt. Kooperation und gegen-

seitige Achtung stehen im Mittel-

punkt.

Die Führungskraft arbeitet viel mit 

Delegation und Übertragung von 

Verantwortungsbereichen sowie mit 

Selbstkontrolle. Damit praktiziert 

sie eine kooperative Mitarbeiter-

führung.

Die Mitarbeiter erhalten Möglich-

keiten zur Entfaltung in der Arbeit. 

Das verstärkt ihre Aktivität und ihr 

Engagement. Das bestärkt wieder 

die Führungskraft in ihrem positi-

ven Mitarbeiterbild und in ihrem 

Verhalten.

105. Beurteilen Sie, welches Menschenbild dem Verhalten von Karl Zurheide zugrunde liegt.

Karl Zurheide tendiert in seinem Menschenbild eher zum Typ X. Das zeigen die Aussagen von Niklas: Details 

werden genau vorgeschrieben, er macht immer wieder deutlich, wer der Chef ist (das Sagen hat). Er muss alles 

kontrollieren und lässt Niklas keinen Spielraum für eigenständiges Handeln.

106. Erläutern Sie die Bedeutung und Voraussetzungen von Sozialisation vor allem im Hinblick auf die Sozia-

lisation des Auszubildenden im Betrieb.

Sozialisation des Auszubildenden in den Betrieb bedeutet, dass er sich in die soziale und hierarchische Struktur 

des Unternehmens integriert.

Dabei ist es wichtig, die Werte im Betrieb zu erkennen und zu akzeptieren, Regeln einzuhalten sowie mit den 

anderen Mitarbeitern gute soziale Beziehungen aufzubauen. Die Sozialisation erfolgt normalerweise leichter in 

Unternehmen in denen Führungskräfte ein positives Menschenbild haben und entsprechend einen eher koope-

rativen Führungsstil zeigen.
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7. 3. Kommunikation in der Ausbildung

Niklas Eichmann belädt morgens in aller Ruhe den Wagen mit den zurechtgelegten Teilen für die jeweiligen Kun-

den. Karl sieht ihm kurz zu und meint dann: „Wir müssen gleich los, der erste Kunde wartet schon!“ Niklas re-

agiert sauer: „Wieso, arbeite ich etwa zu langsam?“

Aufgaben

107. Stellen Sie grafisch dar, wie Kommunikation funktioniert. Erläutern Sie anschließend den Ablauf.

Im einfachsten Fall bedeutet „Kommunizieren“, dass sich zwei Personen über etwas austauschen: Ein „Sender“ 

übermittelt er eine „Nachricht“ an einen „Empfänger“.  

Der Empfänger interpretiert diese Äußerung, d.h. er entnimmt der Nachricht zunächst die sachlichen Inhalte, die 

Information. Zugleich analysiert er aber auch die Art der Beziehung die er daraus erkennen kann. 

Wenn der „Empfänger“ gegenüber dem „Sender“ auf die Nachricht reagiert (z.B. verbal mit einer Antwort oder 

nonverbal, also etwa durch Mimik oder Gestik), so spricht man von einer „Rückmeldung“ im Kommunikations-

prozess. Wenn sich dieser Austausch zu einem ganzen Gespräch entwickelt, sind die Gesprächspartner wechsel-

seitig Sender und Empfänger.

108. Verdeutlichen Sie anhand der Äußerung von Karl Zurheide den Sachaspekt und den Beziehungsaspekt einer 

Kommunikation. Geben Sie an, wodurch der Beziehungsaspekt meist ausgedrückt wird.

Betrachtet man den Sachaspekt, besagt Karls Äußerung, dass die beiden nicht mehr viel Zeit haben, dass es eile, 

weil der erste Kundentermin ansteht.

Der Beziehungsaspekt gibt u.a. Einstellungen, Gefühle, Vorurteile, Erwartungen wider; oft wird der Beziehung-

saspekt nicht verbal, also unmittelbar durch Worte ausgedrückt, sondern nonverbal, d.h. mit Gestik, Mimik, in 

der Sprechweise oder der Betonung. („Der Ton macht die Musik!“) Unter dem Beziehungsaspekt interpretiert, 

könnte 

Niklas beispielsweise aus Karls kurzer Äußerung entnehmen, dass Karl nicht viel von ihm hält und dass er nach 

Karls Meinung zu langsam ist.

Feedback/Rückmeldung

(Sachinhalt)

(Beziehung)

Sender Nachricht Empfänger
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109. Schätzen Sie ein, welche Folgen sich ergeben können, wenn zwei Gesprächspartner eine Äußerung unter-

schiedlich interpretieren. Beschreiben Sie eine solche Äußerung und geben Sie Interpretationsmöglichkei-

ten an.

Wenn zwei Gesprächspartner eine Äußerung unterschiedlich interpretieren, wird die Kommunikation gestört.  

Es entstehen Missverständnisse. Das führt schnell zu Verärgerung, Gefühlsausbrüchen, ggf., auch zum Abbruch 

der Kommunikation.

Folgendes Beispiel soll das veranschaulichen: Der Meister fragt seinen Lehrling bei der Begutachtung einer 

 Arbeitsprobe: „Ist das alles, was du heute vormittags gemacht hast?“

– Dem Sachaspekt könnte der Lehrling entnehmen: Der Ausbilder kontrolliert meine Arbeitsleistung und ist mit 

meinem Arbeitsergebnis nicht zufrieden. Ich habe nicht genug gearbeitet. 

– Dem Beziehungsaspekt könnte der Lehrling z.B. so interpretieren: Der Ausbilder hält nicht viel von mir und 

traut mir nicht. Er denkt, dass man mich nicht alleine arbeiten lassen kann.

Möglicherweise hat der Meister sich aber wirklich nur dafür interessiert, was der Lehrling am Vormittag alles 

gemacht hat, mit wem er zusammengearbeitet hat und was er dabei gelernt hat, und er ist dabei nicht davon 

ausgegangen, dass dabei nur die Arbeitsprobe angefertigt wurde.

110. Beschreiben Sie Ursachen für Kommunikationsstörungen und geben Sie an, wie man derartige Störungen 

vermeiden kann. Denken Sie dabei an die Bereiche: Übermittlung der Nachricht, Sachinhalt und Beziehung-

saspekt.

Gestört werden kann Kommunikation beispielsweise

■ in der Übermittlung: wenn Teile der gesendeten Nachricht den Empfänger unvollständig oder nicht verständ-

lich erreichen (z.B. durch ein nah vorbeifliegendes Flugzeug oder weil jemand laufend dazwischen spricht).  

Maßnahmen zur Vermeidung z. B.: Nach- bzw. Rückfragen, Bitte um Wiederholung der gesendeten Nach-

richt, Rückmeldungen zu dem, was verstanden wurde, usw.

■ im Bereich des Sachinhaltes: wenn beispielsweise der Empfänger einzelne Wörter nicht versteht (z.B. er 

kennt das verwendete Fachvokabular nicht oder es fehlen ihm Hintergrundinformationen, sodass er die 

 gesendeten Informationen nicht einordnen kann). 

Maßnahmen z. B.: empfängergerecht formulieren, klar und verständlich formulieren, Nach- bzw. Rückfragen, 

ob bzw. wie man verstanden wurde, Rückmeldungen darüber, was verstanden wurde. 

■ im Bereich des Beziehungsaspektes: wenn der Empfänger die Beziehungsbotschaft des Senders falsch inter-

pretiert, also eine andere Definition der Beziehung zwischen sich und dem Sender „heraushört“, als der 

 Sender sie gemeint hat.  

Maßnahmen wie z. B.: das tatsächliche oder vermeintliche Beziehungsproblem höflich, aber offen anspre-

chen und zu klären versuchen; generell für eine offene Gesprächsatmosphäre sorgen, in der nicht jedes Wort 

„auf die Goldwaage“ gelegt werden muss.



148Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

7.4. Verhaltensauffälligkeiten und Konfliktsituationen in der Ausbildung

Stephan Fürst hat das ungute Gefühl, dass mit Niklas irgend etwas nicht in Ordnung ist. Seit einigen Wochen ar-

beitet er nicht mehr so konzentriert mit wie früher. Er kommt in der letzten Zeit auch häufiger morgens zu spät. 

Als Stephan sich in der Berufsschule nach den Leistungen von Niklas erkundigt, erfährt er, dass Niklas auch dort 

in seinen Leistungen ziemlich nachgelassen hat.

Aufgaben

111. Beurteilen Sie, ob das Verhalten von Niklas als auffällig (= von der abweichend) bezeichnet werden kann und 

begründen Sie Ihre Auffassung.

Zunächst ist einzugrenzen, was überhaupt „normal“ ist. Da jeder Mensch unterschiedliche Normen und Werte 

als wichtig ansieht, kann die Vorstellung dessen, was normal ist, durchaus verschieden sein. Üblich ist, dass man 

Verhalten, das über längere Zeit und in extremer Form vom üblichen oder bisherigen Verhalten einer Gruppe 

abweicht, als auffällig bezeichnet. Nach dieser Eingrenzung ist das Verhalten von Niklas auffällig.

112. Entwickeln Sie einen Vorschlag...

a.  wie Stephan Fürst auf das Verhalten von Niklas reagieren kann. 

Stephan Fürst sollte versuchen, in einem vertrauensvollen Gespräch mit Niklas die Gründe einzugrenzen. 

Auf der Grundlage dieses Gesprächs sollte er über die mögliche weitere Hilfe entscheiden. Bei Konzentrations-

problemen können helfen:

Gezielte Dosierung der Übungs-, Lern- und Unterweisungsschritte, Vermeidung von Ablenkungen, Schaffung von 

Erfolgserlebnissen.

Er sollte überschaubare Übungsaufgaben einplanen und motivierende Rückmeldungen ermöglichen.

b.  wie ein Ausbilder generell bei Verhaltensauffälligkeiten eines Lehrlings vorgehen kann. 

1. Erfassen der Situation

2. Herausfinden der möglichen Ursachen

3. Gemeinsam mit dem Lehrling nach Wegen suchen, wie ein bestimmtes Problem bewältigt werden kann. 

Wichtig ist eine gute Vertrauensbasis.

4. Schritte zur Veränderung des Verhaltens vereinbaren und die Ergebnisse überprüfen.

Grundlegend gehen therapeutische Ansätze so vor, dass unerwünschtes Verhalten konsequent nicht beachtet, d.h. 

auch nicht bestraft wird. Bei gewünschten Verhalten soll dagegen eine Verstärkung und Anerkennung erfolgen.
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113. Die folgenden Verhaltensauffälligkeiten können in der Ausbildung vorkommen und zu Konflikten führen. 

Erstellen Sie dazu eine Übersicht über denkbare Ursachen und passende Lösungsmöglichkeiten.

Verhaltens- 

auffälligkeit

Denkbare Ursachen Lösungsmöglichkeiten

Lügen Mangel an Vertrauen

Furcht vor Strafe

Nachahmung

Unterschiedliche Normen in Schule, Eltern-

haus, Betrieb

Versagung

Verwöhnung

Überbehütet sein

Wichtig ist:

Kontakt behalten, den Jugendliche ernst 

nehmen, zuhören, Selbstvertrauen stärken, 

motivieren, Forderungen stellen und be-

gründen, selbst Vorbild sein, Hilfestellung 

leisten, Leistungen anerkennen, gerecht 

sein, Verhaltensabweichungen nicht persön-

lich nehmen, gelassen bleiben, nicht explo-

dieren, Kritik menschlich und aufbauend 

gestalten, Wege aus der Situation aufzeigen

Im Gespräch nach gemeinsamer Lösung 

suchen, Verschwiegenheit, ggf. ist eine Ver-

haltenstherapie erforderlich.

Aggression Trotz, Aufsässigkeit, Zerstörungswut und 

Tätlichkeit sind äußere Anzeichen mit ähn-

lichen Ursachen wie oben.

Evtl. auch Hinweis auf verstärktes Selbst-

ständigkeitsstreben

Grundlegendes Verhalten siehe oben

Hier ist es unbedingt notwendig, die 

 Ursachen herauszufinden.

Leistungs-

verweigerung

Z. T. ähnlich wie oben

Übermäßige Ablenkung im Freizeitverhalten

Schwierigkeiten mit den Eltern

Siehe auch oben

Im Gespräch Ursachen herausfinden.

Entsprechende Aufgaben stellen, die zu 

Erfolgserlebnissen auch in der Ausbildung 

führen.

Depressives 

 Verhalten

Äußert sich häufiger als Bummeln, 

 Schwänzen, Krankheiten, um evtl. schwieri-

gen Situationen aus dem Weg zu gehen.

Ursachen können sehr vielfältig sein: 

 Verzweiflung und Opposition gegen die 

Situation und die Gesellschaft, Flucht vor 

der Realität, usw.

Grundlegendes Verhalten siehe auch oben

Wesentliche Aufgabe des Ausbilders ist 

wieder die Analyse und Klärung der Auf-

fälligkeit und darauf ausgerichtet von 

 Maßnahmen, die eine Verhaltensänderung 

bewirken können. Das Bündel von Einfluss-

faktoren und Konsequenzen ist von Fall zu 

Fall verschieden. Daher ist es praktisch aus-

sichtslos, dem Ausbilder ein Erfolgsrezept 

zu vermitteln. 

In extremen Fällen wird es notwendig sein, 

professionellen Rat bei einer Beratungs-

stelle zu suchen.

Diebstahl Ähnlich wie oben

Bei Jugendlichen meist nicht Bereicherungs-

absicht, sondern ärgern, bestrafen, angeben 

(Mutprobe)

Ähnlich wie oben.

Rechtlich keine Frage, dass eingegriffen 

werden muss.

Angebot der Straffreiheit machen, wenn 

Rückgabe erfolgt. 

Bei Nichtrückgabe Anzeige.
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114. Erläutern Sie, wie Sie vorgehen können, wenn Sie bei einem Lehrling Drogen- oder Alkoholmissbrauch 

vermuten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Bedeutung von externen Beratungsstellen.

Grundlegend wichtig sind eine Vertrauensbasis und die Bereitschaft des Ausbilders, dem Lehrling zu helfen.

Meist bleibt für den Ausbilder nur der Weg zur professionellen Hilfe. Es ist wenig sinnvoll, zu den Eltern oder 

Behörden zu gehen. Entscheidend ist es, den Kontakt zum Auszubildenden zu keinem Zeitpunkt zu gefährden, 

z. B. durch ein voreiliges Gespräch über Drogen mit dem Auszubildenden. Auch der Respekt und die Achtung  

des Auszubildenden sollte zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden.

115. Konfliktsituationen entstehen nicht nur aufgrund der oben genannten Verhaltensauffälligkeiten der Auszu-

bildenden. Sie können überall in der Ausbildung entstehen. Nennen Sie konkrete Beispiele aus Ihrer Erfah-

rung, die häufiger zu Konflikten in der Ausbildung geführt haben.

Als Konfliktsituationen werden in den verschiedensten Untersuchungen häufig genannt:

■ Unpünktlichkeit, Arbeitszeiten werden nicht eingehalten.

■ Wenig motivierende Arbeiten, ausbildungsfremde Arbeiten

■ Regeln (z. B. Betriebsordnung) werden nicht eingehalten

■ Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Mitarbeitern

■ Arbeitsleistung des Auszubildenden lässt deutlich nach

■ Äußeres Erscheinungsbild des Auszubildenden ist problematisch

7.5. Konfliktvermeidung und Strategien zum konstruktiven Umgang mit Konflikten

Karl Zurheide ist schwer verärgert. Er hat Niklas gestern noch gebeten, die Werkzeuge zu säubern und aufzuräu-

men. Als er heute früh die Werkzeuge einladen möchte, liegen sie noch so da, wie er sie hingelegt hat. Als Niklas 

endlich kommt, fährt er ihn an, dass das ein unmögliches Verhalten sei und er nicht mehr bereit sei, mit ihm zu-

sammenzuarbeiten, wenn er sich nicht ändert. Auch Niklas ist sauer. Er fühlt sich ausgenutzt, weil er bei Karl 

immer nur Hilfsdienste zu erledigen hat. Langsam macht ihm das keinen Spaß mehr. Ist dies ein Konflikt?

Aufgaben

116. Erläutern Sie den Begriff des Konfliktes und die möglichen Auswirkungen auf das Arbeits- bzw. Betriebs-

klima.

Grundsätzlich kann man einen inneren und einen zwischenmenschlichen Konflikt unterscheiden. 

Beim inneren (intrapersonalen) Konflikt entsteht in einer Person eine unerträgliche Spannung, weil sie sich bei-

spielsweise bei widersprüchlichen Motiven oder Zielen nicht entscheiden kann.

Im Betrieb spielen die zwischenmenschlichen (interpersonalen) Konflikte eine wichtige Rolle. Ein derartiger Kon-

flikt liegt vor, wenn zwischen zwei oder mehr Personen eine Unvereinbarkeit von Zielen, Meinungen, Interessen 

und Absichten besteht, die zu negativen zwischenmenschlichen Beziehungen führen. 

Ungelöste Konflikte in einem Betrieb „strahlen“. Sie wirken wie Sauerteig auf den ganzen Betrieb und verschlech-

tern die zwischenmenschlichen Beziehungen und damit das Betriebsklima und oft die Arbeitsleistung.
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117. Es gibt unterschiedliche Arten von Konflikten, die sich der Ausbilder bewusst machen sollte. Dann kann er 

angemessen reagieren. Nennen Sie zu den folgenden Konfliktarten Beispiele aus Ihrer bisherigen Ausbil-

dungserfahrung an. Vermerken Sie dazu, bei welchen Konfliktarten der Ausbilder auf jeden Fall reagieren 

sollte.

a.  nach den Ursachen

Zielkonflikte Niklas möchte gerne selbstständig arbeiten, Karl möchte, dass er seinen Anweisungen 

folgt. Stephan sollte reagieren und versuchen die unterschiedlichen Ziele anzugleichen.

Rollenkonflikte In seiner Freundesgruppe ist ein wildes Outfit angesagt. Auf der Arbeit muss Niklas sich 

ordentlich kleiden. Stephan sollte ihm bewusst machen, warum ordentliche Kleidung 

 notwendig ist.

b.  nach der Erkennbarkeit

Verdeckte  

(latente)  

Konflikte 

Eine Auszubildende äußert sich immer wieder negativ über andere Auszubildende.  

Der Ausbilder sollte versuchen aufzudecken, welche Konfliktursachen dahinterstehen.

Offene  

Konflikte 

Karl hat schon mehrfach eine lautstarke Auseinandersetzung mit Niklas über dessen  

Arbeitsverhalten. Stephan sollte auf jeden Fall eingreifen und zwischen den gegensätzlichen 

Auffassungen vermitteln.

c.  nach der Wirkung auf die Betroffenen

Schein- oder 

Randkonflikte 

Sonja regt sich auf, weil Frau Heidenreich heute zu ihr sehr unfreundlich war.  

Hier ist ein Eingreifen nicht wichtig, das regelt sich wieder von selbst.

Zentralkonflikte Sonja ist es leid, jeden Morgen für alle Kaffee zu kochen und dann auch noch angemeckert  

zu werden, wenn er nicht schmeckt. Sie will das nicht mehr und beschwert sich bei Stephan. 

Hier ist es wichtig, dass Stephan eine Lösung findet, die allen Mitarbeitern gerecht wird.

Extremkonflikte Dies können Situationen sein, in denen es zu Mobbing oder Burnout kommt. Hier hängt es 

davon ab, inwieweit der Ausbilder selbst einbezogen ist. Oft hilft in dem Fall nur die Einbin-

dung neutraler Dritter, z. B. Mediatoren, die eine Schlichtung erreichen können.

118. Im Chinesischen setzt sich das Wort „Konflikt“ aus den Schriftzeichen für „Krise“ und „Chance“ zusammen. 

Erläutern Sie, inwieweit ein Konflikt Chancen für eine Verbesserung einer Situation mit sich bringt.

Jeder Konflikt leistet auch etwas Nützliches:

■ Er führt zur Offenlegung der bestehenden Gegensätze.

■ Er zwingt die Parteien dazu, ihre Forderungen offen zu begründen.

■ Er ermöglicht vernünftige Verhandlungen und eventuell einen fairen Ausgleich.

■ Er führt, wenn dies gelingt, zur Erhaltung des sozialen Systems Betrieb in einem neuen Gleichgewicht.
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119. Konflikte sind im Zusammenleben von Menschen nie auszuschließen. Damit sie nicht ausufern und das 

Klima verschlechtern, ist es wichtig, Konfliktsituationen früh zu erkennen und dann vernünftig mit ihnen 

umzugehen. Stellen Sie dar, woran Konfliktsituationen in der Ausbildung zu erkennen sind.

Ungelöste Konfliktsituationen lassen sich im Verhalten der Auszubildenden erkennen, z.B.:

■ aggressives Verhalten, Machtdemonstration, Handgreiflichkeiten, übersteigerte Vorwürfe, Beleidigungen, 

 Anschwärzen,

■ sich zurückziehen, anderen aus dem Weg gehen, innere Kündigung, Resignation.

120. Erläutern Sie die grundsätzlichen Schritte, um einen Konflikt für alle beteiligten Partner zufrieden stellend 

zu lösen.

Das eigene Verhältnis zum anderen überdenken, und versuchen, Verständnis für den anderen zu finden:  

z. B. sich in seine Situation hineindenken, sich positive Verhaltensweisen des anderen wieder bewusst machen, 

bereit sein, auch etwas auszuhalten, um das Zusammenleben zu verbessern. 

Ein Gespräch führen, mit dem Willen eine gemeinsam akzeptierte Lösung für die schwierige Situation und eine 

künftige bessere Zusammenarbeit zu finden.

Hilfreich kann dabei die Beherrschung von Methoden zur Konfliktbehandlung sein.

121. Durch ein Konfliktgespräch kann eine Situation geklärt und es können entstandene Spannungen abgebaut 

werden. Geben Sie an, wie ein Konfliktgespräch vorbereitet werden soll.

Bei der Vorbereitung eines Konfliktgespräches ist u. a. zu beachten:

■ alle zur Klärung der Konfliktsituation erforderlichen Informationen beschaffen

■ den Zeitpunkt des Gespräches sinnvoll festlegen (Zeit genug lassen, damit die Gemüter sich etwas beruhi-

gen können, aber nicht so lange, dass der Konflikt verschleppt wird; hängt aber sehr vom Inhalt des Konflik-

tes und den beteiligten Personen ab!)

Gesprächsdauer (ausreichend Zeit einplanen)

■ Ort des Gesprächs (ungestört, bekannt, neutral; Sitzordnung beachten; unter „vier Augen“ der Beteiligten 

und nicht vor unbeteiligten Mitarbeitern (außer Schlichter)
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122. Beschreiben Sie anhand des folgenden Phasenschemas eines Konfliktgespräches, was in den einzelnen 

Phasen geschehen soll und welche Regeln beachtet werden sollten.

Phasen eines Konfliktgespräches Beschreibung der Phasen

Phase: Gesprächseröffnung 

 

Phase: Darstellung der Situation 

und Stellungnahme der Beteiligten 

 

 

 

 

 

Phase: Konsequenzen und Ergeb-

nisse 

 

 

Phase: Gesprächsabschluss

Positive Gesprächsatmosphäre schaffen (ruhig, sachlich und offen), den 

Konfliktgegenstand klar benennen.

Alle Beteiligten schildern ihre Sichtweise des Konfliktes. Jeder darf aus-

sprechen, der andere hört zu. Alle bleiben sachlich, keiner wird persön-

lich. Auszubildenden als gleichberechtigten Partner behandeln, gegen-

seitig Persönlichkeit achten und respektieren. Ursachenanalyse: Es geht 

nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern den Konflikt zu 

 beseitigen! Deshalb soll versucht werden, die Ursachen für den Konflikt 

aufzudecken, damit sie möglichst beseitigt werden können.

Die Ergebnisse des Gespräches sollten zusammengefasst und konkrete 

Verabredungen daraus abgeleitet werden. Wenn dies nicht über Ein-

sicht der Beteiligten, einen Kompromiss oder eine Schlichtung möglich 

ist, dann ist eine klare Anweisung zu geben. 

Möglichst einen positiven Gesprächsausklang suchen, z.B. hinweisen, 

dass es im Interesse aller Beteiligten ist, den Konflikt gelöst zu haben 

und vernünftig miteinander umzugehen. Anschließende Erfolgskon-

trolle! Es sollte unbedingt beobachtet werden, ob die Vereinbarungen 

oder die Anweisung zur Lösung des Konfliktes befolgt werden; ggf. sind 

Folgegespräche oder -maßnahmen notwendig!

123. Stephan Fürst hat von den Problemen zwischen Karl und Niklas erfahren. Da er nicht davon ausgehen kann, 

dass die beiden allein ihr Problem klären können, vereinbart er mit ihnen einen Termin für ein gemeinsames 

Konfliktgespräch. Beschreiben Sie einen möglichen Ablauf dieses Konfliktgespräches.

Stephan Fürst begrüßt Karl und Niklas.

Er bittet beide, Ihre Sicht der Situation zu schildern und jeweils den anderen ausreden lassen. 

Bei den Aussagen von Karl wird deutlich, dass er noch nicht erkennen kann, dass Niklas eigenständig arbeiten 

kann und dass ihm aus seiner Sicht das Verantwortungsbewusstein für ordentliches Arbeiten noch fehlt. 

Bei den Aussagen von Niklas wird deutlich, dass er mehr machen möchte, als nur die einfachen Arbeiten, die ihm 

Karl auch noch genau vormacht. Und dass ständig nur er aufräumen soll, sieht er auch nicht ein.

Stephan weist darauf hin, dass die Pflege der Arbeitsgeräte eine wichtige Aufgabe ist und in der Ausbildung auch 

eingeübt werden muss. Aber es ist auch wichtig, dass man in der Ausbildung lernt, selbstständig zu arbeiten. Er 

regt an, dass Niklas, regelmäßig und eigenständig Werkzeuge pflegen und einzuräumen soll und dass Karl im 

auch mehr Aufgaben gibt, in denen er selbstständig arbeiten kann. Er sagt ihnen auch, dass es wichtig ist, dass 

beide lernen mit dieser Situation gut umzugehen. Beide erklären sich damit einverstanden.

Stephan stimmt mit Karl ab, dass er ihm bis zum nächsten Tag Vorschläge für solche Aufgaben macht. Er verein-

bart mit beiden ein weiteres Gespräch in zwei Wochen, um zu sehen, ob das klappt.
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123. Gerade für Auszubildende ist es oft schwierig, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Nennen Sie mindes-

tens drei Fähigkeiten, die Sie bei Lehrlingen fördern können und einen besseren Umgang mit Konflikten 

erreichen.

Für den konstruktiven Umgang mit Konflikten sollten bei den Auszubildenden besonders die folgenden Fähig-

keiten gefördert werden:

■ Die Fähigkeit zur Selbstkritik.

■ Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und sie zu verstehen

■ Die Fähigkeit, zu kommunizieren, vor allem sich verständlich auszudrücken und auch eigene Gefühle ange-

messen deutlich zu machen. 

■ Die Fähigkeit, Konflikte früh zu erkennen und anzusprechen sowie konstruktive Lösungen zu suchen.

■ Die Frustrationstoleranz d. h. bei Misserfolgen nicht vorschnell aufzugeben, sondern in seinen Anstrengun-

gen unbeirrt weiter zu machen.

7.6. Vermeiden interkultureller Konflikte

In einigen Unternehmen werden verstärkt Auszubildende mit Migrationshintergrund eingestellt. Zum Teil ist da-

für ausschlaggebend, dass die Unternehmen insgesamt Probleme haben, geeignete Bewerber für einen Ausbil-

dungsplatz zu finden. Es kommt aber auch vor, dass Unternehmen ausländische Jugendliche gezielt in die Ausbil-

dung nehmen. Besondere Sprachkenntnisse können ein Grund dafür sein. Im Umgang mit diesen Auszubildenden 

kann es zu spezifischen Konfliktsituationen kommen.

Aufgaben

125. Beurteilen Sie, wann man von interkulturellen Konflikten sprechen kann.

Normalerweise sind Ursachen für Konflikte sehr vielschichtig und nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen. 

Von interkulturellen Konflikten wird jedoch gesprochen, wenn kulturelle bedingte Unterschiede im Verhalten  

der Auszubildenden Auslöser für Konflikte sind. Oft spielen Vorurteile über kulturell bedingtes Verhalten auslän-

discher Mitarbeiter eine wichtige Rolle. So werden bestimmten Kulturen verallgemeinernd bestimmte Eigenschaf-

ten zugeordnet wie Faulheit, Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, Unsauberkeit, nach dem Motto die Türken sind 

… die Polen sind …

126. Entwerfen Sie Maßnahmen, um interkulturelle Konflikte zu vermeiden.

Ganz entscheidend dafür sind der Aufbau interkultureller Kompetenzen und interkultureller Konfliktfähigkeit bei 

allen Mitarbeitern. Damit sind Eigenschaften und Verhaltensweisen der Mitarbeiter gemeint, die von Offenheit für 

anderes und Toleranz geprägt sind. Darauf wird näher in Kapitel 10 eingegangen. Dort wird vor allem heraus-

gestellt, wie interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Konfliktfähigkeit gezielt gefördert werden können.
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7.7. Ausbildungsabbrüche: Ursachen und Lösungsansätze zur Vermeidung

Die Zahl an Ausbildungsabbrüchen ist nach wie vor relativ hoch. Das ist problematisch, weil der Abbruch der 

Ausbildung für junge Menschen immer frustrierend ist und sie verunsichert. Aber auch für das Unternehmen sind 

Ausbildungsabbrüche schlecht, weil sie verlorene Zeit und Kosten bedeuten. Daher sollte der Ausbilder auf jeden 

Fall versuchen, einen Ausbildungsabbruch zu vermeiden.

Aufgaben

127. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Ursachen für Ausbildungsabbrüche im Laufe der Zeit nicht 

verändert haben. Stellen Sie die Ursachen dar, die von Ausbildern und Auszubildenden besonders häufig 

angegeben werden.

Es werden von Ausbildern und Ausbildenden grundlegend ähnliche Ursachen genannt, jedoch mit unterschiedli-

cher Priorität.

Bei den Ausbildern standen die folgenden Gründe im Vordergrund:

■ im betrieblichen Bereich: besonders Fehlverhalten der Auszubildenden, Konflikte mit Gesellen/Facharbeitern, 

Konflikte mit dem Ausbilder sowie Überforderung.

■ im privaten Bereich: kein Interesse an der Ausbildung, familiäre/ Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme, 

falsche Vorstellung vom Beruf

■ Bei den Auszubildenden standen die folgenden Gründe im Vordergrund:

■ im betrieblichen Bereich: Konflikte mit dem Ausbilder, ausbildungsfremde Arbeiten, schlechte Ausbildung, 

häufige unbezahlte Überstunden

■ im privaten Bereich: Eine bessere Ausbildungsstelle gefunden, kein Interesse für die Ausbildung, gesundheit-

liche Probleme durch die Arbeit, falsche Vorstellung vom Beruf.

128. Erläutern Sie, wie ein Ausbilder einen drohenden Ausbildungsabbruch erkennen kann.

Folgende Aussagen könnten ein Indiz dafür sein: „Ich höre sowieso auf!“ „Das bringt ja doch nichts!“ „Ich habe 

mir das ganz anders vorgestellt“ „Hätte ich das nur nicht angefangen!“ „Dieser Beruf hat keine Zukunft“

Anzeichen für Überforderung oder Unterforderung können Anhaltspunkte bieten. 

Eventuell könnten auch Hinweise von Ausbildungskollegen ein frühes Anzeichen sein.

129. Entwerfen Sie Maßnahmen, mit denen Sie als Ausbilder einen Ausbildungsabbruch vermeiden können.

Der Ausbilder sollte:

Bereits bei der Auswahl von Auszubildenden besonders sorgfältig vorgehen und ggf. Praktika zum kennen lernen 

des Berufs anbieten.

Auf ein gutes Betriebsklima achten und Konfliktsituationen früh und konstruktiv angehen. 

Für eine hohe Ausbildungsqualität sorgen und keine ausbildungsfremden Arbeiten geben. 

Besondere Unterstützungsmaßnahmen für schwächere Auszubildende anbieten 

Stärkere Auszubildende durch Zusatzqualifikationen fördern.

Die Abstimmung mit den Berufsschulen verbessern, die Ausbildungsberater und Lehrlingswarte früher mit heran-

ziehen.
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7.8. Schlichtungsverfahren für Lehrlingsstreitigkeiten

Nicht immer wird es möglich sein, einen Ausbildungsabbruch zu verhindern. Aber es können sich auch andere 

Streitigkeiten aus dem Ausbildungsverhältnis ergeben. Wenn beispielsweise der Auszubildende in einem Hand-

werksbetrieb sich gegen ausbildungsfremde Arbeiten wehren möchte, oder er will einer Kündigung widerspre-

chen, kann er dann vor das Arbeitsgericht gehen?

Aufgaben

130. Bewerten Sie, wie bei den oben dargestellten schwerwiegenden Streitigkeiten vorzugehen ist.

Es ist nicht möglich, direkt beim Arbeitsgericht zu klagen. Bei Streitigkeiten aus einem Ausbildungsverhältnis ist 

im Handwerk zuerst der Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten anzurufen. 

131. Vervollständigen Sie die folgenden Informationen zu Ausschüssen bei Lehrlingsstreitigkeiten.

Ausschüsse für Lehrlingsstreitigkeiten werden bei den Innungen eingerichtet. Der Ausschuss besteht aus einem 

Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der Vorsitzende darf nicht Mitglied der Innung und auch nicht Arbeitgeber 

oder Arbeitnehmer in einem gewerblichen Betrieb sein. Er muss die Befähigung zum Richteramt haben. Ein Bei-

sitzender muss Innungsmitglied sein und in der Regel selbst ausbilden. Der andere Beisitzer muss Geselle sein.

132. Erläutern Sie das Ziel und den Ablauf eines Schlichtungsverfahrens für Lehrlingsstreitigkeiten. Hier können 

Sie eine Verfahrensordnung finden: https://www.hwk-duesseldorf.de/downloads/verfahrensordnung-aus-

schuss-schlichtung-von-lehrlingsstreitigkeiten-31,2482.pdf.

Ziel des Schlichtungsverfahrens ist eine gütliche Beilegung des Streits. 

Der Ablauf eines Schlichtungsverfahrens ist in einer Verfahrensordnung geregelt. Darin sind auch wichtige 

 Voraussetzungen angegeben, zum Beispiel wann der Antrag auf ein Verfahren bei einer Kündigung gestellt 

 werden muss oder welche Befugnis der Ausschuss hat. Auch die Kostenfragen sind geregelt.

Zum Ablauf ist aufgeführt, dass beide Beteiligten anzuhören sind, dass die Beweise zu prüfen sind und dass 

 Zeugen oder Sachverständige gehört aber nicht beeidigt werden dürfen. 

Das Ergebnis kann ein ausgehandelter Vergleich sein, den beide Parteien mittragen. Wenn dies nicht möglich ist, 

muss der Ausschuss auf Antrag einer oder beider Parteien einen Spruch zu fällen. Der Ausschuss entscheidet 

dabei dann nach den im Verfahren ermittelten Tatsachen und der dabei gewonnenen Überzeugung.

Gegen diesen Spruch kann innerhalb von 2 Wochen nach Verkündigung beim Amtsgericht Klage erhoben werden.
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8. Lernen und Arbeiten im Team

8.1. Kriterien für die Bildung von Teams

Ausbildung in Gruppen spielt im Handwerk, im Vergleich zur Industrie, nur eine geringe Rolle. Dagegen wird im 

Handwerk relativ häufig in kleineren Arbeitsgruppen oder Teams gearbeitet, in die auch die Auszubildenden inte-

griert sind. Arbeitsteams sind immer dann erforderlich, wenn Arbeiten sehr komplex und umfangreich sind und 

nicht von einem Mitarbeiter allein bewältigt werden können. Dabei stellt sich grundlegend die Frage, wie solche 

Teams zusammengestellt werden sollten.

Aufgaben

133. Erläutern Sie, wodurch eine Gruppe bzw. ein Team gekennzeichnet ist und welche Bedeutung die Beziehun-

gen der Mitglieder für die Teamleistung haben.

■ Kennzeichen einer Gruppe: Gemeinsame Ziele, Kontakte/Kommunikation der Mitglieder untereinander, 

Gruppengefühle (Sympathie, Zusammenhalt), Aufbau einer Gruppenstruktur, gemeinsame Werte und 

 Normen, Rollenverteilung, Art der Gruppenzusammensetzung, Gruppengröße.

■ Bedeutung der Beziehungen: Die Beziehungen in einer Gruppe werden geprägt von der Art und Weise,  

wie die oben genannten Kennzeichen einer Gruppe sich in der Wirklichkeit darstellen. Treten im Beziehungs-

gefüge Schwierigkeiten auf, so wird die Teamleistung dadurch sofort negativ beeinflusst. Mögliche Synergie-

effekte werden durch „Reibungsverluste“ immer geringer und die Gesamtleistung dadurch kleiner.

134. Stellen Sie verschiedene Arten von Gruppen oder Teams in einem Betrieb und ihren gegenseitigen Einfluss 

dar.

Grundsätzlich sind formelle Gruppen/Teams und informelle Gruppen zu unterscheiden. Zu den formellen Teams 

gehören beispielsweise: das Werkstattteam, das Montageteam, das Projektteam. Zu den informellen Gruppen 

gehören beispielsweise: die Sportgruppe, der betriebliche Freundeskreis, die Gruppe unzufriedener Mitarbeiter. 

Im Betrieb arbeiten alle Gruppen in einem Netzwerk zusammen. Einflüsse können im gesamten betrieblichen 

Netzwerk wirksam werden und können sowohl positive Effekte (Leistungssteigerung, Verbesserung des Betriebs- 

klimas usw.) wie auch negative Auswirkungen (Lern- und Arbeitsunlust, Mobbing usw.) haben.

135: Entwickeln Sie einen Kriterienkatalog für die Bildung von Teams.

Die Zusammensetzung und Größe des Teams hängt wesentlich von den Arbeitsaufträgen und der Zeitdauer,  

in der das Team zusammenarbeitet, ab. Ein wichtiges Kriterium für die Teambildung ist daher, dass die Qualifi -

ka tionen der Teammitglieder für die Aufgaben passen. 

Vor allem bei Teams, die länger zusammenarbeiten kommt es darauf an, dass die Mitglieder miteinander 

 harmonieren. Wenn möglich, sollten daher Wünsche der Mitarbeiter für die Mitwirkung in Teams berücksichtigt 

werden. 
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8.2. Zusammenarbeit im Team

Peter Fürst hat einen größeren Auftrag für die Sanitärinstallation in einem Seniorenheim übernommen. Er hat 

geplant, dass er diesen Auftrag zusammen mit Gerhard Nagel, Karl Zurheide und dem Lehrling Niklas ausführt. 

Der erste Tag verläuft nicht sehr gut. Gerhard Nagel hat es versäumt, das Material rechtzeitig zusammenzustellen, 

und außerdem kommt Niklas auch noch zu spät. Der gesamte Zeitplan kommt durcheinander. Da der Zeitdruck 

groß ist, ist die Stimmung auf der Baustelle entsprechend gespannt. Daher sind die Voraussetzungen für eine 

reibungslose und gute Teamarbeit nicht gerade günstig. 

Aufgaben

136. Peter Fürst will die Zusammenarbeit in diesem Team verbessern, damit seine Mitarbeiter das gemeinsame 

Arbeitsziel erreichen. Entwerfen Sie einen Vorschlag.

Er sollte sein Team auf die Spannungen ansprechen und deutlich machen, dass ohne eine gute Zusammenarbeit 

das Ziel schwer erreicht werden kann. Er sollte ggf. das Kernproblem (Unzuverlässigkeit) thematisieren und an 

die Bereitschaft jedes einzelnen appellieren, seinen Teil zu einem vernünftigen Umgang miteinander beizutragen.

137. Stellen Sie die Aspekte dar, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Teammitglieder eine besondere 

Rolle spielen.

Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter sind die folgenden Aspekte wichtig:

Klare Zielvorgaben, die für alle verbindlich sind.

Einer der das Team leitet, es motiviert und bei Problemen auffangen kann.

eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung. Jeder muss wissen, wofür er zuständig ist.

Gegenseitiges Vertrauen und eine schnelle und möglichst direkte Kommunikation.

Gegenseitige Akzeptanz und Unterstützung.

Beherrschen von Strategien zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten

138. In Teams kommt es normalerweise häufiger vor, dass Arbeiten gemeinsam geplant und ggf. auch neue Lö-

sungen für Aufgaben gefunden werden müssen. Erläutern Sie geeignete methodische Möglichkeiten.

Es bieten sich hierzu vor allem die folgenden methodischen Möglichkeiten an: 

Die Moderationsmethode: Mit ihr können unterschiedliche Erfahrungen der Teammitglieder zu einer spezifi-

schen Aufgabe zusammengeführt und bewertet werden. Dazu bietet es sich an, die Ergebnisse auf einer 

Pinnwand zu erfassen und so leichter überschaubar zu machen.

die Mindmap-Methode: Hier können neue Strukturen und Beziehungen für ein Problem aufgedeckt und vi-

sualisiert werden, um das weitere Vorgehen daran festzumachen.

Problemlösungs- und Kreativitätstechniken: Sie sind vor allem wichtig, wenn zu einem Problem neue Lö-

sungsansätze gefunden werden müssten (z. B. Brainstorming, Problemlösungsbaum usw.)
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139. Für die Zusammenarbeit im Team spielen Arbeitsbesprechungen eine wichtige Rolle. Benennen Sie drei 

wichtige Regeln für derartige Gespräche.

Es sollte für eine gute Gesprächsatmosphäre gesorgt werden (Vertrauen, Offenheit).

Es sollte auf Verständlichkeit, durch klare Gliederung, prägnante einfache Darstellung geachtet werden.

Es sollte aktiv zugehört werden. 

Es sollen geeignete Fragetechniken angewandt werden.

140. Entwerfen Sie einen sinnvollen Ablauf für eine Mitarbeiterbesprechung und geben Sie dabei an, worauf in 

den einzelnen Phasen besonders geachtet werden sollte.

Beispiel 

Gesprächseröffnung:

Begrüßung und Eröffnung des Gespräches; wichtig: Schaffung einer offenen Gesprächsatmosphäre; z.B. 

Begrüßung per Handschlag, Blickkontakte, Einladung, Platz zu nehmen, ggf. anbieten, sich an bereitgestell-

ten Getränken zu bedienen, usw. 

Nennung des Grundes / der Inhalte des Mitarbeitergespräches; wichtig: die Mitarbeiter zum Mitdenken, zu 

Eigeninitiativen motivieren, sie dazu bewegen, den Chef zu unterstützen und sich für die anstehenden Auf-

gaben einzusetzen (oft haben die Mitarbeiter die größeren Erfahrungen und breitere Fertigkeiten und 

Kenntnisse, um konkrete Arbeitsaufgaben erfolgreich zu bewältigen). Also: nicht etwa mit Kritik beginnen, 

da dies der gewünschten Offenheit der Gesprächsatmosphäre entgegenwirken und die Bereitschaft der 

Mitarbeiter, den Chef zu unterstützen, senken oder gar vernichten könnte.

Durchführung:

Das Problem/die Aufgabenstellung, Ziele und die Rahmenbedingungen erläutern; wichtig: eindeutige und 

klare Formulierungen.

Gemeinsame Erörterung der Abwicklung der Aufgabe/der Problemlösung; hilfreich: das Gespräch geschickt 

durch Fragen lenken, sodass die Mitarbeiter mitdenken und an den anstehenden Verabredungen beteiligt 

werden.

Sollte Kritik an Mitarbeitern geübt werden müssen, muss diese stets „sachlich“ vorgebracht werden, darf 

diese nie „persönlich“ werden; möglichst direkt auch „Lösungswege“ aufzeigen.

Schluss:

Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und Absprachen; wichtig: es sollte keine Missverständnisse oder 

ungeklärte Fragen mehr geben.

Dank an die Mitarbeiter; wichtig: alle sollten möglichst die Besprechung motiviert und mit dem Gefühl ver-

lassen, für die anstehende Arbeit gebraucht zu werden und wertvoll für den Betrieb zu sein.
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9. Ausbildungserfolg feststellen

9.1.  Formen und Funktionen von Erfolgskontrollen in der Ausbildung

Sonja Schmitz kommt nach gut zwei Monaten auf Stephan Fürst zu. Sie sagt ihm, dass sie doch ziemlich unsicher 

ist, ob ihre Arbeit gut ist und ob sie Fortschritte in der Ausbildung macht. Stephan Fürst kann so spontan nichts 

dazu sagen. Dazu muss er zuerst mit Frau Heidenreich sprechen. Er vereinbart daher mit Sonja einen Gesprächs-

termin für die kommende Woche.

Aufgaben

141. Stephan Fürst spricht mit Frau Heidenreich darüber, warum es wichtig ist, regelmäßig Erfolgskontrollen 

durchzuführen.

Geben Sie die Bedeutung der folgenden grundlegenden Funktionen von Ausbildungserfolgskontrollen an und 

erläutern Sie, in welchen Situationen diese wichtig sind.

Funktionen Bedeutung Situation

Rückmeldefunktion Information über den Ausbildungsstand 

für alle Beteiligten

Kontrolle nach einer Arbeitsunterwei-

sung oder nach größeren Ausbildungs-

abschnitten

Motivierungsfunktion Förderung des Lernprozesses 

Aufrechterhaltung der Lernbereitschaft

Anerkennung, Lob, nach festgelegten 

Lernerfolgen

Feststellung der Eignung Ausrichtung auf fachlich und überfach-

liche Lernziele am Ende, damit man die 

Eignung eines Lehrlings feststellen kann

Prüfen, ob der Lehrling den Leistungs-

anforderungen gerecht wird.

Eignungsfeststellung in der Probezeit

Berechtigungsfunktion Einsatz bzw. Aufstieg des Mitarbeiters 

unter Beachtung seiner nachgewiesenen 

Fähigkeiten und Leistungen

Entscheidung bezügl. der Übernahme 

von Lehrlingen nach der Ausbildungszeit

Prognosefunktion Zukünftige Leistungs- und Lernfähigkeit 

erkennen

Planung des Personalbedarfs, Personal-

entwicklung

142. Nennen Sie mindestens fünf Situationen oder Anlässe, in denen der Leistungsstand der Auszubildenden 

festgestellt werden sollte.

Bei folgenden Anlässen ist es erforderlich den Leistungsstand und den Ausbildungserfolg festzustellen:

Stellungnahme am Ende der Probezeit

Feststellung des Entwicklungsstandes am Ende eines Ausbildungsschrittes

Grundlage für die Erstellung eines Zeugnisses (§ 16, Abs.2 BBiG)

Feststellung des Leistungsstandes bei Antragstellung des Auszubildenden auf vorzeitige Zulassung zur 

 Gesellenprüfung

Lösung des Ausbildungsvertrages

Zusammensetzung von Arbeitsgruppen
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143. Stellen Sie Möglichkeiten für die Ermittlung des Leistungsstandes bzw. des Erfolges der Ausbildung dar. 

Berücksichtigen Sie dabei auch die benötigten Unterlagen.

Grundvoraussetzung für eine aussagefähige Feststellung und gerechte Bewertung des Leistungsstandes sind mög-

lichst geeignete Ermittlungsformen und Dokumentationen. Dazu zählen insbesondere:

■ Die Beobachtung am Arbeitsplatz, die regelmäßig stattfinden und in einem Beurteilungsbogen schriftlich fest-

gehalten werden sollte

■ Ausbildungsnachweise, insbesondere Berichte (Eindrücke wie z. B. Vollständigkeit, Systematik, Sauberkeit)

■ Regelmäßige Gespräche mit Ausbildungsbeauftragten über Verhalten und Leistungen des Lehrlings in einem 

Ausbildungsabschnitt 

■ Durchführungen von Übungsaufgaben, Arbeitsproben, Auswertung von Lernaufträgen usw.

■ Berücksichtigung von Schulleistungen, die in der Berufsschule erbracht wurden.

9.2. Grundlegende Anforderungen an Erfolgskontrollen

Sonja freut sich auf das Beurteilungsgespräch mit Stephan Fürst. Wenn sie so an ihre Leistungen denkt, dann 

erwartet sie eine ganz gute Beurteilung. Vor allem ist es ihr wichtig, dass sie gerecht beurteilt wird. Doch wovon 

hängt das ab?

Aufgaben

144. Beurteilen Sie, wovon eine gerechte und aussagefähige Erfolgskontrolle und Beurteilung in der Ausbildung 

abhängt.

Es ist zum einen wichtig, ein geeignetes Verfahren auszuwählen, mit dem eine bestimmte Leistung richtig 

 gemessen werden kann. Dann sollten der Ablauf des Verfahrens und die Anforderungen dem Auszubildenden 

klar sein. Außerdem ist es wichtig, Beurteilungskriterien genau festzulegen, damit die gleiche Leistung auch 

gleich und damit objektiv bewertet wird.

145. Bei der Beurteilung von Leistungen können drei Beurteilungsmaßstäbe unterschieden werden. Analysieren 

Sie die Vorteile und Nachteile der drei Beurteilungsmaßstäbe.

Beurteilungsmaßstäbe Vorteile und Nachteile

Der Lehrling: Vergleich der Leistung 

des Lehrlings mit seinen Fähigkeiten 

(subjektbezogene Beurteilung)

Möglichkeit der Motivation durch Aufzeigen der individuellen 

 Fortschritte

Geringe Vergleichbarkeit mit den anderen oder einem objektiven 

 Maßstab.

Die Lerngruppe: Vergleich der Leis-

tung des Lehrlings mit den Leistun-

gen anderer Lehrlinge (normbezoge-

ne Beurteilung)

Hier ist die Einordnung der Leistungen des Auszubildenden in der 

 Gesamtgruppe möglich (Festlegung einer Rangordnung, Auslese-

möglichkeit)

Angestrebte Lernziele treten unter Umständen in den Hintergrund, 

damit geringe Aussagefähigkeit über die Leistungen in Bezug zu 

 objektiven Qualitätskriterien
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Beurteilungsmaßstäbe Vorteile und Nachteile

Das Lernziel: Vergleich der Leistung 

des Lehrlings mit dem angestrebten 

Lernziel (lernzielbezogene Beurtei-

lung)

Feststellung, ob und in welchem Umfang das Ziel tatsächlich erreicht 

wurde

Kein Vergleich mit anderen, keine Beachtung der spezifischen Leistungs-

fähigkeit

146. Sonja erfährt von Niklas, dass bei ihm das Arbeitsverhalten, genau wie bei ihr, als durchschnittlich beurteilt 

wurde. Sie empfindet dies als ungerecht, weil sie doch viel mehr Leistungsbereitschaft zeigt. Bewerten Sie, 

welcher Fehler Stephan Fürst hier wohl unterlaufen ist.

Es kommt vor, dass Beurteilungskriterien nicht klar genug festgelegt sind. Dann können Fehler in der Bewertung 

passieren. 

Stephan hat wohl Leistungsbereiche nicht klar genug abgegrenzt und hat daher Sonjas Leistung zu schlecht und 

die von Stephan zu gut beurteilt:

Weitere Fehler können darin bestehen, dass in der Bewertung Vorurteile mitschwingen oder dass der Ausbilder 

zu hohe oder zu niedere Maßstäbe ansetzt und dann zu streng oder zu milde beurteilt. 

9.3. Durchführung innerbetrieblicher Ausbildungserfolgskontrollen

Stephan Fürst überlegt mit Frau Heidenreich, welche Möglichkeiten denkbar und geeignet sind, um den Leis-

tungsstand von Sonja zu ermitteln und zu beurteilen. 

Aufgaben

147. Beurteilen Sie die folgenden Verfahren der Ausbildungserfolgskontrolle im Hinblick auf Zweck und sinnvol-

le Einsatzmöglichkeiten.

Verfahren Zweck Einsatzmöglichkeit im Betrieb

Beobachtung und münd-

liche Erfolgskontrolle

– Beurteilung der richtigen Ausfüh-

rung eines Arbeitsvorganges

– Rückmeldung, ob ein Sachverhalt 

richtig verstanden und sprachlich 

angemessen wiedergegeben wird.

– schnelle Korrektur von Fehlern

– zur Überprüfung des Lernstandes 

im Anschluss an eine Arbeitsunter-

weisung

– als Voraussetzungen für ein Beurtei-

lungsgespräch

Arbeitsprobe – Beurteilung des Arbeitsablaufes und 

des Arbeitsergebnisses, um erken-

nen zu können, ob der Lehrling 

bestimmte Arbeitsweisen und Fer-

tigkeiten beherrscht.

– nach der Durchführung wichtiger 

Ausbildungsschnitte

– zur Vorbereitung auf die Prüfung

Schriftliche 

Erfolgskontrollen (freie 

oder programmierte 

Aufgaben)

– Überprüfung des Kenntnisstandes 

– vergleichende Bewertung innerhalb 

einer Gruppe 

– ungestörte Konzentration auf die 

Lösung von Aufgaben

– wenn mehrere Lehrlinge überprüft 

werden sollen,

– zur Vorbereitung auf schriftliche 

Prüfungen

– 
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Verfahren Zweck Einsatzmöglichkeit im Betrieb

Verhaltensbeurteilung – umfassende Beurteilung des Leis-

tungsverhaltens und spezifischer 

Fähigkeiten anhand klar definierter 

Beobachtungsmerkmale

– Förderung/Veränderung von Verhal-

tensweisen

Zu verschiedenen Anlässen:

– am Ende der Probezeit

– nach wichtigen Ausbildungsab-

schnitten

– am Ende der Ausbildungszeit für die 

Zeugniserstellung

148. Nennen Sie drei Verfahren, die besonders für die Beurteilung des Leistungsstandes eines Lehrlings am 

Ender der Probezeit geeignet sind.

Grundsätzlich alle aufgezeigten Verfahren, besonders jedoch:

■ Beobachtung

■ Arbeitsprobe (praktische Fähigkeiten)

■ Verhaltensbeurteilung (Fähigkeit, sich zu integrieren)

9.4. Beurteilungsbogen und Beurteilungsgespräch

Stephan Fürst möchte künftig regelmäßig nach wichtigen Ausbildungsabschnitten die Leistungen und das Ar-

beitsverhalten seiner Auszubildenden systematisch ermitteln und bewerten. Er macht sich Gedanken, wie er dazu 

am besten und ohne zu großen Aufwand vorgehen kann.

Aufgaben

149. Stephan möchte am Ende der Probezeit den Leistungsstand und das Arbeitsverhalten von Sonja feststellen. 

Dazu will er einen Beurteilungsbogen einsetzen.

a.  Entwerfen Sie für Stephan ein schrittweises Vorgehen für das Erstellen eines Beurteilungsbogens.

Er sollte sich Beispiele für Beurteilungsbögen besorgen und sich daraus einen eigenen Beurteilungsbogen erstel-

len, der auf die Anforderungen in seinem Unternehmen abgestimmt ist. Das heißt er sollt darin solche Leistungs- 

und Verhaltensmerkmale aufnehmen, die für die Qualifikationen im Ausbildungsberuf eine Rolle spielen.

Anhand der Merkmale sollte Frau Heidenreich Sonja regelmäßige beobachten und dazu auch schriftliche Notizen 

machen.

Anhand der Notizen soll sie dann eine Beurteilung erstellen, d. h. den Beurteilungsbogen ausfüllen und dabei 

auch den Entwicklungstrend bei Sonja berücksichtigen. 

b.  Erstellen Sie eine Liste mit Beurteilungsgrundsätzen für die Erstellung des Beurteilungsbogens.

■ Mindestbeobachtungszeit einhalten

■ erst beobachten, dann bewerten

■ sich Ruhe und Zeit für die Beurteilung nehmen

■ Aussagen von Dritten durch eigene Beobachtungen überprüfen

■ Einzelleistung bewerten

■ Gesamtergebnis im Gespräch erörtern und Konsequenzen ziehen.
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150. Stephan versucht, für sein Unternehmen geeignete Verhaltensbereiche und Verhaltensmerkmale für den 

Beurteilungsbogen festzulegen. Nennen Sie mögliche Verhaltensbereiche und -merkmale.

Die folgenden Verhaltensbereiche und -merkmale sind häufig in Verhaltensbeurteilungen zu finden:

Allgemeines Arbeitsverhalten: Sorgfalt, Ausdauer, Belastbarkeit, Konzentration, Flexibilität, Leistungs-

bereitschaft, Verantwortungsbewusstsein

Praktische Fähigkeiten: Geschicklichkeit, sichere Handhabung von Maschinen, gute Koordinierung von 

 Einzeltätigkeiten, Beherrschung komplexer Arbeitsabläufe

Theoretische Fähigkeiten: Auffassungsgabe, Ausdrucksvermögen beim Schreiben, rechnerische Fähigkeiten, 

Raumvorstellung, Kreativität

Sozialverhalten: Kooperationsbereitschaft, Kontaktfähigkeit, Hilfsbereitschaft, sicheres Auftreten, gute 

 Umgangsformen, Teamfähigkeit

151. Damit Sonja weiß, wo sie sich künftig noch verbessern kann, ist es notwendig, dass Stephan und Frau Hei-

denreich mit ihr die Verhaltensbeurteilung besprechen. Erläutern Sie den Ablauf eines derartigen Beurtei-

lungsgesprächs.

Für das Gespräch sollten die beiden einen geeigneten Gesprächstermin und eine vertraute Umgebung wählen. Es 

ist vor allem eine Vertrauensbasis wichtig, die ein offenes Gespräch möglich macht, mit sachlicher Kritik, ohne 

verletzende Äußerungen.

(1) Phase – Gesprächseröffnung: Es sollte ein positiver Einstieg gewählt und Hemmungen abgebaut sowie das 

Gesprächsziel herausgestellt werden (Begründen, warum das Beurteilungsgespräch erfolgt).

(2) Phase – Verhaltensdarstellung und Stellungnahme: Stephan Fürst und Frau Heidenreich sollen das beobach-

tete und im Beurteilungsbogen erfasste Verhalten von Sonja klar strukturiert und möglichst objektiv darstel-

len. Sonja soll dann Gelegenheit erhalten, Stellung zu nehmen, um beispielsweise Ursachen aufzuzeigen 

oder ggf. Fehleinschätzungen richtig zu stellen.

(3) Phase – Konsequenzen und Ergebnisse: Sonja sollen positive/negative Folgen bisheriger Verhaltensweisen 

für die Ausbildung deutlich gemacht werden. Bei Fehlverhalten sollen künftig zu beachtende Verhaltens-

weisen festgehalten werden.

(4) Phase – Gesprächsabschluss: Stephan Fürst soll Sonja deutlich machen, dass ihm eine weiterhin gute 

 Zusammenarbeit wichtig ist.

152. Ein wesentliches Ziel der Ausbildung ist es, dass ein Lehrling berufliche Tätigkeiten selbstständig planen, 

durchführen und kontrollieren kann. Nur dann kann er als Geselle eigenständig arbeiten. Die Fähigkeit zur 

Selbstkontrolle ist daher im Verlauf der Ausbildung zu fördern. Entwickeln Sie geeignete Maßnahmen.

Geeignete Möglichkeiten hierzu:

Wichtig ist es, dass der Auszubildende lernt, Beurteilungsmaßstäbe zu erkennen. Daher sollten zunächst mit 

ihm gemeinsam Beurteilungsmaßstäbe für Tätigkeiten festgelegt werden. Später sollte er das zunehmend 

selbstständig tun.

Anhand der Beurteilungsmaßstäbe sollten Arbeiten zunächst gemeinsam mit dem Lehrling bewertet werden. 

Später sollte der Auszubildende dann allein kontrollieren und seine Bewertung mit dem Ausbilder bespre-

chen. Wenn er dies regelmäßig macht, wird er dann auch in der Lage sein, Arbeiten eigenständig zu beurtei-

len und zu bewerten.
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9.5. Bewertung außerbetrieblicher Erfolgskontrollen

Stephan Fürst hat mehrere Möglichkeiten, auch außerhalb des Betriebes Rückmeldungen zu den Leistungen sei-

ner Auszubildenden zu bekommen. Zum einen kann er dazu die Zeugnisnoten der Berufsschule oder auch Ergeb-

nisse von Klassenarbeiten nutzen. Zum anderen sind die Ergebnisse der Zwischenprüfung wichtig. Darüber hin-

aus erhält er zum Teil auch noch Leistungshinweise aus der überbetrieblichen Unterweisung.

Aufgaben

153. Anhand der Zeugnisnoten der Berufsschule hat Stephan festgestellt, dass Niklas in mehreren Fächern 

schlechter geworden ist. Entwerfen Sie einen Vorschlag für eine Vorgehensweise für Stephan Fürst.

Klärendes Gespräch mit Niklas führen

Gründe für das Leistungsverhalten herausfinden

Maßnahmen ergreifen, z. B. 

– Gespräch mit dem Berufsschullehrer führen 

– Innerbetriebliche Unterstützungsmaßnahmen durchführen 

– AbH und sonstige Förder- bzw. Stützprogramme in Anspruch nehmen

154. Beurteilen Sie, ob sich Stephan Fürst schon während des Schuljahres auch die Noten von Klassenarbeiten 

vom Lehrling geben lassen sollte.

Das ist ganz sinnvoll, da er dadurch schon frühzeitig erkennen kann, in welchen Lernfeldern Schwächen erkenn-

bar sind und er dann den Lehrling schon früh durch eine geeignete Unterstützung auffangen kann.

156. Erläutern Sie die Bedeutung der Ergebnisse der Zwischenprüfung für die weitere Gestaltung der Ausbil-

dung. Geben Sie dabei auch an, was bei der gestreckten Gesellenprüfung besonders zu beachten ist.

Die Zwischenprüfung zeigt vor allem dem Auszubildenden, wo er steht und wo ggf. noch Lücken erkennbar sind. 

Die Noten aus der Zwischenprüfung können auch dem Ausbilder grobe Anhaltspunkte geben, in welchen Tätig-

keitsbereichen er die Ausbildung ggf. noch vertiefen müsste.

Da im Gegensatz zur Note der Zwischenprüfung die Note aus Teil 1 der gestreckten Gesellenprüfung in die 

 Gesamtnote eingeht, ist es besonders wichtig, hier schon im Vorfeld der Prüfung auf eine gute Vorbereitung des 

Auszubildenden zu achten.
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9.6. Ausbildungsnachweis/Berichtsheft

Stephan Fürst vergleicht einmal im Jahr die Angaben im Ausbildungsnachweis von Niklas mit seiner Ausbildungs-

planung. Er möchte so herausfinden, ob vorgesehene Ausbildungsteile noch nicht vermittelt worden sind. Tat-

sächlich war bei Niklas im ersten Ausbildungsjahr die Vermittlung verschiedener Schweißtechniken geplant. 

Dazu kam jedoch Karl aufgrund eines Großprojektes nicht mehr. Stephan plant das nun für den Beginn des zwei-

ten Ausbildungsjahres ein.

Aufgaben

158. Erläutern Sie die Rolle des Ausbildungsnachweises für die Ausbildungserfolgskontrolle.

Überwachung des Ausbildungsablaufs gemäß Ausbildungsplan.

Rückmeldung, ob alle Fertigkeiten und Kenntnisse planmäßig vermittelt wurden und ob vor allem alle Aus-

bildungsinhalte dabei sind, die für die Zwischenprüfung wichtig sind. 

Der Ausbildungsnachweis muss zur Zwischenprüfung mit eingereicht werden.

Er ist Voraussetzung für die Zulassung zur Gesellenprüfung

157. Stellen Sie die Unterschiede von Berichtsheft und Ausbildungsplan dar.

Berichtshefte werden in der Regel wöchentlich geführt. Dort werden ausgeführte Arbeiten meist differenzierter 

dargestellt. Zum Teil werden auch Sachberichte zu wichtigen Ausbildungseinheiten angefertigt. Wenn der Auszu-

bildende diese Berichte eigenständig erstellt hat, können sie Hinweise geben, ob er alles Wesentliche verstanden 

hat.

Ausbildungsnachweise werden täglich geführt. Es wird für jeden Tag in Stichworten aufgeführt, welche Aufgaben 

bearbeitet worden sind. Dort werden in der Regel auch Angaben zum Berufsschulunterricht ebenso wie zu inner-

betrieblichen Schulungs- und Unterweisungsmaßnahmen gemacht.
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10. Interkulturelle Kompetenzen

10.1. Grundlegende kulturelle Unterschiede und interkulturelle Kompetenzen

Viele Unternehmen und Organisationen, auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), haben die 

Charta der Vielfalt unterzeichnet. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, kulturelle Vielfalt und damit das Potenzial 

von Menschen unterschiedlicher Herkunft stärker bewusst zu machen. Die Integration von jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund in die Ausbildung bietet Unternehmen einige Chancen, stellt jedoch auch besondere An-

forderungen an Ausbilder.

Aufgaben

158. Analysieren Sie die Chancen für Unternehmen, die junge Menschen mit Migrationshintergrund ausbilden. 

Berücksichtigen Sie auch die Anforderungen, die sich daraus für die Unternehmen ergeben.

Unternehmen, die beginnen, Jugendliche mit Migrationshintergrund auszubilden sind eher in der Lage, auch 

künftig ihren Fachkräftebedarf zu sichern. Die Jugendlichen können sich meist gut anpassen und sind tolerant. 

Durch ihre spezifischen interkulturellen Fähigkeiten tragen diese Auszubildenden oft besonders zur kreativen und 

innovativen Lösungen im Unternehmen bei. Außerdem können sie wesentlich zur Erschließung neuer Kunden-

kreise im In- und Ausland beitragen.

Wichtig dafür ist, dass interkulturelle Kompetenz bei allen Mitarbeitern im Unternehmen vorhanden ist.

159. Erläutern Sie den Begriff der interkulturellen Kompetenz.

Interkulturelle Kompetenz bedeutet, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zufrieden stellen umzugehen. 

Wichtige Aspekte dabei sind Neugier auf fremde Kulturen und das Wissen um fremde Kulturen. Dann spielen die 

konkreten Haltungen und Einstellung im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturkreisen eine zentrale Rolle. 

Sie sollten geprägt sein durch Offenheit für Anderes, Akzeptanz und Toleranz. Weitere wichtige Aspekte sind: 

interkulturelle Kommunikationsfähigkeit, die Bereitschaft, Unsicherheiten auszuhalten uns sich mit der eigenen 

Sichtweise kritisch auseinander zu setzen, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen.

160. Beurteilen Sie, welche kulturellen Unterschiede eine Rolle im beruflichen Alltag spielen können.

Kulturelle Unterschiede können in vielen Bereichen der Alltagskultur entstehen. Zum Beispiel in der Art wie wir 

sprechen, begrüßen, uns kleiden, essen, arbeiten usw. Oft unterscheidet sich die Kleidung von Europäern von 

denen aus muslimischen Ländern. In Gesprächssituationen kann der körperliche Abstand unterschiedlich sein. Er 

ist z. B. bei Arabern meist enger als bei Europäern. Auch Gesichtsausdruck und Blickkontakt müssen richtig inter-

pretiert werden. Das Wegblicken bei Asiaten ist meist ein Zeichen des Respekts und nicht Desinteresse. Wenn 

Südamerikaner von morgen sprechen, ist nicht immer der nächste Tag gemeint.

Wichtig ist es, diese Unterschiede zumindest zur Kultur der beschäftigten Migranten zu kennen und darauf zu 

achten, dass keine Fehlinterpretationen und Missverständnisse entstehen.
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10.2. Spezifische Förderung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund

Die Voraussetzungen von Auszubildenden mit Migrationshintergrund sind sehr unterschiedlich. So haben junge 

Menschen, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, häufiger Sprachprobleme und damit enorme 

Verständigungsschwierigkeiten. Die Integration von Auszubildenden, die bereits in Deutschland geboren sind, 

hängt wesentlich ab von den kulturellen Hintergründen im Elternhaus. Auch der Druck, der im Elternhaus zum 

Teil ausgeübt wird, spielt eine Rolle.

Aufgaben

161. Erläutern Sie Bereiche, in denen eine spezifische Förderung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund 

notwendig sein kann.

Das hängt von den Voraussetzungen der jungen Menschen ab. Häufig ist eine Förderung zur Beseitigung von 

Sprachproblemen notwendig. Aber es bietet sich auch die Förderung interkultureller Kompetenzen bei dieser 

Zielgruppe an.

162. Welche Möglichkeiten gibt es, Sprachprobleme bei Auszubildenden mit Migrationshintergrund abzubauen?

Vor allem wenn die Migranten weder in Deutsch noch in ihrer Heimatsprache sicher sind, fällt es ihnen oft 

schwer zu erkennen, dass Worte eine unterschiedliche Bedeutung haben. Das stellt besondere Anforderungen an 

den Ausbilder, was die Kommunikation mit diesen jungen Menschen betrifft. Auch wenn er den Eindruck hat, 

dass sie alles verstanden haben, kann er sich nicht darauf verlassen. Besonders wenn sie sehr zurückhaltend sind 

und sich nicht zu trauen, nachzufragen, sollte er sich daher vergewissern, ob sie wirklich das Wesentliche ver-

standen haben. Wichtig ist auch, sie zum Nachfragen zu motivieren. 

Hilfreich ist es oft, wenn der Ausbilder unverstandene Worte durch Veranschaulichung z. B. eine Skizze oder ein 

Bild verständlicher macht. Zum besseren Verständnis träg auch bei, wenn er komplizierte Satzstrukturen durch 

Bilden einfacher Sätze aufbricht. 

Bei besonderen Problemen kann ein Kurs zum Erlernen der Fachsprache hilfreich sein. Unter www.deutsch- 

am-arbeitsplatz.de/ werden Konzepte und Materialien für den berufsbezogenen Deutschunterricht vor gestellt.

163. Stellen Sie eine Übersicht über Ansprechpartner zusammen, wenn Sie bei Ihren Mitarbeitern interkulturelle 

Kompetenzen fördern möchten.

Es gibt bereits eine Vielzahl von Angeboten zur Förderung interkultureller Kompetenz für unterschiedliche Ziel-

gruppen. Es ist zum einen möglich, sich im Internet über spezifische Angebote in der Region zu informieren. Dar-

über hinaus ist es auch möglich, die Weiterbildungsberatung bei Kammern und anderen Organisationen sowie 

bei der Arbeitsverwaltung anzusprechen.
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11. Wiederholung und Prüfungsvorbereitung

Die folgenden, beispielhaften Aufgaben und Kernfragen dienen zur Wiederholung und Prüfungsvorbereitung.

1. Sie betreuen in der Ausbildung einen Lehrling, der immer wieder Angst hat, Fehler zu machen. Deshalb traut 

er sich wenig zu.

a. Nennen Sie mindestens drei mögliche Ursachen für die Angst des Lehrlings vor Fehlern.

b. Nennen Sie Lernvoraussetzungen, die das Verhalten und die Leistungen eines Lehrlings in der Ausbildung 

besonders beeinflussen.

c. Entwerfen Sie Möglichkeiten, wie Sie diesen misserfolgsängstlichen Lehrling gezielt unterstützen können.

Ihre Lösung:

a. Erziehungsfehler, Überforderung, häufige Missverständnisse, zu geringes Selbstbewusstsein, Druck und zu 

hohe Erwartungen im Elternhaus

b. Seine Anlagen, seine Neigung und Begabung, die Situation im Elternhaus, Normen und Werte der Freundes-

gruppe, die Situation im Ausbildungsbetrieb, sein aktueller Entwicklungsstand sowie Trends, Modeerschei-

nungen usw.

c. Aufgaben stellen, die der Lehrling eigenständig bewältigen kann, damit er zu Erfolgserlebnissen kommt, die 

ihn aufbauen und sein Selbstbewusstsein stärken. Vertrauensvoller Umgang mit dem Lehrling, Anerkennung, 

Bestätigung für Erfolge.

2. Sie übertragen Ihrem Lehrling im 2. Lehrjahr bestimmte Lern- oder Arbeitsaufträge. Dabei erwarten Sie, dass 

er sie selbstständig ausführt oder von sich aus zu Ihnen kommt, wenn er nicht genau weiß, was er zu tun hat. 

Sie stellen immer wieder fest, dass er das erwartete Verhalten nicht zeigt.

a. Beurteilen Sie, warum der Lehrling nicht das von Ihnen erwartete Verhalten zeigt.

b. Erläutern Sie die Bedeutung von klaren Zielvorgaben in diesem Zusammenhang.

c. Erläutern Sie, auf welche Verhaltensbereiche Lernziele in der Ausbildung ausgerichtet sein sollten. Formulie-

ren Sie dazu jeweils ein Lernzielbeispiel aus Ihrem Beruf.

Ihre Lösung:

a. Fehlende Zielvorgaben, unklare Aufgabenstellung, fehlende Abgrenzung von Verantwortungsbereichen.

b. Klare Zielvorgaben sind erforderlich, damit der Lehrling erkennen kann, welche Leistungen bzw. welches 

Verhalten von ihm bis wann erwartet werden.

c. Auf den Bereich des Denkens (kognitive Lernziele), auf den Bereich der Fertigkeiten und Bewegungsabläufe 

(psychomotorische Lernziele) und auf den Bereich der Werte und Einstellungen (af-fektive Lernziele).

3. Ein Geselle in Ihrem Betrieb, dem Sie Ausbildungsaufgaben übertragen haben, hat eine ganz eigene „Ausbil-

dungsphilosophie“:

>> Geselle Motivation? Klare Linie fahren, dem Lehrling zeig ich erst mal wo’s lang geht. Wenn er nicht 

spurt, muss ich wohl deutlicher werden.

Wenn ich den lobe, wird der doch höchstens übermütig und strengt sich nicht mehr an.  

Ich zeig‘ ihm lieber seine Fehler, und zwar alle! Da lernt der mehr.

a. Beurteilen Sie seinen Standpunkt.

b. Entwickeln Sie eine passende Reaktion in dieser Situation.
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Ihre Lösung:

a. Die Ansicht des Gesellen ist nicht so selten. Er geht davon aus, dass mit den Mitteln der negativen Motivation 

(Kritik, Druck, Androhung von Repressalien etc.) die besten Erfolge zu erzielen seien. Ihm ist nicht klar, dass 

nichts so sehr motiviert wie Erfolgserlebnisse. Dass Lob und Anerkennung wichtige Führungsmittel sind ist 

ihm nicht bewusst. Deshalb wird er auf Dauer auch mehr Arbeit haben, seinen Lehrling zu motivieren, da 

sein Repertoire äußerst eingeschränkt ist. Er wird wahr-scheinlich den Druck auf den Lehrling immer mehr 

erhöhen müssen, da sich mit der Zeit ein Wi-derwille gegen solch „zwanghaftes“ Lernen einstellt.

b. In dieser Situation sollte man mit seinem Gesellen unbedingt ein Gespräch führen und dabei die pädago-

gischen und betriebswirtschaftlichen positiven Seiten einer ordentlichen Mitarbeitermo-tivation aufzeigen.  

Man sollte ihm auch erläutern, welche positiven Motivationshilfen eingesetzt werden können: Lehrlingen und 

Mitarbeitern Erfolgserlebnisse verschaffen, Lob und Anerken-nung bei guten Leistungen geben, auch Lehr-

lingen (kleinere) Verantwortungsbereiche übertra-gen, bei Lernschwierigkeiten hilfreich zur Seite stehen und 

Lernfortschritte bewusst machen, menschlich und fachlich ein Vorbild sein, Lernbedingungen möglichst so 

gestalten, dass auch selbstverantwortliches und selbstständiges Lernen erfolgen kann.

4. Sie haben die Aufgabe, einen neuen Lehrling in den Betrieb einzuführen.

a. Beschreiben Sie, wie Sie diese Einführung vorbereiten und gestalten. 

b. Bennen Sie die Unterlagen, die Sie bereithalten und aushändigen müssen.

c. Erläutern Sie, wie für den neuen Lehrling das Unfallrisiko – das erfahrungsgemäß in den ersten Arbeitswo-

chen besonders hoch ist – minimiert werden kann.

Ihre Lösung:

a. Der erste Tag im Betrieb ist für den Lehrling in der Regel mit Unsicherheiten verbunden. Man sollte versu-

chen, ihm darüber hinweg zu helfen, einen motivierenden Ausbildungsstart zu gestalten und ein Vertrauens-

verhältnis anzulegen. Dazu gehören u. a.: Begrüßung möglichst durch den Ausbildenden oder Ausbilder, 

Einführungsgespräch führen und über Betrieb, Betriebsorganisation, Art der Aufträge und der Auftrags-

bearbeitung, Besonderheiten des Betriebes sowie das Arbeits- und Ausbildungsprogramm des Lehrlings 

informieren. Gelegenheit geben, dazu jederzeit Fragen zu stellen (dabei auch versuchen, den Lehrling etwas 

persönlich kennen- und einschätzen zu lernen). Dann Betriebsbegehung (alle, zumindest die für den Lehrling 

relevanten, Arbeits- und Sozialräume zeigen), Vorstellung aller Mitarbeiter oder zumindest aller wich tigen 

Ansprechpartner und Zuteilung zu ei-nem Ausbildungsbeauftragten (Gesellen), falls der Ausbilder den Lehr-

ling nicht ständig selbst betreut.

b. Aushändigung des betrieblichen Ausbildungsplanes (spätestens am ersten Tag)

Hinweis auf Aushang des JArbSchG und Anschrift der zuständigen Stelle (entspr. § 47 JArbSchG), ggf. auch: 

Aushang der täglichen betrieblichen Arbeits- und Pausenzeiten (sonst: über diese informieren)

Unfallverhütungsvorschriften der BG sowie Unterweisung nach § 29 JarbSchG (schriftliche Bestätigung), Ggf. 

auch Informationsmaterial über den Betrieb und den Beruf

c. Minimierung des Unfallrisikos:

mit Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsvorschriften intensiv vertraut machen

Vor Arbeitsaufnahme über bestehende Unfallschutzvorschriften belehren und sich die Durchführung der 

 Belehrung schriftlich bestätigen lassen

Auf das Tragen vorgeschriebener Schutzkleidung achten

Für unfallsichere Betriebsanlagen sorgen.
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5. Sie sind Ausbilder in einem mittelständischen Handwerksbetrieb. Der Betriebsleiter spricht Sie darauf an, 

dass die Probezeit für die neue Auszubildende bald abläuft. Er möchte gerne wissen, wie Sie die Auszubilden-

de und ihren Ausbildungserfolg beurteilen.

a. Erläutern Sie allgemein eine Vorgehensweise, um Leistungsvermögen und –verhalten eines Auszubildenden 

zu beurteilen.

b. Nennen Sie Leistungs- bzw. Verhaltensmerkmale, die für die Beurteilung eines Lehrlings in Ihrem Betrieb 

wichtig sind.

c. Erläutern Sie den Ablauf eines Beurteilungsgesprächs und beurteilen Sie die Bedeutung dieses Gespräches.

Ihre Lösung:

a. Vorgehen zur Beurteilung der Auszubildenden:

wichtige Leistungs- und Verhaltensmerkmale festlegen,

die Auszubildende über eine bestimmte Zeit kontinuierlich beobachten und die Ergebnisse notieren,

Ausbildungsbeauftragte zur Leistung des Lehrlings im Hinblick auf die festgelegten Merkmale befragen,

aus allen Hinweisen einen Beurteilungsbogen erstellen.

b. Hängt vom Betrieb/Beruf des Teilnehmers ab.

c. Ein Beurteilungsgespräch ist notwendig, um das beobachtete Verhalten des Lehrlings mit ihm zu be-spre-

chen und soweit erforderlich, Wege zur Verbesserung aufzuzeigen. Ablauf: Gesprächseröffnung, Verhaltens-

darstellung und Stellungnahme, Konsequenzen und Ergebnisse festhalten, positiver Gesprächsabschluss

6. Malerlehrling Jens Schulze beklagt sich bei seinem Ausbilder, dass er nun schon seit einem Jahr immer nur 

alte Tapeten abkratzen und neue Tapeten einstreichen muss. Er möchte gar zu gerne auch mal selbst Tapeten 

kleben.

a. Geben Sie an, auf welcher Mitwirkungsstufe nach dem Konzept des auftragsorientierten Lernens hier die 

Ausbildung hängen geblieben ist, was das für die Motivation des Lehrlings bedeutet und wie der Meister re-

agieren kann.

b. Erläutern Sie das Methodenkonzept des auftragsorientierten Lernens?

c. Nennen Sie mindestens drei Mitwirkungsformen beim auftragsorientierten Lernen.

d. Stellen Sie die einzelnen Stufen anhand einer Auftragsabwicklung aus Ihrem Betrieb dar und bewerten Sie, 

worauf es in der Stufe Zuschauen, Zuhören, Beobachten ankommt.

e. Welche Hinweise und Lernhilfen können dem Lehrling für die Mitwirkung in einem Arbeitsauftrag gegeben 

werden?

Ihre Lösung:

a. Auf der Stufe der Neben- und Vorarbeiten. Das Gefühl, nicht voranzukommen ist meist sehr motivations-

hemmend. Der Ausbilder soll ihn schrittweise zunächst bei einfachen Tapeten, dann auch bei schwierigen 

Tapeten selbstständig kleben lassen und ihm dann nach und nach kleinere Arbeitsaufträge übertragen.

b. Es bedeutet:

-  Die Arbeitsaufträge didaktisch sinnvoll für die Ausbildung nutzen.

-  Den Lehrling systematisch in Arbeitsaufgaben so einbinden, dass er in vertretbarer Zeit in der Lage ist, 

diese Arbeit auch selbstständig durchzuführen.

-  Die Fertigkeiten und Kenntnisse, die nicht systematisch in Arbeitsaufgaben erlernt werden können, durch 

andere Organisationsformen außerhalb konkreter Aufträge vermitteln. Hierzu eignen sich in Klein- und Mit-

telbetrieben vorrangig die Arbeitsunterweisung, das Lehrgespräch und der Lernauftrag.
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c. Mitwirkungsformen sind:

- Zuschauen, Zuhören, Beobachten, Fragen klären z. B. :

- Hilfestellung/Handreichung – z. B.:

- Neben- und Vorarbeiten – z. B.:

- Partnerarbeit – z. B.:

- Selbstständige Alleinarbeit – z. B.:

d. (Beispiele aus der Erfahrung der Teilnehmer)

e. Mitwirkungsfunktion und Bezug zur Gesamtaufgabe klären, Handlungsspielraum festlegen, sich vergewis-

sern, dass der Lehrling alles verstanden hat, nur bei größeren Fehlern eingreifen

7. Stephan Fürst händigt seinem neuen Lehrling zu Beginn der Berufsausbildung einen Werkzeugkasten aus. Er 

enthält die für das Handwerk nötigen gängigen Werkzeuge. 

 Entwickeln Sie Tipps für Stephan, wie er den Umgang seines Lehrlings mit dem Werkzeugkasten pädago-

gisch sinnvoll gestalten kann. Entsprechende Aufgaben sollten die Ihnen bekannten didaktischen Prinzipien, 

Orientierung an Lernzielen, Förderung der Aktivität der Lernenden, Fasslichkeit, Individualisierung und Dif-

ferenzierung und Sicherung des Lernerfolges, berücksichtigen. Geben Sie ihm dazu einige Tipps.

Ihre Lösung.

Inhalt der Werkzeugkiste sorgfältig zusammenstellen.

Dem Lehrling ausreichend Zeit geben, sich mit dem Inhalt vertraut zu machen.

Sich vom Lehrling die ihm schon bekannten Werkzeuge benennen lassen.

Dem Lehrling die unbekannten Werkzeuge kurz erläutern.

Ihn alle Werkzeuge in eine Liste eintragen lassen, die von Stephan Fürst mit überordnenden Bezeichnungen 

gegliedert worden ist.

In einem kurzen Lehrgespräch die Notwendigkeit eines sorgfältigen Umgangs mit den Werkzeugen besprechen.

Dem Lehrling die Verantwortung für „seinen“ Werkzeugkasten übertragen.

Nach ca. einer Woche eine Erfolgskontrolle durchführen (z. B. korrekte Benennung der Werkzeuge und 

 Erläuterung einiger typischer Verwendungsmöglichkeiten).
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8. Im Ausbildungsplan für einen Lehrling aus Ihrem Betrieb sind alle Fertigkeiten und Kenntnisse angegeben, 

die dem Lehrling während der Ausbildung zu vermitteln sind. Sie sollen als Ausbilder planen, wie Sie dabei 

methodisch vorgehen.

a. Nennen Sie mindestens drei Aufgabenbereiche aus Ihrem Betrieb, in denen Sie Fertigkeiten und Kenntnisse 

in betrieblichen Arbeitsaufträgen vermitteln können.

b. Beurteilen Sie grundlegende Einsatzmöglichkeiten für ein Lehrgespräch und nennen Sie dafür Beispiele aus 

Ihrem Betrieb.

c. Erläutern Sie wichtige Einsatzmöglichkeiten für eine Arbeitsunterweisung und geben Sie dafür Beispiele aus 

Ihrem Unternehmen an.

Ihre Lösung:

a. Beispiele aus dem beruflichen Bereich der Teilnehmer

b. Grundlegende Einsatzmöglichkeiten für ein Lehrgespräch:

• schnelle Vermittlung neuer Informationen

• Einblick in schwer verständliche Zusammenhänge vermitteln

• Problemlösungen gemeinsam bearbeiten

• Erfahrungen aufarbeiten

• Bei Lernproblemen beraten

Beispiele: (von den Teilnehmern) z. B. Funktion wichtiger Geräte erklären.

c. Einsatzmöglichkeiten für eine Unterweisung:

• Vermittlung von Grundfertigkeiten

• Vermittlung von Fertigkeiten, die mit besonderen Gefahren verbunden sind

• Vermittlung komplexer Fertigkeiten, die nicht im Rahmen von Arbeitsaufträgen erlernt werden können.

Beispiele: (von den Teilnehmern) z. B. Ablauf einer komplexen Arbeitsaufgabe einüben.

9. Sie wollen für einen Lehrling aus Ihrem Betrieb ein ausgewähltes Thema durch ein Lehrgespräch vermitteln.

a. Erklären Sie, wie Sie dieses Lehrgespräch vorbereiten. Bennen Sie konkrete Punkte, die Sie bei der Vorberei-

tung klären.

b. Wenden Sie diese Punkte an und stellen Sie den Ablauf des Lehrgespräches zu einem ausgewählten Thema 

aus Ihrem Beruf dar.

Ihre Lösung:

a. Punkte für ein Lehrgespräch

•  Thema, Lernort und Zeit bestimmen

•  Ziele und angestrebte Kompetenzen festlegen

•  Voraussetzungen des Lehrlings ermitteln

•  Erforderliche Ausbildungsmittel bereitlegen

•  Gesprächsablauf planen: Einführung (Anknüpfen an Erfahrungen des Lehrlings, Bedeutung herausstel-

len), gemeinsame Erarbeitung, Gesprächsabschluss

b. Hängt vom Beruf der Teilnehmer ab.



174Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV und die Ausbildereignungsprüfung

...........................................................................................................................................................................................................

10. Sie wollen einem Lehrling aus Ihrem Betrieb eine grundlegende Fertigkeit durch eine Arbeitsunterweisung 

nach der erarbeitenden Methode vermitteln.

a. Erläutern, wie Sie diese Arbeitsunterweisung vorbereiten. Bennen Sie alle wichtigen Punkte, die Sie bei der 

Vorbereitung klären.

b. Erstellen Sie einen Unterweisungsentwurf, in dem Sie die Durchführung der Unterweisung der unter a) her-

ausgestellten Punkte beschreiben.

Ihre Lösung:

a. Punkte für eine Unterweisung

• Aufgabe, Lernort und Zeit bestimmen

• Ziele und angestrebte Kompetenzen festlegen

• Voraussetzungen des Lehrlings ermitteln

• Ausbildungsmittel (Material, Werkzeuge usw.) bereitlegen

• Ablauf nach den Schriften der erarbeitenden Methode beschreiben, dazu eine Arbeitszergliederung  

  erstellen (siehe dazu den Abschnitt „Ausbilden außerhalb der produktiven Arbeitsaufgaben“).

b. Hängt von der Auswahl der Teilnehmer ab.

11. Sie möchten Ihrem Lehrling Aufbau und Funktion eines komplizierten Arbeitsgerätes im Rahmen eines Lehr-

gespräches vermitteln.

a. Stellen Sie für ein kompliziertes Arbeitsgerät aus Ihrem Beruf heraus, welche Ausbildungsmittel Sie einset-

zen, damit dem Lehrling die wesentlichen Bestandteile klar werden und er erkennen kann, wie das Gerät 

funktioniert.

b. Beschreiben Sie wichtige Funktionen von Ausbildungsmitteln und geben Sie dafür Beispiele für geeignete 

Ausbildungsmittel aus Ihrem Betrieb an.

Ihre Lösung:

a. Wesentliches verdeutlichen kann man z. B. durch Schaubilder oder Schnittmodelle oder durch ein nicht mehr 

benutztes Gerät, das auseinander gebaut ist. Die Funktion kann durch Simulation oder, so-weit vorhanden, 

durch Videoanimation veranschaulicht werden.

b. Funktionen von Ausbildungsmitteln

- Unsichtbares sichtbar machen – z. B.: Simulation

- Wesentliches verdeutlichen – z. B.: Schaubild

- Informationen zusammenfassen – z. B.: Merkblatt

- Abstrakte Zusammenhänge veranschaulichen – z. B.: Bilder

c. (Konkrete Beispiele für Medien durch die Teilnehmer)

12. Ihnen fällt auf, dass einer Ihrer Lehrlinge sich besonders positiv entwickelt. Er arbeitet sehr zielstrebig, denkt 

mit und verblüfft Sie immer wieder mit guten Ideen. Sie überlegen, wie Sie diesen Lehrling fördern können.

a. Benennen Sie Möglichkeiten an, um leistungsstarke Lehrlinge allgemein zu fördern.

b. Beschreiben Sie konkrete Möglichkeiten, diesen Lehrling gezielt zu fördern.

Ihre Lösung:

a. Umsetzung und Belohnung kreativer Ideen des Auszubildenden, zusätzliche Qualifizierungsangebote, die 

einen künftigen Aufstieg erleichtern, vor allem das Angebot von Zusatzqualifikationen.

b. Ist von den Teilnehmern je nach Beruf anzugeben.
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13. Eine kaufmännische Auszubildende in einem Tischlerbetrieb arbeitet zurzeit im Empfangsbereich und hat 

häufig Kundenkontakte. Sie kommt seit neuestem mit extrem auffälliger Kleidung und Frisur ins Büro. Sie 

finden, dass das eine Zumutung für Ihre Kunden ist.

a. Erläutern Sie mögliche Gründe für derartige extreme Verhaltensweisen von Auszubildenden.

b. Begründen Sie, wann ein Verhalten als auffällig, d. h. normabweichend, bezeichnet wird.

c. Entwerfen Sie eine Reaktion auf derartige Verhaltensweisen für Ausbilder.

d. Beurteilen Sie, wie in dieser Situation eine zufrieden stellende Lösung durch den Ausbilder erreicht werden 

kann.

Ihre Lösung:

a. Häufig sind extreme Normen und Wertvorstellungen in der Jugendgruppe die Ursache dafür, dass Jugend-

liche extreme Verhaltensweisen zeigen.

b. Ein Verhalten ist auffällig, wenn es über eine längere Zeit stark von den üblichen Normen und Werten einer 

Gruppe abweicht.

c. Wenn das Verhalten nicht zu Problemen in der Ausbildung führt, könnte es toleriert werden. Vor allem, wenn 

es sich um Verhaltensweisen handelt, die sich im Verlauf des Jugendalters wieder normalisieren.

d. In diesem Fall sollte der Auszubildenden in einem ruhigen, sachlichen Gespräch deutlich gemacht werden, 

dass ihr Verhalten zu Problemen mit den Kunden führen und daher geschäftsschädigend sein kann. Die Aus-

zubildende sollte gebeten werden, sich an die Gepflogenheiten im Unternehmen anzupassen. Ggf. sollten 

Konsequenzen gezogen werden (z.B. keine Kundenkontakte mehr).

14. Der Ausbilder beobachtet seinen Lehrling, der ohne Hast angelieferte Ware im Lager einräumt. Mit der Be-

merkung „Oh, was bist du heute schnell!“ geht er an seinem Lehrling vorbei und lässt ihn ratlos zurück.

a. Erklären Sie an diesem Ausspruch den Sachaspekt und den Beziehungsaspekt einer Kommunikation, und 

geben Sie an, woran man den Beziehungsaspekt normalerweise erkennen kann.

b. Welche Probleme können sich ergeben, wenn zwei Gesprächspartner eine Aussage unterschiedlich interpre-

tieren? Wenden Sie dies auf ein konkretes Beispiel an.

c. Stellen Sie den Ablauf von Kommunikation grundlegend dar. Berücksichtigen Sie auch mögliche Störungen 

in der Kommunikation. 

d. Erläutern Sie, wie Kommunikationsstörungen vermieden werden können.

Ihre Lösung:

a. Der Sachaspekt bezieht sich auf den reinen Inhalt einer Aussage. Die Bemerkung des Ausbilders steht dabei 

allerdings im Widerspruch zum Verhalten des Lehrlings. Der Beziehungsaspekt der Kommunikation bringt 

zum Ausdruck, wie die Information gemeint ist und welche Beziehung in dem Moment zwischen den beiden 

Partnern besteht. Der Beziehungsaspekt lässt sich meist an Gestik, Mimik oder Betonung erkennen, aber 

auch wie hier an der widersprüchlichen Aussage. Der Ausbilder macht dabei deutlich, dass er die langsame 

Arbeitsweise des Lehrlings nicht gut findet.

b. Bei unterschiedlicher Interpretation einer Aussage entstehen Missverständnisse und Spannungen, die zu 

Kommunikationsstörungen oder gar zum Abbruch einer Kommunikation führen können. 

Beispiel: Der Meister sagt zu seinem Gesellen, der zum Kunden gehen will: „Sei vorsichtig, du weißt ja, der 

Kunde ist sehr empfindlich.“

Sachaspekt: Der Meister will nur daran erinnern, dass es wichtig ist, den Kunden sehr vorsichtig zu behan-

deln.

Beziehungsaspekt: Der Geselle könnte daraus schließen, dass der Meister ihm nicht vertraut und ihm nicht 

für fähig hält, richtig mit Kunden umzugehen.
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c. Kommunikation: Ein Sender übermittelt einem Empfänger eine Nachricht: eine Rückmeldung entsteht, wenn 

der Empfänger auf die Nachricht antwortet.

Kommunikationsstörungen:

- bei der Übermittlung, wenn Teile der Nachricht nicht richtig angekommen sind.

- wenn der Empfänger den Inhalt nicht versteht, z. B. zu viele Fachbegriffe oder Fremdwörter enthalten sind. 

- wenn der Empfänger eine Information falsch interpretiert.

d. Vermeidung von Kommunikationsstörungen: Nachfragen, wenn etwas nicht richtig verstanden wurde; 

 Beziehungsprobleme offen ansprechen.

15. Die Gesellen Gerd, Klaus und Thomas waren bisher ein gutes Team. Klaus wird von den Kollegen als Team-

führer akzeptiert. Gerd und Klaus treffen sich seit einiger Zeit auch privat und sprechen häufiger von gemein-

samen Erlebnissen. Thomas fühlt sich ausgegrenzt. Es entstehen Spannungen.

a. Analysieren Sie die Gruppenformen und Einflüsse der Situation.

b. Beurteile Sie die Bedeutung der Beziehung der Teammitglieder für die Teamleistung.

c. Entwerfen Sie einen Vorschlag für den Vorgesetzten, um die Arbeitssituation im Team zu verbessern?

Ihre Lösung:

a. Zunächst besteht die formelle Arbeitsgruppe um Gerd, Klaus und Thomas. Dann entsteht eine informelle 

Freundesgruppe aus Gerd und Klaus. Diese informelle Gruppe wirkt sich negativ auf die Beziehungen in der 

formellen Arbeitsgruppe aus, weil Thomas sich an den Rand gedrängt fühlt.

b. Die Beziehung der Mitglieder im Team ist von großer Bedeutung für die Teamleistung. Gute Beziehungen im 

Team, gegenseitiges Vertrauen und das Zusammengehörigkeitsgefühl wirken sich in der Regel positiv auf die 

Teamleistungen aus.

c. Grundsätzlich sollte der Vorgesetzte zunächst mit Klaus, dem Teamführer, ein offenes Gespräch führen und 

die Spannungen thematisieren. Er sollte mit ihm klären, welche Ursachen zum veränderten Teamklima 

 geführt haben. Sie sollten dann gemeinsam überlegen, ob und wie es möglich ist, Thomas besser in die 

Gruppe zu integrieren. Vielleicht hilft es, wenn Klaus und Gerd auf der Arbeit ihre pri-vate Beziehung stärker 

außen vor lassen.

16. Handwerksmeister Breuer möchte die Digitalisierung der Auftragsentwicklung mit seinen Mitarbeitern 

 besprechen.

a. Entwerfen Sie einen Vorschlag, wie er dieses Gespräch vorbereiten kann.

b. Stellen Sie den möglichen Ablauf einer Mitarbeiterbesprechung dar und nennen Sie wichtige Gesprächs-

regeln.

Ihre Lösung:

a. Gesprächsvorbereitung:

Alle wichtigen Informationen zusammentragen, gut strukturieren und daraus Strategien für die Gesprächs-

führung entwickeln. Einen geeigneten Termin abstimmen, für gute äußere Bedingungen sorgen (geeigneter 

Raum, keine Störungen, kein Zeitdruck).

b. Ablauf der Mitarbeiterbesprechung:

–  Gesprächseröffnung – eine offene Gesprächsatmosphäre schaffen, die Zielsetzung des Gespräches vor-

stellen und Bedeutung klar machen. Protokollführer auswählen.
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-  Gesprächsdurchführung – Die Problemstellung erläutern (z. B. beschreiben, warum die Umstellung der 

Auftragsabwicklung auf EDV erforderlich ist, wie die Abwicklung geplant ist, was von den Mitarbeitern 

erwartet wird, wie sich die Umstellung positiv auf die Arbeit der Mitarbeiter auswirkt). Die Zielsetzung 

und Abwicklung mit den Mitarbeitern erörtern (z. B. Probleme und Widerstände aufarbeiten, gute Ideen 

und Änderungsvorschläge der Mitarbeiter aufgreifen und einbeziehen, notwendigen Weiterbildungs-

bedarf klären).

-  Gesprächsabschluss: Zusammenfassen der wichtigsten Ergebnisse und Absprachen, dabei ggf. noch 

auftretende Fragen klären (z. B. Arbeitsschwerpunkte bei der Umstellung festhalten, Festhalten, wer 

welche Aufgaben übernimmt, Zeitplanung fixieren). Dank an die Mitarbeiter und den Protokollführer  

für die konstruktive Beteiligung.

17. Ein Lehrling beklagt sich beim Gesellen darüber, dass er nicht so recht weiß, wie gut er in der Ausbildung ist 

und ob er richtig vorankommt. Sie als zuständiger Ausbilder erfahren davon und überlegen sich, wie Sie die 

Situation klären und dem Lehrling das richtige Feedback geben können.

a. Benennen Sie die Funktionen von Ausbildungserfolgskontrollen in der Ausbildung.

b. Bewerten Sie die Bedeutung von Ausbildungserfolgskontrollen 

c. Erläutern Sie, in welchen Situationen im Ausbildungsablauf es wichtig ist, den Leistungsstand eines Lehrlings 

festzustellen.

d. Beschreiben Sie, wie Sie in der oben dargestellten Situation vorgehen können, damit der Lehrling weiß wo er 

steht.

Ihre Lösung:

a. Wichtige Funktionen von Ausbildungserfolgskontrollen sind: die Motivierung, die Rückmeldung, die Eignungs-

feststellung, die Berechtigung und die Prognose künftiger Leistungsfähigkeit.

b. Ausbildungskontrollen sind wichtig, um zu erkennen, ob die Ausbildungsplanung eingehalten wird und der 

Lehrling die erforderlichen Fortschritte zeigt.

c. Ausbildungserfolgskontrollen sind wichtig:

– am Ende der Probezeit

– nach wichtigen Ausbildungsabschnitten

– für die Erstellung des Zeugnisses

– für den Antrag auf vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung

– für die Entscheidung zur Übernahme nach der Ausbildung

d. Sie sollten zunächst mit dem Ausbildungsbeauftragten, dem der Lehrling zugordnet ist, besprechen, dass er 

dem Lehrling regemäßig ein Feedback zu seinen Leistungen gibt. Das kann z. B. bei der Besprechung zur 

Abwicklung eines Arbeits- oder Lernauftrages sein oder bei der Beurteilung von Übungen. Dann sollten Sie mit 

dem Ausbildungsbeauftragten den Bogen zur Leistungsbeurteilung durchsprechen und mit ihm klären dass 

nach wichtigen Ausbildungsabschnitten ein Beurteilungsbogen zu erstellen ist. Sie sollten mit ihm abstimmen, 

wann Sie mit ihm und dem Lehrling das nächste Beurteilungsgespräch durchführen können.
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Handlungsfeld 4 – Ausbildung abschließen

In diesem Skript finden Sie Lerninhalte und Aufgaben zum Handlungsfeld 4 der Ausbilder-Eignungsverordnung, 

Ausbildung abschließen (§3, 1 AEVO). Insgesamt sollen die Lernenden in die Lage versetzt werden, Auszubilden-

de auf ihre Abschluss- bzw. Gesellenprüfung vorzubereiten, die Ausbildung mit dem Prozess der Zeugniserstel-

lung erfolgreich abzuschließen und über weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu beraten. Dies wird in vier Kom-

petenzen unterteilt, die in der folgenden Übersicht aufgeführt und den Lerninhalten zugeordnet werden. Außerdem 

finden Sie in der Tabelle Hinweise auf die relevanten Kapitel in der entsprechenden, weiterführenden Literatur.
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Kompetenzen Lerninhalte Litera-
tur  
Hand-
werker- 
fibel

 
 
Hand-
werks-
meister

 
 
Sack-
mann 
Feld 1

1. Auszubildende auf die 

Abschluss- oder Gesel-

lenprüfung unter Be-

rücksichtigung der Prü-

fungstermine 

vorbereiten und die 

Ausbildung zu einem 

erfolgreichen Abschluss 

führen

1. Vorbereitung auf die Abschluss- oder 

Gesellenprüfung

4.1 4.1 1.

1.1. Prüfungsanforderungen und Prüfungs-

ablauf

4.1.1 4.1.2, 

4.1.3, 

4.1.5

1.1

1.2. Gestreckte Abschluss- oder Gesellen-

prüfung

4.1.2 4.1.2.4 1.2

1.3. Spezifische Hilfen und Techniken zur 

Prüfungsvorbereitung

4.1.3 4.1.4 1.3

1.4. Vermeidung und Abbau von Prüfungs-

angst

4.1.4 4.1.4 1.4

2. für die Anmeldung der 

Auszubildenden zu Prü-

fungen bei der zuständi-

gen Stelle sorgen und 

diese auf Besonderhei-

ten der Durchführung 

hinweisen

2. Anmeldung zur Prüfung 4.2 4.2 2.

2.1. Anmeldung, Freistellung und Zulas-

sung zur Prüfung

4.2.1 4.2.2 2.1

2.2. Prüfungsrelevante Besonderheiten von 

Auszubildenden

4.2.2 4.2.4 2.2

2.3. Wiederholungsprüfung, Ergänzungs-

prüfung und Verlängerung der Ausbil-

dungszeit

4.2.3 4.2.5, 

4.2.6

2.3

3. an der Erstellung eines 

schriftlichen Zeugnisses 

auf der Grundlage von 

Leistungsbeurteilungen 

mitwirken

3. Erstellen von Zeugnissen 4.3 4.3 3.

3.1. Bedeutung, Arten und Inhalte von 

Zeugnissen

4.3.1 4.3.2 3.1

3.2. Formulierung von Zeugnissen 4.3.2 4.3.2 3.2

3.3. Rechtsfolgen von Zeugnissen 4.3.3 4.3.2 3.3

4. Auszubildende über 

betriebliche Entwick-

lungswege und berufli-

che Weiterbildungsmög-

lichkeiten informieren 

und beraten

4. Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkei-

ten

4.4 4.4 4.

4.1. Berufliche Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten, Meisterprüfung

4.4.1, 

4.4.2, 

4.4.3, 

4.4.4

4.4.2, 

4.4.3

4.2

4.2. Finanzielle Förderung beruflicher Bil-

dungsmaßnahmen

4.4.5 4.4.4 4.3

Abgleich – Rahmenlehrplan / Kompetenzen, Lerninhalte, Literatur
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1. Vorbereitung auf die Abschluss-/Gesellenprüfung

1.1. Prüfungsanforderungen und Prüfungsablauf

>> Sonja Ich bin echt im Stress, die Zwischenprüfung kommt immer näher und ich hab‘ noch nichts 

 gemacht. Was kam denn bei dir so dran? Und wie läuft das überhaupt?

>> Niklas Sorry, lass uns da morgen in der Mittagspause mal drüber reden – ich hab‘ grad echt keine 

Zeit. Bei mir ist ja bald Abschlussprüfung und ich hab‘ noch keine Ahnung wie das läuft.  

Ich muss dringend mit Stephan reden. Der ist im Prüfungsausschuss, am besten fragst du ihn 

auch mal...

Aufgaben

Erläutern Sie Sonja Schmitz die Zwischenprüfung durch eine Vervollständigung des folgenden Textes. Geben Sie 

dabei auch an, wo die Zwischenprüfung geregelt ist und mit welchen Aufgaben sie rechnen muss.

Die Durchführung der Zwischenprüfung ist in der Ausbildungsordnung geregelt. Sie findet normalerweise vor 

dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt und erstreckt sich auf die bis zum dritten Ausbildungshalbjahr 

vermittelten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie die im Berufsschulunterricht vermittelten Inhalte, soweit sie für 

die Ausbildung relevant sind.

Die Zwischenprüfung für die Kaufleute für Büromanagement wird zur Mitte des zweiten Ausbildungsjahres 

im Prüfungsbereich Büro- und Beschaffungsprozesse durchgeführt und dauert bis zu 120 Minuten. In der Regel 

werden praxisbezogen Fälle und Aufgaben gestellt.

In technischen Berufen wird die Zwischenprüfung meist praktisch, oft mit schriftlicher Planung und Dokumenta-

tion durchgeführt. Sie wird meist um ein kurzes Fachgespräch ergänzt. Dazu werden normalerweise Arbeitsauf-

gaben geplant und durchgeführt, die einem Kundenauftrag entsprechen.

2. Erklären Sie Niklas ebenso den grundlegenden Ablauf und die Inhalte einer Gesellenprüfung. Benennen Sie 

dabei die Bereiche, aus denen sich die Prüfung zusammensetzt.

Die Prüfungsanforderungen für die Gesellenprüfung sind in der jeweiligen Ausbildungsordnung geregelt. Grund-

lage sind die im Ausbildungsrahmenplan enthaltenen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die in der Berufsschule 

vermittelten ausbildungsrelevanten Inhalte. 

Im Kern erstrecken sich neu geordnete Gesellenprüfungen auf vier Prüfungsbereiche. In einigen Berufen,  

z. B. Anlagenmechaniker/in SHK oder Metallbauer sind diese Prüfungsbereiche den zwei Prüfungsteilen A und B 

zugeordnet.

■ Teil A beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben, die Kundenaufträgen entsprechen. Sie sind in der Regel zu 

planen, durchzuführen und zu prüfen sowie zu dokumentieren. In Teil A wird außerdem ein Fachgespräch 

geführt. In diesem soll der Prüfling zeigen, dass er fachbezogene Probleme und deren Lösung darstellen und 

die fachlichen Hintergründe für seine Aufgabe aufzeigen kann.

■ Teil B besteht in der Regel aus drei Prüfungsbereichen, darunter häufig ein technischer Bereich und ein 

 Analysebereich sowie immer der Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde. In diesen Bereichen sind praxis-

bezogene Aufgaben zu bearbeiten, in denen fachliche Probleme analysiert und bewertet, sowie Lösungswege 

dargestellt werden müssen.
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3. Übertragen Sie dies auf Ihren Beruf: Welche Anforderungen werden in der Prüfung gestellt und wie läuft 

diese ab? Hinweise finden Sie in der Ausbildungsordnung.

Beispiel: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Prüfung in Teil A

■ Bearbeiten eines Kundenauftrags aus dem Handlungsfeld, in dem der Prüfling überwiegend ausgebildet 

wurde (Wasser-, Luft-, Wärme- oder Umwelttechnik). Der Auftrag kann aus mehreren Auftragsteilen beste-

hen und umfasst alle Handlungsschritte von der Materialdisposition über die Realisierung bis zur Prüfung 

und Dokumentation. Die Dauer des Prüfungsteils beträgt maximal 19 Stunden.

■ Während dieser Prüfung ist ein Fachgespräch mit einer Dauer von höchstens 20 Minuten zu führen.  

Die Arbeitsaufgabe ist mit 70 %, das Prüfungsgespräch mit 30 % zu gewichten. 

Prüfung in Teil B

■ Die Prüfung in diesem Teil besteht aus den drei Prüfungsbereichen Arbeitsplanung, Anlagenanalyse sowie 

Wirtschafts- und Sozialkunde.

■ Im ersten Prüfungsbereich muss ein Arbeitsplan zur Montage und Inbetriebnahme einer Anlage, eines Sys-

tems oder einer Baugruppe aus dem gewählten Handlungsfeld erstellt werden (Dauer max. 150 Minuten). 

Im zweiten Prüfungsbereich geht es um die systematische Fehleranalyse in versorgungstechnischen Anlagen 

oder Systemen und die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen (Dauer max. 150 Minuten).

■ Im dritten Prüfungsbereich sollen praxisbezogene Fälle besonders zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Zusammenhängen aus der Berufs- und Arbeitswelt behandelt werden (Dauer max. 60 Minuten).

4. Niklas möchte von Stephan Fürst auch wissen, wie die praktische Prüfung abläuft und ob auch eine mündli-

che Prüfung dabei ist. Entwerfen Sie eine Antwort für Stephan Fürst.

>> Stephan In der fachpraktischen Prüfung musst du ein Kundenauftrag abarbeiten. Die Durchführung 

 erfolgt bei uns, wie in vielen anderen Innungen, in der überbetrieblichen Bildungsstätte an 

mehreren Tagen. Dort führen zwei Mitglieder unseres Prüfungsausschusses die Aufsicht.  

Eine mündliche Prüfung gibt es zwar nicht, die ist nur erforderlich, wenn du in der schriftlichen 

Prüfung durchfallen könntest. Hier wird jedoch gegen Ende der Prüfung ein Fachgespräch 

durchgeführt. Da werden einige Fragen zum fachlichen Hintergrund für die Auftragsdurchfüh-

rung gestellt, also beispielsweise warum du dein geplantes Vorgehen oder das Material gewählt 

hat. Bei dem Fachgespräch sind dann alle drei Vertreter des Prüfungsausschusses anwesend.

5. Die Prüfung findet durch einen Prüfungsausschuss statt. Niklas weiß nicht, wie ein solcher Ausschuss sich 

zusammensetzt oder wie über seine Noten entschieden wird. Dies ist im Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. 

der Handwerksordnung (HwO) genau geregelt.

a. Nennen Sie ihm zunächst die Mitglieder, die ein Prüfungsausschuss mindestens haben muss.

Der Prüfungsausschuss für die Gesellenprüfung besteht mindestens aus

■ einem Arbeitgeber, also einem Handwerksmeister in dem Beruf

■ einem Arbeitnehmer, also einem Gesellen, der in dem Beruf tätig ist 

■ einem Lehrer aus der Berufsschule.

 b. Stellen Sie das Verfahren zur Notenfindung anhand der Informationen im Gesetz kurz dar.

Die Entscheidung über seine Noten und ob er die Prüfung besteht, trifft der Prüfungsausschuss insgesamt.  

Für Leistungen, die nicht mündlich erfolgen, können auch zwei Prüfungsausschussmitglieder mit der Bewertung 

beauftragt werden.
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1.2. Gestreckte Abschluss-/Gesellenprüfung

Niklas hat sich in der Pause mit einem Lehrling aus einer anderen Fachklasse unterhalten. Dabei erwähnte der 

Freund die Gestreckte Gesellenprüfung. Angeblich zählt sein Ergebnis der Zwischenprüfung schon für die Gesel-

lenprüfung. Niklas will jetzt wissen, ob das bei ihm auch so ist.

Aufgaben

6. In einigen Ausbildungsberufen wird die Gesellenprüfung in zwei zeitlich voneinander getrennten Teilen 

durchgeführt. Was wird dadurch erreicht und wo ist das rechtlich geregelt?

Ursprünglich war die Zwischenprüfung ausschließlich dazu gedacht, den Lernstand der Auszubildenden fest-

zustellen. Sie soll aufzeigen, wo ggf. noch Lücken in der Ausbildung sind. Da die Noten für die Zwischenprüfung 

aber keine Rolle spielen, nehmen einige Auszubildende diese Prüfung nicht ernst genug und bereiten sich nicht 

intensiv darauf vor. Die Ergebnisse sind dann nicht aussagefähig. 

Daher wurde die sogenannte gestreckte Gesellen-/ Abschlussprüfung in 12 Handwerksberufen erprobt (z. B.  

Metallbauer/in, Feinwerkmechanikerin und Elektroniker/in) und in der Ausbildungsordnung einiger Berufe ver-

ankert. Hierbei wird die Gesellenprüfung in zwei Teilen durchgeführt. Dabei ersetzt der erste Teil die Zwischen-

prüfung. Dadurch, dass die Note aus Teil 1 in das Gesamtergebnis der Prüfung eingeht, müssen sich die Aus-

zubildenden auf Teil 1 genauso gut wie auf den Teil 2 vorbereiten.

Die Möglichkeit der gestreckten Gesellenprüfung ist im BBiG § 26 Abs. 2 geregelt. Danach muss bei der Erstel-

lung der Ausbildungsordnung darüber entschieden werden und dies in den Prüfungsangaben berücksichtigt 

 werden.

Für den Beruf des Anlagenmechanikers SHK gilt noch die bisherige Regelung mit der Zwischenprüfung, für den 

Elektroniker ist eine Gesellenprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen (= gestreckte Gesellenprüfung) 

in der Ausbildungsordnung vorgeschrieben.

7. Erläutern Sie, was bei der gestreckten Gesellenprüfung im Hinblick auf die Zulassung zu beachten ist – auch, 

wenn Teil 1 nicht bestanden wurde.

Es muss die Zulassung zu jedem der beiden Teile der Gesellenprüfung gesondert beantragt werden. Zulassungs-

voraussetzungen für den Teil 1: die in der Ausbildungsordnung dafür angegebene Ausbildungszeit wurde zurück-

gelegt, die Ausbildungsnachweise geführt und das Ausbildungsverhältnis ist in die Lehrlingsrolle eingetragen. 

Wird Teil 1 nicht bestanden, so kann dieser Teil nicht eigenständig wiederholt werden (§31 Abs. 1 HwO).  

Erst muss Teil 2 abgelegt werden, da es ja möglich ist, dass der Auszubildende bei einer guten Note in Teil 2 die 

Prüfung insgesamt noch besteht.

8. Der Zusammenhang zwischen Teil 1 und Teil 2 der gestreckten Gesellenprüfung ist klar geregelt. Dies betrifft 

auch die Benotung der beiden Teile. Stellen Sie den Zusammenhang der Prüfungsinhalte und das Verfahren 

bei der Benotung dar. Hinweise dazu finden Sie in der Ausbildungsordnung.

Die Qualifikationen, die in Teil 1 abgeprüft wurden, sollen nur noch soweit in Teil 2 einbezogen werden, wie sie 

für das Feststellen der Handlungsfähigkeit notwendig sind. Was die Benotung betrifft, so ist Teil 1 eigenständig 

zu benoten. Diese Note geht dann mit einem bestimmten Anteil in die Gesamtnote der Gesellenprüfung ein. 

 Konkrete Angaben dazu enthält die jeweilige Ausbildungsordnung.
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1.3. Spezifische Hilfen und Techniken zur Prüfungsvorbereitung

In gut sechs Monaten ist die Gesellenprüfung von Niklas. Stephan Fürst ist natürlich daran interessiert, dass 

Niklas dabei gut abschneidet. Er spricht ihn daher darauf an, ob er schon mit der Prüfungsvorbereitung begonnen 

hat. Stephan möchte wissen, wie er ihn unterstützen kann. Niklas ist dankbar für das Angebot, da er doch ein paar 

Anregungen gut brauchen könnte.

Aufgaben

9. Niklas interessiert sich besonders für die Prüfungsvorbereitung. Erstellen Sie für Niklas eine Liste mit Hinwei-

sen und Fragen, die in bei der zeitlichen Planung unterstützen.

Wichtig ist, dass Niklas rechtzeitig beginnt. Die Vorbereitungszeit sollte ein überschaubarer Zeitabschnitt sein, 

nicht zu lang, vor allem aber nicht zu kurz, weil sonst Stress und Angst entstehen kann.

Niklas sollte zu Beginn eine erste Zeitplanung erstellen:

■ Wann erfolgt die Vorbereitung für welche Prüfungsbereiche und Schwerpunkte?

■ Wie viel Zeit soll dafür eingeplant werden? Wenn er das geklärt hat, kann er auch den Zeitbedarf insgesamt 

besser einschätzen.

Ein sinnvoller Zeitraum für die Vorbereitung auf eine Gesellenprüfung kann beispielsweise 3 Monate sein.  

Wobei der individuelle Zeitbedarf sehr unterschiedlich sein kann. 

10. Für die Prüfungsvorbereitung ist es besonders wichtig, systematisch zu lernen und die Zeit nicht aus den 

Augen zu verlieren. Stellen Sie für Niklas konkrete Tipps für die Prüfungsvorbereitung zu den folgenden 

Punkten zusammen.

Methoden zur Zeitplanung

Zu Beginn der Prüfungsvorbereitung sollte Niklas eine Checkliste erstellen, in der er z. B. angeben sollte: Inhalte, 

Zeitplanung, erforderliche Unterlagen und eine Spalte zum Abhaken, wann das erledigt wurde. Das ist meistens 

eine wichtige Hilfe, um systematisch voran zu kommen und die Zeiten auch einzuhalten.

Materialien

Er sollte dann alles zusammentragen, was er für die Vorbereitung braucht und in seiner Liste auch angegeben 

hat: Fachbücher und Notizen aus der Berufsschule, soweit erhältlich Prüfungsaufgaben aus früheren Prüfungen.

Ort

Wichtig ist auch ein geeigneter Platz zum Lernen, an dem er sich zum einen wohlfühlt und wo er seine Unterla-

gen gut liegen lassen kann, wo er aber auch nicht abgelenkt wird.

Umfeld (Familie und Freunde)

Vor allem sollte er seine Freunde, Bekannte und Kollegen darauf hinweisen, dass er nicht so viel Zeit für anderes 

hat, weil er die nächsten Monate für seine Prüfung braucht.
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11. Beschreiben Sie Möglichkeiten, wie sich Niklas gezielt...

a. ... auf die schriftlichen Prüfungsbereiche vorbereiten kann.

Anhand seiner Planung sollte Niklas zu den darin herausgestellten Schwerpunkten Fragen zu wichtigen Zusam-

menhängen stellen. Diese sollte er dann beantworten und sich die Zusammenhänge einprägen. 

Beim Durcharbeiten von Unterlagen und Texte zur Beantwortung der Fragen sollte er die geeigneten Lerntech-

niken (siehe Handlungsfeld 3, Kapitel 1.5) berücksichtigen.

Außerdem ist es oft sehr hilfreich, Prüfungsaufgaben aus früheren Prüfungen zu beantworten, wenn diese 

 zugänglich sind. Dies könnte ggf. Stephan Fürst klären.

Außerdem sollte er ihn ggf. auf Vorbereitungskurse hinweisen, die von verschiedenen Einrichtungen angeboten 

werden und die auch spezifische Lerntechniken vermitteln. 

b. ... auf die praktischen Prüfungsbereiche vorbereiten kann.

Hier sollte er zunächst mit Stephan Fürst klären, ob alle relevanten Ausbildungsinhalte für die praktische Prüfung 

vermittelt worden sind. 

Eine gute Vorbereitung ist es dann, wenn Niklas in der Praxis bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen ein 

 systematisches Vorgehen zur Auftragsabwicklung trainiert. Dabei sind die folgenden Arbeitsschritte wichtig: 

 Auftragsanalyse, Lösungsmöglichkeiten bewerten und entscheiden, Ablauf planen (Planungsunterlagen erstel-

len), wichtige Punkte bei der Auftragsdurchführung dokumentieren, Arbeitsergebnisse prüfen und Prüfprotokolle 

erstellen. 

Stephan Fürst kann ihm dazu gezielt Arbeitsaufgaben geben und mit ihm dann besprechen und dabei ähnlich wie 

bei einem Fachgespräch vorgehen.

12. Stephan Fürst regt Niklas an, sich einen anderen Auszubildenden für eine Lerngemeinschaft zu suchen. Am 

besten soll er gemeinsam mit jemandem lernen, mit dem er gut zusammenarbeiten kann. Wie beurteilen Sie 

diesen Vorschlag?

Natürlich ist es zuallererst wichtig, dass jeder selbst lernt. Und zwar so, wie es seinen bisherigen Lernvoraus-

setzungen am besten entspricht. Das kann man nicht auf andere verlagern.

Dennoch hat auch eine Lerngruppe für die Prüfungsvorbereitung Vorteile: Man kann sich gegenseitig motivieren. 

Man kann sich gegenseitig überprüfen und abhören. Dabei stellt man fest, was man schon alles behalten hat. 

Außerdem ist es gut, sich zu Problemen der Vorbereitung auch mit anderen austauschen zu können.
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1.4. Vermeidung und Abbau von Prüfungsangst

Je näher der Prüfungstermin rückt, desto stärker spüren viele Auszubildende Stress und Prüfungsangst. Dabei 

zeigen sich zum Teil große individuelle Unterschiede. Bei den einen führt der Druck dazu, dass sie noch rechtzei-

tig mit der Vorbereitung anfangen. Anders sind eher blockiert und es fällt ihnen dann besonders schwer, sich 

gezielt vorzubereiten und dadurch Ängste abbauen.

Aufgaben

13. Ein Ausbilder kann dazu beitragen, die Prüfungsangst seiner Auszubildenden zu senken. Nennen Sie fünf 

Maßnahmen, die Stephan dazu allgemein ergreifen könnte.

■ Erläuterung des Prüfungsablaufes und der Bewertung

■ Zusammensetzung des Prüfungsausschusses erläutern

■ Selbstvertrauen stärken und Erfolgserlebnisse ermöglichen

■ „frühere“ Prüfungen durchführen lassen („trainieren“)

■ praktische Aufgaben stellen und mit ihm durchsprechen, damit er erkennt, dass er das kann.

■ bereit sein, Fragen von Niklas zu beantworten

■ auf Wiederholungsmöglichkeiten hinweisen, falls er es nicht auf Anhieb schafft.

14. Niklas war immer schon ein ängstlicher Typ, aber die Prüfung macht ihm wirklich Stress. Entwerfen Sie einen 

Vorschlag, wie Stephan Niklas bei seiner besonderen Angst helfen kann.

Stephan könnte mit ihm über das Thema Angst sprechen und ihm helfen, Strategien im Umgang mit der Angst zu 

entwickeln. Meistens sind es mehrere Strategien, die helfen können. Wichtig ist, dass Niklas an sich glaubt und 

sich immer wieder sagt, dass er die Prüfung schaffen wird. 

Darüber hinaus können einige Entspannungstechniken dazu beitragen, dass man die Angst in den Griff be-

kommt. Beispiele hierfür sind Atemtechniken, Meditation oder Muskelentspannung. Volkshochschulen bieten die 

Einübung dieser Techniken an.
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2. Anmeldung zur Prüfung

2.1. Anmeldung, Freistellung und Zulassung zur Prüfung

Niklas hat gestern in der Berufsschule erfahren, dass die Innung die Termine für die Anmeldung zur Gesellenprü-

fung bekannt gegeben hat. Ihm ist jedoch nicht klar, wie das mit der Anmeldung geht. Muss er das selbst machen 

oder übernimmt das der Betrieb?

Aufgaben

15. Erläutern Sie Niklas die Gesellenprüfung durch eine Vervollständigung des folgenden Textes.

Die Durchführung der Gesellenprüfung ist in der jeweiligen Gesellenprüfungsordnung geregelt. Die dazu vor-

liegende Musterprüfungsordnung gibt in § 12 an, dass sich der Auszubildende auf den Vordrucken der zuständi-

gen Stelle anmelden muss. Er muss darüber den Ausbildenden informieren. Auf den Vordrucken der Kammern 

und Innungen ist es in der Regel vorgesehen, dass Ausbildende auf dem Anmeldevordruck unterschreiben.

Die Anmeldefristen gibt die zuständige Stelle mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist in geeigneter 

Weise bekannt.

16. Benennen Sie die Angaben, die bei der Anmeldung zur Prüfung mindestens zu machen sind und die Unter-

lagen, die in der Regel beizufügen sind.

Angaben

Die Formulare der zuständigen Stellen sind nicht einheitlich. Immer anzugeben sind jedoch: 

• der Beruf, für den die Anmeldung erfolgt

• Name und Adresse des Auszubildenden

• Name und Adresse des Ausbildungsbetriebes 

• die jeweiligen Unterschriften.

Darüber hinaus werden in der Regel noch Angaben verlangt, ob man sich zum Beispiel zu einer Wiederholungs-

prüfung anmeldet und welche Anlagen beigefügt werden.

Unterlagen

Beizufügen sind immer:

• eine Kopie des Ausbildungsvertrages 

• eine Kopie des letzten Schulzeugnisses

• die Kopie des Zwischenprüfungszeugnisses bzw. des Zeugnisses über Teil 1 der Gesellenprüfung

• die Ausbildungsnachweise im Original

• ggf. weitere Zeugnisse für Anträge auf vorzeitige Zulassung
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17. Bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen wird über die Zulassung zur Prüfung entschieden. Geben Sie 

an, wer über die Zulassung zur Prüfung und welche Zulassungsvoraussetzungen müssen normalerweise er-

füllt sein müssen.

Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet im Handwerk der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei anderen 

Prüfungen die zuständige Stelle.

Der Lehrling kann zugelassen werden, wenn er die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wenn sie innerhalb von 

zwei Monaten nach dem Prüfungstermin endet. Weitere Voraussetzungen: Teilnahme an der Zwischenprüfung 

und Eintragung des Ausbildungsverhältnisses in die Lehrlingsrolle. 

18. Erläutern Sie, wie die Freistellung zur Prüfung und die Finanzierung geregelt sind. Geben Sie dabei die Geset-

zesparagraphen an.

Der Ausbildende muss den Lehrling für die Teilnahme an der Prüfung, so wie auch zum Berufsschulunterricht, 

gem. § 15 BBiG freistellen. Die Prüfungskosten trägt ebenfalls der Ausbildende, da die Prüfung für den Auszubil-

denden gebührenfrei ist (§ 31, Abs. 4 HwO, § 37 Abs. 4 BBiG).

2.2. Prüfungsrelevante Besonderheiten von Auszubildenden

Es gibt Auszubildende mit unterschiedlichen Behinderungen, die trotzdem in der erfolgreich sind. Dennoch 

kann ihnen ihre individuelle Beeinträchtigung das Ablegen der Prüfung erschweren. Das können Körperbehin-

derungen sein, wie etwa Hörschäden oder Sehschwäche, aber auch Lernbehinderungen, wie Legasthenie oder 

Dyskalkulie (Rechenschwäche). Mit einem Nachteilsausgleich kann durch eine Veränderung der Prüfungssituati-

on auf die individuelle Beeinträchtigung reagiert werden. Die inhaltlichen Anforderungen der Prüfung werden 

dabei nicht verändert.

Aufgaben 

19. Erläutern Sie, welche Voraussetzungen Auszubildende mit Behinderungen für eine Zulassung zur Gesellen-

prüfung erfüllen müssen. Hinweise finden Sie in der HwO.

Sie müssen die geforderte Ausbildungszeit zurückgelegt haben, um zur Gesellenprüfung zugelassen zu werden. 

Die fehlende Teilnahme an der Zwischenprüfung oder die fehlende Eintragung in die Lehrlingsrolle verhindert die 

Zulassung nicht (§ 42l Abs. 2 HwO)

20. Benennen Sie mindestens fünf Möglichkeiten, wie individuelle Beeinträchtigungen in der Prüfung ausgegli-

chen werden können.

Der Ausgleich von Behinderungen in der Prüfung ist insbesondere möglich durch Veränderung der Prüfungsdau-

er, Zulassung besonderer Hilfsmittel oder von Hilfeleistungen (§ 65 Abs. 1 BBiG, § 42l Abs. 1 HwO).

■ Beispiele für Maßnahmen zum Ausgleich von Behinderungen sind:

■ Verlängerung der Prüfungszeit, zusätzliche Pausen

■ Anreichen von schweren Teilen bei praktischen Prüfungen

■ an die Behinderung angepasste Arbeitsplätze 

■ Vorlesen der Prüfungsaufgaben

■ Gebärdensprachdolmetscher

■ gesonderter Prüfungsraum
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21. Erläutern Sie, wie Behinderte ihren Anspruch geltend machen müssen.

Der Antrag auf Ausgleich von Nachteilen aufgrund der Behinderung ist mit der Anmeldung zur Prüfung zu stel-

len. Dabei muss der Anspruch ggf. durch ärztliche Atteste der Behinderung oder auf sonstige Weise nachgewie-

sen werden.

22. Stellen Sie das Vorgehen bei der Entscheidung für die Form des Nachteilsausgleichs dar. Entscheiden Sie 

dabei auch, ob es möglich ist, die Anzahl der Prüfungsaufgaben für diese Zielgruppe zu reduzieren.

Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Basis der Unterlagen, in welcher Form der Nachteilsausgleich gewährt 

werden kann. Dies ist immer eine individuelle Entscheidung. Da Behinderungen ja vielfältig sein können, muss 

die Lösung angepasst sein. Dazu werden in der Regel die Prüflinge und, mit deren Zustimmung, Ausbilder und 

der zuständige Facharzt oder Betreuer einbezogen.

Der Nachteilsausgleich dient ausschließlich dazu, die Bedingungen für das Ablegen der Prüfung für die Behinder-

ten anzugleichen. Es ist dabei nicht möglich, das Niveau der Prüfung zu senken. Also kann die Anzahl der Prü-

fungsaufgaben nicht reduziert werden.

23. Eine Auszubildende mit einer Rechenschwäche hat vergessen, mit dem Antrag auf Zulassung auf ihre Schwä-

che hinzuweisen. In der Prüfung merkt sie, dass sie mit der Zeit nicht hinkommt. Nach der Prüfung stellt sie 

den Antrag, dass ihre Schwäche bei der Bewertung berücksichtigt werden soll. Beurteilen Sie, ob dies recht-

lich möglich ist.

Das ist nicht möglich. Eine Behinderung muss spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung angezeigt werden.  

Eine nachträgliche Berücksichtigung bei der Bewertung ist nicht möglich.

Wird eine Beeinträchtigung während der Prüfung bekannt, muss der Prüfungsausschuss sofort für einen Nach-

teilsausgleich sorgen. Da dies in der Praxis schwer möglich ist, kann ein Prüfling die Prüfung abbrechen und mit 

dem beantragten Ausgleich später wiederholen.

2.3. Wiederholungsprüfung, Ergänzungsprüfung und Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses

Niklas hat sich mit seinem Freund Sven auf die Prüfung vorbereitet. Dennoch machen sie sich Sorgen, ob sie die 

Prüfung bestehen. Die Prüfung war sehr schwierig. Jetzt sind die Ergebnisse da: Sven ist leider durchgefallen, 

Niklas hat nur im praktischen Teil bestanden. Im Teil B liegt er in der schriftlichen Prüfung knapp unter 50 Punk-

ten, weil er im Prüfungsbereich Anlagenanalyse nur ein „mangelhaft“ erreicht hat.

Aufgaben

24. Entscheiden Sie, ob Niklas eine mündliche Ergänzungsprüfung ablegen kann.

Niklas hat nur in einem der Prüfungsbereiche in Teil B eine mangelhafte Leistung. Rechnerisch besteht bei ihm 

die Möglichkeit, dass er durch eine mündliche Ergänzungsprüfung den Teil B noch bestehen kann. Daher kann er 

eine mündliche Ergänzungsprüfung machen. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird das bisherige schrift-

liche Ergebnis in dem gewählten Prüfungsbereich mit dem mündlichen Ergebnis 2:1 gewichtet.
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25. Finden Sie heraus, wo die mündliche Ergänzungsprüfung geregelt ist. Erläutern Sie, ob für alle Berufe die 

gleichen Regelungen gelten.

Die Vorgaben für die mündliche Ergänzungsprüfung stehen in der jeweiligen Ausbildungsordnung. Sie sind für 

die verschiedenen Berufe unterschiedlich geregelt.

26. Sven hat die Prüfung nicht bestanden und kann auch nicht, wie Niklas, an einer mündlichen Ergänzungsprü-

fung teilnehmen. Beschreiben Sie unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf seine Ausbildung welche 

Möglichkeiten Sven nun hat.

Sven kann insgesamt die Prüfung zweimal wiederholen, falls er auch die erste Wiederholungsprüfung nicht 

schafft (§ 31 HwO). Auf seinen Antrag bei der Kammer wird sein Ausbildungsverhältnis bis zur nächsten Wieder-

holungsprüfung verlängert. Da Prüfungen halbjährlich angeboten werden, muss er sich für die nächste Prüfung 

als Wiederholer anmelden. Besteht er auch diese nicht, so verlängert sich das Ausbildungsverhältnis bis zur zwei-

ten Wiederholungsprüfung. Insgesamt beträgt die Verlängerung dann maximal ein Jahr. 

27. Beurteilen Sie, ob Sven bei der Wiederholungsprüfung alle Prüfungsteile noch einmal ablegen muss.

Er braucht die selbstständigen Prüfungsleistungen, in denen er mindestens ausreichende Leistungen erzielt hat, 

nicht zu wiederholen. Auf Antrag werden sie für die Wiederholungsprüfung angerechnet. 
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3. Erstellen von Zeugnissen

3.1. Bedeutung, Arten und Inhalte von Zeugnissen

Sonja wurde vorzeitig zur Prüfung zugelassen. Trotzdem hat sie ihre Prüfung mit sehr guten Noten und einem 

Notenschnitt von 1,6 bestanden. Sie bittet Stephan Fürst um ein entsprechendes Ausbildungszeugnis.

Aufgaben

28. Ein gutes Ausbildungszeugnis ist für Sonja wichtig. Erklären und bewerten Sie die Bedeutung des Ausbil-

dungszeugnisses für Auszubildende.

Das betriebliche Ausbildungszeugnis dokumentiert ihre Leistungen in der Ausbildung. Für künftige Bewerbungen 

ist es für Sonja daher wichtig, dass ihre besonderen Leistungen in der Ausbildung auch klar beschrieben werden. 

Bei der großen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist es für junge Menschen wichtig, dass sie die gewonnenen 

Fähigkeiten belegen können. So verbessern sie ihre Chancen für eine Beschäftigung in anderen interessanten 

Unternehmen. 

29. Nennen Sie die verschiedenen Zeugnisse, die ein Auszubildender am Ende der Ausbildung – nach bestande-

ner Prüfung – erhält.

■ Berufsschulzeugnis

■ Gesellenbrief bzw. Abschlusszeugnis

■ einfaches oder qualifiziertes betriebliches Zeugnis über die Ausbildung

30. Stellen Sie die Unterschiede zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Ausbildungszeugnis anhand 

der folgenden Tabelle dar.

Einfaches Zeugnis

• persönliche Daten des Auszubildenden

• Art, Dauer und Ziel der Ausbildung

• erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten

• Ausstellungsdatum

• Unterschrift des Ausbildenden

Qualifiziertes Zeugnis

zusätzlich zu den Angaben des einfachen Zeugnisses:

• Art und Weise der Führung

• Beurteilung der Leistung

• besondere fachliche Fähigkeiten und Kenntnisse

31. Erläutern Sie, in welchen Situationen eher ein einfaches und wann eher ein qualifiziertes Zeugnis sinnvoll ist.

Wenn Auszubildende mit eher schlechten Ausbildungsleistungen beurteilt werden sollen, so bietet sich eher ein 

einfaches Zeugnis an. Bei Auszubildenden mit guten Leistungen sollte auf jeden Fall ein qualifiziertes Zeugnis 

erstellt werden. Häufig erwarten jedoch auch Auszubildende mit schlechten Leistungen ein qualifiziertes Zeugnis. 

Hier muss sehr vorsichtig formuliert werden. 
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3.2. Formulierung von Zeugnissen

Nicht nur Sonja hat die Prüfung bestanden, auch Niklas war bei der Ergänzungsprüfung erfolgreich. Da Frau 

Heidenreich auch den Personalbereich bei Firma Fürst bearbeitet, bitte Stephan sie um Entwürfe für die Zeugnis-

se von Sonja und Niklas.

Aufgaben

32. Nennen Sie die Angaben die Frau Heidenreich für diese Aufgabe braucht. Geben Sie auch an, wo die Infor-

mationen zu finden sind.

Sie muss zunächst wissen, ob sie ein einfaches oder ein qualifiziertes Zeugnis erstellen soll. In beiden Fällen bie-

tet sich ein qualifiziertes Zeugnis an. Bei einem qualifizierten Zeugnis braucht sie dann, neben den persönlichen 

Daten aus der Personalakte, vor allem die Angaben zu den erworbenen Fertigkeiten und Kenntnissen z. B. aus 

der Ausbildungsplanung sowie zu den Verhaltensbereichen Führung, Leistungsverhalten und besondere fachliche 

Kenntnisse und Fähigkeiten.

Die Informationen findet sie:

• im Ausbildungsplan

• im Beurteilungsbogen des jeweiligen Auszubildenden 

• in der Personalakte für zusätzliche Qualifikationen

33. Für die Formulierung der Zeugnisse sollte Frau Heidenreich darauf achten, dass sie sachlich richtig und doch 

positiv beschreibt. Dazu hat sich im Verlaufe der Zeit eine spezielle Zeugnissprache herausgebildet. Bennen 

Sie die Formulierungen, die mangelhafter – ausreichender – befriedigender – guter – sehr guter Leistung 

entsprechen.

Sehr gute Leistung: Die übertragenen Arbeiten wurden stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Gute Leistung: Die übertragenen Arbeiten wurden stets zu unserer vollen Zufriedenheit erfüllt.

Befriedigende Leistung Die übertragenen Arbeiten wurden zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.

Ausreichende Leistung Die übertragenen Arbeiten wurden zu unserer Zufriedenheit erledigt.

Mangelhafte Leistung Die übertragenen Arbeiten wurden im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit 

erledigt.

Vor allem bei besonderen Leistungen sollte man von diesen Standardformulierungen abweichen und passende 

positive Formulierungen wählen.

34. Geben Sie eine Einschätzung ab, welche Aspekte zusätzlich wichtig für die Gestaltung von Zeugnissen sind.

Das Zeugnis sollte insgesamt einen guten Eindruck machen. Es sollte daher auf hochwertigem Papier mit Brief-

kopf der Firma erstellt werden. Eine insgesamt harmonische Seitengestaltung und eine ordentliche Schrift sollen 

das Bild abrunden. Es sollte selbstverständlich sein, das Flecken, Knitterfalte oder ähnliches auf jeden Fall zu 

vermeiden sind.
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35. Wenden Sie die Formulierungen der Zeugnissprache für ein qualifiziertes Zeugnis für einen frei erfundenen 

Lehrling aus Ihrem Beruf an, das einer Gesamtnote „gut“ entspricht.

Beispiel für ein qualifiziertes Zeugnis 

Heizung & Klima Fürst GmbH 

Lange Reihe 60 

54321 Mittelstadt 

Berufsausbildungszeugnis 

Herr Niklas Eichmann, geboren am 20.03.1990 in Bitburg, wohnhaft Hauptstr. 12,  

54321 Mittelstadt, wurde vom 1. August 2006 bis zum 27. Januar 2010 in meinem Betrieb 

zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ausgebildet.

Ihm wurden alle Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, wie sie die Ausbildungsordnung 

zum Anla-genmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik vorsieht. Herr Eich-

mann hat an allen vorgeschriebenen überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen teil-

genommen und die Berufsschule regelmäßig besucht.

Mit seinen Leistungen während der Ausbildung waren wir in vollem Umfang zufrieden. 

Hervorzuheben sind insbesondere sein systematisches Vorgehen bei der Arbeit sowie sein 

Geschick im Schweißen.

Herr Eichmanns Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Kunden war stets 

 einwandfrei.

Am 27. Januar 2010 hat Herr Eichmann die Gesellenprüfung mit gutem praktischen und 

befriedigendem theoretischen Ergebnis bestanden.

Wir wünschen Herrn Eichmann auf seinem künftigen Berufs- und Lebensweg viel Erfolg.

Mittelstadt, 5. Februar 2010 

                             Unterschrift 

                             Peter Fürst
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3.3. Rechtsfolgen von Zeugnissen

>> Peter Na, du auch mal wieder bei der Innungsversammlung?

>> Jochen  

 Meier 

Ja, diese Mal habe ich es geschafft. Aber nur knapp, wie immer.  

Bei uns ist mal wieder der Teufel los.

>> Peter Wie immer oder was Besonderes?

>> Jochen  

 Meier 

Ach, das glaubst du nicht. Ich hatte gerade einen Anruf von einem Ex-Mitarbeiter.  

Der hat  befristet bei mir gearbeitet, und nicht gerade gut. Deswegen habe ich ihn auch nicht 

übernommen. Und jetzt beschwert der sich, weil ihm ein qualifiziertes Zeugnis fehlt ...

Aufgaben

36. Welche Schwierigkeiten bestehen in dieser Situation für das Erstellen eines qualifizierten Zeugnisses?

Es muss die Leistung beschrieben werden. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn die gezeigte Leistung nicht 

zufriedenstellend war.

37. Ein Arbeitszeugnis hat eine arbeitsrechtliche Bedeutung. Erläutern Sie diese Bedeutung und bewerten Sie 

Probleme daraus entstehen können.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Arbeitszeugnis zu erstellen. Dieses muss zum einen sachlich richtig und wahr 

sein, zum anderen muss es wohlwollen formuliert sein.

Das ist immer eine Gratwanderung. Es können wohl negative Verhaltensmerkmale weggelassen werden. Wichti-

ge Eigenschaften dürfen jedoch auch nicht zu positiv formuliert werden, wenn sie nicht vorliegen. Ein Arbeitgeber 

kann zu Schadensatz verurteilt werden, wenn er seinen bisherigen Arbeitnehmer in wichtigen Leistungsmerkma-

len zu gut beurteilt und der neue Arbeitnehmer dagegen klagt, weil ihm dadurch ein Schaden entstanden ist.
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4. Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten

4.1. Berufliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Meisterprüfung

Sowohl Niklas als auch Sonja sind bei der Firma Fürst nach der jeweils bestandenen Prüfung unbefristet ange-

stellt worden. Sonja hat direkt großes Interesse gezeigt, sich im Online-Marketing weiter zu qualifizieren. Nach 

ein paar Monaten Gesellentätigkeit macht sich auch Niklas Gedanken, wie er beruflich weiterkommen kann.

>> Niklas Hallo Stephan. Danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Ich habe überlegt, auf meine Ausbildung 

noch was drauf zu setzen. Und ich will hier bei uns auch weiterkommen. Hast du eine Idee,  

was da gut passt?

Aufgaben

38. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kreishandwerkerschaft, der Handwerkskammer oder dem Fachverband nach 

Möglichkeiten einer berufsspezifischen Fortbildung in Ihrem Handwerk. Erläutern Sie die grundsätzlichen 

Arten von Weiterbildungsmöglichkeiten.

Grundsätzlich gibt es Bildungsmaßnahmen zur Anpassung an Änderungen im Beruf, zum beruflichen Aufstieg 

oder zur Umschulung auf einen neuen Beruf.

Anpassungsmaßnahmen sind in der Regel kürzer und enden oft mit einem Zertifikat über einen bestandenen 

Abschlusstest. Aufstiegsmaßnahmen gehen oft über 200 Lehrgangsstunden und schließen normalerweise mit 

einer Fortbildungsprüfung an einer Kammer ab. Darüber hinaus besteht für Gesellen die Möglichkeit der Fort-

bildung zum Handwerksmeister.

39. Nennen Sie mindestens drei berufsübergreifende Fortbildungsmöglichkeiten mit dem jeweiligen Abschluss.

Z. B.:

Kurze Anpassungslehrgänge für unterschiedliche Zielgruppen, z. B. „Marketing im Handwerk – effizient und 

praxisorientiert“ oder „Azubi-Knigge – Gute Umgangsformen und Kundenkommunikation“, Abschluss durch 

internen Test mit Teilnahmezertifikat des jeweiligen Bildungsträgers

Zusatzqualifizierung zur Ausbildung mit Fokus auf den betriebswirtschaftlichen Bereich, Abschluss: Fortbildungs-

prüfung zum/zur Betriebsassistenten/in im Handwerk)

Fortbildungsmöglichkeiten im EDV-Bereich, Abschluss: Fortbildungsprüfungen beispielsweise zum Netzwerk-

servicetechniker und darauf aufbauend zum Betriebsinformatiker

Fortbildung zum Handwerksmeister, Abschluss: Meisterprüfung

Fortbildung besonders für Handwerksmeister im betriebswirtschaftlichen Bereich, aber auch nach abgeschlos-

sener kaufmännischer Ausbildung, Abschluss: Fortbildungsprüfung zum Betriebswirt nach der HwO
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40. Beschreiben Sie, welche Voraussetzungen erforderlich sind, um eine Meisterprüfung abzulegen. Aus welchen 

Prüfungsteilen besteht sie und welche Rechte sind mit dem Meistertitel verbunden?

Grundlage für eine Meisterprüfung

Grundlage ist die Handwerksordnung und die jeweilige Meisterprüfungsordnung.

Die Meisterprüfung kann in einem zulassungspflichtigen Handwerk nach Anlage A der HwO aber auch in einem 

zulassungsfreien Handwerk (nach Anlage B 1) abgelegt werden.

Voraussetzungen

• erfolgreich abgeschlossene Gesellenprüfung in dem zulassungspflichtigen Handwerk oder entsprechender 

Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für das zulassungsfreie Handwerk

• alternativ: Gesellenprüfung oder Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf und mehrjährige 

Berufstätigkeit (nicht mehr als 3 Jahre) in dem Handwerk, in dem die Meisterprüfung abgelegt werden soll.

Fachschulbesuche oder andere Tätigkeiten können angerechnet werden. Ausnahmeregelungen kann die Hand-

werkskammer auf Antrag genehmigen. Dafür kann sie eine Stellungnahme des Meisterprüfungsausschusses ein-

holen. Die Zulassung wird vom Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses ausgesprochen.

Prüfungsteile

Die Meisterprüfung besteht aus vier selbstständigen Teilen:

• Teil I: Fachpraxis 

• Teil II: Fachtheoretische Kenntnisse

• Teil III: Betriebswirtschaftlich, kaufmännisch, rechtliche Kenntnisse

• Teil IV: Berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse

Rechte

• Den Meistertitel darf nur führen, wer für das Handwerk die Meisterprüfung bestanden hat.

• Eintrag in die Handwerkerrolle

• Führen eines Handwerksbetriebes nach der Handwerksordnung in zulassungspflichtigen Handwerken

• Lehrlinge ausbilden

4.2. Finanzielle Förderung beruflicher Bildungsmaßnahmen

Niklas möchte sich auf die Meisterprüfung vorbereiten und dazu einen Lehrgang bei der Handwerkskammer be-

suchen. Ob er sich für einen Teilzeitlehrgang oder den schnelleren Vollzeitlehrgang entscheidet, hängt für ihn von 

den Fördermöglichkeiten ab. Sonja dagegen interessiert sich für spezifische Lehrgänge im EDV-Bereich. Aber sie 

würde gerne auch die Prüfung zur „Geprüften Betriebswirtin nach der Handwerksordnung“ ablegen. Beide möch-

ten wissen, welche Fördermöglichkeiten für sie in Frage kommen.

Aufgaben

41. Prüfen Sie, welche rechtlichen Möglichkeiten zur finanziellen Förderung der Vorbereitung auf die Meister-

prüfung für Niklas bestehen.

Hierfür bietet sich vor allem die Unterstützung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) – Auf-

stiegs-BAföG - an, mit verbesserten Förderkonditionen seit 2016. Die Förderung umfasst einkommens- und ver-

mögensunabhängig die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie die Materialkosten eines Meisterprüfungspro-

jekts bei Vollzeit und Teilzeitfortbildungen. Sie enthält einen Zuschuss- und einen Darlehensanteil. Bei der 

Rückzahlung des Darlehens sind bei Bestehen der Prüfung und bei Unternehmensgründung Nachlässe vorgese-

hen. Auskunft zu den individuellen Fördervoraussetzungen bieten die Handwerkskammern. Infos auch unter 

http://www.aufstiegs-bafoeg.de/.
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Je nach individuellen Voraussetzungen sind jedoch auch andere Fördermöglichkeiten zum Beispiel nach SBG III 

(§§ 77 ff.) möglich. Zum Teil werden auch von Bildungsträgern mit ESF-Mitteln geförderte Maßnahmen angebo-

ten. In diesen Fällen sollte auch die Beratung der Arbeitsagentur in Anspruch genommen werden.

42. Eine weitere Möglichkeit der finanziellen Förderung ist ein Stipendium aus der Stiftung Begabtenförderung. 

Bewerten Sie anhand der Ihnen vorliegenden Informationen zu ihren Leistungen Sonjas Chancen, ein solches 

Stipendium zu erhalten.

Durch die „Begabtenförderung Berufliche Bildung“ sollen junge Absolventen aus dem dualen Ausbildungssystem 

gefördert werden.

Durch Kostenzuschüsse werden anspruchsvolle fachbezogene berufliche oder berufsübergreifende Weiterbildun-

gen gefördert. Die Mittel stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung. Das Förderpro-

gramm wird vor Ort von den zuständigen Stellen durchgeführt. 

Voraussetzungen (sind bei Sonja gegeben): 

in der Regel unter 25 Jahre bei Aufnahme in das Programm

Begabt, d. h. Notendurchschnitt in der Abschluss-/Gesellenprüfung 1,9 und besser.

Förderhöhe: bis zu 7.200,00 € für 3 Jahre. Dazu muss ein geringer Eigenbeitrag geleistet werden.

Beantragung: bei der zuständigen Stelle, bei der die Prüfung abgeschlossen wurde.

Bei zu vielen Bewerbungen entscheidet ein Auswahlverfahren.

Weitere Informationen unter: http://www.begabtenfoerderung.de/
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5. Wiederholung und Prüfungsvorbereitung

Die folgenden, beispielhaften Aufgaben und Kernfragen dienen der Wiederholung und Prüfungsvorbereitung.

1. Ihr Lehrling steht kurz vor seiner Gesellenprüfung. Sie spüren, dass er in der letzten Zeit sehr nervös ist. Sie 

sprechen ihn darauf an. So erfahren Sie, dass er sehr unsicher ist. Er weiß einfach nicht, wie er die Prüfung 

schaffen soll!

a. Nennen Sie mindestens drei Maßnahmen, mit denen die Sie zum Abbau der Prüfungsangst beitragen können.

b. Beschreiben Sie den Ablauf und die Inhalte einer Gesellenprüfung.

c. Geben Sie an, wie die Anmeldung und Zulassung zur Prüfung erfolgt.

d. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die Zulassung zur Prüfung erfolgt?

Ihre Lösung:

a. Es gibt verschieden Möglichkeiten, den Lehrling zu unterstützen. Möglich sind z.B.

•  dem Lehrling den Ablauf der Gesellenprüfung beschreiben 

•  bisherige Prüfungsaufgaben besorgen, an denen der Lehrling Art der Aufgaben und Schwierigkeitsgrad 

erkennen kann

•  schriftliche Testaufgaben zum Üben geben

•  dem Lehrling helfen, eine Zeitplanung für die Vorbereitung zu erstellen

•  ihm Anregungen geben, wie er Wissen aus Fachbüchern durch geeignete Fragen strukturiert

•  dem Lehrling praktische Aufgaben stellen, die er unter Prüfungsbedingungen bearbeiten soll

b. Inhalte und Ablauf der Gesellenprüfung sind in der Ausbildungsordnung geregelt. In den neu geordneten 

Gesellenprüfungen werden meist vier Prüfungsbereiche abgeprüft:

(1) die Durchführung eines komplexen Arbeitsauftrages, der einem Kundenauftrag entspricht

(2) ein technischer Bereich (z. B. Konstruktionstechnik)

(3) ein Analysebereich (z. B. Funktionsanalyse)

(4) immer der Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

c. Die Anmeldung erfolgt auf Vordrucken der Kammer durch den Auszubildenden mit dem Auszubildenden. 

Dabei sind die vorgegebenen Fristen einzuhalten. 

Über die Zulassung entscheidet die im Handwerk der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Wenn er die 

Zulassungsvoraussetzungen als nicht gegeben ansieht, entscheidet der gesamte Prüfungsausschuss.

d. Die Zulassung erfolgt, wenn der Lehrling die Ausbildungszeit zurückgelegt, bzw. diese nicht später als zwei 

Monate nach der Prüfung endet, und er an den vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie 

die schriftlichen Ausbildungsnachweise geführt hat.
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2. In den Bewerbungsunterlagen eines Gesellen war folgendes Zeugnis enthalten:

Herr Gerd Kaiser, geboren am 12.11.1979 in Berlin, war in der Zeit vom 1. April 2003 bis 

30. September 2004 als Monteur in unserem Unternehmen tätig. Seine vorrangigen Aufga-

ben waren die Wartung und die Reparatur von Heizungsanlagen. Herr Kaiser galt sowohl 

bei den Kollegen als auch bei den Kunden als sehr gesellig. Er hat die ihm übertragenen 

Arbeiten mit Fleiss und Interesse stets zu unserer Zufriedenheit erledigt. Er ist verständig, 

aufgeschlossen und wusste sich gut zu ver-kaufen. Nach der Umstrukturierung neuerer 

Arbeitsbereiche konnten wir Herrn Kaiser leider keine geeignete Tätigkeit mehr zuweisen 

und mussten uns deshalb von ihm trennen. Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir 

ihm alles Gute.

a. Beurteilen Sie dieses Zeugnis.

b. Nennen Sie die Angaben, die ein einfaches Zeugnis und zusätzlich ein qualifiziertes Zeugnis enthalten muss. 

a. Der Gesamteindruck, den dieses Zeugnis vermittelt, ist nicht positiv. Häufig sind Zeugnisformulierungen 

verschlüsselt, d. h. eine scheinbar positive Formulierung enthält doch eine negative Aussage. 

Zum Beispiel: „Aufgabe mit Fleiß und Interesse erledigen“ bedeutet: dass der Mitarbeiter eifrig gearbeitet 

hat, aber trotzdem nicht viel geleistet hat.

„Arbeiten stets zur Zufriedenheit erledigen“ bedeutet meist insgesamt ausreichende bis zufriedenstellende 

Leistungen.

 „Er galt als gesellig“ bedeutet oft, dass der Mitarbeiter gerne feiert und einen trinkt.

„Er wusste sich gut zu verkaufen“ wird oft so interpretiert, dass sich ein Mitarbeiter gerne in den Vorder-

grund spielt.

Die Kündigung nach nur 1,5 Jahren Arbeitszeit mit der Begründung, keine geeignete Tätigkeit für diesen 

Mitarbeiter zu haben, deutet darauf hin, dass der Mitarbeiter nicht die geeigneten Voraussetzungen hat oder 

sich nicht auf Neues flexibel einstellen kann.

b. Angaben eines einfachen Zeugnisses:

• Anschrift des Arbeitgebers (meist im Briefbogen)

• Personaldaten des Arbeitnehmers, Dauer der Beschäftigung

• Kurzbeschreibung der Tätigkeit

• Ort und Datum der Ausstellung

• Unterschrift des Arbeitgebers

Ein qualifiziertes Zeugnis enthält darüber hinaus noch Angaben über Leistung und Führung, außerdem auch 

Gründe für das Ausscheiden und eine Gesamtbewertung des Mitarbeiters.


